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Basel, 23. Februar 2024 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt wird sich am  

Mittwoch, 6. März 2024, 09.00 Uhr und 15.00 Uhr  

sowie am 

Mittwoch, 13. März 2024, 09.00 Uhr und 15.00 Uhr  

in ordentlicher Session zur Behandlung der vorliegenden Geschäfte  

im Rathaus, versammeln. 

 

Der Präsident: 

Claudio Miozzari 

 

 

Der Präsident schlägt im Einvernehmen mit dem Regierungsrat folgende Tagesordnung vor: 

1.  Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung    

2.  Entgegennahme der neuen Geschäfte    

3.  Wahl eines Mitglieds der Regiokommission (Nachfolge Michela Seggiani, SP)    

4.  Wahl eines Mitglieds der IPK FHNW (Nachfolge Tim Cuénod, FKom)    

5.  Wahl eines Mitglieds der IGPK Universität (Nachfolge Jo Vergeat, FKom)    

Ratschläge und Berichte (nach Departementen geordnet) sowie Berichte zu 
Petitionen 

   

6.  Kantonale Volksinitiative "Hafen für alle - Freiräume statt Luxusprojekte!", 
Bericht des Ratsbüros 

Ratsbüro  21.1523.05 

7.  Kantonale Volksinitiative "Basel baut Zukunft" – Fristverlängerung, Bericht 
der BRK 

BRK  20.1006.05 

8.  Kantonale Volksinitiative "1% gegen globale Armut" – Fristverlängerung, 
Bericht des RR 

 PD 21.1247.04 

9.  Kantonale Volksinitiative betreffend "Keine Steuerschulden dank 
Direktabzug", Bericht des RR zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weiteren 
Vorgehen 

 FD 23.1670.01 
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10.  Soziales Wohnen Basel-Stadt zum Pilotprojekt Koordinationsstelle prekäre 
Wohnverhältnisse, Pilotprojekt Housing First, Anzug Georg Mattmüller und 
Konsorten betreffend soziale Wohnberatung/Wohnhilfe, Anzug Jürg Meyer 
und Konsorten betreffend Bereitstellung von Wohnungen für Menschen mit 
besonderen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt, Motion Oliver Bolliger 
und Konsorten betreffend ein Stadthotel gegen die Obdachlosigkeit, Anzug 
Tonja Zürcher und Konsorten betreffend Überprüfung und Erweiterung der 
Angebote für Obdachlose in der Stadt unabhängig von Anmeldekanton und 
Aufenthaltsstatus, Bericht der GSK  

GSK WSU 23.0672.02 
16.5270.05 
16.5272.05 
21.5422.04 
21.5513.03 

11.  BaselArea: Ausrichtung von Betriebsbeiträgen für die Jahre 2024 bis 2027, 
Bericht der WAK 

WAK WSU 23.1308.02 

12.  Erneuerung des Staatsbeitrags an Basel Tourismus für die Jahre 2024 bis 
2027, Bericht der WAK 

WAK WSU 23.0940.02 

13.  Anpassung des Schulgesetzes vom 4. April 1929 zur Umsetzung der Motion 
Claudio Miozzari und Konsorten betreffend «gesetzliche Regelungen für die 
Tagesstruktur und Ferienangebote», Motion Sandra Bothe und Konsorten 
betreffend «keine Ausgrenzung von Kindern in den Tagesferien auf Grund 
der Schulwahl», Motion Brigitte Gysin und Konsorten betreffend «gesetzlich 
verankerte Vertretung der Tagesstrukturen in den Schulräten» sowie Anzug 
Kaspar Sutter und Konsorten betreffend «familiengerechte Ferienbetreuung 
in den Tagesstrukturen» und Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend 
«Einführung Tagesschulen», Bericht der BKK 

BKK ED 23.1307.02 
21.5508.04 
22.5081.04 
22.5397.04 
17.5195.06 
18.5390.05 

14.  Petition P467 "Einführung eines obligatorischen Workshops zum Thema 
Umwelt und Nachhaltigkeit an den Sekundarschulen der Stadt Basel", Bericht 
der PetKo 

PetKo  23.5509.02 

15.  Petition P468 "Einführung von umfassender Aufklärung und Prävention 
gegen Allgemeine und sexuelle Belästigung in schulischen 
Bildungsprogrammen", Bericht der PetKo 

PetKo  23.5510.02 

16.  Petition P470 "Umnutzung leere Bürogebäude zu Wohnraum", Bericht der 
PetKo 

PetKo  23.5549.02 

Neue Interpellationen     

17.  Neue Interpellationen. Behandlung am 6. März 2024, 15.00 Uhr    

Motionen: (siehe Seiten 16 bis 17)    

18.  Motion 1 Franz-Xaver Leohnhardt für einen Neuanfang beim Areal Horburg   24.5018.01 

19.  Motion 2 Michael Hug und Konsorten betreffend mehr Transparenz bei 
projektbezogenen Beschäftigungsverhältnissen im Kanton Basel-Stadt 

  24.5021.01 

20.  Motion 3 Joël Thüring betreffend bequem durch die Innenstadt mit einem 
Tramersatz – damit betagte und mobilitätseingeschränkte Personen und das 
Gewerbe nicht vergessen gehen 

  24.5031.01 

Anzüge: (siehe Seiten 20 bis 21)    

21.  Anzug 1 Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Wiederaufnahme 
regelmässiger Wochenendfahrgelegenheiten des Rufbus auf dem Friedhof 
Hörnli 

  24.5022.01 

22.  Anzug 2 Eric Weber betreffend Hochgewichtige Menschen beim Kanton 
Basel-Stadt fördern 

  24.5027.01 

23.  Anzug 3 Salome Bessenich und Konsorten betreffend Nutzung des Horburg-
Parkings als Quartierparking 

  24.5032.01 
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24.  Anzug 4 Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Kultur für alle - 
Swisslos-Fonds Unterstützung auch bei kulturellen Veranstaltungen mit 
Kollekte 

  24.5040.01 

Schreiben und schriftliche Beantwortung von Interpellationen  
(nach Departementen geordnet)  

   

25.  Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend bessere Durchmischung der 
Schulklassen für mehr Chancengerechtigkeit, Schreiben des RR 

 ED 21.5425.02 

26.  Anzug Annemarie Pfeifer und Konsorten betreffend Evaluation und 
Beruhigung der integrativen Schule, Schreiben des RR 

 ED 17.5077.05 

27.  Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend mehr männliche 
Betreuungs- und Lehrpersonen in Basler Kitas, Tagesstrukturen, 
Kindergärten und Primarschulen, Schreiben des RR 

 ED 19.5424.03 

28.  Anzug Michelle Lachenmeier und Konsorten betreffend Pavillon für die 
Bildungslandschaft Bläsiversum, Schreiben des RR 

 ED 19.5228.03 

29.  Interpellation Nr. 164 Tonja Zürcher betreffend Wissenschaftsfreiheit in 
Gefahr, Schriftliche Beantwortung 

 ED 24.5009.02 

30.  Interpellation Nr. 14 Sasha Mazzotti betreffend Klassenzahlen auf dem 
Campus Bäumlihof, Drei Linden, Hirzbrunnen, Schriftliche Beantwortung 

 ED 24.5053.02 

31.  Anpassungen und weitere Entwicklungen im Bau- und 
Gastgewerbeinspektorat sowie Motion Joël Thüring und Konsorten betreffend 
kundenfreundliche Öffnungszeiten beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat, 
Bericht des RR 

 BVD 23.1773.01 
19.5512.07 

32.  Anzug Karin Sartorius und Konsorten betreffend Veloverbindung Friedrich-
Miescher-Strasse – Burgfelderstrasse, Schreiben des RR 

 BVD 21.5769.02 

33.  Anzug Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend «temporäre Genussorte» 
in der Freien Strasse, Schreiben des RR 

 BVD 21.5813.02 

34.  Motion Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Velopasserelle vom 
Gundeli über die Bahngeleise zum Elsässertor, Stellungnahme des RR 

 BVD 23.5452.02 

35.  Interpellation Nr. 162 Daniel Albietz betreffend Ausbauschritt 
Entwicklungsprogramm Nationalstrassennetz, Schriftliche Beantwortung 

 BVD 24.5007.02 

36.  Interpellation Nr. 4 Andrea Elisabeth Knellwolf betreffend alarmierenden 
Situation im Betrieb des Kasernen-Hauptbaus, Schriftliche Beantwortung 

 PD 24.5036.02 

37.  Interpellation Nr. 12 Heidi Mück betreffend Museumsnacht für alle, 
Schriftliche Beantwortung 

 PD 24.5051.02 

38.  Interpellation Nr. 13 Fina Girard betreffend Kindertankstelle Dreirosenmatte, 
Schriftliche Beantwortung 

 PD 24.5052.02 

39.  Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend automatisch ausgefüllte 
Steuererklärung, Stellungnahme des RR 

 FD 23.5477.02 

40.  Interpellation Nr. 11 Tonja Zürcher betreffend Flughafenausbau verhindert 
Klimagerechtigkeit, Schriftliche Beantwortung 

 WSU 24.5050.02 

41.  Interpellation Nr. 3 Eric Weber betreffend Sicherheit bei Parlaments-
Sitzungen, Schriftliche Beantwortung 

 JSD 24.5026.02 

 

 
 



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt    4 

   

 

Traktandierte Geschäfte nach Dokumenten-Nummer sortiert: 

 

17.5077.05 26 21.5425.02 25 23.1308.02 11 23.5510.02 15 24.5050.02 40 

19.5228.03 28 21.5769.02 32 23.1670.01 9 23.5549.02 16 24.5051.02 37 

19.5424.03 27 21.5813.02 33 23.1773.01 31 24.5007.02 35 24.5052.02 38 

20.1006.05 7 23.0672.02 10 23.5452.02 34 24.5009.02 29 24.5053.02 30 

21.1247.04 8 23.0940.02 12 23.5477.02 39 24.5026.02 41   

21.1523.05 6 23.1307.02 13 23.5509.02 14 24.5036.02 36   
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Geschäftsverzeichnis 
Neue Ratschläge, Berichte und Vorstösse 
 

Tagesordnung Komm. Dep. Dokument 

1.  Petition P470 "Umnutzung leere Bürogebäude zu Wohnraum", Bericht 
der PetKo 

PetKo  23.5549.02 

2.  Kantonale Volksinitiative "Basel baut Zukunft" – Fristverlängerung, 
Bericht der BRK 

BRK  20.1006.05 

3.  Kantonale Volksinitiative "1% gegen globale Armut" – Fristverlängerung, 
Bericht des RR 

 PD 21.1247.04 

4.  Kantonale Volksinitiative betreffend "Keine Steuerschulden dank 
Direktabzug", Bericht des RR zur rechtlichen Zulässigkeit und zum 
weiteren Vorgehen 

 FD 23.1670.01 

5.  Erneuerung des Staatsbeitrags an Basel Tourismus für die Jahre 2024 
bis 2027, Bericht der WAK 

WAK WSU 23.0940.02 

6.  Motion Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Velopasserelle vom 
Gundeli über die Bahngeleise zum Elsässertor, Stellungnahme des RR 

 BVD 23.5452.02 

7.  Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend automatisch ausgefüllte 
Steuererklärung, Stellungnahme des RR 

 FD 23.5477.02 

8.  Anzug Annemarie Pfeifer und Konsorten betreffend Evaluation und 
Beruhigung der integrativen Schule, Schreiben des RR 

 ED 17.5077.05 

9.  Anzug Michelle Lachenmeier und Konsorten betreffend Pavillon für die 
Bildungslandschaft Bläsiversum, Schreiben des RR 

 ED 19.5228.03 

10.  Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend mehr männliche 
Betreuungs- und Lehrpersonen in Basler Kitas, Tagesstrukturen, 
Kindergärten und Primarschulen, Schreiben des RR 

 ED 19.5424.03 

    

Überweisung an Kommissionen    

11.  "Mobile Gefahrstoffübungsanlage auf Wechselladeabrollbehälter", 
Ausgabenbericht des RR 

JSSK JSD 24.0076.01 

12.  Projekt «Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen 
gegenüber Erwachsenen und Jugendlichen im Kanton Basel-Stadt», 
Ausgabenbericht des RR 

JSSK PD 23.0331.01 

13.  Ausgabenbewilligung für die Projektierung und Realisierung für den 
Vollausbau des Restaurant Kaserne Kasernenhof 6, 4058 Basel, 
Ratschlag des RR 

BRK FD 21.1360.01 

14.  Finanzielle Beteiligung des Kantons Basel-Stadt am Aufbau einer MaaS 
(Mobility as a Service)-Plattform sowie Bericht zum Anzug Raphael 
Fuhrer und Konsorten betreffend eine gemeinsame Schnittstelle für alle 
umweltfreundlichen Fortbewegungsarten und Verkehrsangebote, 
Ratschlag des RR 

UVEK BVD 23.1726.01 
20.5060.03 

15.  Ausgabenbewilligung zur Neugestaltung des Grün- und Freiraums 
Lysbüchelplatz – VoltaNord, Ratschlag des RR 

UVEK BVD 24.0087.01 

16.  Ausgabenbewilligung für die Verlängerung der Leistungsvereinbarung 
mit der Basler Personenschifffahrt AG (BPG) für die Jahre 2024 bis 
2028, Ratschlag des RR 

WAK WSU 24.0147.01 

17.  Teilrevision des Gesundheitsgesetzes (GesG); Umsetzung des 
Bundesgesetzes über die Förderung der Ausbildung im Bereich der 
Pflege, Ratschlag des RR 

GSK GD 23.0943.01 

    

An den Parlamentsdienst zur späteren Traktandierung    

18.  Anzug Oliver Bolliger und Konsorten betreffend Verstetigung der 
angepassten Erhöhung des Freibetrags bei der Sozialhilfe zwecks 
Armutsprävention, Schreiben des RR 

 WSU 23.5267.02 
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19.  Motionen:    

 1. Joël Thüring und Konsorten betreffend Bezahlkarte für 
Asylbewerber 

  24.5054.01 

 2. Christian C. Moesch und Konsorten betreffend Rückvergütungen 
von kantonalen Überschüssen an die steuerzahlenden 
Privatpersonen 

  24.5056.01 

20.  Anzüge:    

 1. Pascal Pfister und Konsorten betreffend ambulant begleitete Arbeit 
für Personen mit behinderungsbedingten Einschränkungen 
(Supported Employment) 

  24.5055.01 

 2. Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend Massnahmen zur 
Unterstützung von Long Covid Erkrankten 

  24.5060.01 

 3. Amina Trevisan und Konsorten betreffend Verbesserung der 
Zugänglichkeit von öffentlichen automatisierten externen 
Defibrillatoren (AED) im Aussenbereich öffentlicher 
Verwaltungsgebäude 

  24.5062.01 

 4. Amina Trevisan und Konsorten betreffend Palliativ Care und 
Migration bzw. diversitätssensitive Palliative Care 

  24.5061.01 

 5. Christine Keller und Konsorten betreffend Lehrstuhl für Palliative 
Care an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel 

  24.5065.01 

 6. Christine Keller und Konsorten betreffend Zertifizierung von Alters- 
und Pflegeheimen in "Qualität in Palliative Care" 

  24.5066.01 

 7. Georg Mattmüller und Konsorten betreffend Finanzierung von 
spezialisierter Palliativ-Pflege in kantonalen Pflegeheimen 

  24.5067.01 

 8. Lukas Bollack und Konsorten betreffend Rheintunnel und 
flankierende Massnahmen zur Entlastung der Quartiere 

  24.5068.01 

 9. Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Wahlen: 
Systematische Diskriminierung der Frauen durch die Beschränkung 
der Anzahl Zeichen für die «Angaben zur Person» 

  24.5076.01 

21.  Antrag Fina Girard und Konsorten auf Einreichung einer Standesinitiative 
betreffend eine gesicherte Teilnahme der Schweiz an Erasmus+ 

  24.5063.01 

    

Kenntnisnahme    

22.  Rücktritt von Thomas Gander als Mitglied des Grossen Rates per 
30. April 2024 

  24.5070.01 

23.  Anzug Tonja Zürcher und Konsorten betreffend einer unabhängigen 
Beschwerdestelle, Schreiben des RR (stehen lassen) 

 JSD 20.5265.03 

24.  Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Stärkung der 
Plakatsammlung Basel, Schreiben des RR (stehen lassen) 

 ED 22.5021.02 

25.  Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Praxisbezug im 
Lehrkörper der FHNW, Schreiben des RR (stehen lassen) 

 ED 21.5318.03 

26.  Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Veloführung 
Birsköpfli – Lehenmatt, Schreiben des RR (stehen lassen) 

 BVD 21.5832.02 

27.  Anzug Tobias Christ und Konsorten betreffend Kunstmuseum-Parking 
nicht konkurrenzieren, Schreiben des RR (stehen lassen) 

 BVD 21.5834.02 

28.  Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die Pressefreiheit in 
Basel-Stadt, Schreiben des RR 

 JSD 23.5550.02 

29.  Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Installation von 
Notfalltreffpunkten im Kanton Basel-Stadt, Schreiben des RR 

 JSD 23.5536.02 

30.  Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie teuer kam der Polizei-
Einsatz vom 21. Oktober 2023, Schreiben des RR 

 JSD 23.5598.02 

31.  Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Ungebührliches Verhalten im 
Wahlzentrum Mustermesse Basel, Schreiben des RR 

 STK 23.5599.02 

32.  Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Eislaufflächen ohne Eis, 
Schreiben des RR 

 ED 23.5567.02 
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33.  Schriftliche Anfrage Franziska Roth betreffend Anlegestelle für 
Kulturschiffe, Schreiben des RR 

 WSU 23.5579.02 

34.  Schriftliche Anfrage Christine Keller betreffend Flugvorführungen in 
Basel, Schreiben des RR 

 JSD 23.5594.02 

35.  Schriftliche Anfrage Franz-Xaver Leonhardt betreffend rascher 
Sanierung und Erhöhung der Verkehrssicherheit der Kreuzung 
Münchensteinerbrücke Süd, Schreiben des RR 

 BVD 23.5611.02 

36.  Schriftliche Anfrage René Brigger in Sachen Publikumsnutzungen im 
obersten Vollgeschoss des Hochhauses Claraturm , Schreiben des RR 

 BVD 23.5595.02 

37.  Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Fotos mit Picasso Bildern im 
Kunstmuseum Basel, Schreiben des RR 

 PD 23.5614.02 

38.  Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Panne im Wahlbüro, 
Schreiben des RR 

 STK 23.5596.02 

39.  Schriftliche Anfrage Claudia Baumgartner betreffend Förderung von 
Trendsportarten wie «Padel», Schreiben des RR 

 ED 23.5612.02 

40.  Schriftliche Anfrage Philip Karger betreffend «KMU-Strategie» im Kanton 
Basel-Stadt, Schreiben des RR 

 WSU 23.5593.02 
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Beim Parlamentsdienst zur Traktandierung liegende Geschäfte 
 

1.  Campus Gesundheit; Änderung des Bebauungsplanes Nr. 215 vom 20. Mai 
2015 und Abweisung der Einsprache, Bericht der BRK sowie Mitbericht der 
GSK (18. Oktober 2023) 

BRK/ 
GSK 

BVD 22.0933.02 

2.  Motionen: (7. Februar 2024)    

 1. Franz-Xaver Leohnhardt für einen Neuanfang beim Areal Horburg   24.5018.01 

 2. Michael Hug und Konsorten betreffend mehr Transparenz bei 
projektbezogenen Beschäftigungsverhältnissen im Kanton Basel-Stadt 

  24.5021.01 

 3. Joël Thüring betreffend bequem durch die Innenstadt mit einem 
Tramersatz – damit betagte und mobilitätseingeschränkte Personen 
und das Gewerbe nicht vergessen gehen 

  24.5031.01 

3.  Anzüge: (7. Februar 2024)    

 1. Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Wiederaufnahme 
regelmässiger Wochenendfahrgelegenheiten des Rufbus auf dem 
Friedhof Hörnli 

  24.5022.01 

 2. Eric Weber betreffend Hochgewichtige Menschen beim Kanton Basel-
Stadt fördern 

  24.5027.01 

 3. Salome Bessenich und Konsorten betreffend Nutzung des Horburg-
Parkings als Quartierparking 

  24.5032.01 

 4. Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Kultur für alle - 
Swisslos-Fonds Unterstützung auch bei kulturellen Veranstaltungen mit 
Kollekte 

  24.5040.01 

4.  Kantonale Volksinitiative "Hafen für alle - Freiräume statt Luxusprojekte!", 
Bericht des Ratsbüros (7. Februar 2024) 

Ratsbüro  21.1523.05 

5.  BaselArea: Ausrichtung von Betriebsbeiträgen für die Jahre 2024 bis 2027, 
Bericht der WAK (7. Februar 2024) 

WAK WSU 23.1308.02 

6.  Petition P467 "Einführung eines obligatorischen Workshops zum Thema 
Umwelt und Nachhaltigkeit an den Sekundarschulen der Stadt Basel", 
Bericht der PetKo (7. Februar 2024) 

PetKo  23.5509.02 

7.  Petition P468 "Einführung von umfassender Aufklärung und Prävention 
gegen Allgemeine und sexuelle Belästigung in schulischen 
Bildungsprogrammen", Bericht der PetKo (7. Februar 2024) 

PetKo  23.5510.02 

8.  Anpassung des Schulgesetzes vom 4. April 1929 zur Umsetzung der Motion 
Claudio Miozzari und Konsorten betreffend «gesetzliche Regelungen für die 
Tagesstruktur und Ferienangebote», Motion Sandra Bothe und Konsorten 
betreffend «keine Ausgrenzung von Kindern in den Tagesferien auf Grund 
der Schulwahl», Motion Brigitte Gysin und Konsorten betreffend «gesetzlich 
verankerte Vertretung der Tagesstrukturen in den Schulräten» sowie Anzug 
Kaspar Sutter und Konsorten betreffend «familiengerechte Ferienbetreuung 
in den Tagesstrukturen» und Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend 
«Einführung Tagesschulen», Bericht der BKK (7. Februar 2024) 

BKK ED 23.1307.02 
21.5508.04 
22.5081.04 
22.5397.04 
17.5195.06 
18.5390.05 

9.  Soziales Wohnen Basel-Stadt zum Pilotprojekt Koordinationsstelle prekäre 
Wohnverhältnisse, Pilotprojekt Housing First, Anzug Georg Mattmüller und 
Konsorten betreffend soziale Wohnberatung/Wohnhilfe, Anzug Jürg Meyer 
und Konsorten betreffend Bereitstellung von Wohnungen für Menschen mit 
besonderen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt, Motion Oliver 
Bolliger und Konsorten betreffend ein Stadthotel gegen die Obdachlosigkeit, 
Anzug Tonja Zürcher und Konsorten betreffend Überprüfung und 
Erweiterung der Angebote für Obdachlose in der Stadt unabhängig von 
Anmeldekanton und Aufenthaltsstatus, Bericht der GSK (7. Februar 2024) 

GSK WSU 23.0672.02 
16.5270.05 
16.5272.05 
21.5422.04 
21.5513.03 

10.  Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend bessere Durchmischung der 
Schulklassen für mehr Chancengerechtigkeit, Schreiben des RR 
(7. Februar 2024) 

 ED 21.5425.02 
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11.  Interpellation Nr. 164 Tonja Zürcher betreffend Wissenschaftsfreiheit in 
Gefahr, Schriftliche Beantwortung (7. Februar 2024) 

 ED 24.5009.02 

12.  Anpassungen und weitere Entwicklungen im Bau- und 
Gastgewerbeinspektorat sowie Motion Joël Thüring und Konsorten 
betreffend kundenfreundliche Öffnungszeiten beim Bau- und 
Gastgewerbeinspektorat, Bericht des RR (7. Februar 2024) 

 BVD 23.1773.01 
19.5512.07 

13.  Anzug Karin Sartorius und Konsorten betreffend Veloverbindung Friedrich-
Miescher-Strasse – Burgfelderstrasse, Schreiben des RR (7. Februar 2024) 

 BVD 21.5769.02 

14.  Anzug Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend «temporäre Genussorte» 
in der Freien Strasse, Schreiben des RR (7. Februar 2024) 

 BVD 21.5813.02 

15.  Interpellation Nr. 162 Daniel Albietz betreffend Ausbauschritt 
Entwicklungsprogramm Nationalstrassennetz, Schriftliche Beantwortung 
(7. Februar 2024) 

 BVD 24.5007.02 

 



10 
  

Bei Kommissionen liegen 
  Dokumenten 
  Nr. 

  Ratsbüro  

1.  Anzug Alexandra Dill und Konsorten betreffend Schutz der persönlichen Integrität im Grossen 
Rat (15. Dezember 2021 an Ratsbüro) 

21.5707.01 

2.  Anzug Olivier Battaglia und Konsorten betreffend Vorsorgebeitrag für berufstätige 
Grossratsmitglieder (20. Oktober 2022 an Ratsbüro / 24. Januar 2024 stehen gelassen) 

22.5335.01 

3.  Anzug Daniel Sägesser und Konsorten betreffend bessere Planbarkeit von Nachtsitzungen für 
eine bessere Vereinbarkeit von Politik und Familie (20. September 2023 an Ratsbüro) 

23.5339.01 

   

 Geschäftsprüfungskommission (GPK)  

4.  Teilrevision des Gesetzes über die Basler Kantonalbank vom 9. Dezember 2015 sowie Bericht 
zum Anzug David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend Anpassung der Berechnung der 
Abgeltung der Staatsgarantie für die Basler Kantonalbank im Zuge der Revision des BKB-
Gesetzes, Ratschlag des RR (16. März 2022 an Fkom / Mitbericht an GPK) 

21.1809.01 
20.5442.02 

   

 Finanzkommission (FKom)  

5.  Teilrevision des Gesetzes über die Basler Kantonalbank vom 9. Dezember 2015 sowie Bericht 
zum Anzug David Wüest-Rudin und Konsorten betreffend Anpassung der Berechnung der 
Abgeltung der Staatsgarantie für die Basler Kantonalbank im Zuge der Revision des BKB-
Gesetzes, Ratschlag des RR (16. März 2022 an FKom / Mitbericht an GPK) 

21.1809.01 
20.5442.02 

6.  Bauinvestitionen Universitätsspital Basel - Gewährung eines Darlehens zur Mitfinanzierung der 
Neubauten Klinikum 2 (Phase 1, Turm) und Klinikum 3, Ratschlag des RR  
(18. Oktober 2023 an FKom / Mitbericht der GSK) 

23.1367.01 

   

 Petitionskommission (PetKo)  

7.  Petition P454 "Gratishygieneartikel auf öffentlichen Toiletten" (19. Oktober 2022 an PetKo / 
11. Mai 2023 an RR zur Stellungnahme) 

22.5439.01 

8.  Petition P457 "Frische Luft an der frischen Luft" (7. Dezember 2022 an PetKo / 19. April 2022 
an RR zur Stellungnahme) 

22.5545.01 

9.  Petition P461 "Erhalt des Grünraums in der Schutzzone Maiengasse - Mittlere Strasse - 
Friedensgasse" (15. März 2023 an PetKo / 21. September 2023 an RR zur Stellungnahme) 

23.5095.01 

10.  Petition P467 "Einführung eines obligatorischen Workshops zum Thema Umwelt und 
Nachhaltigkeit an den Sekundarschulen der Stadt Basel" (18. Oktober 2023 an PetKo) 

23.5509.01 

11.  Petition P468 "Einführung von umfassender Aufklärung und Prävention gegen Allgemeine und 
sexuelle Belästigung in schulischen Bildungsprogrammen" (18. Oktober 2023 an PetKo) 

23.5510.01 

12.  Petition P470 "Umnutzung leere Bürogebäude zu Wohnraum" (8. November 2023 an PetKo) 23.5549.01 

13.  Petition P471 "Ausbau und Erweiterung der Workout-Anlage im Dreirosenpark Basel" 
(6. Dezember 2023 an PetKo) 

23.5553.01 

14.  Petition P472 "Kumm guet heim! - Für ein sicheres Basel" (6. Dezember 2023 an PetKo) 23.5554.01 

15.  Petition P473 "Für ein Ackermätteli ohne Schulprovisorium" (6. Dezember 2023 an PetKo) 23.5580.01 
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16.  Petition P474 "Ein Haus für alle – Begegnungsort für armutsbetroffene Menschen"  
(10. Januar 2024 an PetKo) 

23.5619.01 

17.  Petition P475 "Grüne Boulevards und grüne Plätze fürs St. Johann - für saubere Luft, Sicherheit 
und Lebensqualität" (7. Februar 2024 an PetKo) 

24.5025.01 

   

 Wahlvorbereitungskommission (WVKo)  

18.  Rücktritt von Beat Rudin als Datenschutzbeauftragter des Kantons Basel-Stadt per 30. April 
2024 (13. September 2023 an WVKo) 

23.5410.01 

   

 Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK)  

19.  Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Verlängerung der Frist für die Festlegung von 
Abstimmungen (23. Juni 2022 an JSSK) 

18.5190.04 

20.  Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend Abstimmungsempfehlung auch bei direkt dem 
Volk vorgelegten Volksinitiativen (23. Juni 2022 an JSSK) 

16.5314.04 

21.  Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Stadt betreffend Stimm- und Wahlrecht für 
Ausländerinnen und Ausländer sowie Bericht zur Motion Edibe Gölgeli und Konsorten 
betreffend Stimmrecht für Einwohner*Innen ohne Schweizer Bürgerrecht, Ratschlag des RR 
(14. September 2022 an JSSK) 

22.0859.01 
19.5500.03 

22.  Nutzung des technologischen Fortschritts zwecks Steigerung der Qualität der Polizeiarbeit 
Basel-Stadt und Beschaffung eines Virtual Reality-Systems und von vier Ganzkörperscannern, 
Ratschlag des RR (13. September 2023 an JSSK) 

23.1074.01 

23.  Teilrevision des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft 
(Gerichts-organisationsgesetz, GOG) zwecks Schaffung eines zusätzlichen Präsidiums am 
Strafgericht, Ratschlag des RR (18. Oktober 2023 an JSSK) 

23.1304.01 

24.  Neuorganisation des Amts für Justizvollzug, Anpassungen beim Personal und Ausbau der 
Betreuung in Basler Justizvollzugseinrichtungen, Ratschlag des RR  
(18. Oktober 2023 an JSSK) 

23.1356.01 

25.  Teilrevision des Gesetzes betreffend Einführung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung 
und Konkurs sowie Bericht zur Motion David Jenny und Konsorten betreffend Anpassung des 
Gesetzes betreffend Einführung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (EG 
SchKG) an das Gerichtsorganisationsgesetz (GOG), Ratschlag des RR 
(7. Februar 2024 an JSSK) 

23.1779.01 
22.5161.03 

26.  Teilrevision des Bürgerrechtsgesetzes (BürG, SG 121.100) sowie Motion Mahir Kabakci und 
Konsorten betreffend Streichung der Einbürgerungs-gebühren für Personen unter 25 Jahren, 
Ratschlag des RR (7. Februar 2024 an JSSK) 

23.1497.01 
22.5217.03 

   

 Gesundheits- und Sozialkommission (GSK)  

27.  Campus Gesundheit; Änderung des Bebauungsplanes Nr. 215 vom 20. Mai 2015 und 
Abweisung der Einsprache, Ratschlag des RR (14. September 2022 an BRK / 19. Oktober 2022 
Mitbericht GSK) 

22.0933.01 

28.  Soziales Wohnen Basel-Stadt und Berichte zum Pilotprojekt Koordinationsstelle prekäre 
Wohnverhältnisse und zum Pilotprojekt Housing First sowie zu drei Anzügen und einer Motion, 
Ratschlag des RR (13. September 2023 an GSK) 

23.0672.01
16.5270.04
16.5272.04
21.5422.03
21.5513.02 

29.  Bauinvestitionen Universitätsspital Basel - Gewährung eines Darlehens zur Mitfinanzierung der 
Neubauten Klinikum 2 (Phase 1, Turm) und Klinikum 3, Ratschlag des RR  
(18. Oktober 2023 an FKom / Mitbericht der GSK) 

23.1367.01 
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30.  Neunter Bericht über die Leistungs-, Kosten- und Prämienentwicklung sowie die Massnahmen 
zur Dämpfung der Höhe der Gesundheitskosten gemäss § 67 Abs. 2 des Gesundheitsgesetzes 
(6. Dezember 2023 an GSK) 

23.1505.01 

31.  Umsetzung eines neuen Angebots zur freiwilligen Begleitung und Befähigung - 
Ausgabenbewilligung für die Jahre 2024 bis 2028, Ratschlag des RR 
(10. Januar 2024 an GSK) 

23.1351.01 

32.  Teilrevision des Gesundheitsgesetzes vom 21. September 2011 (GesG) betreffend Zulassung 
von Leistungserbringern zur Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 
(10. Januar 2024 an GSK) 

23.0859.01 

   

 Bildungs- und Kulturkommission (BKK)  

33.  Kantonale Volksinitiative "für mehr Musikvielfalt", Bericht des RR 
(13. September 2023 an BKK) 

22.0980.02 

34.  Ausgabenbewilligung für die Erweiterung und Sanierung der Primarschule Christoph Merian, 
Ratschlag des RR (13. September 2023 an BRK / Mitbericht BKK) 

23.0450.01 

35.  Anpassung des Schulgesetzes vom 4. April 1929 zur Umsetzung der Motionen Claudio Miozzari 
und Konsorten betreffend gesetzliche Regelungen für die Tagesstruktur und Ferienangebote, 
Sandra Bothe und Konsorten betreffend "Keine Ausgrenzung von Kindern in den Tagesferien 
auf Grund der Schulwahl", Brigitte Gysin und Konsorten betreffend Vertretung der 
Tagesstrukturen in den Schulräten sowie Bericht zu zwei Anzügen, Ratschlag des RR 
(18. Oktober 2023 an BKK) 

23.1307.01 
21.5508.03
22.5081.03
22.5397.03
17.5195.05
18.5390.04 

36.  Anpassung des Schulgesetzes vom 4. April 1929; Änderung §63b Förderangebote inkl. 
Kantonale Volksinitiative "für den Ausbau der separativen Angebote an der integrativen Schule 
Basel-Stadt (Förderklassen-Initiative)" sowie Motion Franziska Roth und Konsorten betreffend 
ergänzende Massnahmen zur Umsetzung des Auftrages der integrativen Schule und Anzug 
Martina Bernasconi und Konsorten betreffend Aufhebung des Kleinklassenverbots, Ratschlag 
des RR (6. Dezember 2023 an BKK) 

23.1410.01 
22.1303.03 
20.5343.03 
19.5264.04 

37.  Investitionsbeitrag an die Erweiterung der Bibliothek Bläsi (Zweigstelle der GGG Stadtbibliothek 
Basel), Ausgabenbericht des RR (10. Januar 2024 an BKK) 

22.1229.01 

38.  Umgestaltung der Archäologischen Informationsstelle «Basel, 80 v. Chr. Murus Gallicus - Der 
Keltenwall», Ratschlag des RR (10. Januar 2024 an BKK) 

23.0948.02 

39.  Staatsbeiträge für die offene Kinder- und Jugendarbeit für die Jahre 2024 bis 2027; 
Staatsbeiträge an Verein Allwäg, Verein Haus für Kinder und Eltern, Verein Robi-Spiel-Aktionen 
Basel, Verein Spilruum Basel, Verein Jugendarbeit Basel, Verein Jugendzentrum Breite, Verein 
Mobile Jugendarbeit Basel, Verein Eulerstrooss nüün, Stiftung IdéeSport, Verein Trendsport 
Basel, Verein Basler Kindertheater und Verein Junge Kultur Basel, Ratschlag des RR 
(7. Februar 2024 an BKK) 

23.0823.01 

40.  Lehrstellensituation und die Situation im Bereich der Beruflichen Nachholbildung im Kanton 
Basel-Stadt 2022, Bericht des RR (7. Februar 2024 an BKK) 

23.1834.01- 

   

 Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (UVEK)  

41.  Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend stressfreie Innerstadt - für alle (ohne 
Doppelhaltestellen und ohne Tram-/Velo-Konflikte - dank cleveren Verkehrsmassnahmen)  
(27. April 2022 an UVEK) 

18.5254.03 

42.  Ausgabenbewilligung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am Allschwilerplatz sowie für eine 
klimaangepasste Platzgestaltung, Ratschlag des RR (11. Januar 2023 an UVEK) 

22.1551.01 

43.  Entwurf zum Wassergesetz, Ratschlag des RR (19. April 2023 an UVEK) 22.0122.01 
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44.  Stadtklimakonzept: Massnahmenprogramm für Fokusgebiete (Handlungsfeld 1), 
Verwaltungsinterne Zuständigkeiten (Handlungsfeld 7) und Anreizsysteme (Handlungsfeld 9) , 
Ratschlag des RR (13. September 2023 an UVEK) 

23.0813.01 

45.  Ausgabenbewilligung für die Weiterentwicklung der Hafenbahn Variante "Südquai", Ratschlag 
des RR (13. September 2023 an WAK / Mitbericht UVEK) 

23.0812.01 

46.  Stand der Bemühungen zur Verminderung der Fluglärmbelastung in den Jahren 2021 und 
2022, Bericht des RR (6. Dezember 2023 an UVEK) 

23.1480.01 

47.  «Areal F. Hoffmann-La Roche AG - Bebauungsplan Grenzacherstrasse (Südareal)» sowie 
Zweite Grundsatzvereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt und der 
F. Hoffmann-La Roche AG, Ratschlag des RR (6. Dezember 2023 an BRK / Mitbericht UVEK) 

23.1509.01 

   

 Bau- und Raumplanungskommission (BRK)  

48.  Energetisch sinnvolle Sanierungen, Umbauten oder Erneuerungen (§ 106 des Bau- und 
Planungsgesetzes) sowie Schreiben zur Motion der Bau- und Raumplanungskommission 
betreffend Vereinfachung des Baubewilligungswesens, Ratschlag des RR 
(16. Oktober 2019 an BRK) 

19.1369.01 
18.5155.03 

49.  Campus Gesundheit; Änderung des Bebauungsplanes Nr. 215 vom 20. Mai 2015 und 
Abweisung der Einsprache, Ratschlag des RR (14. September 2022 an BRK / 19. Oktober 2022 
Mitbericht GSK) 

22.0933.01 

50.  Lockerung und Vereinfachung der Bauvorschriften zur Stärkung des Blockrands sowie eine 
Differenzierung der Dachgeschossvorschriften sowie Bericht zum Anzug Stefan Wittlin und 
Konsorten betreffend Schaffung von Anreizen für die bauliche Verdichtung im Bestand, 
Ratschlag des RR (28. Juni 2023 an BRK) 

23.0449.01 
21.5232.02 

51.  Areal Lindenhof (Lonza): Festsetzung eines Bebauungsplans sowie Abweisung von 
Einsprachen im Gebiet Areal Lindenhof (Lonza) Nauenstrasse, Lindenhofstrasse, 
Münchensteinerstrasse; Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 137, Ratschlag des RR 
(13. September 2023 an BRK) 

23.0840.01 

52.  Kantonale Volksinitiative "Basel baut Zukunft" und Gesetzesentwurf für eine Änderung des Bau- 
und Planungsgesetzes sowie des Gesetzes über die Wohnraumförderung und Anzug René 
Brigger und Konsorten betreffend Definition preisgünstiger Wohnungsbau und Schaffung der 
gesetzlichen Grundlagen für Bebauungspläne, Ratschlag des RR 
(13. September 2023 an BRK) 

20.1006.04 
21.5511.03 

53.  Ausgabenbewilligung für die Erweiterung und Sanierung der Primarschule Christoph Merian, 
Ratschlag des RR (13. September 2023 an BRK / Mitbericht BKK) 

23.0450.01 

54.  Ausgabenbewilligung für den Bau der Neubauten Primarschule Walkeweg sowie Übertragung 
der Schulhausparzelle vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen (Widmung), Ratschlag des RR 
(13. September 2023 an BRK) 

23.1067.01 

55.  Umwidmungen Staatsliegenschaften 2023, Ratschlag des RR (13. September 2023 an BRK) 23.1094.01 

56.  «Areal F. Hoffmann-La Roche AG - Bebauungsplan Grenzacherstrasse (Südareal)» sowie 
Zweite Grundsatzvereinbarung zwischen dem Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt und der 
F. Hoffmann-La Roche AG, Ratschlag des RR (6. Dezember 2023 an BRK / Mitbericht UVEK) 

23.1509.01 

   

 Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK)  

57.  Ausgabenbewilligung für die Weiterentwicklung der Hafenbahn Variante "Südquai", Ratschlag 
des RR (13. September 2023 an WAK / Mitbericht UVEK) 

23.0812.01 

58.  BaselArea: Ausrichtung von Betriebsbeiträgen für die Jahre 2024 bis 2027, Ratschlag des RR 
(6. Dezember 2023 an WAK) 

23.1308.01 
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59.  Gesetz betreffend Lohngleichheitsanalysen (Lohngleichheitsanalysen-gesetz, LAG) sowie 
Motion Nicole Amacher und Konsorten betreffend Lohngleichheit: Lohngleichheitsanalysen für 
Unternehmen ab 50 Mitarbeitenden, Ratschlag des RR (6. Dezember 2023 an WAK) 

22.0834.01 
19.5271.04 

60.  Erneuerung des Staatsbeitrags an Basel Tourismus für die Jahre 2024 bis 2027, Ratschlag des 
RR (6. Dezember 2023 an WAK) 

23.0940.01 

   

 Regiokommission (RegioKo)  

 Keine  

   

 Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommissionen  

 Keine  
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Anträge auf Standesinitiative 
 

 

 

1. Antrag auf Einreichung einer Standesinitiative betreffend eine gesicherte 
Teilnahme der Schweiz an Erasmus+ 

24.5063.01 
 

Der Regierungsrat wird beauftragt, im Namen des Kantons Basel-Stadt bei der Bundesversammlung, gestützt auf 
Art. 160 Abs. l der Bundesverfassung, folgende Standesinitiative einzureichen: 

«Der Kanton Basel-Stadt fordert den Bundesrat auf, dem Parlament eine Botschaft zur Finanzierung von 
Erasmus+ vorzulegen.» 

Begründung: 

Im Dezember 2023 verabschiedete der Bundesrat ein Mandat für Verhandlungen mit der EU, das insbesondere 
Erasmus+ und Horizon Europe beinhaltet. Gerade für den Universitätsstandort Basel ist die grenzüberschreitende 
Kontakt- und Beziehungspflege zu europaweiten Universitäten zentral für die Bildungs- und Forschungsqualität. 
Denn die Teilnahme an den europäischen Programmen über die Grenzen hinaus steigert die Bildungsqualität und 
Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. 

Im Jahr 2024 jährt sich der Ausschluss der Schweiz bereits zum zehnten Mal. Die Berufs- und Hochschulbildung, 
aber auch die Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen und der Sport 
sind seither von der Nichtassoziierung von Erasmus+ stark betroffen. 

Entscheidend für die Assoziierung ist, dass der Bundesrat nun möglichst schnell die innenpolitische 
Weichenstellung für die Finanzierung auf den Weg bringt. Genauso muss die Bundesversammlung 
Verantwortung übernehmen und der Finanzierung von Erasmus+ zustimmen. Während der Bundesrat bereits im 
Jahr 2020 die Botschaft zur Finanzierung der Vollmitgliedschaft der Schweiz bei Horizon vorlegte, fehlt dies bei 
Erasmus+ bis heute. Ein klares Bekenntnis zur ganzheitlichen Teilnahme an den europäischen Programmen 
stärkt nicht nur die Schweizer Bildungslandschaft, sondern auch die Glaubwürdigkeit und die Position der 
Schweiz - auch im Hinblick auf weitere Verhandlungen mit der Europäischen Union. 

Die Standesinitiative fordert daher den Bundesrat auf, dem Parlament eine Botschaft zur Finanzierung von 
Erasmus+ vorzulegen. 

Fina Girard, Béla Bartha, Jo Vergeat, Catherine Alioth, Bruno Lötscher-Steiger, Joël Thüring, Fleur 
Weibel, Nicole Amacher, Andrea Strahm, Sandra Bothe, Franziska Roth, Luca Urgese, Amina 
Trevisan, Anouk Feurer, Erich Bucher, Nicola Goepfert, Mahir Kabakci, Bülent Pekerman, Hanna 
Bay 
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Motionen  

 

1. Motion für einen Neuanfang beim Areal Horburg (vom 7. Februar 2024) 24.5018.01 
 

«Die Stadtbaukunst kann sich nur dann frei entfalten, wenn die Stadt als Eigentümerin über ihren Boden frei 
verfügen kann; wenn sie den einzelnen Bauvorhaben ihren Platz zuteilen kann; wenn sie auf öffentlichem Boden 
die privaten Bouten erstehen lassen kann, indem sie ihnen ein Baurecht einräumt am öffentlichen Boden.» 

Hans Bernoulli, Die Stadt und ihr Boden 

Der Bebauungsplan für das Areal «Horburg» wurde in der Dezember Sitzung von letztem Jahr einstimmig an den 
Regierungsrat zurückgewiesen. Sowohl die Festsetzung des regierungsrätlichen Bebauungsplans als auch der 
von der Bau- und Raumplanungs-kommission (BRK) ausgearbeitete Kompromiss hatten im Grossrat keine 
Chance. Bei Letzterem gingen die politischen Forderungen v.a. der Eigentümerin, ein Investmentfonds der Credit 
Suisse zu weit. Die Ausarbeitung des Bebungsplans stand aber schon von Beginn an unter keinem guten Stern. 
Zwar wurde ein denkmalpflegerisch spannendes Projekt unter Expertinnen juriert und diente als Grundlage für 
das aufgesetzte Planungsverfahren. Das darin vorgeschlagene Hochhaus fand allerdings in der Bevölkerung 
keine Akzeptanz. Insbesondere die fehlende Mitwirkung, die Einbettung in übergeordnete Planungskonzepte, 
sowie ökologische und sozialverträgliche Anliegen wurden bemängelt. 

Auf Grund dieser verfahrenen Situation ist bei diesem Areal ein innovativer Neuanfang angezeigt. Verdichtungen 
von bestehenden Quartieren leisten einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige und zukunftsweisende 
Stadtentwicklung. Allerdings müssen die konkreten Verdichtungsprojekte vielfältige Bedürfnisse abbilden und 
eine hohe Qualität erfüllen, nur so können sie die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnen.  

Beim Areal «Horburg» heisst es nun wieder auf Feld eins. Dieser Neuanfang kann als Chance für ein innovatives 
Vorgehen genutzt werden. Die Eigentümerin hat mehrfach und über verschiedene Kanäle immer wieder 
angekündigt, dass sie ohne rechtsgültigen Bebauungsplan erwägt das Areal «Horburg» zu verkaufen und nicht 
mehr baulich weiterzuentwickeln. Der Kanton Basel-Stadt muss hier als Eigentümerin einspringen, indem 
Immobilen Basel-Stadt IBS) der Credit Suisse die Liegenschaften abkauft. Dieses Vorgehen ist einerseits aus 
bodenpolitischen Gesichtspunkten sinnvoll und andererseits aus planerischer Perspektive angezeigt. Der Kauf 
des Areals «Horburg» würde es dem Regierungsrat ermöglichen, eine offene Ausschreibung für die Abgabe von 
einem Baurecht durchzuführen. Ziel wäre demnach nicht, dass der Kanton die Gebäude selbst entwickelt und 
langfristig vermietet, sondern eine ambitionierte Konzeptvergabe unter interessierten Bauträgerinnen auslobt.  

Der Unterzeichnende fordert den Regierungsrat auf, innert einem Jahr die Verhandlungen mit der Credit Suisse 
über den Verkauf des Areals aufzunehmen und möglichst abzuschliessen. Bei erfolgreichem Abschluss ist die 
aufgezeigte Konzeptvergabe innerhalb eines weiteren Jahres zu organisieren. Das Ziel ist, dass in spätestens 
zwei Jahren eine neue Bauträgerin für das Areal «Horburg» bestimmt wird und die Planung unter Mitwirkung der 
Bevölkerung wieder aufgenommen werden kann. 

Mit so einem Baurecht ist es – wie Bernoulli das schon als Vision skizziert hat – « der Stadtgemeinde möglich, 
was sie so lange schon angestrebt hat: ihre Stadt aufzubauen, zu erneuern, zu erweitern, so schön, so gesund, 
so wohnlich als irgend es zeitgenössische Kunst und Technik gestatten.» 

Zitate aus: Hans Bernoulli Die Stadt und ihr Boden 
Birkhäuser Basel 1991 
ISNB 3-7643-2610-7 

https://app.securesafe.com/app/#/receipt?userIdentifier=3c6d9fa2-3a2d-4fc5-9e58-
30c40af7a3e1&accessToken=247c9c084eb6bfcd9b0ec3d5d5084d3b&securityToken=rahu.41mo.difu 

Franz-Xaver Leonhardt 

 

 

2. Motion betreffend mehr Transparenz bei projektbezogenen Beschäftigungs-
verhältnissen im Kanton Basel-Stadt (vom 7. Februar 2024) 

24.5021.01 
 

Bei der Ausarbeitung der Budgets für den Kanton Basel-Stadt wird jeweils die Beschäftigtenzahl in Vollzeitstellen 
(Headcount) angegeben. Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl ist seit Jahren zunehmend. Ein grosser Treiber 
für diese Entwicklung ist das Bevölkerungswachstum. Weiter werden auch aufgrund parlamentarischer Aufträge 
und Volksinitiativen Stellen geschaffen. Dies beispielsweise auch für befristete Projekte wie den Bau der 
Fernwärme, Informatik-Projekte oder für die Überbauung der Transformationsareale, um nur einige aktuelle 
Beispiele zu nennen.  

Fraglich ist, was passiert, wenn die entsprechenden Projekte abgeschlossen sind. Vermutungsweise werden in 
den meisten Fällen die Vollzeitstellen behalten und die Personen anderweitig eingesetzt. Bei neuen Projekten 
bzw. bei Bedarf werden wiederum neue Headcounts budgetiert. Dies führt zu einem kontinuierlichen 
Stellenwachstum. Deshalb drängt sich mehr Transparenz bezüglich dieser projektbezogenen Stellen auf. 

Vor diesem Hintergrund fordern die Motionäre den Regierungsrat auf, die Berichterstattung an den Grossen Rat 
gemäss den folgenden Parametern zu ergänzen und, wo nötig, die entsprechenden rechtlichen Grundlagen 
anzupassen: 

https://app.securesafe.com/app/#/receipt?userIdentifier=3c6d9fa2-3a2d-4fc5-9e58-30c40af7a3e1&accessToken=247c9c084eb6bfcd9b0ec3d5d5084d3b&securityToken=rahu.41mo.difu
https://app.securesafe.com/app/#/receipt?userIdentifier=3c6d9fa2-3a2d-4fc5-9e58-30c40af7a3e1&accessToken=247c9c084eb6bfcd9b0ec3d5d5084d3b&securityToken=rahu.41mo.difu
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- Grundsätzlich sind Arbeitnehmende, welche aufgrund eines terminierten Projektes benötigt werden, 
jeweils und nach Möglichkeit befristet einzustellen. Andernfalls ist dies zu begründen.  

- Im Jahresbericht des Regierungsrates sind die projektbezogenen Stellen gesondert auszuweisen, nach 
Projekt gegliedert und unter Angabe des vorgesehenen Projektendes.  

- Dauert ein Projekt länger, kann beim Grossen Rat im Rahmen des Budgetprozesses eine Verlängerung 
der befristeten Stelle beantragt werden.  

- Sollen projektbezogene Stellen dauerhaft in den ordentlichen Headcount überführt und die betroffenen 
Personen anderweitig eingesetzt werden, ist dies im Rahmen des Budgetberichtes ausdrücklich 
festzuhalten. 

- Endet ein Beschäftigungsverhältnis muss sichergestellt werden, dass ein bestmöglicher Wissenstransfer 
an die Organisation stattfindet.  

Michael Hug, Luca Urgese, Pascal Messerli, Balz Herter, Tobias Christ, Philip Karkger, Annina von 
Falkenstein 

 

 

3. Motion betreffend bequem durch die Innenstadt mit einem Tramersatz – damit 
betagte und mobilitätseingeschränkte Personen und das Gewerbe nicht 
vergessen gehen“ (vom 7. Februar 2024) 

24.5031.01 
 

Einer gemeinsamen Medienmitteilung von Bau- und Verkehrsdepartement BVD und Basler Verkehrsbetriebe 
BVB ist zu entnehmen, dass infolge der Gleissanierung am Steinenberg im April 2024 fast alle Tramlinien 
umgeleitet werden müssen und nur für die Linie 3 ein Tramersatz mit Bussen vorgesehen ist. Zur gleichen Zeit 
finden die letzten Etappen des Gleisersatzes an der Postkurve und im Bereich Schifflände (Marktplatz) statt. 

Im Telebasel-Interview vom 11. Januar 2024 hielt der Leiter Infrastruktur der BVB fest, dass es in diesen vier 
Wochen nicht möglich sein wird, mit dem Tram die Innenstadtstadtachse zu bedienen und diese Achse zwischen 
Bankverein und Marktplatz nur „fussläufig“ zu erreichen sei.  

Die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Öffentlichen Verkehr ist jedoch insbesondere für ältere und 
mobilitätseingeschränkte Menschen wichtig. Auch das lokale Gewerbe ist darauf angewiesen, dass die 
Innenstadt gut erreichbar ist. Die Bautätigkeiten in der Innenstadt sind auch ohne Tramsperrung für das Gewerbe 
und das Funktionieren der Innenstadt eine grosse Herausforderung - auch wenn sämtlichen Akteuren attestiert 
werden kann, dass sie ihr Bestes geben, die Behinderungen und Einschränkungen möglichst gering zu halten. 

Entsprechend ist eine Lösung während dieser Tramsperrung im April 2024 dringend notwendig, um 
sicherzustellen, dass mindestens während den Ladenöffnungszeiten für betagte und/oder 
mobilitätseingeschränkte Personen ein Tramersatz auf der Achse Bankverein-Barfüsserplatz-Marktplatz 
angeboten wird. Für einen solchen Tramersatz könnten bspw. die ausser Betrieb genommenen „Mobilisk“-
Fahrzeuge der BVB oder andere Mittel benutzt werden, welche die besagte Innenstadtachse direkt oder indirekt 
(bspw. durch Shuttlefahrten durch die Freien Strasse) bedienen können und mindestens einmal dazwischen für 
einen Zu- und Ausstieg anhalten. 

Aus diesen Gründen bittet der Motionär den Regierungsrat gemeinsam mit den BVB eine Lösung zu erarbeiten 
und umgehend Massnahmen zu ergreifen, damit die besagte Innenstadtachse während der Tramvollsperrung im 
April mit einem Tramersatz, mindestens für betagte und / oder mobilitätseingeschränkte Personen, direkt zu 
erreichen bleibt. 

Joël Thüring  

 

 

4. Motion betreffend "Bezahlkarte für Asylbewerber" 24.5054.01 
 

In Deutschland haben sich die Bundesländer auf Standards zur Einführung einer geplanten Bezahlkarte für 
Flüchtlinge geeinigt, nachdem die SPD-geführte deutsche Bundesregierung bereits im November beschlossen 
hat, dass eine solche Bezahlkarte bundesweit eingeführt werden soll. 

Bei der Bezahlkarte handelt es sich um eine guthabenbasierte Karte mit Debitfunktion, die ohne Kontobindung 
funktioniert. Sie ersetzt das Auszahlen von Bargeld. Entsprechend sollen so Flüchtlinge einen Teil ihrer 
Leistungen als Guthaben auf der Karte erhalten. Die Karte kann in der Regel überall dort benutzt werden, wo 
auch mit Kredit- oder EC-Karten gezahlt werden kann. 

Die Einführung einer solchen Bezahlkarte senkt die Anreize zur illegalen Migration und verhindert, dass 
Geldleistungen an Schlepperbanden weitergeleitet werden können oder aber Dritte in den Ursprungsländern 
mitfinanziert werden. Damit wird die Möglichkeit unterbunden, Geld aus staatlicher Unterstützung in die 
Herkunftsländer zu überweisen, womit die Schlepperkriminalität bekämpft werden kann. 

Erste Versuche in Landkreisen in Deutschland haben gezeigt, dass das System sehr gut funktioniert. Mit der 
Bezahlkarte können Asylsuchende innerhalb des Landkreises bis zu einer entsprechend vom Landkreis 
gesetzten Limite in einzelnen Geschäften einkaufen gehen. 
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Mit der Einführung eines solchen Bezahlkartensystems soll deshalb auch im Kanton Basel-Stadt die heutige 
Ausrichtung der finanziellen Unterstützung an Asylsuchende und Abgewiesene ersetzt werden. Sie soll regional 
für Einkäufe genutzt werden können. 

Die Vorteile eines solchen Systems liegen auf der Hand: 

 Verbesserte Sicherheit: Durch die Einschränkung auf Einkäufe wird das Risiko von Missbrauch für illegale 
Aktivitäten minimiert. 

 Förderung der Integration: Die Karte ermutigt Asylbewerber, lokal einzukaufen und Arbeit zu suchen, was 
ihre Integration in die Gemeinschaft fördert. 

 Transparenz und Kontrolle: Der Geldfluss ist nachverfolgbar, was zu weniger Zweckentfremdung der 
Gelder führt. 

 Reduzierung von Anreizen zur Migration: Die Einschränkung könnte potenziell die Anreize für 
unbegründete Asylanträge von Wirtschaftsflüchtlingen verringern. 

 Menschliche Perspektive: Die Karte bietet eine sichere und würdevolle Art, eine Unterstützung 
sicherzustellen und gleichzeitig Missbräuche zu verhindern. 

Die Motionäre ersuchen den Regierungsrat daher, dass er innert einem Jahr die Einführung eines 
Bezahlkartensystems als Ersatz für die aktuelle Praxis der finanziellen Unterstützung von Asylsuchenden 
und abgewiesenen Asylbewerbern vorsieht. 

(Ein gleichlautender Vorstoss wurde im Grossen Rat des Kantons Bern von Vertretern der SVP, FDP, GLP, Mitte 
und EDU eingereicht) 

Joël Thüring, Beat K. Schaller, Roger Stalder, Daniela Stumpf 

 

 

5. Motion betreffend Rückvergütungen von kantonalen Überschüssen an die 
steuerzahlenden Privatpersonen 

24.5056.01 
 

Bekanntermassen und erfreulicherweise weist der Kanton Basel-Stadt seit Jahren positive Ergebnisse in der 
Staatsrechnung aus. Die Überschüsse im Zeitraum 2012 bis 2022 beliefen sich kumuliert auf CHF 3.07 Mrd., 
ohne die Sonderzuwendung zur Ausfinanzierung der Pensionskasse Basel-Stadt im Jahr 2016 gar auf CHF 4.08 
Mrd. Auch für das Jahr 2023 wird gemäss der 3. Hochrechnung mit einem Überschuss von CHF 239 Mio. anstatt 
budgetierten CHF 36 Mio. gerechnet. Zwar wird nun die leichte Senkung der Einkommenssteuer bei den 
natürlichen Personen das Steueraufkommen reduzieren, allerdings dürfte diese Reduktion durch die Einführung 
der OECD-Mindestbesteuerung für juristische Personen wieder ausgeglichen, wenn nicht gar überkompensiert 
werden. 

Berechtigterweise darf unter solchen Prämissen die Frage gestellt werden, ob diese Überschüsse weiterhin im 
Staatshaushalt verbleiben oder aber zumindest teilweise wieder an die steuerzahlenden natürlichen Personen 
zurückvergütet werden sollen. Zwar hat Basel-Stadt im Rahmen der Unternehmenssteuerreform die 
Steuerbelastung für juristische Personen sehr stark reduziert und der Kanton ist in Bezug auf die Steuerbelastung 
bei Unternehmen mittlerweile schweizweit an 8. Stelle. Ganz anders sieht es hingegen bei den natürlichen 
Personen aus. Trotz sehr moderater Senkung des Steuersatzes ist die Belastung nach wie vor sehr hoch und im 
interkantonalen Vergleich ist Basel-Stadt seit jeher auf den hinteren Rängen. Kommt hinzu, dass beispielsweise 
auch aufgrund der hohen Gesundheitskosten (zweithöchste Krankenkassenprämien schweizweit) die finanzielle 
Belastung bei den natürlichen Personen hoch bleibt.  

Die Motionäre sind der Ansicht, dass unter diesen Voraussetzungen die Diskrepanz zwischen jährlich 
wiederkehrenden hohen Haushaltsüberschüssen des Kantons bei aber gleichzeitig hoher Steuerbelastung der 
Einwohnerinnen und Einwohnern nicht weiter vertreten werden kann. 

Avenir Suisse hat in einer aktuellen Publikation von Ende Januar 2024 das Phänomen von positiven 
Budgetabweichungen und Haushaltsüberschüssen beleuchtet und - basierend auf einem Essay des 
erstunterzeichnenden Motionärs - die Rückzahlungen von kantonalen Überschüssen (aka 
Steuerrückvergütungen) analysiert und erläutert.  Im Fazit kommt Avenir Suisse zum Schluss Zitat «…dass eine 
Steuerrückvergütung aus finanzpolitischer Sicht risikoarm und in Ergänzung mit den jeweiligen kantonalen 
Schuldenbremsen umsetzbar ist. Sie wäre zudem eine einfache, schnelle und flexible Möglichkeit, die 
Steuerzahlenden und Leistungserbringer an einer positiven finanziellen Entwicklung ihres Kantons teilhaben zu 
lassen» (https://www.avenir-suisse.ch/publication/budgetierung-ausser-rand-und-band-steuerrueckverguetung/).  

Da die wesentlichen Voraussetzungen für die Rückvergütung von Überschüssen in Basel erfüllt sind, beauftragen 
die Motionäre daher den Regierungsrat, eine entsprechende Umsetzung auszuarbeiten und die dazu 
notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Bei der Ausgestaltung der Umsetzung sollen folgende Parameter berücksichtigt werden: 

- Ausschüttungen erfolgen nur, sofern die Nettoschuldenquote des Kantons negativ ist. 

- Ausschüttungen erfolgen im Umfang des erzielten Überschusses abzüglich einem Sockelbeitrag von 
maximal 20% des Überschusses. Der Sockelbeitrag dient dem Bruttoschuldenabbau. 

- Ausschüttungen erfolgen an die steuerzahlenden Privatpersonen im Verhältnis zum persönlichen 
Steueraufkommen im entsprechenden «Überschussjahr» 

https://www.avenir-suisse.ch/publication/budgetierung-ausser-rand-und-band-steuerrueckverguetung/
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- Ausschüttungen erfolgen ausschliesslich in Form von Steuergutschriften (ausser bei Wegzug von 
Ausschüttungsberechtigten) 

Christian C. Moesch, Daniel Seiler, Andrea Elisabeth Knellwolf, Annina von Falkenstein, Bülent 
Pekerman, Daniel Albietz, Michael Hug, Niggi Daniel Rechsteiner, Patrick Fischer, Pascal Messerli, 
Andrea Strahm, Lorenz Amiet, Erich Bucher, David Jenny, Nicole Kuster, Gabriel Nigon, Tobias 
Christ, Pasqualine Gallacchi, Beat Braun, Andreas Zappalà, Daniela Stumpf 
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Anzüge 
 

 

1. Anzug betreffend Wiederaufnahme regelmässiger Wochenendfahrgelegenheiten 
des Rufbus auf dem Friedhof Hörnli (vom 7. Februar 2024) 

24.5022.01 
 

Seit 2021 wird das Rufbus-Angebot für Friedhofbesuchende durch das Team des Friedhofs am Hörnli geführt. 
Der Kleinbus konnte an Werktagen wie am Wochenende am Friedhofeingang telefonisch gerufen werden, und 
fährt dann zum gewünschten Grabfeld. Dies ermöglicht auch älteren Personen und solchen, die weniger gut zu 
FUSS sind, das mühelose Erreichen von entfernten Grabfeldern. Insbesondere bei kalten und heissen 
Wetterbedingungen sowie beim Transportieren von Grabschmuck ist dieses Angebot auf dem weiten 
Friedhofsgelände hilfreich, weil ohne diese Transportmöglichkeit ein Friedhofsbesuch für viele Menschen nicht 
möglich wäre. 

Gemäss Auskunft des Regierungsrats wurde per Sommer 2023 das Rufbus-Angebot an Wochenenden 
gestrichen; dies mit der Begründung, die Auslastung des Teams der Friedhofmitarbeitenden sei aufgrund der 
höheren Anzahl von Todesfällen hoch und die Nachfrage nach Fahrgelegenheiten sei am Wochenende sehr 
gering gewesen. 

Eine der Ursachen für die behauptete geringe Nachfrage ist die Information der Friedhofsbesuchenden. Das 
Angebot des Rufbusses wird lediglich auf einem Plakat am Friedhofseingang erwähnt. Auf der Webseite des 
Friedhofs ist dazu jedoch keinerlei Information auffindbar. Die Nutzung eines Angebots fällt naturgemäss geringer 
aus, wenn nicht oder nur ungenügend auf diese Transportmöglichkeit aufmerksam gemacht wird. Unverständlich, 
dass diese Dienstleistung nicht via alle heute üblichen Kommunikationsplattformen angeboten wird. Neben dem 
Bestattungswesen und dem Unterhalt der wertvollen grossen Grünfläche muss auch dem Besuch und dem 
Aufenthalt der Trauergäste und Grabbesuchenden die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden, auch 
hinsichtlich des Zugangs zu den Gräbern während der gesamten Öffnungszeit. Ein Friedhof ist für viele 
Menschen ein Ort des Andenkens, des Trauerns und des Innehaltens. Entsprechend wichtig ist es, dass auch die 
Grabfelder in weiterer Distanz vom Eingang für Personen mit eingeschränkter Mobilität erreichbar sind - und dies 
nicht ausschliesslich an Wochentagen. Die Reduktion dieses Angebotes schränkt die Besuchsfreiheit - nicht nur 
von älteren Personen - ein; die Verwaltung bevormundet in gewisser Weise einen Teil der 
Friedhofsbesuchenden, dies auch deshalb, weil eine Zufahrt mit privaten Fahrzeugen an Wochenenden nicht 
erlaubt ist. 

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen und zu berichten: 

- Wie die Information über die Nutzung des Rufbus ergänzt und verbessert werden kann, auch auf der 
Webseite des Friedhofs. 

- Wie sichergestellt werden kann, dass der Rufbus auch am Wochenende regelmässig fährt, und nicht nur 
an Feiertagen, zum Beispiel durch eine Verschiebung der 5 Tagewoche weg von den klassischen 
Werktagen oder einer Verschiebung um einzelne Halbtage oder weitere Ansätze. 

- Ob im Falle des Verzichts auf die Erweiterung des Rufbus-Angebots die Möglichkeit besteht, an allen oder 
einzelnen Wochenenden, an denen der Rufbus nicht fährt, den Zugang für private Fahrzeuge zu 
ermöglichen, damit Personen mit Gehschwierigkeiten einen eigenen Transport für einen Grabbesuch 
organisieren können. 

- Ob der Rufbus - falls das Angebot wegen Personalknappheit nicht auf die Wochenenden ausgedehnt 
werden kann - mit Freiwilligen betrieben werden kann, ähnlich dem Betrieb von Transportmöglichkeiten für 
Menschen mit einer Behinderung. 

Annina von Falkenstein, Laurin Hoppler, Anouk Feurer, Beda Baumgartner, Luca Urgese, Georg 
Mattmüller, Thomas Widmer-Huber, Bruno Lötscher-Steiger, Jo Vergeat, Joël Thüring, Niggi Daniel 
Rechsteiner 

 

 

2. Anzug betreffend Hochgewichtige Menschen beim Kanton Basel-Stadt fördern 

(vom 7. Februar 2024) 
24.5027.01 

 

Es ist bekannt, dass hochgewichtige Menschen es nicht immer so einfach haben, einen Job zu finden, obwohl 
ihre Leistung gegenüber Dünnen sogar besser sein kann oder gleich ist. 

Die Süddeutsche Zeitung schreibt in ihrer Ausgabe vom 18. November 2023: "Dünn sein lohnt sich - 
Hochgewichtige Menschen finden schwieriger Jobs, verdienen weniger und haben geringere Aufstiegschancen. 
Eine klare Benachteiligung." 

Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen, wie erreicht werden kann, dass hochgewichtige Menschen auch bei 
einer Einstellung beim Kanton Basel-Stadt, gleiche Chancen haben. 

Eric Weber 
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3. Anzug betreffend Nutzung des Horburg-Parkings als Quartierparking  

(vom 7. Februar 2024) 
24.5032.01 

 

Die Bau- und Raumplanungskommission des Grossen Rates hatte sich im Rahmen der Beratung des 
Bebauungsplans Horburg Dreirosen kritisch mit der geplanten Unterbauung der Grünräume für unterirdische 
Parkplätze auf dem Areal auseinandergesetzt. Dies nicht nur aus Gründen des Klimas und des 
Schwammstadtprinzips, sondern auch weil sich auf der Parzelle nebenan zwischen Horburg-Bebauung und dem 
Horburgpark bereits heute ein unternutztes Parkhaus befindet, welches die Novartis im Baurecht auf kantonalem 
Boden betreibt.  

Die Parkplatzbewirtschaftung des Horburg-Parkings ist aufgrund von Bestimmungen im Baurechtsvertrag auf 
Arbeitnehmende eingeschränkt, da sich in unmittelbarer Umgebung bislang vor allem Labore und Büros 
befanden. Da sich das Parkhaus selbst im kantonalen Inventar der schützenswerten Bauten befindet, ist davon 
auszugehen, dass das Parkhaus auch über die nächsten Jahrzehnte der städtebaulichen Entwicklung des 
gesamten Klybeck-Quartiers Bestand haben wird. Umso wichtiger ist eine Nutzung im Sinne des Quartiers, das 
trotz des niedrigen Motorisierungsgrads einen hohen Parkierungsdruck aufweist.  

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen und zu berichten: 

Wie in Zusammenarbeit mit der Baurechtnehmerin eine Anpassung des Baurechtvertrags oder eine Übernahme 
des Parkhauses in öffentliches Eigentum (Heimfall) eingeleitet werden kann, damit das Parking am Horburgpark 
als Quartierparking besser genutzt werden kann.  

Salome Bessenich, Ivo Balmer, Andreas Zappalà, Michael Hug, Christoph Hochuli, Lea Wirz, 
Andrea Elisabeth Knellwolf, Pascal Messerli, René Brigger, Stefan Wittlin, Gabriel Nigon 

 

 

4. Anzug betreffend Kultur für alle - Swisslos-Fonds Unterstützung auch bei 
kulturellen Veranstaltungen mit Kollekte (vom 7. Februar 2024) 

24.5040.01 
 

Aus dem Swisslos-Fonds können Beiträge für gemeinnützige Zwecke u.a. auch im kulturellen Bereich 
ausgerichtet werden.  

Kulturelle Anlässe werden aber praxisgemäss nur unterstützt, wenn Besucherinnen und Besucher vorgängig 
einen Eintrittspreis bezahlen müssen.  

Nicht unterstützt werden kulturelle Veranstaltungen, bei denen die Besucherinnen und Besucher erst am Schluss 
einen Beitrag mittels einer freiwilligen Kollekte entrichten, und zwar auch dann nicht, wenn sonst alle anderen 
Voraussetzungen für eine Unterstützung erfüllt sind. 

Dies ist stossend, weil damit v.a. solche kulturelle Veranstaltungen ohne Unterstützung durch den Swisslos-
Fonds auskommen müssen, welche dem Publikum einen niederschwelligen Zugang zur Kultur ermöglichen und 
angesichts der fehlenden Kosthürde ein durchmischteres Publikum zu erreichen vermögen. Betroffen sind davon 
insbesondere kleinere Vokalensembles und Chöre, die oft Konzerte mit Kollekte durchführen und gerade in Basel 
ein schweizweit anerkannt hohes Niveau haben. Sie leisten damit einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur 
kulturellen Vielfalt in Basel und der ganzen Region.  

Die Anzugstellerinnen und Anzugsteller bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, ob die 
Swisslos-Fonds Verordnung nicht so ausgelegt oder allenfalls entsprechend angepasst werden kann, dass zur 
Förderung des möglichst niederschwelligen Zugangs zu kulturellen Angeboten eine finanzielle Unterstützung aus 
dem Swisslos-Fonds nicht nur bei Veranstaltungen mit Eintrittspreis, sondern auch bei solchen mit Kollekte 
möglich wird. 

Bruno Lötscher-Steiger, David Jenny, Erich Bucher, Catherine Alioth, Joël Thüring, Béla Bartha, 
Sasha Mazzotti, Franziska Roth, Brigitte Gysin, Sandra Bothe-Wenk, Nicole Kuster, Jenny 
Schweizer, Jo Vergeat, Annina von Falkenstein, Heidi Mück, Amina Trevisan, Franz-Xaver 
Leonhardt 

 

 

5. Anzug betreffend ambulant begleitete Arbeit für Personen mit 
behinderungsbedingten Einschränkungen (Supported Employment) 

24.5055.01 
 

Personen mit behinderungsbedingten Einschränkungen sind auf dem Arbeitsmarkt mit hohen Hürden konfrontiert, 
insbesondere dann, wenn sie auf Grund einer Teilberentung noch arbeitstätig sein müssen, um ihren 
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Personen ist beruflich durchaus so gut 
qualifiziert, um im allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten zu können. Dies erfolgt entweder im Rahmen der 
bescheinigten Resterwerbsfähigkeit zu regulären Anstellungsbedingungen und ohne Unterstützung oder 
aufstockend zur IV-Rente durch Begleitleistungen des ergänzenden Arbeitsmarktes. 

Für diese Anstellungen ist je nach individueller Situation eine Unterstützung sowohl der Arbeitnehmenden wie der 
Arbeitgebenden notwendig (ambulant begleitete Arbeit resp. Supported Employment). Dabei ist wichtig, dass bei 
Bedarf sowohl Arbeitnehmende wie Arbeitgebende im Integrationsprozess unterstützt werden. Unterschiedliche 
Arbeitsvertragsmodelle ermöglichen dabei eine situationsgerechte Anstellung. 

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kann diese Personengruppe als Arbeitspotenzialeinen guten Beitrag 
leisten. Eine unlängst veröffentlichte Nationalfondsstudie in Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen für 
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Menschen mit Behinderungen in Werkstätten stellt fest, dass weder ein Bundesgesetz noch kantonale 
Gesetzesgrundlagen den Ansatz von Supported Employment bzw. die ambulante Unterstützung von 
behinderungsbedingt berenteten Personen im allgemeinen Arbeitsmarkt verfolgen oder festlegen. Vielmehr wird 
sich in der Schweiz weiterhin noch stark auf abgrenzende Arbeitsformen wie geschützte Werkstätten konzentriert. 

Die Anzugstellenden bitten bezugnehmend auf die Resolution des 1. Behindertenparlamentes vom 2. Dezember 
2023 zu prüfen und zu berichten: 

1. ob verbindliche rechtliche Grundlagen geschaffen werden müssen, um behinderungsbedingt eingeschränkte 
Personen Anstellungen im allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, 

2. ob konkrete Angebote geschaffen werden müssen, um behinderungsbedingt eingeschränkte Personen 
Anstellungen im Allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, 

3. wie der Kanton als Arbeitgeber ambulante begleitete Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt anbieten kann und 

4. wie der Kanton private Arbeitergebende mittels Supported Employment unterstützen und motivieren kann, 
behinderungsbedingt eingeschränkte Personen im 1. Arbeitsmarkt anzustellen. 

Pascal Pfister, Nicole Amacher, Claudia Baumgartner, Niggi Daniel Rechsteiner, Oliver Thommen, 
Georg Mattmüller, Bruno Lötscher-Steiger 

 

 

6. Anzug betreffend Massnahmen zur Unterstützung von Long Covid Erkrankten 24.5060.01 
 

Gemäss Studien, die vom Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegeben wurden, sind 20% der Erwachsenen, 
die sich in der Schweiz mit SARS-CoV-2 angesteckt haben von der Folgekrankheit Long Covid betroffen1. Sie 
haben ihre alte Leistungsfähigkeit nicht zurückerlangt und sind im Alltag und im Beruf nicht bzw. wenig 
belastbar. Die langfristigen individuellen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen, auch z.B. für die 
Invalidenversicherung sind laut der nationalen Covid Task Force noch nicht abzuschätzen2. Expert*innen 
schätzen, dass sich auch die Anzahl an Myalgische Enzephalomyelitis/Chronische Fatigue-Syndrom erkrankten 
Personen seit der COVID-19 Pandemie verdoppelt hat3. 

Der Bundesrat hat in der Beantwortung von Vorstössen im nationalen Parlament erklärt, dass die Zuständigkeit 
der Prävention und der Behandlung, sowie der finanziellen Absicherung von Betroffenen, die durch die Krankheit 
erwerbsunfähig werden, bei den Kantonen liege4. 

Der Regierungsrat wird deshalb gebeten zu berichten und zu prüfen, 

1. Wie die Sensibilisierung und Aufklärung für Long Covid im Kanton Basel- Stadt bei Fachpersonen im 
Gesundheitswesen und in den Sozialversicherungen erhöht werden kann? Welche Möglichkeiten sieht die 
Regierung, damit die Diagnosestellung von Long Covid beschleunigt wird?  

2. Wie stellt sich die Regierung zur zukünftigen Versorgungslage bei den Kompetenzzentren und 
Spezialsprechstunden für Long Covid sowie ME/CFS im Kanton Basel- Stadt?  

3. Ob und wie sich der Kanton Basel- Stadt an Studien, die Long Covid und ME/CFS erforschen, wie es 
beispielsweise die EU tut, beteiligen kann?5 

4. Sind der Regierung Projekte zur Verbesserung der Versorgungslage von Long Covid-Patient*innen aus 
anderen Kantonen bekannt? Und was kann davon in Basel- Stadt übernommen werden? 

5. Wie kann der Kanton Einfluss darauf nehmen, dass Betroffene aufgrund des langwierigen Prozesses 
keine Rückfälle (Post-Exertional-Malaise, PEM) im Krankheitsverlauf erleiden?  

6. Wie können Arbeitgeber im Kanton Basel- Stadt dafür sensibilisiert werden, dass ein Wiedereinstieg aus 
Sicht medizinischer Expert*innen meist tiefprozentig und auf die Woche verteilt stattfinden sollte?  

7. Wie stellt sich das Gesundheits- und Sozialdepartement zum Vorschlag, dass temporäre 
Unterstütztungsleistungen (eine Art temporäre IV-Rente) in speziellen Fällen wie schwerem Long Covid 
oder schwerem ME/CFS ausgesprochen werden können?  

8. Die Long-Covid-Sprechstunden sind gemäss medizinischen Expert*innen anspruchsvoll und benötigen 
viel Zeit, sowie ein interprofessionelles Team. Werden diese Kosten in den Augen der Regierung aktuell 
im Tarmed genügend abgebildet?  

9. Gibt es aus Sicht der Regierung genügend spezialisierte ambulante, rehabilitative Massnahmen sowie 
genügend ambulante Pflegeunterstützung im Umgang mit Menschen mit Long Covid und ME/CFS? Falls 
nein, wie kann dies verbessert werden?  

1 Vgl. https://www.corona-immunitas.ch 
2 Vgl. https://sciencetaskforce.ch/en/scientific-update-of-15-february-2022/ 
3 Vgl. https://www.mecfs.de/was-ist-me-cfs/ 
4 Vgl. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203671 
5 Gemäss bundesrätlicher Antwort auf die oben erwähnte Interpellation hat die EU einen Entschliessungsantrag zu zusätzlichen 
Finanzmitteln für die biomedizinische Forschung zur Krankheit ME/CFS mit einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit 
im Bereich der Forschung angenommen. 

Jessica Brandenburger, Georg Mattmüller, Fleur Weibel, Christian C. Moesch, Tobias Christ, 
Patrick Fischer, Christoph Hochuli, Bruno Lötscher, Oliver Bolliger, Melanie Nussbaumer 
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7. Anzug betreffend Verbesserung der Zugänglichkeit von öffentlichen 
automatisierten externen Defibrillatoren (AED) im Aussenbereich öffentlicher 
Verwaltungsgebäude 

24.5062.01 
 

Jedes Jahr erleiden in der Schweiz rund 8'000 Personen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Bei einem Herz-
Kreislauf-Stillstand zählt wortwörtlich jede Minute. Die frühe Defibrillation und kardiopulmonale Reanimation 
(CPR) sind zwei kritische Komponenten bei der Behandlung eines plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstandes. Eine 
schnelle Hilfe sowie eine qualitativ hochwertige CPR sind essentiell für das Überleben einer Person. In vielen 
Fällen wird ein Herz-Kreislauf-Stillstand nicht richtig erkannt und die Unsicherheiten in den zu ergreifenden 
Massnahmen sind sehr hoch. Werden keine Massnahmen eingeleitet, wird das Gehirn bereits nach fünf Minuten 
dauerhaft geschädigt. Die Überlebenschance der Patient:innen sinkt pro Minute um etwa 10 Prozent. Bis die 
Sanität am Ereignisort eintrifft, dauert es im Kanton Basel-Stadt jedoch durchschnittlich bis zu 10 Minuten.  

Zur qualitativen Notfallversorgung gehören automatisierte externe Defibrillatoren (AED), welche bei einem Herz-
Kreislauf-Stillstand eingesetzt werden können und damit Leben retten. Ein modernes AED-Gerät kann ohne 
Weiteres auch von medizinischen Laien eingesetzt werden. Damit diese Geräte jedoch benutzt werden können, 
müssen diese in naher Gehdistanz liegen, auffällig und öffentlich sein. Öffentlich zugängliche Defibrillatoren 
bedeutet, dass der AED während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr für jede Person bei einem Notfall zugänglich 
ist. Der AED analysiert den Herzrhythmus der Patient:innen und kann im Falle eines Kammerflimmerns durch die 
Abgabe eines Stromimpulses das Herz wieder in einen normalen Rhythmus bringen. Gerade in den ersten 
Minuten bis zum Eintreffen der Sanität kann ein AED über Leben und Tod entscheiden.  

Defibrillatoren sind Teil des First Responder Systems im Kanton Basel-Stadt. Noch vor Einführung des First-
Responder-Systems in Basel im Jahr 2018 betrug die Überlebenschance bei einem solchen Herz-Kreislauf-
Stillstand unter 10 Prozent. Über vier Jahre später sind es fast 30 Prozent. Doch sie kann noch höher sein, wie 
der Pionierkanton Tessin zeigt: Dort beträgt die Überlebenschance bereits 60 Prozent. Der Kanton Tessin zeigt 
vor, dass es geht.  

Im Kanton Basel-Stadt gibt es mit 229 registrierten, öffentlich zugänglichen Geräten ein dichtes Netz an AED. 
Allerdings sind derzeit nur 42 Defibrillatoren rund um die Uhr verfügbar. 187 sind eingeschränkt zugänglich. Somit 
sind nur rund 20 % aller Defibrillatoren in Basel 24 Stunden pro Tag und sieben Tage pro Woche öffentlich 
zugänglich, 80 % davon nur während der Bürozeiten. Dabei kann ein Defibrillator, der nach einem Herz-Kreislauf-
Stillstand innerhalb von 3 bis 5 Minuten eingesetzt wird, das Leben eines Individuums retten sowie die Chance, 
ohne Folgeschäden zu überleben, massiv erhöhen. Zentral ist, dass automatisierte externe Defibrillatoren an 
Orten mit Publikumsverkehr rund um die Uhr zugänglich sind.  

Die Anzugstellenden bitten daher den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten:  

- ob eine Gesamtabdeckung aller Verwaltungsgebäude und Schulen mit einem automatisierten externen 
Defibrillator möglich ist. Der AED soll an der Aussenseite der geeigneten Gebäude montiert und 24/7/365 
verfügbar sein 

- ob Standorte der Defibrillatoren, die in öffentlich zugänglichen Gebäuden mit Publikumsverkehr installiert, 
jedoch aufgrund der Öffnungszeiten nur beschränkt zugänglich sind, vom Innen- in den Aussenbereich 
verlegt werden können 

- ob neue Defibrillatoren auch an Liegenschaften angebracht werden können, die dem Kanton Basel-Stadt 
gehören?  

- ob insgesamt eine bessere Signalisation der AED-Standorte für die Bevölkerung entwickelt werden kann.  

Amina Trevisan, Jean-Luc Perret, Pascal Pfister, Niggi Daniel Rechsteiner, Raoul Furlano, Tonja 
Zürcher, Laurin Hoppler, Christian C. Moesch, Pascal Messerli, Georg Mattmüller, Tobias Christ, 
Semseddin Yilmaz, Bülent Pekerman, Thomas Widmer-Huber, Christine Keller, Nicole Amacher, 
Pasqualine Gallacchi, Fina Girard, Luca Urgese 

 

 

8. Anzug betreffend Palliativ Care und Migration bzw. diversitätssensitive Palliative 
Care 

24.5061.01 
 

Dass der Palliative Care im Gesundheitswesen eine grosse Bedeutung zugesprochen wird, ist unbestritten. 
Palliative Care lässt sich folgendermassen definieren: «Palliative Care umfasst die Betreuung und die 
Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden 
Krankheiten. Sie wird vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der die Heilung 
der Krankheit als nicht mehr möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt. Palliative Care beugt 
Leiden und Komplikationen vor. Sie schliesst medizinische Behandlungen, pflegerische Interventionen sowie 
psychologische, soziale und spirituelle Unterstützung mit ein. Auch die Angehörigen werden angemessen 
unterstützt» (BAG 2023).1  

Im Bericht zum Postulat «Bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende» hält der 
Bundesrat fest, dass «es zwingend notwendig ist, dass Sterben und Tod als Bestandteile des Lebens und der 
Gesundheitsversorgung anerkannt sind. Dazu sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich alle 
Menschen frühzeitig mit ihrem Lebensende auseinandersetzen können. Patientinnen und Patienten, die sich in 
der letzten Lebensphase befinden, sollen eine Behandlung und Begleitung erhalten, die medizinisch sinnvoll ist 
und sich an den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Person ausrichtet mit dem Ziel, die 
Lebensqualität bis zuletzt zu erhalten oder zu verbessern. Der Zugang zu Palliative Care soll für alle Menschen in 
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der Schweiz ermöglicht werden» (Bundesrat 2020).2 Nachfolgend sollen zwei Haupterkenntnisse des Berichtes 
hervorgehoben werden:  

1. Die gesellschaftliche Entwicklung hin zu einem «gestaltbaren» und «selbstbestimmten Sterben» führt zu 
neuen Ungleichheiten am Lebensende. In der Schweiz hat nicht jede Person die gleichen 
Voraussetzungen, Chancen und Möglichkeiten, die Wünsche für das eigene Sterben selbstbestimmt 
umzusetzen. Wie und wo jemand stirbt, ob jemand Zugang zur Palliativversorgung hat und durch 
Freiwillige begleitet wird, hängt ab vom Wohnort, von den vorhandenen Versorgungsstrukturen sowie von 
unterstützenden sozialen Beziehungen. Auch die finanzielle Situation hat einen Einfluss auf die Auswahl 
von Behandlungs- und Betreuungsmöglichkeiten. Ungleichheiten im Sterben sind eine Tatsache. Solche 
Ungleichheiten im Sterben sind zu beheben.  

2. Angebote der Palliative Care sind nicht ausreichend in die Gesundheitsversorgung integriert. Nicht alle 
Patient:innengruppen haben den gleichen Zugang zu diesen Angeboten. Ein niederschwelliger und 
barrierefreier Zugang zu den Angeboten ist die Voraussetzung dafür, dass die Angebote von allen 
Menschen genutzt werden können.  

Eine vom BAG in Auftrag gegebene Studie «Migrationssensitive Palliative Care. Bedarf und Bedürfnisse der 
Migrationsbevölkerung in der Schweiz» (C. Salis Gross, E. Soom Ammann et al. 2014) zeigt auf, wie bekannt das 
Konzept der Palliative Care in der Migrationsbevölkerung ist und welche Bedürfnisse Menschen mit 
Migrationserfahrungen haben, wenn sie selbst oder ihre Angehörigen schwerkrank und sterbend sind.3 Aus dem 
Schlussbericht geht hervor, dass es Lücken im Zugang zum Palliative Care Angebot und in dessen Nutzung, 
sowie in der Sicherung einer migrationssensitiven Versorgungsqualität und in der Sensibilisierung von 
Bevölkerung und Anbieter:innen gibt. Die Studie verweist auf erhebliche Barrieren im Zugang und in der Nutzung 
der vorhandenen Angebote (Kommunikationsbarrieren, Mangel an systematisierter Zusammenarbeit mit 
religiösen Spezialist:innen, Lücken bei der Etablierung von Support‐Strukturen für Angehörige etc.). Das Konzept 

‚Palliative Care ist gemäss der Studie in der Schweiz stark individualistisch und angelsächsisch‐protestantisch 
geprägt, so dass es der Migrationsbevölkerung z.T. nur schwer zugänglich ist. Zudem verweist die Studie auf 
strukturelle Barrieren durch finanzielle Kosten (Arbeitsausfälle von Angehörigen durch die Betreuung zu Hause, 
Rückführungskosten vor und nach dem Tod, Kosten durch erschwerte Kommunikation).  

In der Schweiz scheinen die bestehenden Angebote zu Palliative Care jedoch verglichen mit einigen anderen 
Ländern noch in den Anfängen einer migrationssensitiven Anpassung zu stehen. Die Migrationsbevölkerung ist 
noch kaum informiert, und die Leistungserbringer:innen bedürfen ebenfalls einer weiteren Sensibilisierung. 
Obwohl der oben genannte Bericht schon zehn Jahre alt ist, hat sich für vulnerablen Menschen im 
Zusammenhang mit Palliative Care noch nicht viel verändert. Und auch eine neuere Studie «Palliative Care für 
vulnerable Patientengruppen. Konzept zuhanden der Plattform Palliative Care» (H. Amstad 2020) verdeutlicht, 
dass nach wie vor Handlungsbedarf für vulnerable Patinet:innenngruppen besteht.4  

Die Palliative Care weist jedoch grosse Potentiale auf, indem sie grundsätzlich sehr stark diversitätssensibel (d.h. 
patientenzentriert auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Einzelnen) ausgerichtet ist und weil die befragten 
Leistungserbringer:innen in der Schweiz Offenheit gegenüber einer migrationssensitiven Öffnung bekundeten.  

Die Anzugstellenden bitten daher den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten:  

- ob Palliative Care für alle Personen im Kanton Basel-Stadt unabhängig von Alter, Behinderung, Herkunft, 
sozioökonomischem Status, Diagnose und Gesundheitskompetenz zugänglich ist. (Bitte um 
Aufschlüsselung nach den genannten Determinanten)  

- welche Massnahmen ergriffen werden, um Ungleichheiten im Sterben zu beheben  

- ob eine Sensibilisierung der Migrationsbevölkerung erfolgen kann, indem das Konzept ‚Palliative Care‘ und 
die entsprechenden Angebote bekannt gemacht werden 

- ob eine Sensibilisierung der Fachpersonen der Palliative Care stattfinden kann. Dabei geht es um eine 
Sensibilisierung der Entscheidungsträger:innen und der Weiterbildungsverantwortlichen in den betroffenen 
Fachgesellschaften, Berufsverbänden, in der Seelsorge etc. für den Bedarf an Bildungselementen im 
Bereich „transkulturelle Kompetenz in der Palliative Care“.  

1 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-
care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care.html  
2 Bundesrat (2020): Bessere Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende: Bericht des Bundesrates in Erfüllung 
des Postulates 18.3384 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats (SGK-SR) vom 26. April 2018  
3 Salis Gross C., Soom Ammann E. et al.: Migrationssensitive Palliative Care. Bedarf und Bedürfnisse der 
Migrationsbevölkerung in der Schweiz. Schlussbericht. public health services, Bern 
2014.(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-
care/pallliative-care-bedarf-in-der-migrationsbevoelkerung.html 
4 Amstad, H. (2020). Palliative Care für vulnerable Patientengruppen. Konzept zuhanden der Plattform Palliative Care des BAG 
(https://www.plattform-
palliativecare.ch/sites/default/files/work/files/Schlussbericht_Konzept_PC_vulnPatientengruppen_Amstad_0.pdf) 

Amina Trevisan, Jean-Luc Perret, Pascal Pfister, Seyit Erdogan, Tonja Zürcher, Nicola Goepfert, 
Laurin Hoppler, Georg Mattmüller, Bülent Pekerman, Semseddin Yilmaz, Thomas Widmer-Huber, 
Christine Keller, Nicole Amacher, Fina Girard 
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9. Anzug betreffend Lehrstuhl für Palliative Care an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Basel 

24.5065.01 
 

Die grosse Bedeutung der Palliative Care im Gesundheitswesen ist unbestritten. Die WHO nennt als Ziele der 
Palliative Care „Vorbeugen und Lindern von Leiden, Erkennen, Einschätzen und Behandeln von Schmerzen 
sowie anderen Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art“. Zentral ist dabei Aus- und 
Fortbildung von Studierenden, Ärzt:innen und Pflegenden. In Grossbritannien, das bei diesem Thema eine 
Vorreiterrolle spielte, ging die akademische Aktivität von Beginn an Hand in Hand mit dem Ausbau der 
praktischen palliativmedizinischen Behandlung, Pflege und Betreuung. Die Palliativ Care hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten zuerst im englischsprachigen Raum, später auch in Nord-; Mittel- und Südeuropa als 
eigenständige akademische Disziplin innerhalb der Schulmedizin etabliert.  

Im Rahmen der vor 10 Jahren beschlossenen Nationalen Strategie Palliative Care wurde nebst vielem anderen 
auch die universitäre Ausbildung sowie die Forschung im Bereich Palliative Care vorangetrieben. An allen 5 
Volluniversitäten (Bern, Basel, Genf, Lausanne und Zürich) wurden entsprechend Curricula entwickelt. In allen 
diesen Universitäten ausser in Basel wurden Lehrstühle und Professuren für Palliative Care eingerichtet. Aktuell 
bestehen in Lausanne und Zürich zwei Professuren, in Bern und Genf je eine. Ohne einen eigenständigen 
Lehrstuhl ist es kaum möglich, den akademischen Nachwuchs für eine starke universitäre Palliative Care adäquat 
fördern.  

Im Umfeld der Universität Basel finden sich mehrere grössere und kleinere Institutionen, die gut 
zusammenarbeiten und sich in der Ausbildung von Medizinstudierenden in Palliativ Care engagieren; zudem 
besteht eine enge Beziehung zur Hausarztmedizin, also zur palliativen Grundversorgung. Ein universitäres 
Zentrum für Palliativmedizin könnte von diesem Umfeld profitieren und die interprofessionelle Zusammenarbeit 
stärken. 

Für den Standort Basel mit dem Life Sciences Cluster würde eine Ausrichtung der Forschung auf das Teilgebiet 
der Symptomkontrolle innerhalb der Palliative Care naheliegen. Sinnvoll wäre auch ein starker Bezug zur 
Universitären Altersmedizin und zur Universitären Hausarztmedizin. 

Das Angebot der Universität liegt aufgrund ihrer Autonomie nicht (mehr) in der direkten Verantwortung des 
Regierungsrates Basel-Stadt. Dagegen legt dieser gemeinsam mit dem Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft im Leistungsauftrag die Leitplanken fest und definiert die Mittel, welche die Trägerschaft zur 
Finanzierung des Angebotes der Universität beisteuert. Denkbar ist deshalb, dass die Trägerkantone gemeinsam 
ein neues Angebot bei der Universität „bestellen“ und mit einem angepassten Globalbeitrag finanzieren (vgl. 
Antwort des Regierungsrates vom 5. November 2013 auf den bereits 2010 überwiesenen Anzug Andrea Bollinger 
und Kons.).  

Als erster Schritt steht heute für die vorläufige Finanzierung eines Lehrstuhles für Palliative Care die Idee einer 
Stiftungsprofessur im Raum. Diese wäre zunächst z.B. auf 5 Jahre befristet; für die Zeit danach wäre eine 
reguläre Finanzierung über universitäre Mittel anzustreben. Es wäre wünschbar, dass sich beide Partnerkantone 
ideell, organisatorisch und finanziell für diese Idee engagieren. Ein Vorstoss mit derselben Zielsetzung wird daher 
auch im Landrat eingereicht. 

Daher bitten die Anzugstellenden die Regierung, zu prüfen und zu berichten,  

- ob sich der Regierungsrat im Rahmen seiner Möglichkeiten und Kompetenzen für die Schaffung eines 
Lehrstuhls für Palliative Care an der Universität einsetzen wird 

- ob er die Finanzierung über eine Stiftungsprofessur in Zusammenarbeit mit interessierten Privaten, 
Organisationen und ev. Unternehmen als realistische Option ansieht 

- ob sich der Kanton – wenn möglich gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft – substanziell an der 
Finanzierung der Professur beteiligen kann. 

Christine Keller, Georg Mattmüller, Bruno Lötscher, Daniela Stumpf, Daniel Albietz, Amina 
Trevisan, Niggi Daniel Rechsteiner, Christian C. Moesch, Heidi Mück, Anina Ineichen, Melanie 
Nussbaumer 

 

 

10. Anzug betreffend Zertifizierung von Alters- und Pflegeheimen in „Qualität in 
Palliative Care“ 

24.5066.01 
 

Die grosse Bedeutung der Palliative Care im Gesundheitswesen ist unbestritten. Die WHO nennt als Ziele von 
Palliative Care „Vorbeugen und Lindern von Leiden, Erkennen, Einschätzen und Behandeln von Schmerzen 
sowie anderen Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art“. 

Neben spezialisierter Palliativer Care in Institutionen wie dem Palliativzentrum Hildegard oder der Palliativklinik im 
Park wird die palliative Grundversorgung in Basel zu einem wichtigen Teil von den Alters- und Pflegeheimen 
erbracht. Wie der Regierungsrat in seiner Antwort auf den Anzug Joel Thüring und Kons. ausgeführt hat, 
versterben jährlich ca. 1000 Personen in den Pflegeheimen des Kantons (Stand Zeitpunkt der 
Anzugsbeantwortung, Okt. 2021). Gemäss den Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton seien die Pflegeheime 
verpflichtet, allgemeine Palliative Care Leistungen zu erbringen und ihr Personal entsprechend zu schulen. 

Über eine Zertifizierung im Sinne des anerkannten Labels „Qualität in Palliative Care in der Langzeitpflege“ von 
qualitépalliative für allgemeine Palliative Care verfügt allerdings bis jetzt in Basel nur das Pflegeheim Johanniter. 
Nach Auffassung der Unterzeichnenden wäre es angesichts der oben erwähnten hohen praktischen Bedeutung 
wünschbar, dass in allen Pflegeheimen eine Qualitätssicherung dieser für die Situation Sterbender so wichtigen 
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Arbeit gemäss anerkannten Standards stattfindet. Die Standards des genannten Labels beziehen sich dabei u.a 
auf das von der Institution zu erstellende Palliative Care Konzept, dessen regelmässige Weiterentwicklung und 
Kommunizierung, auf Grundsatzerklärungen zum Umgang mit Sterbefasten und assistiertem Suizid, auf die 
Behandlung von Symptomen, auf das Erkennen von palliativen Notfallsituation und der Sterbephase, auf den 
Beizug der Angehörigen, insbesondere auch in der Sterbephase, sowie auf die Gestaltung des Abschieds; wichtig 
sind auch die Reflexion im Team und eine kontinuierliche Weiterbildung. 

Die Regierung von Basel-Stadt schliesst mit den hiesigen Alters- und Pflegeheimen für die Aufnahme in die 
Pflegeliste eine Leistungsvereinbarung ab; diese berechtigt zur Abrechnung eines Teils der Pflegekosten mit der 
obligatorischen Krankenversicherung. Nach Auffassung der Unterzeichnenden sollte dabei zur Bedingung 
gemacht werden, dass die Institution über eine Zertifizierung im oben genannten Sinne verfügt, dies im Interesse 
der wohl vulnerabelsten Gruppe von Patient:innen. 

Daher bitten die Anzugstellenden die Regierung zu prüfen und zu berichten, wie sichergestellt werden kann, dass 
Alters- und Pflegeheime, die mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung abschliessen, zukünftig über eine 
Zertifizierung «Qualität in (allgemeiner) Palliative Care in der Langzeitpflege» verfügen. 

Christine Keller, Georg Mattmüller, Bruno Lötscher, Daniela Stumpf, Alex Ebi, Anina Ineichen, 
Melanie Eberhard, Nicole Amacher, Daniel Albietz, Christian C. Moesch, Amina Trevisan, Niggi 
Daniel Rechsteiner, Heidi Mück, Olivier Battaglia 

 

 

11. Anzug betreffend Finanzierung von spezialisierter Palliativ-Pflege in kantonalen 
Pflegeheimen 

24.5067.01 
 

Das Mobile Palliative-Care-Team (MPCT) ist eine Dienstleistung für alle Menschen mit fortschreitenden 
schweren, meist unheilbaren Erkrankungen, belastenden Symptomen und dem Wunsch, an ihrem jeweiligen 
Wohnort - bei sich zuhause oder in einem Pflegeheim - betreut zu werden. Das MPCT wurde im Rahmen des 
kantonalen Palliative-Care-Konzepts Basel-Stadt geschaffen. Ärzt:innen des Palliativzentrums Hildegard und 
Pflegefachpersonen der Palliativ- und Onko-Spitex von Spitex Basel mit spezialisierter Ausbildung und Erfahrung 
in Palliative Care bilden ein interprofessionelles Team. Dies ermöglicht Patient:innen an ihrem Aufenthaltsort 
unkomplizierten Zugang zu spezialisierter Palliative Care. Die Erreichbarkeit des MPCT ist über 24 Stunden 
gewährleistet. 

Zum Aufgabengebiet des MPCT gehören das Lindern von Symptomen, das Fördern oder Erhalten der 
Selbständigkeit, die Hilfe zur Selbsthilfe sowie die Beratung von Betroffenen und Angehörigen. Eine ganzheitliche 
Blickweise unterstützt die Lebensqualität und trägt zur Vermeidung von unerwünschten Spitalaufenthalten bei. 
Bei Bedarf können weitere Dienstleister wie Seelsorge, Freiwilligen-Dienst oder Physiotherapie hinzugezogen 
werden. 

Nach Absprache mit den Hausärzt:innen machen die Ärzt:innen mit Team-Mitgliedern der Palliativ- und 
Onkospitex gemeinsame Besuche bei den betroffenen Patient:innen. Während die palliativärztliche Betreuung 
auch Patient:innen in Pflegeheimen zur Verfügung steht, trifft dies für die Palliativ-Spitex nicht zu, da deren 
Finanzierung aktuell nicht sichergestellt ist. Für diese Bewohnerinnen ist das eine unglückliche Situation, weil sie 
so teilweise gezwungen sind, gegen ihren Willen ihre letzte Lebensphase in einem Spital zu verbringen bzw. 
durch das Pflegeheim in ein Spital verlegt zu werden. 

Aktuell wird auf Bundesebene geprüft, wie die Finanzierung der Palliative-Care-Leistungen verbessert werden 
kann. Aus Sicht der Unterzeichnenden wäre es wünschenswert, wenn bis zum Vorliegen einer entsprechenden 
Regelung der Kanton die pflegerischen MPCT-Leistungen in den Pflegeheimen finanzieren könnte. 

Die Anzugstellenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

wie er den Stellenwert der spezialisierten Palliativ-Spitex für die Bewohner:innen von Pflegeheimen einschätzt, 

ob er den Befund teilt, dass die Finanzierung dieser Leistungen im Moment nicht geregelt ist, 

ob er allenfalls bereit wäre, ein Pilotprojekt zu finanzieren, mit dem der konkrete Bedarf abgeklärt werden könnte, 

ob bis zum Vorliegen einer Regelung auf Bundesebene eine Finanzierung dieser Leistungen durch den Kanton in 
Frage käme. 

Georg Mattmüller, Christine Keller, Christian C. Moesch, Franz-Xaver Leonhardt, Daniela Stumpf-
Rutschmann, Fleur Weibel, Nicole Amacher, Thomas Widmer-Huber, Olivier Battaglia 

 

 

12. Anzug betreffend Rheintunnel und flankierende Massnahmen zur Entlastung der 
Quartiere 

24.5068.01 
 

Der geplante Rheintunnel verspricht eine Entlastung der Stadt vom motorisierten Individualverkehr, insbesondere 
in den Quartieren entlang der chronisch überlasteten Osttangente, die stark von Lärm und Ausweichverkehr 
betroffen sind. Er soll primär den grenzüberschreitenden Verkehr aufnehmen, der heute etwa 25 bis 30% des 
Verkehrsaufkommens auf der Osttangente ausmacht, und ihn unterirdisch an der Stadt vorbeiführen. Durch die 
Verlagerung eines Grossteils des Schwerverkehrs unter den Boden dürfte sich die Lärmbelastung der 
Anrainerquartiere reduzieren. Zudem würde eine Redundanz im Autobahnnetz geschaffen, so dass der Verkehr 
bei Unfällen oder Bauarbeiten weniger in das städtische Strassennetz ausweicht. 
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BVD und ASTRA versprechen zudem eine Verlagerung von Fahrten vom städtischen Strassennetz in Basel und 
Birsfelden auf die Osttangente, da die verkehrsentlastete Osttangente für viele Fahrten neu die schnellste Route 
darstellen würde. Gegenüber einem hypothetischen Verkehrsszenario «2040 ohne Rheintunnel» soll sich der 
Verkehr auf verschiedenen basel-städtischen Strassen um 10 bis 20 Prozent reduzieren, in Birsfelden sogar um 
30 Prozent. Weniger Verkehr in den Quartierstrassen bedeutet weniger Lärm, weniger Gefahr und mehr Platz für 
anderes – für Begrünung, für ÖV, für aktive Mobilität. 

Die freiwerdende Kapazität auf der Osttangente birgt aber die Gefahr, dass das Pendeln von und nach Basel 
sowie der Binnenverkehr mit dem Auto attraktiver werden und deshalb mehr Fahrten mit dem Auto unternommen 
werden. Die versprochene Entlastung der Quartiere vom Verkehr würde dadurch ad absurdum geführt. Eine 
Verkehrszunahme würde zudem den Verkehrs- und Klimazielen des Kantons sowie dem Umweltschutzgesetz 
widersprechen. 

Damit der erwünschte Effekt der Verkehrsreduktion in den Quartieren tatsächlich eintritt, muss der Kanton 
deshalb flankierende Massnahmen ergreifen. Der Regierungsrat hat dies in mehreren Antworten zuhanden des 
Parlaments bereits dargelegt. Jedoch ist bisher unklar, wie die konkrete Ausgestaltung dieser Massnahmen 
aussehen wird. Durch die Zweitüberweisung der Motion Thomas Grossenbacher und Konsorten (19.5281) hat die 
Regierung bereits den Auftrag, sich beim Bund für den Rückbau der Osttangente einzusetzen. Die 
Entscheidungshoheit darüber liegt jedoch beim Bund. 

Die Unterzeichnenden fordern deshalb den Regierungsrat dazu auf zu prüfen und zu berichten: 

1. Welche flankierenden Massnahmen die Regierung im Fall der Umsetzung des Rheintunnels auf dem 
kantonalen und kommunalen Strassennetz ergreifen wird, um eine Reduktion des Strassenverkehrs und 
eine Verbesserung der Lebensqualität im Vergleich zur heutigen Situation in den von der Osttangente direkt 
betroffenen Quartieren Wettstein, Breite und Gellert zu erreichen: 

a. In einem Szenario ohne Kapazitätsabbau auf der Osttangente 

b. In einem Szenario mit Kapazitätsabbau auf der Osttangente 

2. Wie sich die Verkehrsbelastung auf dem kantonalen und kommunalen Strassensystem im Kanton im Fall 
des Baus des Rheintunnels gegenüber heute verändern wird: 

a. In einem Szenario ohne Kapazitätsabbau auf der Osttangente 

b. In einem Szenario mit Kapazitätsabbau auf der Osttangente 

3. Wie sie die Einhaltung der Vorgabe des Umweltschutzgesetzes § 13, nach dem die Gesamtverkehrsleistung 
des privaten Motorfahrzeugverkehrs auf Kantonsgebiet ausserhalb von Hochleistungsstrassen nicht 
zunehmen darf, im Fall der Umsetzung des Rheintunnels langfristig sichern wird: 

a. In einem Szenario ohne Kapazitätsabbau auf der Osttangente 

b. In einem Szenario mit Kapazitätsabbau auf der Osttangente 

Lukas Bollack, Tobias Christ, Brigitte Kühne, Bülent Pekerman, Johannes Sieber, Claudia 
Baumgartner, Sandra Bothe, Niggi Daniel Rechsteiner 

 

 

13. Anzug betreffend Wahlen: Systematische Diskriminierung der Frauen durch die 
Beschränkung der Anzahl Zeichen für die «Angaben zur Person» 

24.5076.01 
 

Die nächsten Parlamentswahlen stehen an. Wie immer werden die Kandidierenden aufgefordert werden, das 
Wahlannahmeformular mit Angaben zur Person auszufüllen. 

In den vergangenen Jahren (Grossrats-, Bürgergemeinderats-, Nationalratswahlen) sind die Frauen dabei 
regelmässig diskriminiert worden. 

Dies soll bei den kommenden Wahlen nicht mehr vorkommen. 

Alle Kandidierenden haben auf dem Wahlannahmeformular maximal 64 Zeichen zur Verfügung, um sich mit 
Beruf, Mitgliedschaften und anderen Angaben den Wählerinnen und Wählern vorzustellen.  

Frauen, die diese Angaben in weiblicher Form machen, haben bei gleichen Angaben wie die Männer 
grundsätzlich weniger Platz zur Verfügung, wenn sie die weibliche Form verwenden. Schon bei drei weiblichen 
Endungen (-in) stehen den Frauen 6 Buchstaben weniger zur Verfügung, was bei Männern eine Angabe mehr 
zulässt (z.B. «Pilot»). Dies liesse sich nur verhindern, wenn Frauen das generische Maskulinum verwenden, was 
gerade bei Wahlen diskriminierend ist. Zu verkennen ist allerdings auch nicht, dass es ausnahmsweise auch 
umgekehrt sein kann und die weibliche Form kürzer ist als die männliche (z.B. die Berufsbezeichnung 
«Angestellter» oder «Angestellte»). Bei der gewollten Verwendung des Gendersterns kann sich das gleiche 
Problem der Diskriminierung stellen. Ausdrücklich nicht die Lösung sein soll aber, dass alle Kandidierenden im 
Formular faktisch gezwungen würden, eine genderneutrale Schreibweise mit Sternchen oder Doppelpunkt zu 
verwenden.  

Die Anzugstellenden bitten deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, wie diese Diskriminierung bei 
den Angaben zur Person, insbesondere der Frauen, verhindert werden kann.  

Bruno Lötscher-Steiger, Annina von Falkenstein, Nicole Kuster, Gabriel Nigon, Fleur Weibel, Mahir 
Kabakci, Thomas Gander, Alex Ebi, Edibe Gölgeli, Andrea Strahm, Felix Wehrli, Claudia 
Baumgartner, Nicola Goepfert, Salome Bessenich, Sandra Bothe 
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Interpellationen 
 

 

 

Interpellation Nr. 162 (Januar 2024) 

betreffend Ausbauschritt Entwicklungsprogramm Nationalstrassennetz 
24.5007.01 

 

Die Schweizer Bevölkerung wächst seit vielen Jahrzehnten und mit ihr die Schweizer Wirtschaft. In der Region 
Basel haben wir ebenfalls ein grosses Wachstum zu verzeichnen und dank des prosperierenden 
Wirtschaftsstandortes arbeiten in unserer Region auch viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Da immer mehr 
Menschen unsere Infrastruktur benützen, muss diese entsprechend ausgebaut werden, so dass wir auch der 
nächsten Generation eine intakte Region hinterlassen. 

Der Bund plant mit seinem "Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP-NS)" bestehende 
Engpässe in den Agglomerationen zu beseitigen und so die Strasseninfrastruktur unseres Landes entsprechend 
den Bedürfnissen weiterzuentwickeln. 

Erfreulicherweise kommt in diesem Ausbauschritt auch die Region Nordwestschweiz zum Zug – so ist im 
Entwicklungsprogramm der dringend nötige Rheintunnel enthalten, womit die Osttangente entlastet und die Region 
von Stau befreit werden kann. Ebenfalls erfreulich ist der Umstand, dass der Regierungsrat die Wichtigkeit des 
Rheintunnels schon lange erkannt hat und sich auch dafür einsetzt. Da das Referendum gegen den 
Bundesbeschluss ergriffen wurde, ist eine solche Position im bevorstehenden Abstimmungskampf umso wichtiger. 

In diesem Zusammenhang stellt der Interpellant folgende Fragen: 

1. Welchen konkreten Nutzen hat der Rheintunnel für die beiden Kantone Basel-Stadt und Basellandschaft? 

2. Wie wichtig ist in Bezug auf das bestehende Strassennetz der Bau des Rheintunnels? 

3. Die Gegner vermischen teilweise den Bau des Rheintunnels mit dem Rückbau der Osttangente. Besteht die 
Gefahr, dass sich bei einem NEIN auf Jahrzehnte hinaus weder der Rheintunnel noch den Rückbau der 
Osttangente realisieren lassen? 

4. Wie wertet der Regierungsrat den Umstand, dass unsere Region bei einem wichtigen Infrastrukturprogramm 
prominent berücksichtigt wird? 

5. Ist der Regierungsrat bereit, sich im Abstimmungskampf für ein JA zu engagieren und dem entsprechenden 
Komitee beizutreten? 

Daniel Albietz 

 

 

Interpellation Nr. 164 (Januar 2024) 

betreffend Wissenschaftsfreiheit in Gefahr 
24.5009.01 

 

Mitte Dezember hat der Landrat entschieden, die Schweizerische Friedensstiftung Swisspeace und deren 
Friedensforschung nicht zu unterstützen. Begründet wurde dies mit Aussagen von Swisspeace-Direktor und 
Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel Laurent Goetschel zum Nahost-Krieg. Dieser Entscheid 
war die bisherige Spitze einer politischen und medialen Debatte über kritische Wissenschaft zu Israel und Palästina 
und wird zu Recht als Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit kritisiert. So äusserte sich beispielsweise Alfred 
Bodenheimer, Leiter des Zentrums für Jüdische Studien der Universität Basel, im jüdischen Wochenmagazin 
«tacheles» deutlich: «Ungeachtet meiner eigenen Einschätzungen der Situation im Nahen Osten und der 
Positionen von Laurent Goetschel, geraten wir in ein hochgefährliches Fahrwasser, wenn politische Aussagen 
einzelner Personen, die vielleicht kontrovers, aber nicht konspirativ, menschenverachtend oder gewaltlegitimierend 
sind, zu so drastischen politischen Schritten führen.» Damit werde faktisch die Freiheit der Forschung, auch 
unpopuläre oder umstrittene Meinungen zu vertreten, beschnitten. 

Auch die Universität Basel und insbesondere die Fachbereiche der Gesellschaftswissenschaften stehen unter 
grossem medialen und politischen Druck. Die akademische Integrität von Forschenden wird infrage gestellt, wenn 
ihre Forschung politisch unpopuläre Themen behandelt. Die Gefahr ist gross, dass auf unkritischere Themen 
ausgewichen wird und damit eine (Selbst-)Zensur und Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit einhergeht. Zudem 
besteht die grosse Sorge, dass diese Tendenzen dazu führen, dass in kritischen Wissenschaften gespart werden 
soll oder sie auf weniger kritische Themenfelder ausgerichtet werden sollen. Studierende der betroffenen Fächer 
haben Zukunftsangst und mangelnde Perspektiven, da unklar ist, ob nach Ende der Finanzierungsperiode, das 
Fach noch bestehen wird. Das alles, weil die Prinzipien der Forschungsfreiheit politisch hinterfragt werden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Welche Bedeutung hat die Wissenschaftsfreiheit für den Regierungsrat? 

2. Wie sieht der Regierungsrat Einflussnahmen auf Forschungsinhalte und Schwerpunkte von Forschung und 
Lehre an der Universität Basel?  
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3. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, wenn versucht wird, politisch und medial Einfluss auf 
Forschungsinhalte und Schwerpunkte von Forschung und Lehre an der Universität Basel zu nehmen? 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat die Tatsache, dass die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit vor allem die 
Sozialwissenschaften treffen, welche ohnehin über eine knappe Finanzierung verfügen und damit grösseren 
Unsicherheiten ausgesetzt sind? 

5. Anerkennt der Regierungsrat diese Sorgen? 

6. Was unternimmt die Universität Basel zum Schutz der Forschenden und Studierenden, wenn sie aufgrund 
ihrer Forschung medialem und politischem Druck ausgesetzt werden? Welche Leitlinien, Abläufe und 
Massnahmen gibt es? 

7. Wie unterstützt der Regierungsrat die Universität dabei? 

Tonja Zürcher  

 

 

Interpellation Nr. 3 (Februar 2024) 

betreffend Sicherheit bei Parlaments-Sitzungen 
24.5026.01 

 

Im Herbst machte die Basler Regierung im Rathaus ein Treffen zwischen den Religionen. Es standen mehrere 
Polizisten mit geladenen Waffen vor dem Rathaus. Ich denke, es waren Maschinen-Pistolen. In den Medien war 
dann zu lesen, dass die Redner im Rathaus sagten, dass man nach der Veranstaltung schnell nach Hause soll und 
nicht im Rathaus Hof oder vor dem Rathaus stehen bleiben soll. Es könnte ein Terror-Anschlag passieren ... 

Es fällt auf, wenn es eine Veranstaltung der Regierung ist, dann ist immer sehr sehr viel Sicherheitspersonal von 
Polizei vorhanden. 

Handelt es sich aber um "normale" Parlaments-Sitzungen, dann ist keine Polizei vor Ort. Obwohl seit Anfang 
November 2023 vor jeder Parlaments-Sitzung am Morgen, am Nachmittag und am Abend Demonstranten ständig 
vor dem Rathaus stehen. 

1. Warum verlangt die Basler Regierung immer viel Polizei, wenn es um eine Veranstaltung der Regierung 
geht? 

2. Wie ist es mit der Sicherheit des Basler Parlamentes, wenn das Basler Parlament tagt? 

3. Warum kommt die Polizei nicht, wenn Demonstranten vor dem Basler Rathaus stehen und die Herren und 
Damen Abgeordneten kaum ins Parlament kommen, wie das im vergangenen November 2023 der Fall war, 
als eine Frau mit Blut an den Händen vor dem Rathaus, bei den Arkaden, stand? 

Eric Weber 

 

 

Interpellation Nr. 4 (Februar 2024) 

betreffend alarmierenden Situation im Betrieb des Kasernen-Hauptbaus 
24.5036.01 

 

Gemäss Bericht der BaZ vom 18.01.2024 funktionieren die der Bevölkerung besprochenen Konzepte nach dem 
teuren Umbau des Kasernenhauptbaus nach wie vor nicht. Ich gehe hier bewusst nicht auf die „unrühmliche 
Vergangenheit“ des Kasernen-Umbauprojekts ein, das geprägt war von schwacher Projektführung, mangelhafter 
Kommunikation, massiven Verzögerungen und Kostenüberschreitungen und allgemein den Eindruck einer 
Überforderung der involvierten Verwaltungsstellen hinterliess.  

Stossend ist, dass auch fast zwei Jahre nach Eröffnung des sog. K-Hauses mit der internen Plaza noch immer 
nicht klar ist, wann dort endlich ein Restaurant einziehen wird. Das Fehlen eines Restaurants und damit der 
sozialen Kontrolle hat fatale Folgen. An eine Öffnungszeit wie versprochen bis 23 Uhr ist nicht zu denken. Und 
auch nach der frühen Schliessung um 18 Uhr wird das Gebäude von Menschen genutzt, die eine warme Unterkunft 
suchen und dadurch das Sicherheitsgefühl für die Gäste der Bar beeinträchtigen.  

Es liegt auf der Hand, dass ein solch attraktiver, mit Toiletten und Stromanschlüssen ausgerüsteter Innenraum 
rasch „kippt“, wenn keine Sozial- oder Zugangskontrolle besteht. Warum dies nicht antizipiert und rechtzeitig 
Massnahmen eingeleitet wurden, ist unverständlich und vermittelt den Eindruck, dass die Überforderung mit den 
hehren Zielen des Umbaus weiter besteht. Die Unterzeichnende bittet die Regierung darum, folgende Fragen zu 
beantworten: 

1. Wie gedenkt der Regierungsrat das Sicherheitsproblem in den Griff zu bekommen? 

2. Was ist der vorgesehene Zeitplan zur Eröffnung des Restaurants? 

3. Welche Massnahmen zur Gewährleistung der Nutzbarkeit und Sicherheit für die Allgemeinheit sieht die 
Regierung vor, u.U. in Zusammenarbeit mit den Betriebsorganisationen? 

4. Welche Massnahmen sieht die Regierung vor zur Abwendung der geschäftschädigenden Situation für die 
Amber-Bar? 

5. Wie gedenkt der Regierungsrat, das Gebäude zu beleben? 

6. Welcher Zusammenhang mit der Bekämpfung der Drogen- und Dealerszene im Kleinbasel besteht nach 
Auffassung der Regierung? 
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7. Wie gedenkt die Regierung bei der Bekämpfung der Drogen- und Dealerszene im Kleinbasel die Situation in 
den Räumlichkeiten der Kaserne mit einzubeziehen? 

8. Wie sind aktuell die Zuständigkeiten / Verantwortlichkeiten in organisatorischer, thematischer und 
finanzieller Hinsicht geregelt (Kanton, Betreibende, Mietende, weitere Akteur:innen? 

9. Wie sollen diesen nach Meinung der Regierung angepasst werden? 

Andrea Elisabeth Knellwolf 

 

 

Interpellation Nr. 11 (Februar 2024) 

betreffend Flughafenausbau verhindert Klimagerechtigkeit 
24.5050.01 

 

Am EuroAirport sind letztes Jahr 8,1 Millionen Passagier*innen gestartet oder gelandet. Das ist eine Steigerung von 
15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Hauptdestinationen liegen allesamt innerhalb von Europa. Viele davon 
sind innerhalb der 1000 km Grenze, in der von Mitarbeitenden des Kantons erwartet wird, den Zug statt dem 
Flugzeug zu nehmen.  

Vor Corona rechnete der EuroAirport mit einem Wachstum der Anzahl Passagier*innen auf 12 Millionen bis 2025 
und 15 Millionen bis 2030. Bei der Fracht strebte der EuroAirport bis 2030 eine Verdoppelung an. Eine 
Aktualisierung dieser Zahlen liegt aktuell nicht vor. Mit den kürzlich konkretisierten Projekten zum Terminalausbau 
und dem Neubau für rund 80 Millionen Franken verfestigt der EuroAirport jedoch seine Wachstumsstrategie. Die 
heute zu Spitzenzeiten vorhandenen Kapazitätsengpässe und Überlastungen im Terminal sollen für ein weiteres 
und massives Wachstum beseitigt werden. 

Der Flugverkehr ist aktuell gemäss Bundesrat für 27% der schädlichen Klimawirkung der Schweiz verantwortlich.1 
Für die Einhaltung der Temperaturobergrenze des Übereinkommens von Paris müssen die CO2-Emissionen des 
Luftverkehrs mit einem Faktor 3 gewichtet werden, um auch die Wirkung der Nicht- CO2-Emissionen wie 
Wasserdampf, Stickoxide, Schwefeloxide und Russ zu berücksichtigen. Fossiles Kerosin durch künstlich 
hergestellten, nachhaltigen Treibstoff zu ersetzen, reicht alleine nicht, um bis 2050 klimaneutral zu werden, wie das 
Paul Scherrer Instituts PSI und die ETH Zürich berechnet haben. Zusätzlich notwendig ist eine Reduktion des 
Flugverkehrs um mindestens 0,4 Prozent pro Jahr.2  
Berücksichtigt man, dass für die Einhaltung der 1,5° C-Grenze eine deutlich schnellere Erreichung der 
Klimaneutralität notwendig ist, muss der Flugverkehr ebenfalls deutlich schneller und stärker reduziert werden. Ein 
vollständiger Ersatz fossiler Treibstoffe ist dazu nicht rechtzeitig möglich. 

Die Wachstumsstrategie des Flughafens EuroAirport widerspricht somit diametral der von der basel-städtischen 
Bevölkerung beschlossenen Klimagerechtigkeit. Der Kanton Basel-Stadt ist verpflichtet, nach seinen Möglichkeiten 
dazu beizutragen, dass die globale Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau 1,5° C nicht übersteigt. 
Gehen die Klimaemissionen weiter wie gehabt, wird die Klimaerhitzung in wenigen Jahren dauerhaft die 1,5 Grad-
Grenze überschreiten.  

Der Kanton Basel-Stadt kann und muss als Anrainer des Flughafens und über seine Vertretungen im 
Verwaltungsrat und dem trinationalen Beirat (u. a. mit den Regierungsratsmitgliedern Esther Keller und Kaspar 
Sutter) Einfluss auf die Strategie des EuroAirports nehmen, um den Flughafen kompatibel mit der 
verfassungsmässigen Klimagerechtigkeit zu machen.  

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Strategie hat der Regierungsrat zur Umsetzung der Klimagerechtigkeit beim Flugverkehr und 
insbesondere beim EuroAirport? 

2. Welche Klimawirkung (inkl. Nicht-CO2-Emissionen) verursacht der EuroAirport aktuell? Wie unterteilt sich 
diese auf den Betrieb am Boden und die Emissionen der am Flughafen startenden und landenden 
Flugzeuge? 

3. Bis wann und wie sollen die gesamte Klimawirkung des Flughafens (inkl. der Emissionen der Airlines) nach 
Ansicht des Regierungsrats Null erreichen? 

4. Welche Konsequenzen zieht Regierungsrat aus der Tatsache, dass klimaneutrales Fliegen ohne Reduktion 
des Flugaufkommens nicht möglich ist? 

5. Setzt sich der Regierungsrat für eine Abkehr von der Wachstumsstrategie des Flughafens ein? 

6. Beabsichtigt der Regierungsrat sich für eine Reduktion von Kurzstreckendestinationen wie Paris, Frankfurt, 
München oder Wien einzusetzen? 

7. Was unternimmt der Regierungsrat, um bei weiteren Destinationen, wie London, Rom oder Barcelona, den 
Zug als klimaverträgliche Alternative zum Flug zu fördern? 

8. Welche konkrete Haltung vertreten die Vertretenden des Kantons Basel-Stadt im Verwaltungsrat und im 
trinationalen Beirat des EuroAirports in Bezug auf Klimagerechtigkeit, Wachstum und die Aufnahme weiterer 
Destinationen? In welcher Form setzen sie sich für eine klimagerechte Reduktion des Flugverkehrs ein? 

1 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20214259 
2 https://www.psi.ch/de/media/forschung/klimaneutrales-fliegen-ist-das-moeglich 

Tonja Zürcher 
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Interpellation Nr. 12 (Februar 2024) 

betreffend Museumsnacht für alle 
24.5051.01 

 

Am 5. Dezember 2023 wurde auf der Webseite der Museumsnacht ein Beitrag mit dem Titel „Kultur ist Begegnung 
– und die Museumsnacht ein Event für alle!“ veröffentlicht. https://museumsnacht.ch/journal/inklusive-kultur  

Es ist sehr positiv, dass sich die Veranstalter:innen der Museumsnacht darum bemühen, den Zugang zu diesem 
beliebten Event auch für Menschen mit Beeinträchtigung zugänglich zu machen.  

Leider scheinen sich diese Bemühungen nicht in der Ausgestaltung der Ticketpreise nieder zu schlagen. So wurde 
die Interpellantin von einem Betroffenen darüber informiert, dass er als Begleitperson eines jugendlichen 
Rollstuhlfahrers ein Ticket lösen musste. Der Rollstuhlfahrer ist aufgrund seiner mehrfachen Behinderung 
unbedingt darauf angewiesen, zu einem Event wie die Museumsnacht begleitet zu werden. Die Begleitperson 
wurde trotzdem vom Personal an der Kasse angewiesen, ein Ticket zum Vollpreis zu kaufen.  

Tatsächlich sind auf der verfügbaren Infoseite zu den Ticketpreisen der Museumsnacht die Begleitpersonen von 
Behinderten, die auf Hilfe angewiesen sind, bei den Ermässigungen nicht aufgeführt 
https://museumsnacht.ch/tickets/  

In den staatlichen Museen scheint es sonst aber üblich zu sein, dass Begleitpersonen von Behinderten, die auf 
Hilfe angewiesen sind, freien Eintritt erhalten. So ist diese Regelung auf den Webseiten mehrerer Museen 
festgehalten (Bsp. Kunstmuseum, Museum der Kulturen, Historisches Museum). Es ist deshalb nicht 
nachvollziehbar, warum ausgerechnet in der Museumsnacht, diese Begleitpersonen Eintritt bezahlen müssen.  

Auch vor dem Hintergrund der vom ersten Behindertenparlament beider Basel im Dezember beschlossenen 
Resolution, die auch Forderungen bezüglich Assistenz enthält, ist diese Regelung stossend. 
https://ugc.production.linktr.ee/eed90ea8-ae27-4a95-86a9-a93989e70d54_Resolutionstext-red.-2.12.23.pdf  

Die Interpellantin bittet deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Warum mussten Begleitpersonen von Behinderten, die auf Hilfe angewiesen sind, für die Museumsnacht 
2024 Eintritt bezahlen?  

2. Ist der Regierungsrat bereit, darauf hinzuwirken, dass in den zukünftig stattfindenden Museumsnächten eine 
entsprechende Regelung für freien Eintritt von Begleitpersonen von Behinderten eingeführt wird? 

3. Ist der Regierungsrat bereit, die staatlichen und staatlich unterstützten Museen zu einer einheitlichen 
Regelung zu ermuntern, damit Begleitpersonen von Behinderten, die auf Hilfe angewiesen sind, in jedem 
Basler Museum freien Eintritt erhalten? 

Heidi Mück 

 

 

Interpellation Nr. 13 (Februar 2024) 

betreffend Kindertankstelle Dreirosenmatte 
24.5052.01 

 

Am zweiten Drogenstammtisch von Bajour und dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel am 25. Januar 2024 wurde 
bekannt, dass zunehmend nahe und auf dem Schulareal von u.a. den Schulhäuser Dreirosen und Theobald 
Baerwart von aussenstehenden Personen Drogen gedealt und konsumiert würden. Als Massnahme kündigte am 
selben Abend Regierungsrätin Stefanie Eymann u.a. den Einsatz von Sicherheitsdiensten an den Eingängen zu 
den Schularealen an.  

Die vorliegende Situation verunsichert die anwohnenden Familien mit Schulkindern bereits seit Monaten sehr. Das 
subjektive Sicherheitsgefühl beim selbstständigen Schulweg entlang der Matte – im Winter zusätzlich im Dunkeln – 
sowie während des Spielens in der schulfreien Zeit, wird stark beeinträchtigt.  

Unter Eltern von Schulkindern des Dreirosen- und Theobald-Baerwart-Schulhaus ist in den vergangenen Monaten 
daher vermehrt der Wunsch nach einer Kindertankstelle auf der Dreirosenmatte aufgekommen.  

Kindertankstellen bieten für Kinder einen niederschwelligen Treffpunkt, der von sozialpädagogisch geschultem 
Personal betreut und gestaltet wird. In einem begleiteten Rahmen und in einer spielerischen Atmosphäre könnte so 
auf Teilen der Dreirosenmatte während der Öffnungszeiten ein Raum geschaffen werden, der die Bedürfnisse der 
Kinder ins Zentrum stellt. Zugleich besteht damit eine betreute Anlaufstelle draussen auf der Matte, an die sich die 
Kinder des Quartiers und der umliegenden Schulen in Notfällen wenden können. Die Dreirosenmatte ist eine der 
wenigen Grün- und Spielflächen für Kinder und Jugendliche im unteren Kleinbasel. Für die Quartierbevölkerung ist 
es daher von grosser Bedeutung, dass die Anlage proaktiv bespielt und nach den Bedürfnissen der Kinder und 
Jugendlichen des Quartiers orientiert gestaltet wird – so, dass Eltern ihre Kinder mit gutem Gefühl allein auf der 
Dreirosenmatte spielen lassen können.  

Die proaktive, kindgerechte und betreute Bespielung von Parkanlagen mittels einer Kindertankstelle hat bereits z.B. 
auf der Claramatte zu einer Beruhigung der lokalen Drogenproblematik geführt.  

Auch wenn eine Kindertankstelle nicht die Probleme der gesamten Dreirosenmatte verschieben oder gar lösen 
kann, so besetzt eine Kindertankstelle Teile der Dreirosenmatte neu und ermöglicht unbeschwertes, kindgerechtes 
und sicheres Spielen. Auch auf dem Nachhauseweg der Kinder und Jugendlichen entlang der Dreirosenmatte 
könnte eine offene Kindertankstelle eine gewisse soziale Kontrolle darstellen und so indirekt Kinder wie Eltern 
ermutigen, den Schulweg weiterhin selbstständig zu gehen.  

Eine solche Kindertankstelle könnte sowohl stationär als auch als temporäre/mobile Anlage betrieben werden.  

https://museumsnacht.ch/journal/inklusive-kultur
https://museumsnacht.ch/tickets/
https://ugc.production.linktr.ee/eed90ea8-ae27-4a95-86a9-a93989e70d54_Resolutionstext-red.-2.12.23.pdf
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Die Interpellantin bittet den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen:  

- Das Bedürfnis nach einer Kindertankstelle wird von den anwohnenden Eltern seit mehreren Monaten 
wiederholt eingebracht. Ist das Bedürfnis der Regierung bekannt und wurden bereits erste Schritte 
unternommen, um die Umsetzung des Anliegens zu prüfen? 

- Am Drogenstammtisch wurde das Anliegen erneut geäussert. Ist die Regierung bereit, jetzt rasch Schritte 
einzuleiten und sich dafür einzusetzen, dass bereits im Frühling oder spätestens im Sommer eine 
Kindertankstelle eingerichtet werden kann? 

- Wie rasch könnte, beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Robi-Spiel-Aktionen, ein solches Angebot, 
möglicherweise auch als Provisorium, auf der Dreirosenmatte umgesetzt werden?  

- Wie schätzt der Regierungsrat die Wirksamkeit von Kindertankstellen an einem sozialen Brennpunkt ein? 

- Liegt eine Analyse oder Evaluation zur Wirkung von Kindertankstellen bei Drogenproblematiken am Beispiel 
der Claramatte vor? 

- Könnte eine solche Kindertankstelle auch im Winter während der dunklen Jahreszeit betrieben werden? 

- Welche anderen Massnahmen gedenkt der Regierungsrat zu ergreifen, um das Sicherheitsgefühl von 
Kindern, Jugendlichen und deren Eltern auf dem Schulweg und beim Spielen auf der Dreirosenmatte zu 
verbessern?  

Fina Girard  

 

 

Interpellation Nr. 14 (Februar 2024) 

betreffend Klassenzahlen auf dem Campus Bäumlihof, Drei Linden, Hirzbrunnen 
24.5053.01 

 

An der Behandlung der Motion «Alex Ebi und Konsorten betreffend Dreifachturnhalle und zusätzlicher Schulraum 
Campus Bäumlihof, Drei Linden und Hirzbrunnen» waren auch die Klassenzahlen der Schulstandorte Teil der 
Diskussion. 

Ich möchte deshalb den Regierungsrat bitten, nachfolgende Zahlen zu verifizieren und mitzuteilen, welche Zahlen 
falsch sind und wie die richtigen Zahlen gemäss Erziehungsdepartement sein sollen. Insbesondere interessiert die 
Anzahl der Klassen auf dem Campus im aktuellen Schuljahr 2023/24. 

Schuljahr 23/24 Anzahl Klassen Anzahl Klassen mit 3 
Sportlektionen 

Anzahl Kindergärten 
mit 1 Sportlektion 

Total 
Sportlektionen 

Primarschule 
Hirzbrunnen 
 

18 18 Klassen 
54 Sportlektionen 

6 Kindergärten 
6 Turnlektionen 

60 

Sekundarschule 
Bäumlihof 

31 31 Klassen 
93 Sportlektionen 

 93 

Sekundarschule 
Drei Linden 
 

20 20 Klassen 
60 Sportlektionen 

 60 

Gymnasium  
Bäumlihof 

26 
davon 4 
Sportklassen 

22 Klassen 
Ohne Sportklassen 
66 Sportlektionen 
 

 66 

Total Klassen 
 

95    

Total Kindergärten 
 

6    

Total 
Sportlektionen 
Ohne 
Tagesstruktur und 
ohne Freiwilliger 
Schulsport und 
ohne Sportklassen 

   225 

Danke für Beantwortung meiner Fragen. 

Sasha Mazzotti 
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Interpellation Nr. 15 (März 2024) 

betreffend Aufhebung des Jahreskartenverbunds für das unterirdische Immobilien Basel-
Stadt/SBB Veloparking 

24.5057.01 
 

Am Bahnhof Basel SBB befinden sich die unterirdischen Veloparkings von Immobilien Basel-Stadt und der SBB in 
unmittelbarer Nähe zueinander. Es ist bedauerlich festzustellen, dass der Veloparking-Jahreskartenverbund 
zwischen diesen beiden Velostationen zum 1. Februar 2024 aufgelöst wurde. Die Nähe der Stationen legt nahe, 
dass eine gemeinsame Lösung angestrebt werden sollte; nicht zuletzt, weil ein solcher Jahreskartenverbund zur 
gleichmässigen Auslastung der beiden Veloparkings beiträgt und eine effizientere Nutzung der Infrastruktur 
ermöglicht. 

Die Kommunikation bezüglich dieser Änderung erfolgte unter Verwendung des offiziellen Briefkopfes von 
Immobilien Basel-Stadt. Dass diese Information mit Fehlern und im Entwurfsmodus am Bahnhof ausgehängt wurde 
wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf die Professionalität der beteiligten Behörden, sondern erweckt auch den 
Eindruck von mangelnder Sorgfalt. 

Vor diesem Hintergrund wird die Regierung gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Warum wurde der Jahreskartenverbund zwischen Immobilien Basel-Stadt und SBB aufgelöst? 

2. Ist der Regierungsrat nicht auch der Meinung, dass dieser Verbund möglichst rasch wieder funktionieren 
sollte? 

3. Was braucht es und was unternimmt der Regierungsrat, damit dieser Verbund möglichst bald wieder 
gemeinsam funktioniert? 

4. Welche Massnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass die zukünftige Kommunikation 
angemessen und möglichst fehlerfrei bzw. weniger peinlich ist? 

Bruno Lötscher-Steiger 

 

 

Interpellation Nr. 16 (März 2024) 

betreffend Ankündigung von Sicherheitspersonal an zwei Kleinbasler Schulen 
24.5071.01 

 

Am zweiten Drogenstammtisch, der von Bajour und dem Stadtteilsekretariat Kleinbasel am 25.1.2024 organisiert 
wurde, teilte Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann neben anderen Massnahmen auch mit, dass in Zukunft die 
beiden öffentlichen Schulen an der Dreirosenmatte, also die Primarschule Dreirosen und die Sekundarschule 
Theobald Baerwart, von Sicherheitspersonal bewacht werden sollen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass 
Schüler:innen teilweise sogar auf den Schultoiletten von Dealern angesprochen werden und es zu Fällen von 
sexueller Belästigung gekommen sei (BaZ, 26.1.2024). Wie Regierungsrätin Eymann gegenüber dem 
Regionaljournal sagte: «Selbst Zehnjährige werden angedealt oder auf dem Schulweg sexuell belästigt. Das ist 
schlicht nicht normal».  

Tatsächlich sind diese Darstellungen der Situation an den beiden Schulen neben der Dreirosenmatte sehr 
besorgniserregend. Mit der Feststellung, dass die Zustände dort schlicht nicht mehr «normal» seien, wird 
begründet, dass nun eine ebenfalls mit der Normalität brechende Massnahme, nämlich die Bewachung öffentlicher 
Schulen des Kantons Basel-Stadt, eingeführt wird. Bis heute fehlt aber eine sachliche und faktenbasierte 
Darlegung der effektiven Vorfälle, auf die Bezug genommen wird, um eine solch aussergewöhnliche 
Sicherheitsmassnahme zu begründen. Die diesbezüglich gestellten Fragen in der Interpellation von Beda 
Baumgartner (24.5047.01) blieben allesamt unbeantwortet.  

Der Interpellantin haben sich im Austausch mit betroffenen Personen aus dem Schulumfeld im Anschluss an die 
Ankündigung der Massnahmen weitere Fragen gestellt: Zum einen seien sich Lehrpersonen an den betroffenen 
Schulen der Situation, namentlich dem Dealen auf den Schultoiletten, bislang offenbar nicht bewusst gewesen. 
Zum anderen berichten betroffene Eltern, dass die Bewachung der Schulen in einem Elternrat diskutiert worden 
sei, als ungeeignete Massnahme aber verworfen wurde – und zwar aus dem Grund, dass die Präsenz von 
Sicherheitsleuten den Kindern eher Angst als Sicherheit vermitteln würde. 

Die Interpellantin bittet die Regierung vor diesem Hintergrund um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Was ist die konkrete Faktenlage, die die Bewachung der beiden öffentlichen Schulhäuser durch 
Sicherheitspersonal begründet? Wer hat alles zur Erarbeitung dieser Faktenlage beigetragen? 

2. Wurde die Massnahme der Bewachung der Schulhäuser mit dem Erziehungsdepartement besprochen und 
gemeinsam beschlossen? 

a. Wenn ja, warum wurde trotz Nachfrage verschiedener Medien bislang keine Stellungnahme des 
Erziehungsdepartements zu der Bewachung zweier Schulen kommuniziert? 

b. Wurden die betroffenen Schulleitungen, Schulräte, Elternräte und Eltern angehört und in die Diskussion 
der Massnahme involviert? 

c. Wurden auch andere Massnahmen zur Verbesserung der Situation an den beiden Schulen diskutiert? 

3. Wie und von wem wurden die Vorfälle bezüglich sexueller Belästigung von Schulkindern zur Kenntnis 
gebracht? 

a. Liegen Anzeigen vor?  
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b. Von wie vielen Fällen wird Stand jetzt ausgegangen?  

c. Lassen sich Muster erkennen bezüglich Ort, Zeitpunkt und Täterschaft und wenn ja, welche? Hilft die 
Bewachung der Schulen gegen weitere Vorfälle? 

d. Wie wurden die betroffenen Kinder, Eltern und Lehrpersonen in diesen Fällen unterstützt und begleitet?  

4. Welche weiteren Massnahmen werden neu an den beiden Schulen getroffen, um die Kinder bezüglich 
sexueller Belästigung (im öffentlichen wie im privaten Raum) zu sensibilisieren und zu stärken, etwa durch 
Wen-Do oder andere Kursangebote? 

5. Wie und von wem wurde das Dealen mit Drogen auf den Schultoiletten zur Kenntnis gebracht? 

a. Wurden Anzeigen erstattet? 

b. Seit wann ist das Dealen innerhalb der beiden Schulhäuser als Problem bekannt? Um welche Drogen 
handelt es sich konkret? 

c. Offenbar sind Lehrpersonen der betroffenen Schulhäuser nicht über das Dealen innerhalb der Schulen 
informiert. Gab es Informationen von der Schulleitung ans Kollegium?  

d. Welche weiteren Massnahmen werden an den Schulen getroffen, um die Kinder für die aktuelle Situation 
mit dem Drogendealen zu sensibilisieren?  

6. Ist bereits bekannt, ab wann, durch wen, in welchem konkreten Umfang und für wie lange die beiden 
Schulhäuser bewacht werden sollen? 

a. Was ist das Ziel der Massnahme und wie kann die Erreichung des Ziels gemessen werden?  

b. Wie kann die Nachhaltigkeit der Massnahme gewährleistet werden? 

c. Wer begleitet und evaluiert die Umsetzung und Effekte der Massnahme?  

Fleur Weibel 

 

 

Interpellation Nr. 17 (März 2024) 

betreffend Auftragserteilung des BVD an eine Agentur für die Kommunikation über die 
Planung des «Tramnetz 2030» 

24.5072.01 
 

Einem Bericht der Basler Zeitung vom 13. Februar 2024 ist zu entnehmen, dass vom BVD eine Auftragsvergabe an 
eine Kommunikationsagentur in Höhe von ca. CHF 225'000 erfolgt sein soll, um der Bevölkerung das Thema 
«Tramnetz 2030» näher zu bringen. 

Dieses Vorgehen eines Departements, das über eine gut dotierte Kommunikations-Abteilung verfügt, ist unüblich 
und irritierend. Die erwähnte Summe entspricht ca. dem Jahreslohn von zwei Personen. Daraus muss geschlossen 
werden, dass eine sehr umfangreiche Kommunikationsleistung von ca. zwei Frau-/ Mann-Jahren bestellt worden 
ist, um eine noch nicht verbindliche Ideensammlung zum Ausbau des Tramnetzes der Bevölkerung näher zu - also 
Lobbyarbeit für noch nicht vom Parlament beschlossene Projekte zu betreiben. Ein fragwürdiges Vorgehen. 

In der Vergangenheit hat es auch bei deutlich umfangreicheren Planungsarbeiten mit deutlich mehr Betroffenen nie 
Vergleichbares gegeben. Als Beispiel sei die Schulreform HarmoS erwähnt, die damals vom 
Departementsvorsteher mit den Linienverantwortlichen und den internen Verantwortlichen kommuniziert wurde. 
Auch die infolge der neuen Kantonsverfassung notwendige Verwaltungsreform wurde ohne Beauftragung von 
Agenturen kommuniziert. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Soll es neu zur Gewohnheit werden, dass ein Departement möglichen Widerständen der Bevölkerung mit 
der Auftragserteilung an Dritte für eine frühzeitige Kommunikation begegnen will? 

2. Sind dem Grossen Rat und der zuständigen Kommission die konkreten Inhalte bekannt, die von der Agentur 
vermittelt werden sollen? 

3. Erachtet es der Regierungsrat als richtig und notwendig, in diesem frühen Projektstadium, in dem der 
Grosse Rat noch keine detaillierten Kenntnisse hat, externe Dienstleister mit der Kommunikation zu 
beauftragen? 

4. Hält der Regierungsrat die hohen Kosten, die etwa dem Arbeitsaufwand von zwei Jahren eines Mitarbeiters 
oder einer Mitarbeiterin entsprechen, für angemessen? 

5. Weshalb können vorgesehene Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung nicht von Mitarbeitenden 
des BVD organisiert und durchgeführt werden? 

6. Verfügt das BVD über ein Budget, das es rechtfertigt, nicht zwingend notwendige Aufträge an Dritte zu 
erteilen? 

Raoul I. Furlano 
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Interpellation Nr. 18 (März 2024) 

betreffend steuerliche Attraktivität des Stiftungsstandort Basel-Stadt: Wie wird auf die 
Zürcher Konkurrenz reagiert? 

24.5074.01 
 

Basel bezeichnet sich gerne als Stiftungshauptstadt der Schweiz. Wie der Interpellant schon in seiner Schriftlichen 
Anfrage (19.5331.01) 2019 ausführte, hat die Dynamik in Basel nachgelassen und die Konkurrenz zugenommen. In 
dieser Schriftlichen Anfrage wurde vor allem die Initiative des Kantons Genf thematisiert. 

Im Rahmen dieser Schriftlichen Anfrage wurde auch folgende Frage gestellt:  

Ist das kantonale Steuerrecht im interkantonalen Vergleich bezüglich der steuerlichen Behandlung von 
Zuwendungen an Stiftungen konkurrenzfähig? Besteht Handlungsbedarf, die steuerlichen Rahmenbedingungen zu 
verbessern? Falls ja, wie soll dies geschehen? 

In seiner Antwort vom 20. November 2019 (19.5331.02) kam der Regierungsrat zum Schluss, er sehe keinen 
Handlungsbedarf, die steuerlichen Rahmenbedingungen betreffend Zuwendungen an Stiftungen zu verbessern.  

Das Präsidialdepartement und der Verein Stiftungsstadt Basel sind in den letzten Jahren regelmässig im Austausch 
und haben den "Runden Tisch Philanthropie" lanciert. In der vom Center for Philanthropy Studies (CEPS) der 
Universität Basel verfassten Studie "Stiftungsstadt Basel" von 2023 wurde dem Kanton unter anderem empfohlen, 
Philanthropie als Wirtschaftsfaktor anzuerkennen, steuerrechtliche Rahmenbedingungen zu modernisieren und 
international ausgerichtete Stiftungen zu fördern. 

Die Konkurrenzfähigkeit als Stiftungsstandort in steuerlicher Hinsicht misst sich nicht nur an der steuerlichen 
Behandlung von Zuwendungen an Stiftungen. Relevant sind insbesondere auch folgende Fragen im 
Zusammenhang mit der Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit: 

- Die Auslandstätigkeiten von Stiftungen (und anderen gemeinnützigen Organisationen); 

- Die Behandlung von unternehmerischen Fördermodellen; 

- Der Einfluss von Entschädigungen der Organe von juristischen Personen auf die Steuerbefreiung wegen 
Gemeinnützigkeit. 

Der Kanton Zürich hat sich mit Wirkung ab dem 1. Februar 2024 für eine weitgehende Verbesserung der 
steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für Stiftungen entschieden (vgl. die Stiftungsstrategie des Kantons Zürich 
basiert auch auf der Studie "Stiftungen im Kanton Zürich – Die unterschätzte Ressource (RRB-2021-
1482_Stiftungen_im_Kanton_Zuerich.pdf (zh.ch)), darin finden sich auch Ausführungen zu Basel-Stadt, S. 14, 21). 
Bezüglich der neuen Zürcher steuerrechtlichen Rahmenbedingungen wird verwiesen auf die Medienmitteilung vom 
9. Februar 2024 (Zukunftsgerichtete Stärkung des Stiftungsstandorts Zürich | Kanton Zürich (zh.ch)), den neuen 
Praxishinweis bezüglich Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit des Steueramtes des Kantons Zürich 
(Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit (Praxishinweis) | Kanton Zürich (zh.ch)) und das Rechtsgutachten von 
Prof. Dr. Andrea Opel zu den steuerlichen Rahmenbedingungen für ein wirkungsvolles Stiftungswesen im Kanton 
Zürich (Rechtsgutachten von Prof. Dr. Andrea Opel zu den steuerlichen Rahmenbedingungen für ein 
wirkungsvolles Stiftungswesen im Kanton Zürich (zh.ch)). 

Bis vor kurzem konnte davon ausgegangen werden, dass die steuerlichen Rahmenbedingungen im Kanton Basel-
Stadt für Stiftungen günstiger als im Kanton Zürich waren. Nun ist zu befürchten, dass unser Kanton diesen 
Wettbewerbsvorteil verliert und Chancen für private Investitionen zugunsten gemeinnütziger Zwecke verloren 
gehen. Es kann vermutet werden, dass Stiftungen, die von der Praxisänderung in Zürich profitieren würden, zu 
einem bedeutenden Teil solche sind, die eine professionelle Geschäftsstelle führen und nach Dienstleistungen am 
Orte ihres Sitzes nachfragen. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist der Regierungsrat bereit, die neue Praxis des Kantons Zürich bezüglich Auslandstätigkeiten von 
Stiftungen (und anderen Organisationen) zu übernehmen, somit ausländische Tätigkeiten als gemeinnützig 
einzustufen, sofern sie aus schweizerischer gesamtgesellschaftlicher Sicht als fördernswert erscheinen und 
der mit der Steuerbefreiung einhergehende Verlust an Steuereinnahmen als gerechtfertigt erachtet werden 
kann. Falls nein, warum nicht? 

2. Ist der Regierungsrat bereit, die neue Praxis des Kantons Zürich bezüglich verschiedener 
unternehmerischer Fördermodelle zu übernehmen? Falls nein, warum nicht? 

3. Ist der Regierungsrat der Ansicht, dass die bisherige Praxis unseres Kantons bezüglich Angemessenheit der 
Entschädigungen von Organen juristischer Personen im Wesentlichen mit der neuen Praxis des Kantons 
Zürich übereinstimmt? Falls aber die neue Praxis des Kantons Zürich liberaler als die jetzige Praxis unseres 
Kantons ist, ist der Regierungsrat bereit, die neue Praxis des Kanton Zürich zu übernehmen? Falls nein, 
warum nicht?  

4. Falls der Regierungsrat gänzlich oder weitgehend nicht bereit ist, die neue Praxis des Kantons Zürich zu 
übernehmen, wird er gebeten zu begründen, warum er das konkrete Risiko der Abwanderung gewisser 
Stiftungen nach Zürich oder Verhinderung von Neuansiedlung von Stiftungen, die beispielsweise im Ausland 
oder mit unternehmerischen Fördermodellen tätig sind, in Kauf nimmt. 

David Jenny  

 

 

https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen./2021/1482/RRB-2021-1482_Stiftungen_im_Kanton_Zuerich.pdf
https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen./2021/1482/RRB-2021-1482_Stiftungen_im_Kanton_Zuerich.pdf
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2024/02/zukunftsgerichtete-staerkung-des-stiftungsstandorts-zuerich.html
https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/treuhaender/steuerbuch/steuerbuch-definition/zstb-61-1.html
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/footer/news/2024/02/Gutachten_Opel_Stiftungspraxis_2024.pdf
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/footer/news/2024/02/Gutachten_Opel_Stiftungspraxis_2024.pdf
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Interpellation Nr. 19 (März 2024) 

betreffend Rheinuferweg auf Grossbasler Seite 
24.5075.01 

 

Die Zugänglichkeit der Rheinwege für die Bevölkerung hat die Stadt Basel in den letzten Jahren massiv 
aufgewertet. Zwischen Wettstein- und Pfalz allerdings ist der Zugang auf der Seite Grossbasel für die Öffentlichkeit 
nicht möglich. Eine Volksabstimmung 2014 zu einer Durchwegung des Rheins auf Grossbasler Seite fand keine 
Mehrheit und scheiterte genauso wie die Planung eines Weges bereits zehn Jahre zuvor. 

Weil die Böschung stabilisiert werden muss, wurde jetzt für die dafür notwendigen Bauarbeiten am Rheinufer ein 
Kiesweg aufgeschüttet. Der Weg ist für die Bevölkerung nicht zugänglich und soll nach den Bauarbeiten wieder 
entfernt werden. Wie eine Umfrage (Frage des Tages) von Bajour, einem Onlinemedium, zeigt, wünscht sich eine 
Mehrheit der an der Umfrage teilgenommenen Menschen einen Rheinuferweg. Auch hat sich in den letzten Jahren 
vieles geändert. Durch die immer heisser werdenden Sommer wäre ein Spaziergang auf der Schattenseite des 
Rheins für die Bevölkerung sicher sehr willkommen und wie in einem Beitrag von obengenanntem Medium vom 24. 
Januar 20241 erläutert wird, haben sich die Besitzverhältnisse der Häuser oberhalb der Pfalz geändert. Neben den 
Argumenten in Bezug auf die Bausubstanz waren bei der Abstimmung die Eigeninteressen der Anwohnenden ein 
starkes Gegenargument. 

Aufgrund der Bauarbeiten stellt sich nun die Frage, ob von der Regierung eine bleibende Durchwegung von der 
Wettsteinbrücke bis zur Pfalz in Betracht gezogen werden könnte. 

Deshalb bittet die Interpellantin den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist es möglich, den Kiesweg nach den Bauarbeiten zu belassen und für Spaziergänger:innen zu öffnen? 

2. Was wäre nötig, um die Kiespiste in einen dauerhaft begehbaren Weg zu ändern? 

3. Ist es möglich, die Uferböschung im Zuge der notwendigen Bauarbeiten so zu sanieren, dass eine 
dauerhafte Durchwegung auch denkmalschützerischen Gegenargumenten standhalten könnte? 

1 https://bajour.ch/a/clrqkhc4n12177892sgwks502xwa/neuer-anlauf-fuer-den-rheinuferweg (aufgerufen am 13.2.24) 

Michela Seggiani  

 

https://bajour.ch/a/clrqkhc4n12177892sgwks502xwa/neuer-anlauf-fuer-den-rheinuferweg
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Schriftliche Anfragen 
 

eingegangen seit der Sitzung vom 7. Februar 2024  

 

 

1. Schriftliche Anfrage betreffend Unabhängigkeit des Zentralen Rechtsdienst, 
insbesondere bei der Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit von Motionen 

24.5043.01 
 

Wenn es um die Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit von Motionen gemäss § 42 Abs. 1bis und 2 GO geht, 
betonen Mitglieder des Regierungsrates in der parlamentarischen Debatte regelmässig, der Regierungsrat folge 
in der Frage der Rechtmässigkeit von Motionen der Beurteilung durch den "unabhängigen" Zentralen 
Rechtsdienst. 

Der Anstoss zur Schaffung eines Zentralen Rechtsdienstes war die am 15. Februar 2012 überwiesene Motion 
Conradin Cramer und Konsorten betreffend Schaffung eines departementsübergreifenden Rechtsdienstes. Diese 
Motion wurde von drei Mitgliedern des heutigen Regierungsrates unterzeichnet. In seiner Stellungnahme vom 15. 
Mai 2012 (11.5342.02) kam der Regierungsrat zum Schluss, dass diese Motion, die eine gesetzliche Grundlage 
für die Schaffung eines departementsübergreifenden Rechtsdienstes forderte, rechtlich unzulässig sei, da die in § 
42 Abs. 2 GO (in der damaligen Fassung) statuierte Wahrung des ausschliesslichen Zuständigkeitsbereiches des 
Regierungsrates nicht dadurch umgangen werden darf, dass sie den unzulässigen Eingriff in die Form eines 
Gesetzes kleidet. Der Regierungsrat beantragte, diese Motion in einen Anzug umzuwandeln. Nach einer 
intensiven Debatte beschloss der Grosse Rat am 19. September 2012, die Motion als Motion zu überweisen. Der 
regierungsrätlichen Einschätzung bezüglich rechtlicher Unzulässigkeit wurde offensichtlich nicht gefolgt. Teilweise 
umgesetzt wurde die Motion Cramer durch das Publikationsgesetz vom 19. Oktober 2016, insbesondere in § 4 
(Erlassprüfung). In seinem Ratschlag (16.0479.01) berichtete der Regierungsrat über die beabsichtige 
Aufgliederung der Rechtsabteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartementes in zwei Abteilungen, eine 
departementale und eine departementsübergreifende (Zentraler Rechtsdienst). Auf eine gesetzliche Verankerung 
dieser organisatorischen Massnahme wurde aber verzichtet. Es besteht auch keine gesetzliche Regelung 
bezüglich der Garantie der Unabhängigkeit des Zentralen Rechtsdienstes.  

Nebst der Prüfung der Zulässigkeit von Motionen ist der Zentrale Rechtsdienst auch für die Prüfung der 
rechtlichen Zulässigkeit von Initiativen verantwortlich. Bei Initiativen kann der Grosse Rat formell zu einer anderen 
Auffassung als der Regierungsrat gelangen, zudem entscheidet das Bundesgericht letztinstanzlich über die 
rechtliche Zulässigkeit einer Initiative. Wird eine Motion, die vom Regierungsrat als rechtlich unzulässig eingestuft 
wird, trotzdem vom Grossen Rat zweimal und als Motion überwiesen, so ist denkbar, dass der Regierungsrat die 
Umsetzung unter Berufung auf die Rechtswidrigkeit der Motion verweigert. Eine gerichtliche Überprüfung der 
Zulässigkeit einer Motion ist nicht vorgesehen.  

Aufgrund dieser Ausgangslage bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie ist die (fachliche) Unabhängigkeit des Zentralen Rechtsdienstes ausgestaltet und sichergestellt?  

2. Ist der Regierungsrat der Auffassung, eine rechtliche Beurteilung der Zulässigkeit einer Motion oder einer 
Initiative durch den Zentralen Rechtsdienst sei für den Regierungsrat verbindlich? Falls ja, wie ist diese 
Verbindlichkeit rechtlich begründet? Falls nein, wie erledigt der Regierungsrat seine Aufgabe, selbst eine 
rechtliche Beurteilung (v.a. der Beurteilung durch den Zentralen Rechtsdienst) vorzunehmen, und würde er 
gegebenenfalls offenlegen, dass seine rechtliche Beurteilung nicht mit derjenigen des Zentralen 
Rechtsdienstes übereinstimmt? 

3. Ist der Regierungsrat bereit, die Stellungnahmen des Zentralen Rechtsdienstes zur Zulässigkeit von 
Motionen und Initiativen jeweils vollständig seinen für den Grossen Rat bestimmten Dokumenten 
beizulegen?  

4. Ist der Regierungsrat bereit, die Grundsätze des Zentralen Rechtsdienstes für die Beurteilung der 
Zulässigkeit von Motionen zu veröffentlichen, so dass potenzielle Motionärinnen und Motionäre diese bei 
der Ausarbeitung einer Motion berücksichtigen können? 

5. Wie beurteilen der Regierungsrat und der Zentrale Rechtsdienst heute die Zulässigkeit der Motion 
Conradin Cramer und Konsorten betreffend Schaffung eines departementsübergreifenden 
Rechtsdienstes? Ist er noch immer der Auffassung, dass die Forderung, eine gesetzliche Grundlage für 
einen departementsübergreifenden Rechtsdienstes zu schaffen, unzulässig sei? Falls die Unzulässigkeit 
weiterhin bejaht wird, wie könnte die Verankerung der Unabhängigkeit des Zentralen Rechtsdienstes und 
die Festschreibung der organisatorischen Eingliederung des Zentralen Rechtsdienstes erreicht werden? 
Wäre eine vorgängige Änderung der Kantonsverfassung unumgänglich?  

6. Was hält der Regierungsrat von der Einführung eines Organstreitverfahrens vor dem Appellationsgericht 
als Verfassungsgericht, in dem die Frage der Zulässigkeit einer Motion gerichtlich geklärt werden könnte? 
Denkbar wäre beispielsweise, dass der Regierungsrat nach der Zweitüberweisung einer von ihm als ganz 
oder teilweise rechtswidrig beurteilten Motion ans Verfassungsgericht gelangen könnte und/oder die 
Mehrheit (oder eine qualifizierte Minderheit) des Grossen Rates vor einer Zweitüberweisung einer vom 
Regierungsrat als ganz oder teilweise nicht zulässig beurteilten Motion das Verfassungsgericht anrufen 
könnte?  

David Jenny  



38 

 

2. Schriftliche Anfrage betreffend energiesparende Beleuchtung von 
Fussballfeldern unter Inanspruchnahme von Finanzbeiträgen des 
Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) 

24.5044.01 
 

Der SFV hat soeben bekannt gegeben, zusammen mit anderen Partnern die Installation von Beleuchtung mit 
LED-Anlagen auf Fussballfeldem finanziell zu unterstützen. Diese Aktion soll mithelfen, Strom zu sparen.  

Kürzlich hat der Kanton bekannt gegeben, die Installation von neuer Beleuchtung im St. Jakob-Park finanziell zu 
unterstützen. Auch andere Fussballfelder brauchen eine neue Beleuchtung. Es drängt sich auf, diese Aktion zu 
nutzen. Eine zeitnahe Einreichung von Gesuchen für möglichst viele Fussballfelder ist anzustreben.  

Deshalb bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Ist der Regierungsrat bereit, zusammen mit den Entscheidungsbefugten ein Gesuch für solche 
Finanzbeiträge für die neue Beleuchtung des St. JakobParks beim SFV einzureichen? 

2. Ist der Regierungsrat bereit, rasch die Planung weiterer energiefreundlicher Beleuchtungsanlagen mit LED 
auf anderen Fussballfeldem auf Kantonsgebiet vorzunehmen, damit auch dafür Finanzbeiträge erhältlich 
gemacht werden können? 

Alex Ebi 

 

 

3. Schriftliche Anfrage betreffend Massnahmen gegen Verdrängung in Basel Nord 
und weiteren Quartieren 

24.5058.01 
 

Letzte Woche wurden in verschiedene Tamedia-Zeitungen neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur räumlichen 
Verteilung der Bevölkerung nach sozioökonomischem Status veröffentlicht1. Besonders deutlich zeichnen sich 
Segregationstendenzen in grossen Städten ab. Auffällig dabei ist die räumliche Konzentration der Bevölkerung 
mit einem vergleichsweisen geringeren sozioökonomischen Status in der Nachbarschaft von grossen Bahn-, 
Industrie-, und Gewerbearealen sowie um Infrastrukturbauten. Historisch gewachsen und aktuell sind an diesen 
Wohnstandorten die «sogenannten immobilienökonomischen Lagequalitäten» nach wie vor geringer und es 
finden sich dementsprechend noch die vergleichsweise «bezahlbarsten» Wohnungen. Stadtentwicklungspolitisch 
initiierte Aufwertungsmassnahmen erhöhen die politisch erwünschte Lebensqualität in diesen Nachbarschaften. 
Die Kehrseite davon ist, dass sich auch die immobilienökonomischen Anreize ändern. Es entsteht die 
Opportunität die Mieten an diesen Standorten zu erhöhen und die bisherige Bewohner:innen durch 
zahlungskräftigere Mieter:innen auszutauschen. In der wissenschaftlichen Literatur wird dieser Prozess von 
Aufwertung und Verdrängung als Gentrifizierung beschrieben. Neben der «klassischen Aufwertung» im Quartier, 
können auch Neubauaktivitäten in der Nachbarschaft diese Verdrängungsprozesse auslösen und befeuern 
(Neubau-Gentrifizierung). 

Wird die räumliche Verteilung der Bevölkerung nach sozioökonomischem Status im Kanton Basel-Stadt 
betrachtet, zeigt sich eine deutliche Ungleichheit. Die ärmeren Schichten konzentrieren sich in den nördlichen 
Basler Quartieren, namentlich im Klybeck, in Kleinhüningen, im Rosental sowie in den ehemaligen 
Arbeiter:innenquartieren St. Johann und Gundeldingen. Gerade die nördlichen Quartiere werden in den nächsten 
Jahrzenten massiv von den baulichen Auswirkungen auf den sogenannten Transformationsarealen betroffen 
sein. Es entstehen komplett neue Stadtteile mit Grün- und Freiflächen, sowie öffentlichen Infrastrukturen und 
neuen Arbeitsplätzen. Diese Aufwertung wird auch die immobilienökonomische Anreizstruktur in den 
Bestandsquartieren markant verändern. Dies erhöht die Verdrängungsgefahr für die lokale Bevölkerung, 
insbesondre für die sozioökonomisch vulnerabelsten Schichten. In mehreren öffentlichen Begleitveranstaltungen 
zu diesen Transformationen wurde von Regierungsvertretungen und/oder Verwaltungsangehörigem bestätigt, 
dass diese Entwicklungen nicht zu Lasten der Bestandsquartieren erfolgen dürfe2. Aufgrund dieser 
Zusammenhänge stellen sich folgende Fragen. 

1. Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass die Bevölkerung in den entsprechenden Quartieren einer 
erhöhten Verdrängungsgefahr ausgesetzt ist? 

2. Wie (mit welchen Massnahmen und Ansätzen) will der Regierungsrat die Verdrängung der lokalen 
Bevölkerung verhindern? 

3. Ist der Regierungsrat bereit dafür ein entsprechendes regelmässiges Monitoring mit entsprechendem 
öffentlichen Reporting aufzubauen (bspw. mit Steuerdaten)? 

4. Welche Massnahmen und/oder Handlungsansätze wurden in diesem Zusammenhang bereits ergriffen? 

5. Welche Massnahmen und/oder Handlungsansätze sind für die Linderung der Verdrängungsgefahr geplant 
und werden noch folgen? 

6. Wie wird die Öffentlichkeit und insbesondere die lokale Bevölkerung in den betroffenen Quartieren darüber 
informiert? 

1 vgl. https://www.bazonline.ch/armut-und-reichtum-in-der-schweiz-diese-karte-zeigt-wo-die-privilegierten-wohnen-
898746224551 
2 bspw. https://www.youtube.com/watch?v=5x9tdB9p2fo 

Ivo Balmer  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5x9tdB9p2fo
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4. Schriftliche Anfrage betreffend Öffnungszeiten und Betrieb im saisonalen 
Hallenbad Eglisee 

24.5059.01 
 

Mit dem saisonalen und temporären Hallenbad Eglisee steht neben den Sportvereinen der Öffentlichkeit im 
Winterhalbjahr das einzige gedeckte 50-Meter-Schwimmerbecken Basels zur Verfügung, das eine hohe und 
wachsende Beliebtheit geniesst; so auch im nahen Ausland (D und F). Bis zur Sanierung des Hallenbades Rialto 
war die Wasserfläche für die Öffentlichkeit stark eingeschränkt. Bis im Winter 2021/22 standen ihr unter der 
Woche jeweils von 06:00 - 08:00 Uhr (Frühschwimmen nur mit Abo), von 11.00 -14.00 Uhr und von 17.00 - 20.00 
Uhr zwei von sechs Bahnen zur Verfügung. Über das Wochenende von 06.00 - 08.00 Uhr, von 12.00 - 14.00 Uhr 
und von 17.00 - 21.00 Uhr. Die Verhältnisse waren eng - teilweise kaum mehr zumutbar. Zu Zeiten ohne 
Belegung durfte die Öffentlichkeit die «Vereinsbahnen» nutzen, was zuweilen etwas Abhilfe schaffte. Für die 
Vereine stand das Becken dagegen täglich von 06.00 - 22.00 Uhr offen. 

Ab Winter 2022/23 hat sich die Situation für die ungebundenen Streckenschwimmer*innen (sprich, der 
Öffentlichkeit) merklich verbessert. Seither gelten folgende Öffnungszeiten für drei von sieben (engeren) Bahnen: 
Mo, Di und Do von 06:00 - 22:00 Uhr, Mi und Fr von 06:00 -19:30 Uhr sowie Sa und So von 09:00 - 19:00 Uhr. 
Dank des Zugangs zu zeitweise unbelegten «Vereinsbahnen» verteilen sich die Streckenschwimmenden der 
Öffentlichkeit viel besser als früher. Optimierungspotenzial hinsichtlich der Wasserflächenaufteilung gibt es 
weiterhin - insbesondere an bisher geschlossenen Feiertagen sowie an. den bei Besuchenden beliebten 
Samstagen. 

Das Regime mit den ganztägigen Öffnungszeiten und einem leicht höheren Platzangebot (plus 10%) als früher 
geniesst einen grossen Zuspruch und wird sehr rege genutzt. Zudem profitieren so auch jene Personen, die 
früher bspw. wegen Kinderbetreuungspflichten keinen Nutzen vom 50-Meter-Hallenbad hatten. 

Die Sanierung des Hallenbades Rialto wird voraussichtlich im Sommer 2024 fertig sein und gemäss Auskünften 
des Badepersonals im Hallenbad Eglisee soll danach wieder zu den vorherigen, sehr beschränkten 
Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit zurückgekehrt werden. Für die Öffentlichkeit würde dies einen drastischen 
Rückschritt darstellen. Neben dem gesundheitlichen Aspekt ist die sportliche Betätigung im Eglisee mit seinem 
50-Meter-Becken viel befriedigender und zeitgemässer; dies lässt sich auch an den Entwicklungen in anderen 
Schweizer Städten ablesen, in denen Hallenbäder mit 50-Meter-Becken existieren und/oder gebaut werden. 
Zudem sind die Verhältnisse für sportliches Streckenschwimmen im Rialto bekanntermassen sehr eng, was viele 
Schwimmer*innen von einem Besuch abhält. Hinzu kommt, dass mehr gedeckte Wasserflächen für Basel seit 
Jahren ein grosser Bedarf ist. Sowohl die nationalen wie auch die lokalen Kennzahlen zeigen, wie ungebrochen 
hoch die Beliebtheit des Schwimmsports ist, vor allem auch bei erwachsenen Menschen, die sich 
grossmehrheitlich ausserhalb der Vereinsstrukturen bewegen. Letztlich gilt zu beachten, dass für das Kleinbasel 
so eine willkommene Möglichkeit geschaffen wird, sich sportlich zu betätigen, ohne den langen Weg ins Rialto 
antreten zu müssen. 

Im Weiteren kann im Betrieb bis zur Eröffnung der Kunsteisbahn vor Ort kein einzelnes Eintrittsbillett gelöst 
werden. Für alle Nutzenden, die kein mobiles Telefon haben oder es nicht mit in das Bad nehmen wollen, wäre es 
ein praktisches Angebot, wenn vor Ort an einem Automaten ein Ticket gelöst werden könnte (wie im Rialto). 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Regierung, die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Will der Regierungsrat nach der abgeschlossenen Sanierung des Hallbades Rialto im saisonal gedeckten 
Becken im Eglisee wieder die sehr beschränkten Öffnungszeiten und die wenig zeitgemässe Zuteilung der 
Wasserfläche für die Öffentlichkeit einführen? 

2. Anerkennt der Regierungsrat das Bedürfnis der Öffentlichkeit, dass in Basel mehr gedeckte Wasserfläche, 
insbesondere auch in 50-Meter-Becken für die sportliche Betätigung zur Verfügung stehen sollte? 

3. Anerkennt er den gesundheitlichen bzw. präventiven Nutzen des regelmässigen Schwimmens im 
Winterhalbjahr, das insbesondere auch von vielen Frauen und im Erwachsenenalter grossmehrheitlich 
ausserhalb von Vereinsstrukturen ausgeübt wird? 

4. Was spricht aus Sicht des Regierungsrates gegen die Beibehaltung der aktuellen Öffnungszeiten im 
saisonalen Hallenbad Eglisee der Saison 2023/24? 

5. Was will der Regierungsrat unternehmen, damit der Zugang für die Öffentlichkeit im saisonalen Hallenbad 
Eglisee namhaft und dauerhaft verbessert werden kann? 

6. Ist der Regierungsrat bereit, einen Ticketbezug (z.B. mit einem Automaten) vor Ort ganzjährig 
aufzustellen? 

Georg Mattmüller 

 

 

5. Schriftliche Anfrage betreffend hält Uber den Mindestlohn in Basel-Stadt ein? 24.5069.01 
 

Die Einhaltung des Mindestlohns durch Uber in Basel-Stadt ist von entscheidender Bedeutung, da sie direkte 
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und das soziale Gefüge in der Region hat. Der Mindestlohn dient nicht 
nur als Schutzmechanismus für die Arbeitnehmer, sondern trägt auch dazu bei, ein faires und nachhaltiges 
Wirtschaftsmodell zu fördern. Insbesondere in der Transportbranche, in der Uber aktiv ist, spielt die Einhaltung 
des Mindestlohns eine zentrale Rolle, um Lohndumping und unfaire Wettbewerbspraktiken zu verhindern. Durch 
die Gewährleistung eines angemessenen Mindestlohns können Arbeitskräfte in Basel-Stadt ein anständiges 



40 

 

Einkommen verdienen, was wiederum die Lebensqualität und das soziale Gleichgewicht in der Gemeinschaft 
stärkt. Darüber hinaus trägt die Einhaltung des Mindestlohns dazu bei, die Armut zu bekämpfen und soziale 
Ungleichheiten zu minimieren. Es ist daher unerlässlich, dass Unternehmen wie Uber ihre Verantwortung 
gegenüber ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft ernst nehmen, indem sie den Mindestlohn in Basel-Stadt 
respektieren und umsetzen.  

Darum bitte ich den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Wie stellt der Regierungsrat sicher, dass Uber den gesetzlichen Mindestlohn in Basel-Stadt einhält? 

2. Wurden bei Uber bereits Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohnes durchgeführt? 

3. Falls ja: Wie viele Kontrollen wurden bereits durchgeführt und wurden Verstösse des Unternehmens 
festgestellt? 

4. Wurden bereits arbeitsrechtliche oder andere Verfahren gegen das Unternehmen Uber von amtlichen 
Stellen eingeleitet? 

5. Wie sieht der Regierungsrat die Möglichkeiten des Vollzugs bei Uber und welche Schwierigkeiten stellen 
sich ihm dabei? 

Beda Baumgartner 

 

 

6. Schriftliche Anfrage betreffend Durchsetzung unserer demokratischen Werte 24.5073.01 
 

Stellen wir uns folgendes hypothetisches Beispiel vor:  

«Ein Schüler in der Volksschule erklärt in der Klasse, dass er Homosexuelle hasst. Homosexualität sei 
unnatürlich. Es kommt zu einem Streit mit einem homosexuellen Mitschüler. Der Mitschüler wird spitalreif 
geschlagen. 

Die Schulleitung wird verständigt, die Polizei involviert. Der zitierte Vater erklärt, alle Homosexuelle sollten getötet 
werden.» 

Dieses Beispiel ist extrem und wird hoffentlich in einer Basler Schule nie vorkommen. Von Interesse ist dabei die 
Zusammenarbeit zwischen den Departementen.  

Ich ersuche den Regierungsrat um Beantwortung der nachstehenden Fragen:  

1. Bei schwerwiegenden Fällen in den Schulen ist nebst dem Erziehungsdepartement auch das Justiz- und 
Sicherheitsdepartement (also die Polizei) involviert. Falls der oben beschriebene Fall einen Ausländer mit 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung betrifft: Ist auch das Migrationsamt beteiligt? Wenn nein, 
weshalb nicht? 

2. Ob Schweizerische oder ausländische Staatsbürgerschaft: Äusserungen von Eltern wie oben beschrieben 
sind unhaltbar. Was sind die Konsequenzen für die Eltern,  

a. wenn sie die Schweizer Staatsbürgerschaft haben? 

b. wenn sie die ausländische Staatsbürgerschaft haben? 

3. Inwiefern wird, in solchen schwerwiegenden Fällen, bei ausländischen Staatsangehörigen mit 
entsprechender Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung eine Integrationsvereinbarung gemäss 
kantonalem Integrationsgesetz (§5) abgeschlossen? 

4. Werden besondere Integrationsbemühungen angestrebt bei Zuwanderern aus anderen kulturellen 
Kreisen? Wenn ja, welche sind das? Wenn nein, weshalb nicht? 

5. Da die Integrationsvereinbarungen heute, wie frühere Stellungnahmen des Regierungsrates auf Anfragen 
der SVP-Fraktion ergaben, kaum umgesetzt werden: Welche anderen Möglichkeiten hat der Kanton? 

6. Falls besondere Integrationsbemühungen angestrebt werden, wie werden diese kontrolliert und in welcher 
Zeitperiode? 

Joël Thüring  

 



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

Ratsbüro 

An den Grossen Rat 21.1523.05 

Ratsbüro 
Basel, 08.01.2024 

Beschluss vom 08.01.2024 

Bericht des Ratsbüros zur Kantonale Volksinitiative "Hafen für alle 
- Freiräume statt Luxusprojekte!"

1. Ausgangslage
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 18. Oktober 2023 einen unformulierten Gegenvorschlag 
zur Kantonale Volksinitiative "Hafen für alle - Freiräume statt Luxusprojekte!" beschlossen. Das 
Initiativkomitee hat daraufhin der Staatskanzlei mitgeteilt, dass es die Initiative zurückzieht. Der 
Rückzug wurde im Kantonsblatt vom 6. Dezember 2023 publiziert.  Nach dem Rückzug der Initiative 
steht nur noch der unformulierte Gegenvorschlag im Raum. In einem weiteren Schritt muss der 
Grosse Rat nun entscheiden, wem er den Gegenvorschlag zur Ausarbeitung überweisen möchte. 
Die weitere Bearbeitung erfolgt nach den Regeln der Geschäftsordnung des Grossen Rates und 
nicht des Gesetzes über Initiative und Referendum. 

2. Antrag des Ratsbüros
Das Ratsbüro bittet den Grossen Rat zu entscheiden, ob der unformulierte Gegenvorschlag an den 
Regierungsrat oder an eine Grossratskommission überwiesen wird. Im Falle der Überweisung an 
eine Grossratskommission muss diese bezeichnet werden.  

Das Ratsbüro bestimmt Jo Vergeat als Sprecherin. 

Im Namen des Ratsbüros 

Bülent Pekerman 
Grossratspräsident 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 26. Januar 2024 
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An den Grossen Rat 20.1006.05 

Bau- und Raumplanungskommission 21.5511.04 
Basel, 12. Februar 2024 

Kommissionsbeschluss vom 12. Februar 2024 

Fristverlängerung Kantonale Volksinitiative «Basel baut Zukunft» 

Der Grosse Rat hat der Bau- und Raumplanungskommission (BRK) am 13. September 2023 den 
Bericht des Regierungsrats zur kantonalen Volksinitiative «Basel baut Zukunft» zur Beratung 
überwiesen. 

Die BRK lotet seit der Anhörung des Initiativkomitees und anderen Interessensvertretern in 
intensiven Diskussionen aus, ob sie sich auf die Formulierung eines angepassten 
Gegenvorschlags zur Initiative einigen kann. Diese Diskussionen sind noch nicht abgeschlossen, 
die BRK ist bestrebt einen Konsens in dieser Frage zu erzielen. 

Aus diesem Grund beantragt die BRK dem Grossen Rat mit Einverständnis des Initiativkomitees, 
eine Fristverlängerung zur Durchführung der Volksabstimmung bis zum 24. November 2024. Die 
Frist zur Behandlung der Initiative im Grossen Rat wird bis zum 26. Juni 2024 verlängert. 

Im Namen der Bau- und Raumplanungskommission 

Michael Hug, Präsident  

Beilage: 

- Entwurf Grossratsbeschluss
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Grossratsbeschluss 

betreffend 

Volksinitiative «Basel baut Zukunft» und zu einem Gegenvorschlag betreffend 
Änderung des Gesetzes über die Wohnraumförderung sowie des Bau- und 
Planungsgesetzes - Fristverlängerung 

(vom [Datum eingeben]) 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt nach Einsichtnahme in den Bericht der Bau- und 
Raumplanungskommission Nr. 20.1006.05 vom 12. Februar 2024 und mit Einverständnis des 
Initiativkomitees, beschliesst: 

Die Frist zur Durchführung der Volksabstimmung zur kantonalen Volksinitiative «Basel baut 
Zukunft» wird bis zum 24. November 2024 verlängert. 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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An den Grossen Rat 21.1247.04 
 
 

 
PD/P211247 
 
Basel, 6. Februar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 7. Februar 2024 
 
 
 

Kantonale Volksinitiative betreffend «1% gegen globale Armut»; 
Antrag auf Verlängerung der Frist gemäss § 24a Abs. 4 IRG 
 
Antrag für eine weitere Verlängerung der Frist zur Durchführung der Volksabstimmung 
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1. Ausgangslage 

Die mit 3’224 gültigen Unterschriften zustande gekommene kantonale Volksinitiative «1% gegen 
globale Armut» wurde mit folgendem Wortlaut eingereicht:  
 
§ 124a Mittelverwendung: (neu) Beiträge für internationale Entwicklungszusammenarbeit 

1. Der Kanton Basel-Stadt gewährt jährlich Beiträge für internationale Entwicklungszusammenarbeit. 
Der Umfang der Beiträge entspricht mindestens 0,3 und höchstens 1 Prozent der kantonalen Steu-
ererträge von natürlichen und juristischen Personen. 

2. Wenn der Kanton einen Bilanzfehlbetrag aufweist oder wenn die letzten drei Rechnungsjahre insge-
samt mit einem Defizit von mehr als 50 Millionen Franken abgeschlossen haben, können die jährli-
chen Beiträge tiefer ausfallen. 

3. Der Kanton strebt für das Verteilungsverfahren möglichst tiefe Kosten und, wo sinnvoll, eine Koordi-
nation mit dem Bund an. Die Vergabe erfolgt an evidenzbasierte Projekte und orientiert sich dazu an 
der aktuellen wissenschaftlichen Forschung über Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie an den 
Aspekten der Transparenz und der Ökologie/Nachhaltigkeit. Neben Projektbeiträgen im engen Sinn 
können auch Mittel für Wirkungsstudien zu diesen Projekten gesprochen werden. 

4. Der Kanton berücksichtigt bei der Verteilung Nonprofit-Organisationen mit Sitz in der Schweiz und 
schliesst keine Organisationen aufgrund von der Höhe ihrer jährlichen Einnahmen/Ausgaben oder 
ihrer Existenzdauer aus. 

Die Initiative fordert, dass der Kanton Basel-Stadt jährlich Beiträge für internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit gewährt, die mindestens 0,3 und höchstens 1 Prozent der kantonalen Steuerer-
träge von natürlichen und juristischen Personen entsprechen. Wenn der Kanton einen Bilanzfehl-
betrag aufweist oder wenn die letzten drei Rechnungsjahre insgesamt mit einem Defizit von mehr 
als 50 Millionen Franken abgeschlossen haben, sollen die jährlichen Beiträge tiefer ausfallen kön-
nen. Die Vergabe soll nach bestimmten Grundsätzen erfolgen. Am 28. August 2021 wurde das 
Zustandekommen der Initiative im Kantonsblatt publiziert. Am 7. September 2021 ist die Verfügung 
über das Zustandekommen der Initiative in Rechtskraft erwachsen. 

Mit Beschluss vom 12. Januar 2022 erklärte der Grosse Rat die formulierte Initiative betreffend 
«1% gegen globale Armut» für rechtlich zulässig. Gestützt auf § 18 Abs. 3 lit. b des Gesetzes be-
treffend Initiative und Referendum (IRG) überwies der Grosse Rat die Initiative dem Regierungsrat 
zur Berichterstattung innert sechs Monaten, bis zum 23. Juni 2022 (§ 19 Abs. 1 IRG).  

Mit Zustimmung des Initiativkomitees wurde gemäss § 24a Abs. 4 IRG und Be-
schluss Nr. 22/22/05G des Grossen Rates vom 1. Juni 2022 die Frist zur Durchführung der Volks-
abstimmung bis zum 7. März 2024 und die Frist für die Berichterstattung an den Grossen Rat bis 
Juni 2023 verlängert. Mit Beschluss vom 07. Juni 2023 verlängerte der Grosse Rat erneut die Frist 
für die Berichterstattung des Regierungsrates an den Grossen Rat zur formulierten Volksinitiative 
«1% gegen globale Armut» bis zum 31. Dezember 2023.  
 
Der Regierungsrat möchte dem Grossen Rat einen Gegenvorschlag unterbreiten. Dieser ist aktuell 
noch in der Finalisierung und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgereicht. Mit der noch be-
vorstehenden Beratung des Gegenvorschlags im Grossen Rat kann die Frist zur Durchführung der 
Volksabstimmung vom 7. März 2024 nicht eingehalten werden.  

Mit Zustimmung des Initiativkomitees wird dem Grossen Rat dementsprechend beantragt, die Frist 
zur Durchführung der Volksabstimmung um weitere zwölf Monate bis zum 7. März 2025 zu verlän-
gern.  
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2. Antrag 

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat: 
 

1. Dem beiliegenden Entwurf zu einem Grossratsbeschluss wird zugestimmt und die Frist zur 
Durchführung der Volksabstimmung zur Volksinitiative «1% gegen globale Armut» bis zum 
7. März 2025 verlängert. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
 
 
 
Beilagen 

1. Entwurf Grossratsbeschluss 
2. Bestätigungsschreiben Initiantinnen und Initianten Fristverlängerung 
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Grossratsbeschluss 
 

Kantonale Volksinitiative «1% gegen globale Armut» 
 

Bericht des Regierungsrates vom [Datum eingeben] 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des Regierungsrates 
Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 

1. Die Frist zur Durchführung der Volksabstimmung zur Volksinitiative «1% gegen globale 
Armut» wird bis zum 7. März 2025 verlängert. 

 
 



Volksinitiative 1% gegen globale Armut:
Einverständniserklärung des Initiativkomitees für die
Fristverlängerung bis März 2025

Hiermit erklärt sich das Initiativkomitee 1% gegen globale Armut mit einer Fristverlängerung zur
Durchführung der Volksabstimmung über die Initiative, um ein weiteres Jahr, also bis März
2025, einverstanden.

In Vertretung des Komitees

David Marti
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FD/P231670 
 
Basel, 7. Februar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 6. Februar 2024 
 
 
 

Kantonale Volksinitiative betreffend «Keine Steuerschulden dank 
Direktabzug»; Bericht zur rechtlichen Zulässigkeit und zum weite-
ren Vorgehen 
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1. Begehren 

Mit diesem Schreiben beantragt der Regierungsrat, die kantonale Volksinitiative betreffend «Keine 
Steuerschulden dank Direktabzug» für rechtlich zulässig zu erklären und ihm zur Berichterstattung 
zu überweisen.  

2. Zustandekommen der Initiative 

2.1 Initiativtext (veröffentlicht im Kantonsblatt vom 7. Juni 2023) 

 
Kantonale Volksinitiative betreffend «Keine Steuerschulden dank Direktabzug» 

«Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und auf das Gesetz 
betreffend Initiative und Referendum vom 16. Januar 1991 (IRG) reichen die unterzeichnenden, im Kan-
ton Basel-Stadt Stimmberechtigten folgende Initiative ein: 

Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 wird wie folgt geändert: 

Titel nach § 207. (neu): Freiwilliger Abzug der Steuern vom Lohn 

§ 207a. Grundsätze (neu) 
1 Arbeitgebende mit steuerrechtlichem Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte im Kanton haben für die dort 
beschäftigten Arbeitnehmenden, welche ihren steuerrechtlichen Wohnsitz im Kanton haben, einen 
Steuerabzug bemessen nach § 92 vorzunehmen und die abgezogenen Beträge an die Steuerverwal-
tung zu überweisen. 
2 Für Arbeitgebende, die weniger als 10 Arbeitnehmende beschäftigen, ist die Vornahme des freiwilligen 
Abzugs der Steuern vom Lohn fakultativ. 
3 Auf Einkünfte von Arbeitnehmenden, die mit dem vereinfachten Abrechnungsverfahren gemäss § 38a 
abgerechnet werden, ist der freiwillige Abzug der Steuern vom Lohn nicht vorzunehmen. 
4 Arbeitnehmende können durch ausdrückliche Mitteilung an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber auf 
die Einrichtung eines Abzugs der Steuern vom Lohn verzichten. 
 
§ 207b. Verfahren (neu) 
1 Die Arbeitgebenden nehmen den Steuerabzug bei Zahlung des Lohns vor und überweisen den abge-
zogenen Betrag unverzüglich an die Steuerverwaltung. 
2 Die Arbeitgebenden haben den Arbeitnehmenden den vorgenommenen Steuerabzug in geeigneter 
Weise anzuzeigen. 
3 Die überwiesenen Steuerbeträge werden den Arbeitnehmenden als Akontozahlungen an die Einkom-
menssteuer der vorangehenden Steuerperiode angerechnet. Auf Antrag der steuerpflichtigen Person 
können die überwiesenen Steuerbeträge an die laufende Steuerperiode oder an Steuerschulden aus 
früheren Steuerperioden angerechnet werden. 
4 Die Arbeitgebenden erhalten für ihre Mitwirkung eine Bezugsprovision, deren Ansatz der Regierungsrat 
festlegt. 
 
§ 207c. Haftung und Sanktionen (neu) 
1 Nach Vornahme des Steuerabzugs vom Lohn der Arbeitnehmenden haften ausschliesslich die Arbeit-
gebenden für die Überweisung des abgezogenen Steuerbetrags an die Steuerverwaltung. Die Arbeit-
nehmenden haften jedoch bei missbräuchlicher Benutzung des freiwilligen Abzugs der Steuern vom 
Lohn mit. 
2 Die Steuerverwaltung kann bei Verdacht auf Missbrauch oder bei Zahlungsschwierigkeiten der Arbeit-
gebenden die Anwendung des freiwilligen Abzugs der Steuern vom Lohn untersagen. 
3 Veruntreuung der abgezogenen Steuerbeträge ist nach § 224 strafbar. 
 
§ 207d. Ausführungsbestimmungen (neu) 
1 Der Regierungsrat erlässt die für die Anwendung des freiwilligen Abzugs der Steuern vom Lohn erfor-
derlichen Ausführungsbestimmungen. 
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§ 234 (neuer Absatz 36) 

Die §§ 207a. bis 207d. treten spätestens drei Jahre nach Annahme durch die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger in Kraft.» 
 
Kontaktadresse: 
SP Basel-Stadt 
Rebgasse 1 
Postfach 
4005 Basel 

2.2 Vorprüfung 

Am 5. Juni 2023 hat die Staatskanzlei gemäss § 4 IRG vorprüfungsweise durch Verfügung festge-
stellt, dass die Unterschriftenliste und der Titel der Volksinitiative «Keine Steuerschulden dank Di-
rektabzug» den gesetzlichen Formvorschriften entsprechen. Diese Verfügung ist gemäss  
§ 4 Abs. 3 IRG mit Titel und Text der Initiative sowie der Kontaktadresse des Initiativkomitees im 
Kantonsblatt vom 7. Juni 2023 veröffentlicht worden.  

 

Gemäss § 47 Abs. 4 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005  
(KV, SG 111.100) in Verbindung mit § 6 IRG sind Initiativen innert 18 Monaten seit ihrer Veröffent-
lichung im Kantonsblatt bei der Staatskanzlei einzureichen. Im Kantonsblatt vom 7. Juni 2023 hat 
die Staatskanzlei demgemäss darauf hingewiesen, dass die Sammelfrist am 7. Dezember 2024 
abläuft. 

2.3 Zustandekommen 

Die Unterschriftenlisten der vorliegenden Initiative sind innert Frist eingereicht worden. Aufgrund 
der §§ 9 und 10 IRG hat die Staatskanzlei nach Prüfung der Stimmrechtsbescheinigungen am 
22. November 2023 durch Verfügung festgestellt, dass die Volksinitiative «Keine Steuerschulden 
dank Direktabzug» mit 3’184 gültigen Unterschriften die vorgeschriebene Zahl der gültigen Unter-
schriften aufweist und damit zustande gekommen ist. Diese Verfügung ist im Kantonsblatt vom 
22. November 2023 veröffentlicht worden. 
 
Die Rechtsmittelfrist von zehn Tagen ist am 4. Dezember 2023 unbenutzt abgelaufen. 

2.4 Überweisung an den Regierungsrat zur rechtlichen Überprüfung und An-
trag an den Grossen Rat 

Wenn das Zustandekommen der Initiative feststeht, überweist die Staatskanzlei sie gemäss 
§ 13 IRG an den Regierungsrat. Dieser stellt dem Grossen Rat innerhalb von drei Monaten Antrag, 
sie für zulässig oder unzulässig zu erklären. 

3. Rechtliche Zulässigkeit der Volksinitiative 

3.1 Das Anliegen der Initiative 

Die Initiative will die Einführung eines Abzugs der Steuern vom Einkommen aus unselbständiger 
Erwerbstätigkeit. Arbeitgebende mit steuerrechtlichem Wohnsitz, Sitz oder Betriebsstätte im Kan-
ton sollen für Arbeitnehmende mit Wohnsitz im Kanton einen Steuerabzug vornehmen und die ab-
gezogenen Beträge an die Steuerverwaltung überweisen. Arbeitnehmende können durch aus-
drückliche Mitteilung an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber auf die Einrichtung eines Abzugs 
der Steuern vom Lohn verzichten. 
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3.2 Formulierte – unformulierte Initiative 

Nach § 47 Abs. 3 KV und § 1 Abs. 1 IRG enthalten formulierte Initiativen einen ausgearbeiteten 
Verfassungs-, Gesetzes- oder Beschlusstext. Sofern sie geltendes Recht aufheben oder ändern 
wollen, müssen sie gemäss § 1 Abs. 2 IRG den betroffenen Erlass oder Beschluss sowie den oder 
die betroffenen Paragraphen bezeichnen. Erfüllen Initiativen die Voraussetzungen gemäss § 1 IRG 
nicht, so gelten sie gemäss § 2 Abs. 1 IRG als unformuliert.  
 
Bei der vorliegenden Initiative «Keine Steuerschulden dank Direktabzug» handelt es sich um einen 
ausformulierten Gesetzestext. Nach dem Vorschlag der Initiantinnen und Initianten sollen im Ge-
setz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 die §§ 207a ff. samt Titel neu 
eingefügt werden. Die neuen Bestimmungen lassen sich denn auch ohne weiteres Dazutun in das 
bestehende Regelwerk einfügen und erfüllen damit die Erfordernisse an eine ausformulierte Initia-
tive gemäss § 47 Abs. 3 KV bzw. von § 1 IRG.  

3.3 Materielle Prüfung  

Gemäss § 48 Abs. 2 KV und § 14 IRG ist eine Initiative zulässig, wenn sie höherstehendes Recht 
beachtet, sich nur mit einem Gegenstand befasst und nicht etwas Unmögliches verlangt. 

3.3.1 Allgemeines  

Bei der Überprüfung einer Initiative auf deren Rechtmässigkeit ist deren Text auf der Grundlage 
der üblichen Auslegungsregeln zu interpretieren. Grundsätzlich ist vom Wortlaut der Initiative aus-
zugehen und nicht auf den subjektiven Willen der Initiantinnen und Initianten abzustellen. Eine all-
fällige Begründung des Volksbegehrens und Meinungsäusserungen der Initiantinnen und Initianten 
dürfen allerdings mitberücksichtigt werden (BGE 139 I 292 E. 7.2.1, 141 I 186 E. 5.3 und  
143 I 129 E. 2.1). Von verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten ist jene zu wählen, die einerseits 
dem Sinn und Zweck der Initiative am besten entspricht und zu einem vernünftigen Ergebnis führt 
und die anderseits im Sinne einer verfassungskonformen Auslegung mit dem übergeordneten 
Recht vereinbar erscheint. Kann der Initiative ein Sinn beigemessen werden, der sie nicht klarer-
weise als unzulässig erscheinen lässt, ist sie in diesem für ihre Gültigkeit günstigsten Sinne auszu-
legen und als gültig zu erklären (BGE 139 I 292 E. 5.7 und 129 I 392 E. 2.2; WULLSCHLEGER, 
Bürgerrecht und Volksrechte, in: BUSER [Hrsg.], Neues Handbuch des Staats- und Verwaltungs-
rechts des Kantons Basel-Stadt, Basel 2008, S. 127 ff., 158). Wenn immer möglich sollen Ungül-
tigerklärungen vermieden werden und die Initiative, wenn sie in einem Sinne ausgelegt werden 
kann, der mit dem übergeordneten Recht vereinbar erscheint, dem Volk zur Abstimmung unterbrei-
tet werden («in dubio pro populo» [BGE 111 Ia 292 E. 3c S. 300 mit Hinweisen]). Dies geht auch 
aus dem Verfassungsgrundsatz der Verhältnismässigkeit hervor. Danach haben sich staatliche 
Eingriffe in die politischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger auf das geringst mögliche Mass zu 
beschränken (Art. 34 und 36 Abs. 2 und 3 BV). Ungültigerklärungen sind demzufolge nach Mög-
lichkeit zugunsten der für die Initiantinnen und Initianten günstigsten Lösung einzuschränken  
(BGE 142 I 216 E. 3.2 und 3.3 [= Praxis 2017 Nr. 35] und 143 I 129 E. 2.2). Sodann muss der Text 
einer Initiative genügend bestimmt sein. Es muss hinreichend klar sein, worauf die Initiative gerich-
tet ist, so dass eine Volksabstimmung durchgeführt werden kann, ohne dass sich die Stimmbe-
rechtigten der Gefahr eines Irrtums über wesentliche Punkte ausgesetzt sehen. Bei unformulierten 
Initiativen sind keine hohen Ansprüche an die Formulierung zu stellen, da gewisse Unklarheiten, ja 
vielleicht sogar Widersprüche, bei der Ausarbeitung des Verfassungs-, Gesetzes- oder Be-
schlusstextes im Parlament noch behoben werden können (vgl. BGE 129 I 392 E. 2.2;  
BGE 111 Ia 115 E. 3a, BGE 111 Ia 303 E. 7b mit Hinweisen). 

3.3.2 Übereinstimmung mit höherem Recht  

Art. 129 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999  
(BV, SR 101) sieht vor, dass der Bund die Grundsätze über die Harmonisierung der direkten Steu-



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 6/9   

ern von Bund, Kantonen und Gemeinden festlegt. Diese erstreckt sich auf Steuerpflicht, Gegen-
stand und zeitliche Bemessung der Steuern, Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht. Sache der Kan-
tone bleibt insbesondere die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge. Ge-
stützt auf diese Bestimmung wurde das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 [SR 642.14; StHG) erlassen. Soweit 
das Bundesgesetz keine Regelung enthält, gilt für die Ausgestaltung der Kantons- und Gemeinde-
steuern das kantonale Recht (Art. 1 Abs. 3 StHG). Der Steuerbezug ist bundesrechtlich nicht har-
monisiert. 
 
Der durch den Arbeitgebenden vorzunehmende Lohnabzug ist öffentlich-rechtlicher Natur, denn er 
dient der Verfolgung eines öffentlich-rechtlichen Zwecks, nämlich dem Steuerbezug. Das Vertrags-
verhältnis zwischen Arbeitgebenden und -nehmenden gründet hingegen auf Privatrecht. Indessen 
werden die Kantone gemäss Art. 6 Zivilgesetzbuch (ZGB, SR 210) in ihren öffentlich-rechtlichen 
Befugnissen durch das Bundeszivilrecht grundsätzlich nicht beschränkt. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts ist dabei zu prüfen, ob das Bundesprivatrecht das entsprechende Gebiet ab-
schliessend regelt, ob die kantonale Norm durch ein schutzwürdiges öffentliches Interesse begrün-
det ist und sie weder das Bundesprivatrecht vereitelt noch zu dessen Sinn und Geist im Wider-
spruch steht (BGE 138 I 331, S. 354 E. 8.4.3).  
 
Das Obligationenrecht (OR, SR 220) enthält in den Art. 322 bis 325 Bestimmungen über den Lohn 
und Lohnformen, die Ausrichtung des Lohns sowie dazugehörige Sonderfragen. Die Vorschriften 
über öffentlich-rechtliche Lohnabzüge mit den entsprechenden Mitwirkungspflichten des Arbeitge-
benden sind hingegen in diversen Bundesgesetzen über die Sozialversicherungen und im Bereich 
der Quellenbesteuerung enthalten (Bsp. Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversi-
cherung, AHVG, SR 831.10; Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG, SR 837.0, usw.). Die Lohn-
abzüge der Vorsorgeeinrichtungen richten sich sodann nach dem Bundesgesetz über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40). Ob der Arbeitgeber zur Vor-
nahme weiterer Abzüge berechtigt ist, beurteilt sich nach den gegenseitigen Rechten und Pflichten. 
Nach Art. 323a OR ist etwa die Vereinbarung eines Lohnrückbehalts möglich (M. Rehbinder, 
J. F. Stöckli, Berner Kommentar, zum schweizerischen Privatrecht, Band VI, Obligationenrecht, 
Kommentar zu Art. 322, S. 238, Rz. 17). Gestützt auf diese Ausführungen ist eine abschliessende 
Regelung des Bundesrechts in Bezug auf Lohnabzüge zu verneinen. Die Regelung beeinträchtigt 
auch nicht dessen Durchsetzung und ein schutzwürdiges öffentliches Interesse ist begründbar. 
Ferner erscheint die vorgesehene Mitwirkungspflicht für die Arbeitgebenden grundsätzlich zumut-
bar bzw. verhältnismässig. Auch aus Sicht der Arbeitnehmenden sind Kollisionen mit höherrangi-
gem Recht nicht ersichtlich, zumal der Lohnabzug mit der Möglichkeit eines ausdrücklichen Ver-
zichts der Arbeitnehmenden versehen werden soll. 

3.3.3 Beachtung kantonalen Rechts 

Gemäss § 122 Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 (SG 111.100) erhebt der 
Kanton von natürlichen und juristischen Personen direkte Steuern. Das Gesetz bestimmt die  
Steuern, die der Kanton erhebt. Im 3. Abschnitt des Steuergesetzes vom 12. April 2000 
(SG 640.100, StG) finden sich die Bestimmungen zum Bezug der Steuer. In diesem Abschnitt sol-
len auch die neuen Bestimmungen Eingang finden. Beim Lohnabzug zwecks Steuerbezug wird ein 
Abzug vom Lohn im Sinne einer Steuerzahlung getätigt, der einer Akontozahlung gleichkommt und 
gemäss § 195 StG zu verzinsen ist.  

3.3.4 Keine Unmöglichkeit und Einheit der Materie  

Die Initiative verlangt nichts Unmögliches und die vorgeschlagenen Paragraphen weisen einen in-

haltlichen Zusammenhang auf.  
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3.4 Fazit 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und gestützt auf § 13 Satz 2 IRG kommen wir zum 
Schluss, dass die vorliegende formulierte Initiative rechtlich zulässig ist.  

4. Inhaltliche Prüfung der Volksinitiative 

4.1 Anliegen der Volksinitiative 

Die vorliegende Initiative verlangt, dass Arbeitgebende mit steuerrechtlichem Wohnsitz, Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton für die dort beschäftigten Arbeitnehmenden, welche ihren Wohnsitz im 
Kanton haben, einen Steuerabzug vornehmen und die abgezogenen Beiträge an die Steuerver-
waltung überweisen. Der Steuerabzug soll sich dabei nach § 92 des Steuergesetzes bemessen. 
Arbeitnehmende können durch ausdrückliche Mitteilung an die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber 
auf die Einrichtung des Abzugs der Steuern vom Lohn verzichten. 

4.2 Verhältnis zur Motion Rechsteiner und Konsorten betreffend «automatisier-
ter freiwilliger Direktabzug der direkten Steuern vom Lohn» 

Im Rahmen der Motion Rechsteiner und Konsorten betreffend «automatisierter freiwilliger Direkt-
abzug der direkten Steuern vom Lohn» (P155219) beschäftigten sich der Grosse Rat und der Re-
gierungsrat bereits mit dem Anliegen der Einführung eines freiwilligen Direktabzugs der Steuern 
vom Lohn.  
 
Der Grosse Rat hat die Motion Rechsteiner und Konsorten am 10. Juni 2015 an den Regierungsrat 
zur Stellungnahme überwiesen. Der Regierungsrat hat in der Folge zu ihrer rechtlichen Zulässigkeit 
und zu ihrem Inhalt Stellung genommen und ihre Nichtüberweisung oder eventuelle Umwandlung 
in einen Anzug beantragt. Der Regierungsrat hielt damals fest, dass er das Anliegen, die Verschul-
dung, Notlagen und administrative Leerläufe wegen unbezahlter Steuern zu vermeiden, als begrüs-
senswert erachte. Die Einführung eines freiwilligen Lohnabzugs sei dafür aber nicht der richtige 
Weg. Während die Einführung eines freiwilligen Lohnabzugs für die Arbeitgebenden und auch für 
die Steuerverwaltung mit einem grossen Aufwand verbunden wäre, würden wahrscheinlich die 
Steuerpflichtigen, die ihre Steuern nicht oder nicht rechtzeitig bezahlen, von der Möglichkeit des 
Lohnabzugs keinen Gebrauch machen. Viele wären dazu gar nicht imstande. Vom freiwilligen 
Lohnabzug Gebrauch machen könnten nur Steuerpflichtige mit Ersparnissen oder genügendem 
Einkommen. Für sie wäre die Schaffung eines komplizierten Lohnabzugsprozederes indessen un-
verhältnismässig, weil die meisten von ihnen ihre Steuern rechtzeitig entrichten. 
 
Am 28. Oktober 2015 stimmte der Grosse Rat über die Motion ab und überwies sie mit 39 Ja- 
gegen 38 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen entgegen dem Willen des Regierungsrats zur Ausar-
beitung einer Gesetzesvorlage. 
 
Der Regierungsrat legte dem Grossen Rat daraufhin einen Ratschlag und Gesetzesentwurf zur 
Teilrevision des Steuergesetzes zwecks Einführung eines Verfahrens zum Abzug der Steuern vom 
Lohn der Arbeitnehmenden durch die Arbeitgebenden (P170347) vor. Er schlug darin das sog. 
Lohnabzugsverfahren vor. Dabei haben die Arbeitgebenden vom Lohn ihrer Angestellten einen 
Abzug vorzunehmen und den abgezogenen Betrag an die Steuerverwaltung abzuliefern. Für die 
Arbeitgebenden ist der Lohnabzug obligatorisch. Für die Arbeitnehmenden ist er hingegen fakulta-
tiv. Sie können die Vornahme eines Abzugs ablehnen oder die Höhe des Abzugs selbst bestimmen. 
Lehnen sie eine Teilnahme am Lohnabzugsverfahren ab, müssen sie dies dem Arbeitgeber aus-
drücklich mitteilen, ansonsten dieser den Lohnabzug standardmässig in der Höhe von zehn Pro-
zent des Bruttolohns vorzunehmen hat (Opt out-Prinzip). Die überwiesenen Beträge werden dem 
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Arbeitnehmenden an die Steuern des laufenden Steuerjahres angerechnet und ab Zahlungsein-
gang verzinst. Am 6. Dezember 2017 entschied der Grosse Rat, nicht auf das Geschäft einzutre-
ten. 
 
Die Initiative stimmt in vielen Punkten mit dem damaligen Gesetzesentwurf zur Teilrevision des 
Steuergesetzes zwecks Einführung eines Verfahrens zum Abzug der Steuern vom Lohn der Ar-
beitnehmenden durch die Arbeitgebenden überein. Einige Punkte unterscheiden sich jedoch. So 
soll beispielweise bei der vorliegenden Initiative der Lohnabzug nach § 92 des Steuergesetzes be-
messen werden, während im Vorschlag des Regierungsrats die Höhe des Lohnabzugs (unter Vor-
behalt allfälliger vom Regierungsrat festgelegter Mindestansätze) frei gewählt werden konnte oder 
standardmässig zehn Prozent des Bruttolohns betragen sollte. Bei der vorliegenden Initiative soll 
weiter der Lohnabzug den Arbeitnehmenden als Akontozahlung an die Einkommenssteuer der vo-
rangehenden Steuerperiode angerechnet werden oder auf Antrag der steuerpflichtigen Person für 
die laufende Steuerperiode oder für Steuerschulden aus früheren Steuerperioden berücksichtigt 
werden. Im vom Regierungsrat vorgeschlagenen Gesetzesentwurf war lediglich die Anrechnung 
an die laufende Steuerperiode vorgesehen. 

4.3 Weiteres Vorgehen 

Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass die Argumente gegen einen freiwilligen Direktabzug der 
Steuern vom Lohn grundsätzlich noch immer Gültigkeit haben. Um aber die Auswirkungen der kon-
kreten Ausgestaltung der vorliegenden Initiative und die Unterschiede zum im Rahmen der Motion 
Rechsteiner und Konsorten erarbeiteten Gesetzesentwurf vertieft prüfen zu können, beantragt er, 
ihm die Initiative zur Berichterstattung zu überweisen. 

5. Antrag 

Wird eine Initiative für rechtlich zulässig erklärt, entscheidet gemäss § 18 IRG der Grosse Rat über 
das weitere Verfahren. Dabei kann er die Initiative entweder dem Volk vorlegen oder sie dem Re-
gierungsrat oder einer Grossratskommission zur Berichterstattung überweisen. 
 
Gestützt auf § 18 IRG und auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat: 
 

1. Dem beiliegenden Entwurf zu einem Grossratsbeschluss wird zugestimmt und die Volksini-
tiative «Keine Steuerschulden dank Direktabzug» wird für rechtlich zulässig erklärt. 

2. Die kantonale Volksinitiative «Keine Steuerschulden dank Direktabzug» wird dem Regie-
rungsrat gemäss § 18 Abs. 3 lit. b IRG zur Berichterstattung überwiesen. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 
 
 
Beilage 
Entwurf Grossratsbeschluss 
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Grossratsbeschluss 
 

über die rechtliche Zulässigkeit der kantonalen Volksinitiative «Keine 
Steuerschulden dank Direktabzug» 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des Regierungsrates 
Nr. [Nummer eingeben] vom [Datum eingeben], beschliesst: 
 
://: Die mit 3’184 Unterschriften zustande gekommene formulierte kantonale Volksinitiative 

«Keine Steuerschulden dank Direktabzug» wird für rechtlich zulässig erklärt. 
 
Dieser Beschluss kann beim Verfassungsgericht durch Beschwerde angefochten werden. Die Be-
schwerde ist innert zehn Tagen seit der Veröffentlichung im Kantonsblatt schriftlich beim Verfas-
sungsgericht anzumelden. Innert 30 Tagen vom gleichen Zeitpunkt an gerechnet, ist die schriftliche 
Begründung einzureichen, welche die Anträge, die Angabe der Tatsachen und Beweismittel und 
eine kurze Rechtserörterung zu enthalten hat. 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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Gesundheits- und Sozialkommission (GSK) 
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Bericht der Gesundheits- und Sozialkommission 
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Ratschlag Soziales Wohnen Basel-Stadt 
 
und 

 
Berichte 
 zum Pilotprojekt Koordinationsstelle prekäre Wohnverhältnisse 

 zum Pilotprojekt Housing First 

 zum Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend soziale Wohnberatung/Wohnhilfe 
(P165270) 

 zum Anzug Jürg Meyer und Konsorten betreffend Bereitstellung von Wohnungen für 
Menschen mit besonderen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt (P165272) 

 zur Motion Oliver Bolliger und Konsorten betreffend ein Stadthotel gegen die 
Obdachlosigkeit (P215422) 

 zum Anzug Tonja Zürcher und Konsorten betreffend Überprüfung und Erweiterung der 
Angebote für Obdachlose in der Stadt unabhängig von Anmeldekanton und 
Aufenthaltsstatus (P215513) 
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1. Begehren 

Mit dem Ratschlag Nr. 23.0672.01 beantragt der Regierungsrat einen Gesamtbetrag von Fr. 
4'459'000 für Massnahmen des Sozialen Wohnens im Kanton Basel-Stadt. Diese Ausgaben in den 
Jahren 2024 bis 2027 für die Umsetzung der Massnahmen im Rahmen des «Sozialen Wohnens» 
setzen sich wie folgt zusammen: 

 Fr. 344'000 jährlich für den Betrieb einer Kompetenzstelle Soziales Wohnen; 

 Fr. 255'000 jährlich für die Finanzierung von unterstützenden Massnahmen in Form 
Mietzinsgarantien, Übernahme Doppelmietzinsen, Ambulante Wohnbegleitung und der 
Übernahme des Pilotprojektes «Portinaio» in den Regelbetrieb; 

 Fr. 760’000 für eine Ausgabenbewilligung in den Jahren 2024 bis 2027 (jährlich Fr. 
190'000) zur Durchführung des Angebots Housing First; 

 Fr. 3'040'000 für eine Ausgabenbewilligung in den Jahren 2024 bis 2027 (jährlich Fr. 
760'000 sowie Fr. 60'000 einmalig) zur Durchführung des Angebots Housing First Plus. 

 
Die beantragten Ausgaben entsprechen dem Bruttoprinzip. Bei Realisierung aller beabsichtigten 
Massnahmen kann der Kanton auf bisher getätigte Ausgaben verzichten oder sie teilweise intern 
kompensieren. Das jährliche Budget des Kantons verschlechtert sich unter daraus folgend per 
Saldo um rund 545’600 Franken aufgrund der effektiven Zusatzausgaben: 

 Kompetenzstelle Soziales Wohnen: Miet- und Betriebskosten Fr. 65'000 und 1 FTE 
zusätzlich: Fr. 111’600 

 Unterstützende Massnahmen: Fr. 255’000 

 Housing First erweitert: Fr. 94’000 

 Housing First plus: Fr. 760’000 – Fr. 740'000 bei Wegfall einer Notschlafstelle = Fr. 
20'000. 

2. Ausgangslage 

Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis. Es ist in der Bundesverfassung als Sozialziel 
verankert (Art. 41e): «Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung 
und privater Initiative dafür ein, dass (…) Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine 
angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können». 
 
Im Kanton Basel-Stadt besteht insbesondere im unteren Preissegment ein Druck auf den 
Wohnraum. Zwar stieg die Leerstandquote von einem vorübergehenden Tiefpunkt im Jahr 2014 
(0.2 Prozent) auf 1.2 Prozent an (Stand 2022). Gleichzeitig aber stiegen die durchschnittlichen 
Mietpreise für Wohnungen an. Derzeit beziehen knapp 20'000 Haushalte (20 Prozent aller 
Haushalte) Mietzuschüsse im Rahmen der Sozialhilfe, der Ergänzungsleistungen (EL) oder der 
Familienmietzinsbeiträge (FMZB). Insbesondere die FMZB verzeichneten dabei bis 2019 einen 
deutlichen Anstieg und gingen seither nur leicht zurück. 
 
Im Jahr 2018 wurden vier kantonale Initiativen, welche den Wohnschutz einkommensschwächerer 
Haushalte verbessern und den Ausbau von preisgünstigem Wohnraum fördern sollen, von der 
Stimmbevölkerung angenommen. Gemäss den Initiativen ist der Kanton verpflichtet, längerfristig 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Insbesondere im Rahmen der Umsetzung der 
Verfassungsinitiative «Recht auf Wohnen» wendet der Kanton seither eine breitere 
objektbezogene Förderung von preisgünstigem Wohnraum an. Infolge der Wohninitiativen wurden 
2019 die Bestimmung zum Wohnen in der Verfassung des Kantons Basel-Stadt durch ein Recht 
auf Wohnen ergänzt und das Wohnraumfördergesetz revidiert: Die Verfassung gewährleistet, 
«dass der Kanton das Recht auf Wohnen anerkennt. Er trifft die zu seiner Sicherung notwendigen 
Massnahmen, damit Personen, die in Basel-Stadt wohnhaft und angemeldet sind, sich einen ihrem 
Bedarf entsprechenden Wohnraum beschaffen können, dessen Mietzins oder Kosten ihre 
finanzielle Leistungsfähigkeit nicht übersteigt.» (KV § 11 Abs. 2 Bst. C).  
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Der Begriff «Soziales Wohnen» will allerdings verdeutlichen, dass Wohnen nicht nur eine finanzielle 
Seite hat. Der Begriff fokussiert auf die gesellschaftliche Teilhabe und überhaupt auf die Integration 
in die Gesellschaft. Seine wesentliche Aussage ist, dass eine gesicherte Wohnsituation den Boden 
für Sicherheit und Stabilität legt und die Bedingung für weitere Schritte wie zum Beispiel 
Arbeitssuche, Aus- und Weiterbildung ist. Aus diesem Grund misst die Sozialhilfe bei einer 
Neuanmeldung dem Thema Wohnen oberste Priorität bei: Erst wenn die Wohnsituation geregelt 
ist, können weitere unterstützende Massnahmen eingeleitet werden (wie Anmeldung für 
Arbeitssuche usw.). Mit Massnahmen des Sozialen Wohnens sollen besonders benachteiligte 
Personen unterstützt werden. Es handelt sich hierbei um Menschen, die auf dem freien 
Wohnungsmarkt nicht bestehen – und zwar aufgrund geringer ökonomischer Ressourcen und 
prekärer Lebenssituationen wie Suchterkrankungen, psychischen oder physischen Problemen, 
Lebenskrisen, mangelnder soziokultureller Integration, schwierigen Familienkonstellationen oder 
eingeschränkter oder fehlender Wohnkompetenz. Obwohl das Wohnraumfördergesetz seit 2012 
die gezielte Unterstützung von besonders benachteiligten Personen verankert (§ 16), haben diese 
zunehmend Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, bzw. zu halten. Soziales Wohnen grenzt 
sich in Berücksichtigung seiner Zielgruppe explizit von institutionellem Wohnen in Heimen und von 
bezahlbarem und preisgünstigem Wohnen ab.  
 
Im Jahr 2019 startete das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) auf Beschluss 
des Regierungsrates drei Pilotprojekte im Bereich Soziales Wohnen: Die Koordinationsstelle 
prekäre Wohnverhältnisse («Messy»-Wohnungen), Housing First und die Zentrale Anlaufstelle 
Wohnen (AWo). Der Regierungsrat kam gestützt auf die Auswertung der Pilotprojekte zum Schluss, 
dass er im Bereich der Subjekt- und Objekthilfe im Sozialen Wohnen künftig eine einheitliche 
Strategie verfolgen und die unterschiedlichen Projekte und Angebote besser aufeinander 
abstimmen will. Auf diese Weise soll der Bereich des Sozialen Wohnens langfristig und nachhaltig 
gestaltet werden. Als Grundlage liess der Regierungsrat das «Gesamtkonzept Soziales Wohnen 
Basel-Stadt» erarbeiten, in welchem ein Überblick über alle Angebote im Bereich Soziales Wohnen 
in Basel-Stadt erstellt wurde. Die vielzähligen Angebote und Anbieter wurden auf allfällige 
Überschneidungen und Lücken untersucht. Handlungsbedarf wurde in folgenden Bereichen 
festgestellt: 
 

1. Steuerung, Abstimmung und Koordination der Angebote 
2. Finanzierung unterstützender Massnahmen (Mietzinsgarantien, Übernahme Doppelmieten, 

ambulante Wohnbegleitung finanzieren, «Portinaio») 
3. Anlaufstelle für Vermieterinnen und Vermieter von günstigem Wohnraum 
4. Lücke bei niederschwelligen Wohnangeboten 

 
Der Regierungsrat legt die daraus folgenden Massnahmen (Handlungsbedarf 1 und 2: 
Kompetenzstelle Soziales Wohnen; Handlungsbedarf 3: Unterstützende Massnahmen; 
Handlungsbedarf 4: Housing First und Housing First Plus) im vorliegenden Bericht dem Grossen 
Rat dar und unterbreitet sie ihm zum Beschluss. 
 
Die vier Massnahmen beinhalten in geraffter Form die folgenden Elemente: 

1. Kompetenzstelle: Kantonale Stelle für besonders benachteiligte Personen, 
niederschwellige, konkrete Hilfestellung aufgrund der persönlichen Situation, Triagierung 
und Vermittlung von Wohnraum, Unterstützung für Vermieterinnen und Vermieter, 
Koordinationsleistungen im Bereich Soziales Wohnen. 

2. Unterstützende Massnahmen: Mietzinsgarantien, Übernahme Doppelmietzinse, ambulante 
Wohnbegleitung, soziale Hauswirtschaft Portinaio. 

3. Housing First: Einzelne Mietwohnungen (akquiriert oder vermittelt). Zielgruppe sind 
obdachlose Personen mit grossem Unterstützungsbedarf (Wohnbegleitung), die sich einem 
stationären Setting verweigern. 

4. Housing First Plus: Kantonale Liegenschaft mit Studios für Personen mit minimaler 
Wohnkompetenz. Es bestehen nur grundlegende Strukturen und Hausregeln. Die 
Zielgruppe verfügt über minimale Wohnkompetenz, kommt aber in stärker strukturierten 
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oder institutionellen Angeboten nicht zurecht. Sie widersetzt sich einer (engen) Begleitung, 
obwohl sie diese im Grunde braucht. 

 
Zusammen mit den Massnahmen beantragt der Regierungsrat schliesslich das Abschreiben 
folgender politische Vorstösse, die im Zusammenhang mit dem Sozialen Wohnen stehen: Anzug 
G. Mattmüller und Konsorten betr. «Soziale Wohnberatung/Wohnhilfe»; Anzug J. Meyer und 
Konsorten betr. «Bereitstellung von Wohnungen für Menschen mit besonderen Schwierigkeiten auf 
dem Wohnungsmarkt»; Motion O. Bolliger und Konsorten betr. «Stadthotel gegen die 
Obdachlosigkeit»; Anzug T. Zürcher und Konsorten betr. «Überprüfung und Erweiterung der 
Angebote für Obdachlose in der Stadt unabhängig von Anmeldekanton und Aufenthaltsstatus». 
 
Für Details wird auf den Ratschlag Nr. 23.0672.01 verwiesen. 

3. Vorgehen der Kommission 

Der Grosse Rat hat den Ratschlag Nr. 23.0672.01 der Gesundheits- und Sozialkommission zum 
Bericht überwiesen. Die Kommission hat diesen an sechs Sitzungen behandelt. An der Beratung 
teilgenommen haben seitens des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) der 
Vorsteher, der Leiter Sozialhilfe, die stellvertretende Leiterin Sozialhilfe und der Leiter Abteilung 
Behindertenhilfe, seitens des Finanzdepartements (FD) die Vorsteherin und die Leiterin Immobilien 
Basel-Stadt sowie je ein Vertreter der Heilsarmee und des Vereins für Gassenarbeit Schwarzer 
Peter. 

4. Kommissionsberatung 

Zwecks Beurteilung des Ratschlags führte die Kommission Hearings durch, die ihre Kenntnisse 
und das Verständnis insbesondere auf der praktischen Ebene des Sozialen Wohnens vertieften. 
Dies geschah durch Auskünfte von staatlichen Stellen (Immobilien Basel-Stadt und 
Behindertenhilfe) und wesentlicher Auftragnehmer bzw. Leistungserbringer (Heilsarmee und 
Schwarzer Peter). 
 
Die Beratung fokussierte anschliessend darauf, die vier zur Finanzierung vorgeschlagenen 
Massnahmen zu beurteilen. 

4.1 Hearings 

4.1.1 Finanzdepartement / Immobilien Basel-Stadt 

Betreffend IBS wurde vom FD betont, dass das Soziale Wohnen nicht zum Aufgabenbereich von 
IBS gehört. IBS arbeitet mit Finanzvermögen, und dieses ist an gesetzliche Vorgaben gebunden 
wie die Erwirtschaftung einer zumindest moderaten Rendite (Preisgünstige Wohnungen). Der 
Regierungsrat hat in seiner Immobilien-Strategie für das Finanzvermögen festgelegt, dass 
bestimmte Aspekte zum Tragen kommen, welche die Mieten niedrig halten und den 
Wohnungszugang fair halten («Gleichbehandlung, Fairness und eine langfristige Optik in der 
Bewirtschaftung der Liegenschaften»). Die Wohnungen von IBS sind im Gegensatz zum Beispiel 
zu Pensionskassen keine grundsätzliche Finanzanlage.  
 
Die Rolle von IBS gegenüber der Sozialhilfe ist die einer Dienstleistung. Es werden Wohnungen 
zur Verfügung gestellt so als Notwohnungen oder im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Nach der 
Nutzung kann das Objekt wieder normal am Markt vermietet werden. Wären diese Wohnungen Teil 
des Verwaltungsvermögens mit sozialer Zweckbestimmung, ginge diese Flexibilität verloren. Das 
Departement betont auch, dass die Massnahme Housing First nicht die Aufgabe hat, staatliche 
Wohnungen zu akquirieren, dies soll mehrheitlich auf dem bestehenden Markt geschehen. Die 
vergünstigten IBS-Wohnungen sollen für Personen mit Wohnkompetenz bereitstehen, die auf für 
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sie bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind. Das Departement hat zudem darauf hingewiesen, 
dass IBS mit einem geringen Anteil von 2.5 Prozent Wohnungen (total 2630) am Markt präsent ist. 
IBS, so das Departement weiter, kann den Markt nicht steuern. Auch trotz des geplanten 
Wachstums werde der Anteil nicht grösser, da der Markt selbst auch wachsen werde. 
 
Eine Grafik des FD schlüsselt den Wohnungsbestand wie folgt auf. 
 
 2023  geplant 2029** 

Wohnungen im Finanzvermögen*** 2’630 100% 3’350 

Wohnungen am Markt (Bestand) vermietet 1’340 51% 1’340 

Wohnungen an Sozialhilfe vermietet* 370 14% 560 

Wohnungen preisgünstig (20% unter Markt) 920 35% 1’450 

* Notwohnungen, Migration, WRFG 
** grobe Annahmen, Verschiebungen sind möglich 
*** davon sind 80 aus dem Wohnbauprogramm 1000+ (2023) bzw. 800 (2029) 

 
Das Departement führt weiter aus, dass die Sozialhilfe einen internen Mietvertrag mit Verrechnung 
für die Wohnungen aus dem Bestand von IBS erhält. Gegenüber der GSK wurde erklärt, dass diese 
Lösung finanztechnisch transparenter sei. Über das Sozialbudget entscheidet das Parlament, das 
Finanzvermögen wiederum ist in der Kompetenz der Regierung. Die Regierung darf nicht 
versteckte Subventionen geben, zu denen das Parlament nichts zu sagen hat. Kosten sollen dort 
ausgewiesen werden, wo sie entstehen. Es ist wichtig, dass die Sozialkosten auch tatsächlich im 
Verwaltungsvermögen anfallen, die vom Parlament gesteuert werden. Sollte IBS direkt mit einer 
Aufgabe im Sozialen Wohnen auftreten, so das Departement, müssten die gesetzlichen Vorgaben 
angepasst werden. Dabei bliebe das Problem, wer den Bedarf einer Mietpartei für eine Wohnung 
einschätzt; diese Fachkompetenz besteht nicht beim FD. 

4.1.2 Behindertenhilfe 

Soziales Wohnen ist eine Ergänzung in der Angebotslandschaft für Menschen mit 
Einschränkungen. Die Entwicklung geht dahin, dass körperliche Einschränkungen – für welche es 
von Bundesseite her zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten gibt – stark abnehmen, während 
umgekehrt die psychischen Erkrankungen stark zunehmen. Die Abgrenzungen zur bereits 
etablierten Behindertenhilfe stellen sich wie folgt dar. 
 
Die ambulanten bzw. stationären Wohnleistungen der Behindertenhilfe fördern die 
Wohnkompetenz oder erhalten diese. Die Voraussetzung der Behindertenhilfe ist eine IV-Rente. 
Hintergrund der IV-Rente ist in der weitaus grössten Zahl der Fälle eine psychische 
Beeinträchtigung. Die Angebote und Leistungen (wie Aktivierung in der Tagesstruktur) sind zu 
einem gewissen Grad planbar und selten niederschwellig, sie sind bedarfsabhängig. Unterstützung 
wird in der Regel langfristig benötigt.  
 
Soziales Wohnen setzt bei einer anderen Zielgruppe und insbesondere niederschwellig an. Bei 
Housing First geht es um Personen, die obdachlos geworden sind, aber wahrscheinlich wieder 
Wohnkompetenz entwickeln werden. Die Zielgruppe ist typischerweise in der Notschlafstelle 
anzutreffen. Diese Personen können oder wollen nicht in einem stationären oder stark agogisch 
geprägten institutionellen Setting leben. Housing First stellt eine eigenständige Wohnung zur 
Verfügung als Grundvoraussetzung für eine Veränderung. Es werden nicht gleich Ziele gesetzt und 
Strukturen gegeben, sondern zuerst eine stabilisierende Wohnung gegeben. Es bestehen in der 
Praxis jedoch Überschneidungen zwischen ambulanter Wohnbegleitung und Housing First. 
Besonders im Suchtbereich. Das stationäre Housing First plus hat demgegenüber Schnittstellen 
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mit der ebenfalls stationären Behindertenhilfe und dem Angebot Hey-U. Letzteres kommt 
insbesondere bei Eigen- und Fremdgefährdung zum Zug.  
 
Zum Verhältnis zwischen Behindertenhilfe und Kompetenzstelle wurde die Auskunft gegeben, dass 
bei IV-Bezug die Behindertenhilfe zwar immer die erste Anlaufstelle ist. Die Kompetenzstelle ist 
aber die weitere Möglichkeit, im Bereich des sozialen Wohnens ergänzend eine niederschwellige 
Unterstützung anzubieten. Es besteht zudem die Erwartung, dass die Kompetenzstelle dazu 
beitragen soll, dass der Wettbewerb um Vermietungen im Wohnungsmarkt nicht auf dem Rücken 
der Betroffenen ausgetragen wird. Die Stelle kann nicht das Wohnungsproblem lösen, aber sie 
kann sich einsetzen und Verständnis schaffen. 

4.1.3 Heilsarmee 

Die Heilsarmee ist mit dem Angebot Housing First beauftragt. Sie sucht Wohnungen, vermietet 
diese weiter und unterstützt die Zielgruppe in den Wohnungen. Die wichtigsten Aspekte der 
Unterstützung sind elementar: Administratives, Hygiene u.ä. Die Begleitung wird unterschiedlich in 
Anspruch genommen. Dies geht hin bis zu nur noch gelegentlichen Besuchen, wo der Kontakt nicht 
mehr aktiv gesucht wird. Derzeit haben 24 Personen eine Vereinbarung, 20 davon sind in einer 
Wohnung. Davon sind 11 Männer und 9 Frauen. Es wird bei der Wohnungsvermietung 
berücksichtigt, dass Obdachlosigkeit für Frauen gefährlicher ist. Bei rund einem Fünftel der 
Vermietungen kommt es zu einer Auflösung oder einem Nichtbezug, weil das Angebot nicht 
funktioniert. Wenn Selbständigkeit erreicht wird, kann die Person die Wohnung behalten.  
 
Die Heilsarmee beurteilt den Ratschlag positiv und Housing First bzw. Housing First plus als 
wertvolle Massnahmen. Das grösste Problem stellt nach Ansicht der Heilsarmee die Anzahl 
verfügbarer Wohnungen am Markt dar. Die Heilsarmee würde sich ein stärkeres Engagement von 
IBS auf dem Markt wünschen, von welcher derzeit sechs Wohnungen für den Bereich Soziales 
Wohnungen zur Verfügung stehen. Das Problem des Verdrängungswettbewerbs um die 
Wohnungen, das zwischen Institutionen und Angeboten stattfindet, kann die Kompetenzstelle nicht 
ändern. Die Heilsarmee erwartet aber, dass die Kompetenzstelle zur Beruhigung beiträgt, indem 
sie eine Marktübersicht hält und kommuniziert sowie indem sie mit ihren präventiven Möglichkeiten 
(z.B. Mietunterstützung) dazu beiträgt, dass die Leute nicht wieder aus ihren Wohnungen fallen. 

4.1.4 Verein für Gassenarbeit Schwarzer Peter 

Der Verein und mit ihm auch das Netzwerk Wohnungsnot begrüssen den Ratschlag und die 
vorgelegten Massnahmen, so die Kompetenzstelle als eine Art «One-Stop-Shop» und die 
unterstützenden Massnahmen, die präventiv wirken sollen. Die dafür zur Verfügung stehenden 
Finanzen erscheinen dem Verein allerdings eher niedrig angesetzt. Die Ausweitung des Angebots 
Housing First und das Angebot Housing First plus werden ebenfalls begrüsst. Diese Plätze für die 
Zielgruppe der «Rough Sleepers» (ganzjähriges Übernachten ohne Wohnung) sind nötig. Housing 
First Plus dürfte die kurzfristig wirksamste Massnahme sein. Einerseits ist sie für Rough Sleepers 
niederschwelliger als Housing First, anderseits ist sie eine Konkurrenz für die bekannten «Grüsel-
Häuser» und könnte Umschichtungen ermöglichen. 
 
Der Schwarze Peter regt an, dass er bei einem Teil des ausgeweiteten Kontingents direkt vermitteln 
könnte. Im Sinne des Rechts auf Wohnen sollte das Prinzip Housing First für alle Personen ohne 
Wohnung oder mit drohendem Wohnungsverlust gelten. Kritik wird daran geübt, dass der 
Ratschlag allein auf Menschen mit Doppelbelastungen im Wohnungsmarkt fokussiert. Ein Grossteil 
der beim Schwarzen Peter angemeldeten Personen sei deshalb anderweitig zu berücksichtigen. 
Deren Anzahl beträgt rund 300, ein Rückgang von einem Fünftel nach fünf Jahren Recht auf 
Wohnen. Ein Manko ist gemäss Schwarzer Peter die fehlende Rolle von IBS bei Vermittlung und 
Unterstützung. Es wird mit Ausnahme von Housing First Plus weiterhin auf den privaten 
Wohnungsmarkt verwiesen. 
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4.2 Beurteilung Massnahmen 1–4 

Die Kommission ist nach der Beratung und der Beantwortung ihrer Fragen durch das Departement 
mit den vier finanzierungsrelevanten Massnahmen einverstanden. Es folgen untenstehend 
vertiefende Informationen zu bestimmten Aspekten der Massnahmen, die im Ratschlag erläutert 
sind. Das Verständnis der Massnahmen- und Aufgabenprofile, Prozessabläufe und Schnittstellen 
in diesem Sozialbereich mit einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren soll dadurch geschärft 
werden. Die Kommission stellt keine Änderungsanträge zum Grossratsbeschluss. Sie hält 
nachfolgend Wünsche und Erwartungen fest – insbesondere an die Rolle der IBS–, die sie mit der 
Umsetzung der Massnahmen verbindet. 

4.2.1 Kompetenzstelle Soziales Wohnen 

Aufteilung der Aufgabenprofile innerhalb der Stelle: Die Kompetenzstelle weist neben der Leitung 
drei weitere Stellen auf, die primär auf Sozialarbeit ausgerichtet und im Case Management tätig 
sind. Die spezifischen Kompetenzen der Partnerorganisationen werden genutzt. 
Fachliche Kompetenzen und Ressourcen: Die Stellen haben Zugang zum Datenmarkt. 
Organisatorisch ist die Kompetenzstelle einer Bereichsleitung der Sozialhilfe unterstellt, die sich 
mit dem Thema Wohnen (Notschlafstelle, Notwohnungen u.ä.) befasst und direkten Kontakt zur 
Amtsleitung hat. Die Kompetenzstelle soll nahe bei den bereits bestehenden Ressourcen innerhalb 
der Verwaltung platziert sein. Mit der Aufstellung der Kompetenzstelle werden die konkreten 
Arbeitsprozesse definiert sein, Spezialisierungen innerhalb des Teams sind denkbar. In 
konzeptionellen Fragen wird die Kompetenzstelle durch den Stab der Sozialhilfe unterstützt. 
Sicherstellung und Abstimmung der Arbeitsprozesse mit anderen: Die Gesamtkonzeption entstand 
unter Einbezug der internen und externen Institutionen. Dies soll auch bei der Definition der 
konkreten Arbeitsprozesse der Fall sein, um eine optimale Zusammenarbeit zu erreichen. Die 
Kompetenzstelle wird nicht Aufgaben übernehmen, die andere Institutionen bereits erfüllen. 
Informationsfluss (leerstehende Wohnungen) und niederschwellige Massnahmen: Die 
Unterstellung und Einbindung der Stelle im Gefüge der Sozialhilfe soll die direkte Information über 
verfügbare Wohnungen garantieren. Es sollen zudem wie im Fall der Behindertenhilfe 
Meldemöglichkeiten für Wohnungsverwaltungen über ihren freien Wohnraum geschaffen werden. 
Die Kompetenzstelle selbst wird die Möglichkeit der direkten Wohnungsvergabe (Notwohnungen) 
haben. Zudem wird die Vergabe gemäss Wohnraumfördergesetz bestehen. Weitere 
niederschwellige Massnahmen, welche in Kompetenz der Stelle liegen, sind die Unterstützung bei 
Doppelmieten und die Mediation bei Mietkonflikten. 
 
Die Kommission stellt fest, dass die Spannweite der Kontakte, welche die Kompetenzstelle hat, 
sehr gross ist. Das Personal muss den sich daraus ergebenden, hohen Anforderungen genügen 
und über entsprechende Ausbildungen und Ressourcen verfügen. Die Kommission wünscht, dass 
keine weitere Anlaufstelle ohne Kompetenzen oder eine reine Behördenstelle mit einer weiteren 
Anlaufhürde geschaffen wird. Die Kompetenzstelle soll klare Schnittstellen zur Zusammenarbeit 
mit ihren Kontakten im ganzen System (inklusive Vermietungskontakten) haben und ihre 
Klientinnen und Klienten, sobald diese an sie gelangt sind, nicht weiterweisen müssen. Die Kriterien 
ihrer Unterstützung (materiell und administrativ) müssen transparent sein.  

4.2.2 Unterstützende Massnahmen 

Höhe der Teilbeträge: Es ist davon auszugehen, dass es bereits Kostenträgerstellen für die 
betroffenen Personen und ihre spezifische Situation gibt. Die für die Massnahmen zur Verfügung 
stehenden Beträge dienen eher der sofortigen Überbrückung bis zum Zeitpunkt, wo die ordentliche 
Finanzierung greift. Die Praxis wird zeigen, ob und wie die Budgetierung angepasst werden muss. 
Denkbar ist auch die nachträgliche Finanzierung durch die ordentlichen Kostenträgerstellen, so 
dass es Rückzahlungen geben könnte. 
Ambulante Wohnbegleitung und Portinaio: Die ambulante Wohnbegleitung wird als aufsuchende 
Sozialarbeit, die das selbständige Wohnen etablieren soll. Es werden Einzelaufträge für bestimmte 
Personen vergeben. Die Kompetenzstelle selbst wird diese spezialisierte Arbeit nicht wahrnehmen. 
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Das Angebot Portinaio entstand im Zusammenhang mit prekären Wohnverhältnissen in 
bestimmten, problematischen Liegenschaften. Der Vermieterschaft wird Unterstützung geboten für 
den Umgang mit der Mieterschaft. Portinaio übernimmt auch Vermittlungsaufgaben zwischen den 
beiden Parteien. Im Gegenzug sollen die Liegenschaften von der Vermieterschaft verbessert 
werden.  
Doppelmietzinsen (finanzielle Unterstützung bei Wohnungswechseln): Zahlungen für 
Doppelmieten laufen maximal drei Monate, abhängig von der Kündigungsfrist. Die idealerweise 
einfach gestalteten Abläufe und Kriterien (z.B. Bedürftigkeit) sind noch in Erarbeitung. Ziel ist ein 
einziges Finanzierungsgefäss aus Kantons- und Stiftungsgeldern (Christoph Merian Stiftung), um 
Inkohärenzen bei der Vergabe zu vermeiden. Der Beitrag des Kantons ist zusätzlich zu den bisher 
vorhandenen, deutlich höheren Stiftungsgeldern zu verstehen. Andere Möglichkeiten anstelle der 
Übernahme von Doppelmieten (kurzfristige Einquartierungen z.B.), um Leerstände zu vermeiden, 
gestalten sich praktisch und rechtlich schwierig. 
 
Die Finanzierungshöhe der Teilmassnahmen zur Unterstützung beruht – wie der Kommission 
mitgeteilt wurde – aufgrund der erst noch zu machenden Erfahrungen auch auf Annahmen. Das 
Zusammenwirken von Geldern des Kantons und Dritter (Stiftungsgelder) beinhaltet eine gewisse 
Unsicherheit, wie stetig die Zahlungen Dritter sein werden. Die Kommission geht davon aus, dass 
hier allenfalls Anpassungen geschehen müssen. Sie hat den Wunsch einer Berichterstattung dazu 
geäussert, wie insbesondere die Doppelmieten beansprucht werden und ob die vorhandenen Mittel 
ausreichen. Seitens Departement gibt es keine Einwände dazu. Dieses hat auch verdeutlicht, dass 
es nach Vorliegen der Erfahrungswerte überprüfen wird, ob genügend Mittel vorhanden sind. 

4.2.3 Housing First 

Beauftragung Heilsarmee: Die Heilsarmee erfüllt den bisherigen Auftrag bereits zur Zufriedenheit 
des Kantons. Gemäss Beschaffungswesen besteht allerdings die gesetzliche Pflicht zur 
Neuausschreibung des Auftrags, und dieser kann nicht direkt an die Heilsarmee vergeben werden.  
Direktvermietung von Wohnungen durch IBS und verstärktes Engagement IBS: Die Zuständigkeit 
für das Soziale Wohnen liegt nach Auskunft der Departemente beim WSU. IBS hat gemäss 
Finanzhaushaltsgesetz primär den Auftrag, die das Finanzvermögen und damit auch die 
Liegenschaften zu verwalten. Die Verknüpfungsaufgabe der privaten Vermieterschaften mit den 
sozialen Organisationen, die für entsprechenden Wohnungen in Frage kommen oder danach 
suchen, liegt bei der neuen Kompetenzstelle. Dabei steht IBS neben der Sozialhilfe auch privaten 
Organisationen der Obdachlosenhilfe zur Verfügung. Initiativen für eine Verstärkung des Sozialen 
Wohnens sind – so immer noch die Auskunft an die Kommission – an das WSU zu richten, da 
dieses die Federführung innehat. 
 
Immobilien Basel-Stadt hat ihre Aufgaben, Quantitäten und Möglichkeiten gegenüber der 
Kommission dargestellt. Die Kommission wünscht, dass die IBS – auch ohne im Wohnungsmarkt 
bestimmend auftreten zu können – mehr als bisher im Bereich des Sozialen Wohnens aktiv in 
Erscheinung tritt. Die bisherige Rolle mit Blick auf den Anteil am Wohnungsmarkt kann ausgebaut 
werden. IBS sollte anderen Vermieterschaften vorausgehen und positive Zeichen im 
Wohnungsmarkt setzen, um die Offenheit bei der Vermietung für soziales Wohnen zu festigen. 

4.2.4 Housing First plus 

Verhältnis zwischen Notschlafstelle und Housing First Plus sowie Auswirkungen auf die 
Frauennotschlafstelle: Es ist davon auszugehen, dass es weiterhin eine eigene Notschlafstelle für 
Männer braucht. Ein Daueraufenthalt ist an diesem Ort nicht vorgesehen. Für Frauen wird es 
gemäss Auftrag des Grossen Rats auch weiterhin eine davon getrennte Möglichkeit geben. Da der 
Bedarf sich aber auf wenige Plätze beschränkt (rund ein Fünftel der Männerplätze), wird darauf 
hingearbeitet, diese an eine bereits bestehende Organisation anzuhängen. Eine andere 
Möglichkeit könnte die Anbindung an die Struktur von Housing First Plus sein. Die Aufhebung der 
bisherigen Notschlafstelle, die nicht ausgelastet war, aber die Ressourcen eines Vollbetriebs 
beanspruchte, würde jedenfalls bedeutende Einsparungen bringen. 
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Die Kommission wünscht, dass der Übergang zwischen dem Eröffnung Housing First Plus und der 
damit geplanten Schliessung einer von zwei Notschlafstellen (Notschlafstelle für Frauen) nicht zu 
einer Angebotslücke führt. Der Übergang muss so gestaltet werden, dass die betroffene Gruppe in 
einer ihren Möglichkeiten und Gewohnheiten angemessenen Weise an die neue Situation 
herangeführt werden («Pufferzeit»). 

4.3 Politische Vorstösse 

Der Regierungsrat beantragt Abschreiben von vier politischen Vorstössen. Er sieht deren Anliegen 
mit den folgenden Begründungen als erfüllt an. 
 
Anzug G. Mattmüller und Konsorten betr. «Soziale Wohnberatung/Wohnhilfe» 

 Es wurde eine Übersicht über Angebote / Lücken erstellt. 

 Die Kompetenzstelle Soziales Wohnen ermöglicht eine zielgerichtete Beratung. 
 
Anzug J. Meyer und Konsorten betr. «Bereitstellung von Wohnungen für Menschen mit 
besonderen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt» 

 Housing First und Housing First plus erfüllen das Anliegen der Bereitstellung von Wohnraum 
für die Zielgruppe. 

 Die Massnahmen Doppelmiete, Mietzinsgarantie, Wohnbegleitung und Portinaio 
unterstützen die Zielgruppe in ihrer Wohnungssuche und beim Halten der Wohnungen. 

 
Motion O. Bolliger und Konsorten betr. «Stadthotel gegen die Obdachlosigkeit» 

 Das Angebot Housing First Plus wird dazu führen, dass weniger Personen die 
Notschlafstelle nutzen müssen. 

 
Anzug T. Zürcher und Konsorten betr. «Überprüfung und Erweiterung der Angebote für 
Obdachlose in der Stadt unabhängig von Anmeldekanton und Aufenthaltsstatus» 

 Es wurde eine Übersicht über Angebote / Lücken erstellt 

 Für Personen mit Wohnsitz besteht die Angebote Housing First und Housing First plus. 

 Für Personen ohne Wohnsitz («Durchreisende / Wanderarbeiter») bieten sich die 
Möglichkeiten von Nothilfe und Notschlafstelle an. Unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
bestehen zahlreiche Beratungsangebote in der Notschlafstelle und bei privaten 
Organisationen. 

 
Die Kommission folgt der Beurteilung der Vorlage betreffend die Vorstösse 1–3 und hat jeweils 
einstimmig beschlossen, Antrag auf Abschreiben zu stellen. 
 
Im Fall des Vorstosses 4 (Anzug Tonja Zürcher und Konsorten betreffend «Überprüfung und 
Erweiterung der Angebote für Obdachlose in der Stadt unabhängig von Anmeldekanton und 
Aufenthaltsstatus») hat die Kommission mit 6 gegen 5 Stimmen beschlossen, Antrag auf 
Stehenlassen zu stellen. Die Mehrheit ist der Ansicht, dass die Konzentration der Ratschlags-
Massnahmen auf die ortsansässige Bevölkerung dem Fokus des Anzugs auf Angebote unabhängig 
von Anmeldekanton und Aufenthaltsstatus nicht entspricht. 

5. Anträge der Kommission 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragt die Gesundheits- und Sozialkommission dem Grossen 
Rat einstimmig Zustimmung zur nachfolgenden Beschlussvorlage betreffend Soziales Wohnen 
Basel-Stadt. 
 
Die Kommission beantragt zudem einstimmig Abschreiben der folgenden Vorstösse: 
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 Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend «soziale Wohnberatung/ Wohnhilfe» 
(P165270); 

 Anzug Jürg Meyer und Konsorten betreffend «Bereitstellung von Wohnungen für Menschen 
mit besonderen Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt» (P165272); 

 Motion Oliver Bolliger und Konsorten betreffend «einem Stadthotel gegen die 
Obdachlosigkeit» (P215422). 

 
Die Kommission beantragt schliesslich mit sechs gegen fünf Stimmen Stehenlassen des folgenden 
Anzugs: 

 Anzug Tonja Zürcher und Konsorten betreffend «Überprüfung und Erweiterung der 
Angebote für Obdachlose in der Stadt unabhängig von Anmeldekanton und 
Aufenthaltsstatus» (P215513). 

 
Die Gesundheits- und Sozialkommission hat diesen Bericht am 18. Januar 2024 einstimmig 
genehmigt und den Kommissionspräsidenten zum Kommissionssprecher bestimmt. 
 
Im Namen der Gesundheits- und Sozialkommission 
Oliver Bolliger, Präsident 

 

Beilage 
Grossratsbeschluss  
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Grossratsbeschluss 

 
betreffend Soziales Wohnen Basel-Stadt 
 
 
(vom [Datum eingeben]) 
 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 

Regierungsrates Nr. 23.0672.01 vom 21. Juni 2023 sowie in den Bericht der Gesundheits- und 

Sozialkommission Nr. 23.0672.02 vom 18. Januar 2024, beschliesst: 

 

Es wird ein Gesamtbetrag von Fr. 4'459'000 für Massnahmen des Sozialen Wohnens im Kanton 

Basel-Stadt bewilligt. Diese Ausgabe teilt sich wie folgt auf: 

 

- Fr. 344'000 jährlich für den Betrieb einer Kompetenzstelle Soziales Wohnen; 

- Fr. 255'000 jährlich für die Finanzierung von unterstützenden Massnahmen in Form 

Mietzinsgarantien, Übernahme Doppelmietzinsen, Ambulante Wohnbegleitung und der 

Übernahme des Pilotprojektes «Portinaio» in den Regelbetrieb; 

- Fr. 760’000 für eine Ausgabenbewilligung in den Jahren 2024 bis 2027 (jährlich Fr. 190'000) 

zur Durchführung des Angebots Housing First; 

- Fr. 3'040'000 für eine Ausgabenbewilligung in den Jahren 2024 bis 2027 (jährlich Fr. 

760'000 sowie Fr. 60'000 einmalig) zur Durchführung des Angebots Housing First Plus. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 
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1. Ausgangslage und Antrag des Regierungsrats  

Der Verein BaselArea ist für die regionale Innovationsförderung und Standortpromotion der Kan-
tone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Jura zuständig. Der Verein tritt auf dem Markt unter dem 
Namen Basel Area Business & Innovation auf.  

Finanziert wird der Verein BaselArea durch die drei Kantone und im Bereich Innovationsförderung 
auch durch den Bund. Die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft beteiligten sich in der Leis-
tungsperiode 2020 bis 2023 mit einer jährlichen Finanzhilfe von 968'000 Franken an den Kosten. 
Der Kanton Jura unterstützte den Verein während der vergangenen Leistungsperiode mit jährlich 
711'000 Franken. Durch diese Finanzhilfen finanzieren die drei Kantone die Erfüllung des Grund-
auftrags, also die Innovationsförderung und die Standortpromotion. Spezielle Programme erhalten 
weitere finanzielle Unterstützung aus dem Standortförderungsfonds (vergleiche Ratschlag Nr. 
23.0719.01 und Bericht der WAK Nr. 23.0719.02 betreffend die Stärkung der Innovationsförderung 
Basel-Stadt 2023/2024 bis 2030). 

Mit dem neuen Gesuch für die Weiterführung der staatlichen Finanzhilfen beantragt der Verein 
BaselArea eine Erhöhung der Staatsbeiträge. Die zusätzlichen Mittel sollen in erster Linie für den 
Ausbau der Aktivitäten in den USA eingesetzt werden. Das Ziel ist die bessere Durchdringung der 
Greater Boston Area und der San Francisco Bay Area, die ein hohes ausländisches Investitions-
potenzial aufweisen. Für diesen Ausbau beantragt BaselArea dem Kanton Basel-Stadt zusätzliche 
Mittel in der Höhe von 158'000 Franken pro Jahr.  

Ausserdem beantragt der Verein BaselArea einen Teuerungsausgleich. Da die beteiligten Kantone 
unterschiedliche rechtliche Grundlagen für den Teuerungsausgleich kennen, wurde für BaselArea 
eine Individuallösung erarbeitet. Der Regierungsrat unterstützt einen Teuerungsausgleich im Um-
fang von 92'000 Franken pro Jahr. Insgesamt beantragt der Verein BaselArea somit den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft eine Erhöhung des Staatsbeitrags pro Jahr um 250'000 Franken 
– also von 968'000 Franken auf 1'218'000 Franken pro Jahr. Beim Kanton Jura wird eine Erhöhung 
des jährlichen Beitrags von 711'000 Franken auf 808'000 Franken beantragt.  

Der Regierungsrat hat dem Erhöhungsantrag des Vereins BaselArea weitgehend entsprochen. Der 
Regierungsrat erachtet den Ausbau in den USA als sinnvoll. Auch wird der Teuerungsausgleich als 
gerechtfertigt angesehen. Jedoch bewilligt der Regierungsrat die Aufstockung der Mittel erst ab 
2025. Der Regierungsrat hält hinsichtlich des Budgets 2024 die Zusatzkosten erst ab 2025 für ver-
tretbar.  

Da sich die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft an der Finanzierung des Vereins BaselArea 
paritätisch beteiligen, sieht der Regierungsrat vor, die Erhöhung nur dann umzusetzen, wenn auch 
der Kanton Basel-Landschaft die Erhöhung bewilligt. Da der Kanton Basel-Landschaft noch nicht 
über die Erhöhung der Mittel beschlossen hat, wurde dementsprechend ein Vorbehalt in den Be-
schluss aufgenommen.  

 

Tab. 1: Übersicht über die vom Regierungsrat beantragten Beiträge 

Für weitere Details wird auf den Ratschlag verwiesen.  
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2. Kommissionsberatung 

Der Grosse Rat hat den Ratschlag am 6. Dezember 2023 der Wirtschafts- und Abgabekommission 
(WAK) überwiesen. Die WAK hat das Geschäft an zwei Sitzungen behandelt und sich von Regie-
rungsrat Kaspar Sutter, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, sowie 
von Samuel Hess, Leiter Bereich Wirtschaft des AWA, und Christof Klöpper, CEO Basel Area Bu-
siness & Innovation, über das Geschäft informieren lassen. In Bezug auf den Teuerungsausgleich 
hat die WAK beim Finanzdepartement weitere schriftliche Informationen eingefordert. 

3. Erwägungen der Kommission 

Die WAK ist aufgrund der Unterlagen, der Ausführungen während der Kommissionberatung und 
den sichtbaren Erfolgen überzeugt, dass BaselArea sehr gute Arbeit für den Standort Basel leistet. 
Durch Christof Klöpper wurde die Kommission zudem über die konkreten Ansiedlungserfolge wäh-
rend des Jahres 2023 informiert. Es wurde deutlich, dass BaselArea über einen sehr guten Leis-
tungsausweis verfügt. Es wurden bereits zahlreiche Firmen mit grossen Potenzial im Kanton Basel-
Stadt angesiedelt.  

Die Kommission hat sich ausführlich über den geplanten Ausbau in den USA und die konkreten 
Vorgehensschritte informieren lassen. Der Ausbau der Tätigkeit von BaselArea in den USA ist stra-
tegisch ein sinnvoller und wichtiger Schritt, um die Anzahl Ansiedlungen aus den USA zu stabili-
sieren, resp. zu erhöhen. Die Ausführungen waren überzeugend und der Antrag des Regierungs-
rats unbestritten. 

3.1 Teuerungsausgleich 

Das Vorgehen in Bezug auf den Teuerungsausgleich wurde in der Kommission vertieft diskutiert. 
Vom Finanzdepartement wurde die Kommission informiert, dass beim Teuerungsausgleich zwi-
schen der Anpassung des Staatsbeitrags während eines laufenden Vertrags (Indexierung) und der 
Berücksichtigung der Teuerung bei Neuverhandlungen des Staatsbeitrags (in der Regel alle vier 
Jahre) zu unterscheiden ist. Der Teuerungsausgleich eines laufenden Staatsbeitrags ist grundsätz-
lich in § 12 des Staatsbeitragsgesetzes geregelt. In § 12 Abs. 2 wird geregelt, dass bei Finanzhilfen 
ein Teuerungsausgleich gewährt wird, wenn die Personalkosten mindestens 70% der gesamten 
Betriebskosten ausmachen.  

Der Staatsbeitrag an den Verein BaselArea ist zum einen nicht indexiert, weil es sich in Bezug auf 
den Kanton Basel-Landschaft um eine partnerschaftliche Finanzierung handelt, für welche oft Indi-
vidualregelungen gefunden werden müssen, weil die gesetzlichen Grundlagen im Partnerkanton 
anders ausgestaltet sind. Zum anderen ist – wie der Kommission erläutert wurde – eine Indexierung 
der Finanzhilfe an BaselArea schwierig, weil nicht für jedes Jahr klar ermittelt werden könne, ob die 
Schwelle von 70% Personalkosten an den gesamten Betriebskosten erreicht werde. Nicht klar ge-
regelt sei insbesondere, ob Personal im Ausland, welches auf Mandatsbasis angestellt sei, auch 
an die Personalkosten angerechnet werden könne.  

Ausschlaggebend für den Teuerungsausgleich bei BaselArea ist nun das Verhandlungsresultat 
während der Neuverhandlung des Staatsbeitrags. Grundlage für den nun berücksichtigten Teue-
rungsausgleich waren die Preissteigerungen seit 2020 sowie eine Annahme zur Preissteigerung in 
den kommenden Jahren der Leistungsperiode. 

In der Kommission war der Teuerungsausgleich unbestritten. Eine Anpassung des Lohnniveaus ist 
im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit von BaselArea als Arbeitgeber in einem internationalen 
Umfeld wichtig und gerechtfertigt.  
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3.2 Formulierung des Vorbehalts im Grossratsbeschluss 

Der Verein BaselArea wird von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft partnerschaftlich 
finanziert. Da aber auch Beiträge des Bundes und des Kantons Jura an den Verein fliessen, handelt 
es sich nicht um ein «echtes» partnerschaftliches Geschäft, weshalb der Ablauf bei Erhöhungsan-
träge nicht genau geregelt ist. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beantragt mit dem vor-
liegenden Ratschlag dem Grossen Rat die Erhöhung des Staatsbeitrags ab 2025 zu genehmigen. 
Nun soll aber diese Beitragserhöhung nur dann ausbezahlt werden, wenn auch der Kanton Basel-
Landschaft seinen Beitrag entsprechend erhöht. Daher schlägt der Regierungsrat gemäss Rat-
schlag vor, im Beschluss unter Ziffer 2 folgenden Vorbehalt zu formulieren: 

«Dieser Beschluss gilt unter dem Vorbehalt, dass der Kanton Basel-Landschaft über die 
gesamte Periode 2024 bis 2027 einen gleich hohen Gesamtbeitrag wie Basel-Stadt ge-
währt.» 

 
Aus Sicht der WAK war diese Formulierung ungenügend, da nicht geregelt wurde, was passiert, 
wenn der Kanton Basel-Landschaft die Erhöhung nicht mitträgt und lediglich die Weiterführung der 
Finanzhilfe in bisherigem Umfang genehmigt. Daher hat die Kommission beschlossen, Ziffer 2 des 
Grossratsbeschlusses wie folgt zu ergänzen: 

 
«Dieser Beschluss gilt unter dem Vorbehalt, dass der Kanton Basel-Landschaft über die 
gesamte Periode 2024 bis 2027 einen gleich hohen Gesamtbeitrag wie Basel-Stadt ge-
währt. Gewährt der Kanton Basel-Landschaft für die Jahre 2024 bis 2027 gesamthaft ei-
nen tieferen Beitrag, ist jener massgebend für den Beitrag des Kantons Basel-Stadt.» 

Mit dieser Formulierung ist gesichert, dass die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
den Verein BaselArea weiterhin partnerschaftlich finanzieren.  

3.3 Zeitlicher Ablauf 

Der Ratschlag des Regierungsrats wurde dem Grossen Rat erst am 25. Oktober 2023 überwiesen. 
Die Überweisung an die WAK erfolgte am 6. Dezember 2023. Durch die späte Überweisung des 
Geschäfts an den Grossen Rat war es aufgrund der Abläufe und Fristen nicht möglich, rechtzeitig 
vor Ende Jahr den Beschluss des Grossen Rats zu erwirken. Die Kommission stellt fest, dass meh-
rere Geschäfte mit Verspätung dem Grossen Rat überwiesen werden. Die WAK fordert den Regie-
rungsrat auf, die Geschäfte rechtzeitig dem Grossen Rat zu überweisen, damit eine fristgerechte 
Behandlung der Geschäfte in den Kommissionen und im Grossen Rat noch während der laufenden 
Beitragsperiode ermöglicht wird. 

4. Antrag der Kommission  

Die Wirtschafts- und Abgabekommission empfiehlt dem Grossen Rat einstimmig, dem nachfolgen-
den Grossratsbeschluss zuzustimmen. 

Die WAK hat diesen Bericht am 15. Januar 2024 einstimmig bei 1 Enthaltung verabschiedet und 
Andrea Elisabeth Knellwolf zur Sprecherin bestimmt. 

 

Im Namen der Kommission 

Die Präsidentin: 

Andrea Elisabeth Knellwolf 
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Grossratsbeschluss  
 

betreffend BaselArea: Ausrichtung von Betriebsbeiträgen für die Jahre  
2024 bis 2027 

 

 
(vom [Datum eingeben]) 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. 23.1308.01 vom 24. Oktober 2023 sowie in den Bericht der Wirtschafts- und Abgabe-
kommission Nr. 23.1308.02 vom 15. Januar 2024, beschliesst: 

 

1. Für den Verein BaselArea werden für die Jahre 2024 bis 2027 Ausgaben in Höhe von 
Fr. 4'622’000 gewährt (2024: Fr. 968'000, 2025: Fr. 1'218’000, 2026: Fr. 1'218’000,  
2027: Fr. 1'218’000).  

 
2. Dieser Beschluss gilt unter dem Vorbehalt, dass der Kanton Basel-Landschaft über die ge-

samte Periode 2024 bis 2027 einen gleich hohen Gesamtbeitrag wie Basel-Stadt gewährt. 
Gewährt der Kanton Basel-Landschaft für die Jahre 2024 bis 2027 gesamthaft einen tiefe-
ren Beitrag, ist jener massgebend für den Beitrag des Kantons Basel-Stadt. 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 
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1. Vorgeschichte  

Gemäss Standortförderungsgesetz (SG 910.200) sorgt der Regierungsrat dafür, dass die Bekannt-
heit Basels gesteigert, das Image positiv beeinflusst sowie die Stärken Basels kommuniziert wer-
den. Diese Aufgaben hat der Verein Basel Tourismus bereits seit Jahren erfolgreich erfüllt. Der 
Tourismus hat sich in den Jahren ab 2003 in Basel überdurchschnittlich gut entwickelt. 2019 er-
reichte diese Entwicklung mit 1.42 Mio. Logiernächten einen Höhepunkt.  

Bis zu diesem Zeitpunkt hat Basel Tourismus einen jährlichen Staatsbeitrag von 1.9 Mio. Franken 
erhalten. Sowohl für die Staatsbeitragsperiode von 2014 bis 2017 als auch von 2018 bis 2021 
stellte dieser Betrag die Basis für den Staatsbeitrag dar. Der Verein Basel Tourismus kam bis zur 
Covid-19-Pandemie mit diesem gleichbleibenden Staatsbeitrag gut klar, weil sich Basel Tourismus 
auch durch die Gasttaxeneinnahmen finanziert. Mit den steigenden Übernachtungszahlen stiegen 
auch diese Einnahmen. Als aber aufgrund der Pandemie im Frühjahr 2020 Reisebeschränkungen 
in Kraft traten, kam der Tourismusbereich fast vollständig zum Erliegen und die Einnahmen aus 
der Gasttaxe brachen weg. Auch die Einnahmen für Leistungen wie Führungen oder Ausflüge und 
die Erlöse von Waren- und Dienstleistungen der Tourist Information entfielen. 

Die Covid-19-Pandemie hatte aber nicht nur auf der Ertragsseite zu Veränderungen geführt, son-
dern auch beim Aufwand kam es zu Anpassungen. Der Betriebsaufwand und die Kosten für Mate-
rial- und Dienstleistungen sanken, die Tourist Information am Bahnhof SBB wurde geschlossen 
und Einsparungen bei den Personalkosten wurden durch eine Reduktion der Anzahl Mitarbeiten-
den, Pensenanpassungen und Kurzarbeit realisiert. Basel Tourismus hat mit Einsparungen und 
Fondsauflösungen grosse eigene Anstrengungen unternommen, um ein ausgeglichenes Betriebs-
ergebnis zu erzielen.  

Zusätzlich hat der Grosse Rat auf Antrag des Regierungsrats ausserordentliche Betriebsbeiträge 
für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 1.4 Mio. Franken bewilligt. Diese Beiträge 
dienten in erster Linie als Kompensation für die Covid-19-bedingten Ausfälle der Gasttaxe. Auf-
grund der Covid-19-Pandemie wurde zudem im Jahr 2020 ein zusätzlicher Förderbeitrag über 
300’00 Franken für eine Marketingaktion gesprochen. 

An diesem Ansatz hielt der Regierungsrat fest, als er dem Grossen Rat mit Ratschlag Nr. 
21.0938.01 vom 19. Oktober 2021 beantragte, den ordentlichen Staatsbeitrag von jährlich 1.9 Mio. 
Franken für Basel Tourismus für die Jahre 2022 und 2023 um einen ausserordentlichen Beitrag für 
das Jahr 2022 von 1.2 Mio. Franken und für das Jahr 2023 von 0.7 Mio. Franken zu ergänzen. Die 
ausserordentlichen Beiträge waren gemäss Ausführungen im Ratschlag wiederum als Kompensa-
tion der ausfallenden Gastaxenerträge gedacht. Der Regierungsrat schlug aufgrund der grossen 
Unsicherheit hinsichtlich der Erholung des Tourismus und der Logiernächte vor, die Staatsbeitrags-
periode auf zwei Jahre zu verkürzen. 

Der ursprüngliche Antrag von Basel Tourismus an den Regierungsrat sah eine vierjährige Staats-
beitragsperiode vor und beinhaltete einen Antrag auf eine höhere Kompensationszahlung pro Jahr. 
Jedoch sah Basel Tourismus ebenfalls vor, die jährliche Finanzhilfe an die Entwicklung der Gast-
taxeneinnahmen zu koppeln. Damals haben sich Vorstand und Direktion von Basel Tourismus trotz 
des Wunsches nach einem noch höheren Zuschlag bereit erklärt, einem Staatsbeitragsverhältnis 
über die Höhe von 3.1 Mio. Franken im 2022 und 2.6 Mio. Franken im 2023 zuzustimmen.1 

                                                

1 Vergleiche Ratschlag Nr. 21.0938.01 vom 19. Oktober 2021. 
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2. Ausgangslage  

2.1 Entwicklung 2022/2023 

Im Vergleich zu den Annahmen, die dem Staatsbeitrag 2022/2023 zugrunde liegen, hat sich der 
Tourismusbereich deutlich schneller erholt. Die Anzahl Logiernächte lag bereits 2022 wieder bei 
rund 1.3 Millionen, was rund 91.4% des touristischen Rekordjahrs 2019 entspricht. Für das Jahr 
2023 hat sich im Dezember 2023 abgezeichnet, dass das Niveau 2019 bereits wieder erreicht wird. 
Der Regierungsrat geht in seiner Prognose davon aus, dass sich der Freizeittourismus – auch rund 
um Grossanlässe – weiterhin positiv entwickeln wird und die touristische Nachfrage in den kom-
menden Jahren weiter anziehen wird. Der Regierungsrat würdigt im Ratschlag den grossen Bei-
trag, den Basel Tourismus zur positiven Entwicklung des Freizeittourismus im Kanton geleistet hat.  

Aufgrund des deutlich geringeren Rückgangs der Logiernächte und der Gasttaxenerträge betrugen 
die Einbussen in diesem Bereich 2022 lediglich rund 350'000 Franken und gemäss Kenntnisstand 
Ende 2023 lagen die Gasttaxeneinnahmen 2023 wieder etwa auf dem Vorpandemie-Niveau. Mit 
den ausserordentlichen Staatsbeiträgen von 1.9 Mio. Franken für die Jahre 2022 und 2023 wurde 
der Ertragsausfall weit mehr als kompensiert – aus dieser Optik wurden faktisch 1.55 Mio. Franken 
zu viel an Basel Tourismus bezahlt.  

Basel Tourismus hat die zusätzlichen Staatsbeiträge für die Nachfrageförderung eingesetzt und 
zusätzliche Reserven im Umfang von 765'000 Franken gebildet. Die Fondsreserven betrugen Ende 
2023 1.7 Mio. Franken. Im Bereich der Nachfrageförderung konnte Basel Tourismus 2022 rund 
600'000 Franken aus den zusätzlichen Staatsbeiträgen für die Imagekampagne «Swiss but diffe-
rent» einsetzen und 2023 rund 450'000 Franken. Ein Teil der Zusatzbeiträge floss in die Produkt-
entwicklung, in die Digitalisierung und in neue Marketingkampagnen.  

2.2 Antrag von Basel Tourismus 

Der Antrag von Basel Tourismus für die neue Staatsbeitragsperiode sieht die Rückkehr in den üb-
lichen vierjährigen Zyklus vor. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen im Tourismus, der 
Teuerung und der grossen Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung 
beantragte Basel Tourismus eine Erhöhung der Mittel um jährlich 400'000 Franken (+20%) auf 2.3 
Mio. Franken. Basel Tourismus argumentiert, jährlich 400'000 Franken mehr zu benötigen, um den 
Leistungsauftrag umzusetzen. Höhere Kosten fallen vor allem aufgrund folgender Faktoren an: 

• Teuerung und steigende Lohnkosten 

• Bewirtschaftung des elektronischen Logiernächte Systems 

• Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in der Tourismusbranche 

• Verbesserung der Willkommenskultur bei Grossanlässen, z.B. Art Basel 

2.3 Einschätzung und Antrag des Regierungsrats 

Der Regierungsrat ist sich im Klaren, dass Basel Tourismus die zentrale Organisation zur Förde-
rung des Tourismus im Kanton ist. Im Hinblick auf die ansteigende Reisetätigkeit bleibt die Ver-
marktung von Basel als Reiseziel weiterhin zentral. Von den Gästen profitieren die Hotellerie, die 
Gastronomie und die Kulturbetriebe. Basel Tourismus kommt eine wichtige Rolle als Multiplikator 
zu. Arbeitet Basel Tourismus erfolgreich, so wirkt sich dies positiv auf die Beschäftigungs- und 
Einkommenseffekte in der Basel Tourismuswirtschaft aus. Daher liegt es im Interesse des Kantons, 
die Tourismusförderung zu stabilisieren. Dennoch sieht der Regierungsrat keine Notwendigkeit, 
den Staatsbeitrag für Basel Tourismus in der Leistungsperiode 2024 bis 2027 wesentlich zu erhö-
hen.  

Der Antrag des Regierungsrats sieht für die Jahre 2024 und 2025 weiterhin einen Staatsbeitrag in 
der Höhe von 1.9 Mio. Franken vor. Für die Jahre 2026 und 2027 ist eine Erhöhung um 50'000 
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Franken pro Jahr als Abgeltung für die Administration des elektronischen Logiernächtemanage-
ments (eLM) vorgesehen, also ein Staatsbeitrag von 1.95 Mio. Franken pro Jahr. Für die gesamte 
Leistungsperiode beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat folglich 7.7 Mio. Franken. 

Der Regierungsrat anerkennt zwar den Anpassungsbedarf aufgrund der Teuerung sowie den Leis-
tungsausbau in den Bereichen Nachhaltigkeit und Willkommenskultur um 150'000 Franken pro 
Jahr, allerdings stellt er sich auf den Standpunkt, dass diese Mehrkosten in der Staatsbeitragspe-
riode 2024 bis 2027 mit den Reserven aufgrund der zu hohen Staatsbeiträge in den Jahren 2022 
und 2023 an Basel Tourismus finanziert werden können. Einzig ab 2026 unterstützt der Regie-
rungsrat die Erhöhung des Staatsbeitrags um 50'000 pro Jahr für den Betrieb des eLM. Gemäss 
Ratschlag sollen die geplanten Aufgaben von Basel Tourismus selbst durch den Abbau der Reser-
ven von jährlich 200'000 Franken finanziert werden. Die neue Absprungbasis für die Leistungsver-
einbarung ab 2028 läge somit um 200'000 Franken höher. So sollen die Reserven bis Ende 2027 
auf ein angemessenes Niveau von rund 1.1 Mio. Franken gebracht werden. 1.1 Mio. Franken ent-
sprechen der Lohnsumme für ein Quartal. Dieser Betrag wird vom Regierungsrat als angemessene 
Reserve für Basel Tourismus erachtet.  

Für weitere Details wird auf den Ratschlag verwiesen. 

3. Kommissionsberatung 

Der Grosse Rat hat den Ratschlag am 6. Dezember 2023 der Wirtschafts- und Abgabekommission 
(WAK) überwiesen. Die WAK hat das Geschäft an vier Sitzungen behandelt und sich von Regie-
rungsrat Kaspar Sutter, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, sowie 
von Samuel Hess, Leiter Bereich Wirtschaft des AWA, über das Geschäft informieren lassen. 

Die WAK hat Basel Tourismus für ein Hearing eingeladen. Carlo Conti, Präsident von Basel Tou-
rismus, und Letizia Elia, CEO von Basel Tourismus, haben ihren Standpunkt vor der Kommission 
vertreten und standen für Fragen zur Verfügung.  

4. Hearing mit Basel Tourismus 

Carlo Conti und Letizia Elia führten am Hearing aus, dass die Zusammenarbeit zwischen Basel 
Tourismus und dem Kanton gut und etabliert sei. Basel Tourismus sei mit dem Inhalt und der Aus-
richtung des Leistungsauftrags einverstanden. Bei den Verhandlungen zur Erneuerung des Staats-
beitrags sei es dennoch zum ersten Mal zu einer Differenz zwischen Basel Tourismus und dem 
Kanton gekommen. Basel Tourismus erhalte seit 20 Jahren den gleich hohen Staatsbeitrag. Dieser 
Beitrag sei nicht mehr ausreichend. Aufgrund der Teuerung sowie der veränderten Rahmenbedin-
gungen im Tourismus beantragte Basel Tourismus eine Erhöhung des jährlichen Staatsbeitrags 
von 1.9 Mio. Franken auf 2.3 Mio. Franken. Diese Erhöhung um 400'000 Franken pro Jahr sei 
notwendig, um die Tourismusdestination Basel gegenüber Konkurrenzdestinationen zu positionie-
ren und den eingebrochenen individuellen Geschäfts- und Messetourismus zu kompensieren. Nach 
der Prüfung des Antrags habe der Regierungsrat beschlossen, den Erhöhungsantrag nicht zu un-
terstützen2.  

Daraufhin habe Basel Tourismus einen Kompromissvorschlag erarbeitet, in welchem Basel Tou-
rismus dem Regierungsrat seine Bereitschaft erklärt, die Hälfte der geforderten Beitragserhöhung 
von 400'000 Franken für die Vertragsperiode 2024 – 2027 aus den eigenen Reserven zu finanzie-
ren. Dadurch wäre auf Seiten des Kantons für diese Vertragsperiode lediglich die Erhöhung des 
Staatsbeitrags auf 2.1 Mio. Franken pro Jahr notwendig. Der Regierungsrat wollte aber auch auf 
den Kompromissvorschlag von Basel Tourismus nicht eintreten. 

                                                
2 Der Regierungsrat fasste diesen Beschluss am 5. Juli 2023. Das AWA kommunizierte Basel Tourismus diesen Entscheid am 9. August 2023. 
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Letizia Elia informiert am Hearing über die touristische Entwicklung in Basel. Der Städtetourismus 
habe sich besser als erwartet erholt. Die Anzahl Logiernächte habe das Niveau 2019 ungefähr 
wieder erreicht. Die Auslastung der einzelnen Betriebe sei jedoch aufgrund der gesteigerten Hotel-
kapazitäten tiefer als 2019. 2019 betrug die Auslastung der Hotelbetten 64%, 2023 lag die Auslas-
tung bei lediglich 53%. Die tiefe Auslastung habe eine gravierende Auswirkung auf die Durch-
schnittspreise pro Übernachtung. Erst ab einer Auslastung von mindestens 60% sei die langfristige 
Tragfähigkeit gesichert. Für Basel sei der Erhalt einer hohen Hotelkapazität wichtig, denn nur so 
könne sich die Stadt als Kongress- und Messedestination gut positionieren.  

Zur Tourismusstruktur erläuterte Letizia Elia, dass sich der Gäste-Mix in den letzten Jahren verän-
dert habe. Vor der Pandemie haben die Segmente Freizeittourismus, Messe- und Kongresstouris-
mus und Geschäftstourismus je einen Drittel ausgemacht. Heute seien die Segmente Geschäfts-
tourismus und Messetourismus eingebrochen. Der Bereich Geschäftstourismus mache heute noch 
20% aus. Dieses Geschäft komme wohl nicht wieder zurück. Die Erholung im Tourismusbereich 
sei ausschliesslich dem Messe- und der Freizeittourismus zu verdanken. Diese beiden Bereiche 
seien im Gegensatz zum Geschäftstourismus keine Selbstläufer, sondern müssen gezielt bearbei-
tet werden. Auch bei den Kongressen brauche es immer die persönliche Akquisetätigkeit ihres 
Teams. Für den Erfolg der Branche sei deswegen ein intensiveres Engagement von Basel Touris-
mus entscheidend.  

Zur Finanzierung führte Letizia Elia aus, dass das Jahresbudget von Basel Tourismus rund 12 Mio. 
Franken betrage. Der ordentliche Staatsbeitrag belaufe sich auf jährlich 1.9 Mio. Franken, die Gast-
taxeneinnahmen auf 4.4 Mio. Franken (auf Basis der Zahlen 2019). Daneben erwirtschafte Basel 
Tourismus eigene Erträge in der Höhe von 4.3 Mio. Franken. Marketingbeiträge und Mitgliedschaf-
ten machen rund 1.4 Mio. Franken aus. Während der ordentliche Staatsbeitrag in den letzten 20 
Jahre gleich blieb, so stiegen die Einnahmen aus der Gasttaxe stetig an. Die Erträge aus der Gast-
taxe dürfen allerdings gemäss § 1 des Gesetzes betreffend die Erhebung einer Gasttaxe nicht für 
Tourismuswerbung verwendet werden, sondern müssen für die Finanzierung von touristischen Ein-
richtungen, Infrastrukturen und Leistungen, die überwiegend im Interesse der Gäste liegen, ver-
wenden werden. 

Letizia Elia führte am Hearing aus, dass der Kanton Basel Tourismus während den Pandemiejah-
ren 2020 bis 2023 mit 3.3 Mio. Franken unterstützt habe. Über diese Unterstützung sei man sehr 
froh gewesen. Die Mindereinnahmen aus der Gasttaxe belaufen sich über diese Periode allerdings 
auf gesamthaft 5.5 Mio. Franken. Basel Tourismus habe in dieser Zeit wesentliche Einsparungen 
umgesetzt und Reserven aufgelöst. Es wurden Stellen abgebaut und die Tourist Information am 
Bahnhof SBB wurde geschlossen. 

Die Zukunftschancen der Tourismusdestination Basel liegen gemäss Letizia Elia in den Segmenten 
Freizeit und Kongresse. Um die Gästezahlen zu erhöhen, sei ein intensives und effektives zusätz-
liches Engagement von Basel Tourismus gefordert. Darüber hinaus haben sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und die Anforderungen an Basel Tourismus verändert, insbesondere in Be-
zug auf die Teuerung und die steigenden Lohnkosten, die Bewirtschaftung des eLM, die Umset-
zung der Nachhaltigkeitsziele in der Tourismusbranche sowie die Verbesserung der Willkommens-
kultur bei Grossanlässen wie der Art Basel. Aktuell finanziere Basel Tourismus die Aktivitäten im 
Bereich der Nachhaltigkeit und der Willkommenskultur aus den Reserven. Die Bewirtschaftung des 
eLM werde aus dem Team abgedeckt. Um diesen Leistungsauftrag in den kommenden Jahren 
umsetzen zu können, benötige Basel Tourismus 400'000 Franken mehr pro Jahr. Die Reserve 
dürfe aufgrund der Vorgaben des Kantons nicht unter 1 Mio. Franken sinken. Aus diesen Gründen 
habe Basel Tourismus die Erhöhung des Staatsbeitrags um 400'000 Franken pro Jahr beantragt.  

Der Regierungsrat habe diesen Antrag abgelehnt und möchte den Staatsbeitrag weiterhin bei 1.9 
Mio. Franken pro Jahr belassen. Daraufhin habe Basel Tourismus den Kompromissvorschlag auf 
den Tisch gebracht, der vom Regierungsrat ebenfalls nicht unterstützt werde. Letizia Elia infor-
mierte am Hearing, dass die Höhe der Reserven von Basel Tourismus in den Verhandlungen mit 
dem Regierungsrat ein grosses Thema war. Die Reserven lagen Ende 2022 weit über der Schwelle 
von 1 Mio. Franken, was vor allem daran lag, dass der Tourismus gegen Ende 2022 einen riesigen 
Endspurt hingelegt habe. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Reserven aufgebaut werden. Ein Teil 
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der Reserven sei aber unterdessen bereits für das Engagement in den Bereichen Willkommens-
kultur und Nachhaltigkeit verwendet worden. Ohne Erhöhung des Staatsbeitrages verliere Basel 
Tourismus jedes Jahr an Reserven. Selbst beim Kompromissvorschlag würden die Reserven ge-
mäss ihren Schätzungen bereits 2025 unter die vom Kanton geforderte Schwelle fallen.  

 

Abb. 1 Entwicklung der Reserven, Quelle: Basel Tourismus, Stand 4. Dezember 2023 

Letizia Elia beantragte der WAK, den Kompromissvorschlag von Basel Tourismus zu unterstützen. 
Es sei nicht sinnvoll, die Reserven für die Finanzierung der Grundlast einzusetzen. Basel Touris-
mus sei auf eine genügend hohe Reserve angewiesen, um kurzfristig zusätzliche Aktivitäten reali-
sieren zu können oder unvorhergesehene Engpässe zu überbrücken. Allerdings müsste Basel Tou-
rismus selbst beim Kompromissvorschlag 2024 Reserven in der Höhe von 300'000 Franken 
auflösen und in den Folgejahren jeweils 200'000 Franken.  

5. Erwägungen der Kommission 

Die Ausgangslage für die Kommissionsberatung war, dass sich der Regierungsrat und Basel Tou-
rismus in den Verhandlungen über den Staatsbeitrag für die Jahre 2024 bis 2027 nicht einig wur-
den. Der Regierungsrat hat sowohl den ursprünglichen Antrag von Basel Tourismus – Erhöhung 
um 400'000 pro Jahr – als auch den Kompromissvorschlag – Erhöhung um 200'000 Franken durch 
den Kanton und Abbau der Vereinsreserven von Basel Tourismus im Umfang von 200'000 Franken 
pro Jahr – abgelehnt.  

Zwar erwartet der Regierungsrat einen Leistungsausbau in den Bereichen Nachhaltigkeit und Will-
kommenskultur. Auch anerkennt er einen Anpassungsbedarf aufgrund der Teuerung. Der Regie-
rungsrat stellt sich aber auf den Standpunkt, dass Basel Tourismus die dafür anfallenden Mehrkos-
ten von jährlich 150'000 bis 200'000 Franken aufgrund der zu hohen Staatsbeiträge in den Jahren 
2022 und 2023 aus den eigenen Reserven bezahlen soll. Lediglich für die Abgeltung der Administ-
ration des elektronischen Logiernächtemanagements (eLM) sieht der Regierungsrat ab 2026 eine 
Erhöhung des Staatsbeitrags um 50'000 Franken vor. 



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt, Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) 

Seite 7/13   

5.1  Leistungsausbau Basel Tourismus 

5.1.1 Veränderter Gäste-Mix 

Der Gäste-Mix der Destination Basel hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Die 
Entwicklung des Messetourismus und des Geschäftstourismus ist rückläufig. Es ist davon auszu-
gehen, dass der Geschäftstourismus nicht mehr auf das Niveau von vor der Covid-19-Pandemie 
ansteigen wird, weil viele Firmen während der Pandemie einen Digitalisierungsschub durchlebt ha-
ben und etliche Geschäftstreffen heute routinemässig virtuell stattfinden. Aus touristischer Sicht 
war der Geschäftstourismus ein Selbstläufer. Es waren und sind die Firmen, die Geschäftsreisende 
in die Stadt bringen. Dieser Rückgang der Logiernächte soll durch mehr Freizeit- und Kongress-
gäste kompensiert werden. Der Ausbau des Freizeit- und Kongresstourismus gehört zur Kernauf-
gabe von Basel Tourismus. Um dem entstandenen Rückgang gegenzusteuern, kommt den Marke-
tingaktivitäten von Basel Tourismus eine grössere Bedeutung zu.  

Um als Messe- und Kongressstadt attraktiv zu sein, ist ein Standort darauf angewiesen für diese 
Spitzenzeiten genügend grosse Hotelkapazitäten zu haben. Diese sind in Basel vorhanden. Da 
aber die Auslastung der Betten ausserhalb dieser Spitzenzeiten zu tief ist, sind viele Hotels in ihrer 
Existenz bedroht. Gemäss Aussagen von Basel Tourismus muss die Zimmerauslastung von aktuell 
53% auf über 60% gesteigert werden können, um das Überleben der Hotelbetriebe zu sichern. 

5.1.2 Engagement von Basel Tourismus im Bereich Nachhaltigkeit 

Der Kanton hat mit dem Volksentscheid vom 27. November 2022 beschlossen, das Klimaziel Netto-
Null bis 2037 zu verfolgen. Auch Basel Tourismus verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie. Neben 
der Positionierung von Basel als nachhaltige Städtedestination hat Basel Tourismus eine Koordi-
nations- und Anlaufstelle für Nachhaltigkeitsfragen geschaffen. Diese Stelle ist befristet bis Ende 
Juni 2024 und wird gegenwärtig aus den Reserven finanziert. Wie im Ratschlag ausgeführt ist, 
begrüsst der Regierungsrat das Engagement von Basel Tourismus im Bereich Nachhaltigkeit und 
anerkennt, dass daraus Mehrkosten für Basel Tourismus entstehen. 

5.1.3 Engagement von Basel Tourismus im Bereich Willkommenskultur 

Unter dem Slogan «I’m pART of it” hat Basel Tourismus wesentlich dazu beigetragen, die Willkom-
menskultur rund um die Art Basel entscheidend zu stärken. Dieses Engagement hat Basel Touris-
mus während der Art Basel 2023 mit rund 250'000 Franken aus den Reserven finanziert. Gemäss 
Ausführungen im Ratschlag anerkennt der Regierungsrat das grosse Engagement von Basel Tou-
rismus. Aus seiner Sicht kann Basel Tourismus die Ausgaben im Bereich Willkommenskultur an 
der Art Basel über die Gasttaxenerträge sowie über die Reserven finanzieren.  

5.1.4 Administration eLM und Digitalisierung 

Im Oktober 2021 haben Basel Tourismus zusammen mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, der 
Kantonspolizei und dem Statistischen Amt das elektronische Logiernächtemanagement eLM ein-
geführt. Seither ist Basel Tourismus für die Administration des eLM zuständig. Dies wurde vertrag-
lich mit dem Kanton vereinbart. Basel Tourismus ist bestrebt, das eLM zu einem datenbasierten 
Prognosemodell weiterzuentwickeln. Der Regierungsrat begrüsst die Bestrebungen im Bereich Di-
gitalisierung, sieht jedoch lediglich für die Administration des eLM ab 2026 eine Erhöhung des 
Staatsbeitrags um 50'000 Franken pro Jahr vor. Für die ersten beiden Jahre der Leistungsperiode 
sieht der Regierungsrat vor, dass Basel Tourismus diese Kosten aus den Reserven zu decken hat. 

5.1.5 Teuerung 

Basel Tourismus gewährte 2023 einen Teuerungsausgleich im Umfang von 2.5%. Dies führt zu 
jährlichen Mehrkosten von rund 100'000 Franken. Der Regierungsrat sieht die erforderlichen Krite-
rien für einen Teuerungsausgleich gemäss § 12 Staatsbeitragsgesetz als nicht erfüllt an, ist aber 



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt, Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) 

Seite 8/13   

der Ansicht, dass Basel Tourismus diese Mehrkosten aufgrund der ausserordentlichen Staatsbei-
träge 2022 und 2023 selbst tragen kann. 

5.2 Mehrkosten des Leistungsausbaus 

Sowohl am Hearing mit Basel Tourismus als auch bei der Präsentation des Geschäfts durch den 
Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt wurde deutlich, dass die Leistun-
gen von Basel Tourismus in mehreren Bereichen ausgebaut wurden. Dieser Leistungsausbau ver-
ursacht Mehrkosten. Der Regierungsrat anerkennt, dass Mehrkosten im Umfang von rund 200'000 
Franken pro Jahr entstehen. 

Basel Tourismus hingegen geht von höheren Mehrkosten aus, die für die verschiedenen Aktivitäten 
und für die intensivere Marketingtätigkeit in den Bereichen Freizeit- und Messetourismus notwendig 
sind. Die Zusammenstellung von Basel Tourismus sieht wie folgt aus: 

Leistungsauftrag Mehrkosten 

Intensivere Positionierung von Basel als nachhaltige 
Destination mit Fokus auf die Segmente Freizeit und 
Kongresse. 

 

 

 + 200'000 Franken pro Jahr 

Standortsicherung: Weiterentwicklung der Willkom-
menskultur und der Aktivitäten rund um die Art Basel. 

Investitionen in Digitalisierung, u.a. Bewirtschaftung 
E-Logiernächte-System und Nachhaltigkeit. 

  

 +200'000 Franken pro Jahr 

Teuerung und steigende Lohnkosten. 

Die Einschätzung des Regierungsrats und von Basel Tourismus gehen in Bezug auf die jährlichen 
Mehrkosten weit auseinander. Basel Tourismus geht davon aus, dass aufgrund der zusätzlichen 
Leistungen und den veränderten Rahmenbedingungen jährlich 400'000 Franken mehr benötigt 
werden. Im Kompromissvorschlag sieht Basel Tourismus vor, an der eigentlichen Niveauverschie-
bung von plus 400'000 Franken pro Jahr festzuhalten, aber die Hälfte davon in der Staatsbeitrags-
periode ab 2024 bis 2027 aus der Reserve beizusteuern. Der Regierungsrat anerkennt seinerseits 
zwar eine Niveauverschiebung um plus 200'000 Franken, stellt sich aber auf den Standpunkt, dass 
Basel Tourismus diese aus der Reserve zu finanzieren hat.  

5.3 Verwendung der ausserordentlichen Staatsbeiträge 2022 und 2023 

Basel Tourismus hat bis anhin einen jährlichen Staatsbeitrag von 1.9 Mio. Franken erhalten. Hinzu 
kommen die Einnahmen aus den Gasttaxen. 2019 nahm Basel Tourismus 4.4 Mio. Franken aus 
den Gasttaxen ein. Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind die Gasttaxeneinnahmen eingebrochen. 
Die ausserordentlichen Staatsbeiträge waren explizit als Kompensation für die Ausfälle bei den 
Gasttaxeneinnahmen gedacht. Der Tourismus hat sich aber bereits 2022 überraschend schnell 
erholt und bereits 2023 wieder das Niveau 2019 erreicht. Für die ausserordentlichen Staatsbeiträge 
wurde keine Rückzahlungsklausel vereinbart, falls die Gasttaxeneinnahmen wider Erwarten höher 
ausfallen würden.  

In den Jahren 2022 und 2023 wurden total 1.9 Mio. Franken an ausserordentlichen Beiträgen an 
Basel Tourismus bezahlt. Der Rückgang der Gasttaxeneinnahmen belief sich 2022 auf rund 
350'000 Franken. 2023 waren im Vergleich zu 2019 keine Gasttaxenausfälle zu verzeichnen. Aus-
gehend von dieser Berechnung hat Basel Tourismus vom Kanton 1.55 Mio. Franken zu viel erhal-
ten. 
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Aufgrund dieser Ausgangslage stellt sich nun die Frage, wie mit diesen zu viel bezahlten Staats-
beiträgen umgegangen werden soll. Der Regierungsrat stellt sich auf den Standpunkt, dass die zu 
viel bezahlten Beiträge an die neue Staatsbeitragsperiode angerechnet werden sollen.  

Basel Tourismus vertritt hingegen den Standpunkt, dass der Kanton seit 2020 insgesamt 3.3 Mio. 
Franken an ausserordentlichen Staatsbeiträgen als Kompensation für die ausfallenden Gasttaxen-
einnahmen bezahlt habe, der effektive Ausfall während der Pandemie allerdings 5.5 Mio. Franken 
betrug. Dass 2022 so viel Reserven gebildet werden konnten, lag daran, dass der Tourismus Ende 
Jahr unerwartet stark anzog und zu diesem Zeitpunkt bei Basel Tourismus aufgrund der getroffe-
nen Sparmassnahmen während der Pandemie weniger Personal angestellt war. 2023 hat Basel 
Tourismus aus den Reserven einige Marketingprojekte finanziert, so zum Beispiel die Aktivitäten 
im Rahmen der Willkommenskultur rund um die Art Basel. Auch die Stelle im Bereich Nachhaltigkeit 
wird aus den Reserven finanziert. Mit der Erholung des Tourismus mussten zudem wieder Stellen 
aufgebaut werden.  

Während sich der Regierungsrat auf den Standpunkt stellt, dass die ausserordentlichen Staatsbei-
träge in erster Linie den Reserven zufliessen sollen, hat Basel Tourismus einen Teil der zusätzli-
chen Staatsbeiträge bereits in zusätzliche Marketingmassnahmen investiert. Auch für Projekte 
2024 hat Basel Tourismus bereits Zusagen gemacht, bevor der Regierungsrat Anfang August 2023 
kommuniziert hat, den Antrag von Basel Tourismus auf eine Staatsbeitragserhöhung auf 2.3 Mio. 
Franken pro Jahr nicht zu unterstützen.  

6. Fazit der WAK 

Die Kommission konnte sich sowohl bei der Anhörung als auch aus den Unterlagen davon über-
zeugen, dass Basel Tourismus hervorragende Arbeit leistet. Während der Pandemie hat Basel 
Tourismus viel selbst dazu beigetragen, dass die Ertragsausfälle aufgefangen werden konnten. 
Basel Tourismus hat sich in der Krise vorausschauend verhalten und neue Aktivitäten und Schwer-
punkte aufgebaut und dafür auf eigene Reserven zugegriffen. Dass sich der Tourismus in Basel 
überraschend schnell und gut erholt hat, ist zu einem Teil zweifelsohne auch der guten und inno-
vativen Arbeit von Basel Tourismus zu verdanken.  

Basel Tourismus hat die Leistungen ausgebaut und ist mit einem mutigen Antrag in die Verhand-
lungen über die Staatsbeiträge in der neue Staatsbeitragsperiode 2024 bis 2027 gestiegen. Basel 
Tourismus rechnet aufgrund der intensiveren Positionierung von Basel im Bereich Freizeit- und 
Kongresstourismus und den verstärkten Aktivitäten im Nachhaltigkeitsbereich, im Bereich der Will-
kommenskultur und der Digitalisierung einen jährlichen Mehrbedarf von 400'000 Franken, was ei-
ner Erhöhung von rund 20% entspricht.  

Im Sinne eines sorgfältigen Umgangs mit den Steuergeldern ist die Kommission der Ansicht, dass 
der Regierungsrat richtig handelt, wenn er ein Erhöhungsgesuch in diesem Umfang sorgfältig prüft. 
Wie im Ratschlag ausgeführt wurde, anerkennt der Regierungsrat, dass durch den Leistungsaus-
bau Mehrkosten im Umfang von 200'000 Franken pro Jahr entstehen.  

Die Kommission sieht die Hauptursache für die Differenzen zwischen Basel Tourismus und dem 
Regierungsrat darin, dass der Regierungsrat entschieden hat, die ausserordentlichen Staatsbei-
träge der Jahre 2022 und 2023 an die kommende Leistungsperiode anzurechnen. Ausser der Ab-
geltung für die Administration des eLM im Umfang von 50'000 Franken ab 2026 sieht der Regie-
rungsrat deswegen keine Erhöhung des Staatsbeitrags vor.  

Aus Sicht der Kommission fand ein ungenügender Austausch zwischen dem Regierungsrat und 
Basel Tourismus im Hinblick auf die Verwendung der ausserordentlichen Staatsbeiträge statt. Ei-
nerseits waren die zusätzlichen Beiträge als Kompensation der Ertragsausfälle bei der Gasttaxe 
vorgesehen. Andererseits gab es keine Rückzahlungsabmachung für den Fall, dass die Ertrags-
ausfälle tiefer als erwartet ausfallen. Mit einer so raschen Erholung des Tourismus wurde nicht 
gerechnet. Hinzu kommt, dass Basel Tourismus seine Leistungen im Nachhaltigkeitsbereich oder 
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bei der Willkommenskultur rund um die Art Basel ausgebaut hat. Über diese zusätzlichen Leistun-
gen war der Regierungsrat informiert. Ob er auch darüber informiert war, dass diese Aktivitäten 
aus der Reserve bezahlt wurden, lagen widersprüchliche Angaben vor. Der Bescheid des Regie-
rungsrats im August 2023, dass die ausserordentlichen Staatsbeiträge an die Leistungsperiode ab 
2024 angerechnet werden, kam für Basel Tourismus unerwartet. Eine bessere Kommunikation zwi-
schen Basel Tourismus und dem zuständigen Departement wäre hinsichtlich der Verwendung der 
ausserordentlichen Staatsbeiträge und der Finanzierung der zusätzlichen Leistungen angezeigt 
gewesen.  

Die Kommission ist sich einig darüber, dass Basel Tourismus die neu aufgebauten Leistungen auf-
rechterhalten soll. Der Leistungsausbau in allen erwähnten Bereichen wird von der Kommission 
begrüsst. Ein Teil der Kommission hält die Ausführungen von Basel Tourismus in Bezug auf die 
Mehrkosten für plausibel und unterstützt den Kompromissvorschlag wie er von Basel Tourismus 
vorgelegt wurde: Anerkennung der Mehrkosten um 400'000 pro Jahr, aber hälftige Finanzierung 
durch den Kanton und aus den Reserven von Basel Tourismus bis Ende der Leistungsperiode 2024 
bis 2027. Dieser Teil der Kommission stört sich in Bezug auf die Position des Regierungsrats daran, 
dass nur der Zeitraum 2022/2023 betrachtet wurde. Würde man die Ausfälle bei den Gasttaxen-
einnahmen seit Beginn der Pandemie berücksichtigen, so hätte der Kanton keine zu hohen Staats-
beiträge gesprochen. Die Ausfälle bei den Gasttaxen betrugen seit 2020 rund 5.5 Mio. Franken, 
während der Kanton über diesen Zeitraum Basel Tourismus mit ausserordentlichen Staatsbeiträ-
gen in der Höhe von lediglich 3.3 Mio. Franken plus 300'000 Franken für eine Marketingaktion 
unterstützt hat. Zusätzlich hatte Basel Tourismus auch Zugang zu staatlichen Kurzarbeitsgeldern, 
so wie alle betroffenen Betriebe während der Covid-19-Pandemie. 

Die Mehrheit der Kommission schliesst sich allerdings dem regierungsrätlichen Ansatz an, dass die 
ausserordentlichen Staatsbeiträge, die explizit als Kompensation für die Gasttaxen vorgesehen 
waren, an die Leistungsperiode 2024 bis 2027 angerechnet werden sollen. Wie die Ausführungen 
von Basel Tourismus aber deutlich gemacht haben, sinken die Reserven bei dieser Herangehens-
weise bis 2027 deutlich unter das geforderte Niveau von rund 1 Mio. Franken. Dies ist insofern 
besonders störend, als dass die Höhe der Reserve von 1 bis 1.1 Mio. Franken vom Regierungsrat 
als betrieblich sinnvoll erachtet wird. Die Reserven von Institutionen, die Staatsbeiträge erhalten, 
sollen in etwa die Lohnkosten für ein Quartal betragen. Vor diesem Hintergrund hat die Mehrheit 
der Kommission an einem Kompromissvorschlag gearbeitet. 

6.1 Kompromissvorschlag der WAK 

Die Mehrheit der Kommission ist um die Entwicklung der Reserven von Basel Tourismus besorgt, 
wenn dem Antrag des Regierungsrats gefolgt wird. Zudem ist die Besorgnis aufgekommen, dass 
Basel Tourismus den Leistungsausbau wieder rückgängig machen würde, sollte es beim regie-
rungsrätlichen Antrag bleiben.  

Wie Basel Tourismus zuhanden der WAK in einem schriftlichen Management Summary festgehal-
ten hat, müssten «ohne diese Erhöhung des Staatsbeitrags die erfolgreichen Marketingmassnah-
men zurückgefahren und die Initiative zur Förderung der Willkommenskultur Art Basel sowie die 
Aktivitäten rund um das Thema Nachhaltigkeit vollumfänglich eingestellt werden».  

Vor diesem Hintergrund hat die Kommission verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie ein Kom-
promissvorschlag aussehen könnte. Es wurde die Idee eingebracht, den Staatsbeitrag bei 1.9 Mio. 
Franken zu belassen, aber die Staatsbeitragsperiode auf zwei Jahre zu kürzen, damit man Ende 
2025 nochmals die Entwicklung der Reserven analysieren könnte. Diese Idee wurde verworfen, 
weil die Planungssicherheit für Basel Tourismus nicht gegeben wäre und weil Basel Tourismus 
schon sehr bald wieder in neue Verhandlungen hätte einsteigen müssen. 

Ein weiterer Vorschlag war, eine Erhöhung des Staatsbeitrags an die Weiterführung der Aktivitäten 
im Bereich Nachhaltigkeit zu koppeln. Das Engagement von Basel Tourismus im Bereich Nachhal-
tigkeit wird von der Kommission sehr begrüsst und ist aus ihrer Sicht aufgrund der Klimaziele des 
Kantons politisch nicht verhandelbar. Der Kommission ist die Ausrichtung von Basel als nachhaltige 
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Feriendestination ausgesprochen wichtig. Neben der strategischen Ausrichtung, keinen Massen-
tourismus anzustreben, begrüsst die WAK die Marketingaktivitäten auf dem Schweizer Markt, der 
darauf hinzielt, dass die Gäste mit dem Zug anreisen. In diesem Zusammenhang hat ein Teil der 
Kommission das Stattfinden von Charterflügen an den Basler Weihnachtsmarkt mit Skepsis zur 
Kenntnis genommen. Die Kommission erwartet eine konsequente Fokussierung und Sensibilisie-
rung auf den nachhaltigen Tourismus. Ein besonderes Anliegen ist der Kommission deswegen 
auch der Erhalt der Stelle im Bereich Nachhaltigkeit bei Basel Tourismus. Es ist wichtig, dass Basel 
Tourismus die Betriebe aktiv bei ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen berät und unterstützt. Nach 
intensiver Diskussion hat sich die Kommission allerdings gegen eine Zweckbindung bei einer all-
fälligen Erhöhung ausgesprochen.  

Der Kompromissvorschlag der Mehrheit der WAK orientiert sich grundsätzlich an der Anrechnungs-
logik des regierungsrätlichen Antrags. Die WAK anerkennt grossmehrheitlich, dass die ausseror-
dentlichen Staatsbeiträge der vergangenen zwei Jahre an die Staatsbeitragsperiode 2024 bis 2027 
anzurechnen sind.  

Die Kommission ist aber zum Schluss gekommen, dass die zusätzlichen Leistungen von Basel 
Tourismus für die Administration des eLM bereits ab 2024 abgegolten werden sollen. Basel Tou-
rismus hat die Administration des eLM seit dessen Einführung im Oktober 2021 übernommen und 
bisher unentgeltlich geleistet. Die Absicht des Regierungsrats, diese Leistung erst ab 2026 abzu-
gelten, war für die Kommission argumentativ nicht nachvollziehbar. Da diese Leistung schon seit 
zweieinhalb Jahren erbracht wird und darüber ein Vertrag zwischen Basel Tourismus und dem 
Regierungsrat besteht, beantragt die WAK im Rahmen des Kompromissvorschlags die Abgeltung 
dieser Leistung ab 2024 für die gesamte Leistungsperiode.  

Der Kompromissvorschlag der WAK enthält eine zweite Abweichung zum regierungsrätlichen An-
trag. Um zu verhindern, dass die Reserven von Basel Tourismus Ende 2027 weit unter dem gefor-
derten Niveau von 1 Mio. Franken zu liegen kommen, beantragt die WAK die Erhöhung im vierten 
Jahr des Staatsbeitrags um 200'000 Franken. Diese Erhöhung ist dazu gedacht, die Reserven von 
Basel Tourismus zu stärken. Von einer expliziten Zweckbindung sieht die Kommission ab. Dennoch 
erwartet die Kommission, dass Basel Tourismus bei Genehmigung des Kompromissvorschlags der 
WAK durch den Grossen Rat die Stelle im Bereich Nachhaltigkeit weiterführen wird. 

In Zahlen sieht der Kompromissvorschlag der Mehrheit der WAK wie folgt aus: 

Für die Jahre 2024, 2025, 2026:  1.95 Mio. Franken 

Für das Jahr 2027:   2.15 Mio. Franken 

 

Im Vergleich zum Antrag des Regierungsrats hat der Kompromissvorschlag der WAK eine Erhö-
hung des Staatsbeitrags für die Leistungsperiode 2024 bis 2027 von 0.3 Mio. Franken zur Folge.  

Neben dem Kompromissvorschlag der WAK stand auch der Antrag für den Kompromissvorschlag 
von Basel Tourismus im Raum. Bei der Ausmehrung der Anträge obsiegte der Kompromissvor-
schlag der WAK gegenüber dem Kompromissvorschlag von Basel Tourismus mit 10 zu 3 Stimmen. 
Bei der Gegenüberstellung des Kompromissvorschlags der WAK und des regierungsrätlichen An-
trags obsiegte der Kompromissvorschlag der WAK mit 13 zu 0 Stimmen.  
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7. Antrag der Kommission  

Die Wirtschafts- und Abgabekommission empfiehlt dem Grossen Rat einstimmig mit 9 zu 0 Stim-
men, dem nachfolgenden Grossratsbeschluss zuzustimmen. 

 

Die WAK hat diesen Bericht am 5. Februar 2024 einstimmig mit 9 zu 0 Stimmen verabschiedet und 
Andrea Elisabeth Knellwolf zur Sprecherin bestimmt. 

 

Im Namen der Kommission 

Die Präsidentin: 

Andrea Elisabeth Knellwolf 

 

 

Beilage: 

- Grossratsbeschluss betreffend die Erneuerung des Staatsbeitrags an Basel Tourismus für 
die Jahre 2024 bis 2027 
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Grossratsbeschluss  
 

betreffend die Erneuerung des Staatsbeitrags an Basel Tourismus für 
die Jahre 2024 bis 2027  
 
(vom [Datum eingeben])  
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungs-
rates Nr. 23.0940.01 vom 14. November 2023 sowie in den Bericht der Wirtschafts- und Abgabe-
kommission Nr. 23.0940.02 vom 5. Februar 2024, beschliesst:  
 
Für Basel Tourismus werden für die Jahre 2024 bis 2027 Ausgaben in der Höhe von insgesamt 
Fr. 8'000'000 (2024: Fr. 1'950'000, 2025: Fr. 1'950'000, 2026: Fr. 1'950'000, 2027: Fr. 2'150'000) 
bewilligt.  

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.
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1 Begehren 
Mit dem Ratschlag Nr. 23.1307.01 beantragt der Regierungsrat, das Schulgesetz vom 4. April 1929 
zu ändern und damit die Motionen Claudio Miozzari und Konsorten betreffend «gesetzliche 
Regelungen für die Tagesstruktur und Ferienangebote», Sandra Bothe und Konsorten betreffend 
«keine Ausgrenzung von Kindern in den Tagesferien auf Grund der Schulwahl» und Brigitte Gysin 
und Konsorten betreffend «gesetzlich verankerte Vertretung der Tagesstrukturen in den 
Schulräten» abzuschreiben. 
 
Gleichzeitig beantragt der Regierungsrat, den Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend 
«Einführung Tagesschulen» als erledigt abzuschreiben und den Anzug Kaspar Sutter und 
Konsorten betreffend «familiengerechte Ferienbetreuung in den Tagesstrukturen» stehen zu 
lassen. 

2 Ausgangslage 

2.1 Motion Claudio Miozzari 
Der Grossen Rat hat am 27. Oktober 2021 die nachstehende Motion Claudio Miozzari und 
Konsorten1 dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen. Am 18. Mai 2022 hat der Grosse 
Rat dem Regierungsrat die Motion zur Ausarbeitung einer Vorlage innert eines Jahres überwiesen. 
 
«Gemäss § 11 der Kantonsverfassung haben Eltern das Recht innert angemessener Frist zu 
finanziell tragbaren Bedingungen eine staatliche oder private familienergänzende 
Tagesbetreuungsmöglichkeit für ihre Kinder zu bekommen. 
 

Verfassung §§ 11 
Diese Verfassung gewährleistet überdies: 
a) das Recht, dass Eltern innert angemessener Frist zu finanziell tragbaren Bedingungen eine 
staatliche oder private familienergänzende Tagesbetreuungsmöglichkeit für ihre Kinder angeboten 
wird, die den Bedürfnissen der Kinder entspricht, 
 

Eine solche wird durch die Tagesbetreuung und an den Kindergärten und den (Primar)Schulen 
durch ein Tagesstrukturangebot gewährleistet. Geregelt letzteres bisher mit Paragraph 73 § im 
Schulgesetz. 
 

§ 73 [153] 
Unterrichtszeit und Tagesstrukturen in der Volksschule 
1 Am Vormittag erfolgt der Unterricht in der Volksschule im Rahmen von Blockzeiten. 
2 Ergänzend zu den Unterrichtszeiten gewährleistet die Schulleitung in der Volksschule ein 
bedarfsgerechtes, nach pädagogischen Grundsätzen geführtes Betreuungsangebot 
(Tagesstrukturen). 
3 Bei der Festlegung der Zeitorganisation von Unterricht und Tagesstrukturen werden die 
Bedürfnisse der Kinder und Familien berücksichtigt. 
4 Die Betreuungsleistung in den Tagesstrukturen kann von privaten Institutionen erbracht werden. 
 

Angesichts der Tatsache, dass das Tagesstrukturangebot in den kommenden Jahren stark 
ausgebaut werden soll – es soll künftig für 50 % der Kinder zur Verfügung stehen – und die 
Leistungen sowohl von privaten Institutionen als auch vom Staat an den Schulen selbst sowie an 
externen Standorten angeboten werden, vertreten die Unterzeichnenden die Ansicht, dass für das 
familienergänzende Tagesstrukturangebot ein eigenes Gesetz erstellt und somit die Einflussnahme 
des Grossen Rates und allenfalls der Stimmbürgerschaft erhöht werden sollte. Mittels dieses 
Gesetzes sollen auch die Ferienangebote geregelt werden, die allen Kindern und Jugendlichen der 

                                                
1 https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200111172 
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Stadt offenstehen müssen. Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat, dem Grossen Rat 
innert Jahresfrist eine entsprechende Gesetzesvorlage zu unterbreiten. 
Darin sollen Aussagen u.a. zu folgenden Punkten enthalten sein: 
 

- Zweck und Gegenstand der Tagesstrukturen 
- Grundsätze für die Tagesstrukturen, Aufsicht sowie Förderung der Angebote und Qualität, 

Betreuungsverhältnis und fachliche Qualifikation des Personals, räumliche und 
pädagogische Voraussetzungen 

- Zweck und Gegenstand der Ferienbetreuung. 
- Grundsätze für die Ferienbetreuung, Aufsicht sowie Förderung der Angebote und Qualität, 

Betreuungsverhältnis und fachliche Qualifikation des Personals, räumliche und 
pädagogische Voraussetzungen 

- Art und Organisationsformen der Leistungserbringenden  
- Leistungen und Anspruchsberechtigung für alle Eltern gemäss Verfassung und 

entsprechend den Bedürfnissen der Kinder 
- Zusammenarbeit der Leistungserbringenden mit Erziehungsberechtigten, Schulen und dem 

Kanton  
- Finanzierung der Angebote 
- Regelung des Datenschutzes 

 

Claudio Miozzari, Claudia Baumgartner, Marianne Hazenkamp-von Arx, Brigitte Gysin, Laurin 
Hoppler, Brigitte Kühne, Sasha Mazzotti, Michelle Lachenmeier, Alexandra Dill, Barbara Heer, 
Kerstin Wenk, Michela Seggiani, Nicole Amacher, Salome Bessenich, Franziska Roth, Oliver 
Bolliger, Beatrice Messerli, Oliver Thommen, Christoph Hochuli, Melanie Nussbaumer, Beda 
Baumgartner, Heidi Mück, Patrizia Bernasconi, Tobias Christ, Daniel Albietz, Johannes Sieber». 
 
Umsetzung der Motion Claudio Miozzari 
Der Regierungsrat erachtet ein eigenes Tagesstrukturgesetz nicht als zielführend. Aufgrund des 
engen sachlichen Zusammenhangs der Tagesstrukturen mit dem Unterricht in der Volksschule ist 
die Schulgesetzgebung das richtige Gefäss für deren gesetzliche Regelung. Dies zeigt neben dem 
HarmoS-Konkordat (Art. 11) auch ein Blick in die Bildungsgesetzgebung anderer Kantone mit einer 
vergleichbaren Regelungsarchitektur, wie sie mit der neuen Schul- und Bildungsgesetzgebung 
geplant ist (d.h. insbesondere mit einem eigenen Volksschulgesetz). Wenn die Bestimmungen zu 
Unterricht und Tagesstrukturen im gleichen Erlass geregelt sind, lassen sie sich besser aufeinander 
abstimmen. Zudem könnte eine separate Regelung von Unterricht und Tagesstrukturen sowie 
Ferienangeboten dazu führen, dass die zunächst aus einem Guss stammenden Regelungen 
auseinanderdriften. 
 
Wie von der Motion verlangt, sollen die Tagesstrukturen und Ferienangebote auf Gesetzesstufe 
geregelt und dem Grossen Rat zum Beschluss unterbreitet werden. Der Regierungsrat beantragt 
jedoch, die Regelungen weiterhin gemeinsam mit den Bestimmungen zum Unterricht in der 
Schulgesetzgebung zu belassen. 

2.2 Motion Sandra Bothe 
Der Grossen Rat hat in seiner Sitzung vom 24. April 2022 die nachstehende Motion Sandra Bothe 
und Konsorten2 dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen. In seiner Sitzung vom  
9. November 2022 hat der Grosse Rat dem Antrag des Regierungsrats, ihm die Motion gemeinsam 
mit der Umsetzung der Motion Claudio Miozzari und Konsorten zur Erfüllung bis Mai 2023 zu 
überweisen, zugestimmt. Der Motionstext lautet wie folgt: 
 
«Die Motion steht in direktem Zusammenhang mit der neuen Regelung in Bezug auf die Buchung 
der Tagesferienangebote ab den Frühlingsferien 2022 (Basler Ferienkalender) im Kanton Basel-
Stadt. Das vom Kanton subventionierte familienergänzende Tagesferienangebot - zurückzuführen 

                                                
2 https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200111613 
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auf eine private Initiative - ist seit Jahrzehnten ein Erfolgsmodell. Dass staatliche schuleigene 
Tagesstrukturen an bestimmten Schulstandorten auch eine subventionierte Ferienbetreuung 
(tageweise) für Kinder der Volksschulen anbieten, ist separat zu betrachten. Sie entspricht dem 
politischen Willen, die kantonalen Betreuungsangebote aufgrund des zunehmenden Bedarfs der 
Eltern, bedürfnisgerecht auszubauen (Motion Kaspar Sutter). 
 
Alle Eltern von Basel-Stadt mit Kindern im Kindergarten und der Primaschule hatten bisher zu den 
gleichen Bedingungen Zugang zum wertvollen Betreuungsangebot der Tagesferien, das von 
privaten Anbietern durchgeführt wird. Es garantiert allen Erziehungsberechtigten, die im Kanton 
Basel-Stadt wohnhaft sind, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf während den Schulferien und 
ist infolgedessen auch von zentraler Bedeutung für die Gleichstellung der Geschlechter, der 
kulturellen Integration und der ausserschulischen (sozialen) Durchmischung der Kinder. 
 
Eine Woche Tagesferien (5 ganze Tage) kostet Fr. 200.- pro Kind. Weiter ist eine Reduktion der 
Elternbeiträge analog der Prämienverbilligung der Krankenversicherung möglich. Die 
Elternbeitragskosten für Kinder von Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger werden von der 
kantonalen Sozialhilfe übernommen. Mit der Einführung der neuen Tagestrukturverordnung per  
1. Januar 2022, ist das Tagesferienangebot (und die Feriensportlager) nur für Eltern wie bisher 
buchbar, deren Kinder die Volksschule besuchen. Eltern, deren Kinder eine private Schule oder 
einen privaten Kindergarten besuchen, sind von Subventionen ausgenommen und bezahlen neu 
den vollen Preis von Fr. 400.- pro Woche und Kind. Weiter sind Tagesferien für diese Eltern nur 
dann buchbar, wenn ein Angebot nicht vollumfänglich durch Kinder der Volksschule ausgebucht 
ist. Damit werden baselstädtische Privatschüler den ausserkantonalen Kindern gleichgestellt. 
 
Der Umstand führt zu einer Ungleichbehandlung der im Kanton Basel-Stadt steuerpflichtigen 
Eltern. Das Recht auf Bildung und das Recht auf Betreuung zu finanziell tragbaren Bedingungen 
sind zwei von sich unabhängige Grundrechte, die in der Verfassung separat verankert sind (§11 
Abs. l lit. n „Recht auf Bildung"; §11 Abs. 2 lit. a „Recht auf Betreuung") und allen Kindern/Eltern im 
Kanton Basel-Stadt garantiert wird. 
 
Eltern, die ihre Kinder in einem privaten Kindergarten oder einer Privatschule anmelden, bezahlen 
die Kosten für den Schulunterricht während den Schulwochen vollumfänglich selbst und können 
diese nicht an den Steuern abziehen. Die sehr hohe Hürde bei der Anmeldung von Privatschülern 
im "Basler Ferienangebot" führt quasi zum Ausschluss der Kinder und zur Ausgrenzung einer 
bestimmten Elterngruppe. Zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder auf die jüdische Schule schicken. 
Oder Eltern, die mit sehr knappen Einkommensverhältnissen rechnen, aber aufgrund des 
einkommensabhängigen Angebots der privaten Bildungsinstitutionen ihr Kind dort platzieren 
können. Oder Kinder, die aufgrund von Verstärkten Massnahmen in einer privaten 
Bildungsinstitution beschult werden. Alle Eltern, die aus welchen Gründen auch immer auf die 
staatlich finanzierte Bildung verzichten, und damit den Staat massgeblich entlasten, verzichten 
damit nicht auch automatisch auf das Recht auf staatlich finanzierte familienergänzende 
Kinderbetreuung. 
 
Da die Verordnung seit dem 1. Januar 2022 (Bekanntgabe Mitte Dezember 21) in Kraft gesetzt 
wurde und der Ausschluss der Privatschüler per Frühjahrsferien 2022 gilt, fordern die 
Motionär:innen innerhalb von 6 Monaten: 
 

- Das Aufheben der neuen Regelung für die Tagesferien und die Beibehaltung der 
bestehenden Praxis für die Buchung vom kantonal subventionierten Tagesferienangeboten 
(und Feriensportlager). Somit für diese Betreuungsangebote wie bisher freien Zugang zu 
denselben Bedingungen für alle Eltern, die im Kanton Basel-Stadt wohnhaft sind, zu 
garantieren. 

- Die Sicherstellung des Grundrechts für alle im Kanton Basel-Stad wohnhaften Eltern auf 
eine familienergänzende Betreuung in angemessener Frist, zu finanziell tragbaren 
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Bedingungen, die den Bedürfnissen der Kinder entspricht (Kantonale Verfassung § 11 2 a), 
unabhängig von der Wahl der Schule. 
 

Sandra Bothe, Claudio Miozzari, Edibe Gölgeli, Lukas Faesch, Karin Sartorius, Christoph Hochuli, 
Barbara Heer, Brigitte Kühne, Claudia Baumgartner, Johannes Sieber, Melanie Nussbaumer, 
Michelle Lachenmeier, Catherine Alioth, Oliver Bolliger, Niggi Daniel Rechsteiner, Daniel Albietz, 
Bülent Pekerman, Beatrice Messerli, Brigitte Gysin, Jenny Schweizer, Franziska Roth, Jérôme 
Thiriet, Marianne Hazenkamp-von Arx, David Wüest-Rudin». 
 
Umsetzung der Motion Sandra Bothe 
Der Regierungsrat kann die Forderungen der Motionärinnen und Motionäre insofern 
nachvollziehen, als sich die Betreuungssituation in den Schulferien für Eltern von Kindern in 
Privatschulen, insbesondere solchen Privatschulen, die kein eigenes Ferienangebot haben, 
aufgrund der in den letzten Jahren immer wichtigeren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verschärft hat. Deshalb sollen künftig erneut alle schulpflichtigen Kinder im Kanton Basel-Stadt 
unabhängig ihres Beschulungsortes zu den gleichen Bedingungen Zugang zu Tagesferien haben. 

2.3 Motion Brigitte Gysin 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 16. November 2022 die nachstehende Motion Brigitte 
Gysin und Konsorten3 dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen. In seiner Sitzung vom 
22. März 2023 hat der Grosse Rat dem Antrag des Regierungsrats, ihm die Motion gemeinsam mit 
der Umsetzung der beiden Motionen Claudio Miozzari und Konsorten sowie Sandra Bothe und 
Konsorten zur Erfüllung zu überweisen, zugestimmt. Der Motionstext lautet wie folgt: 
 
«Die Schulräte haben an den Standorten der Volksschule eine wichtige Brückenfunktion, da sie 
den Austausch zwischen Schule und Gesellschaft pflegen. Zu ihrem Auftrag gehört die Förderung 
des Dialogs zwischen den internen (Schülerschaft, Lehr-und Fachpersonen) und externen 
(Erziehungsberechtigte, Anwohner) Anspruchsgruppen der Schule (Verordnung SR, Art. 2). 
Insbesondere kann der Schulrat gemäss Schulgesetz §79c. von jeder Person zur Vermittlung bei 
einem die Schule betreffenden Problem angefragt werden, um dabei zu helfen, eine für alle 
Parteien zufriedenstellende Lösung zu finden. Zudem haben der Präsident bzw. die Präsidentin 
und die externen Mitglieder des Schulrats weitere Aufgaben, die unter anderem regelmässige 
Besuche der Schule beinhalten und dazu dienen, sich einen Einblick in die Arbeit der Schule zu 
verschaffen. Des Weiteren gehören die Genehmigung von Schulleitbild, Hausordnung und weitere 
Aufgaben zur Verantwortung des Schulrats.  
 
Die Tagesstrukturen sind eine wichtige pädagogische Institution und prägen den Schulalltag an 
den Standorten wesentlich mit. Bis anhin sind sie aber nicht in den Schulräten vertreten. Sie werden 
vereinzelt bei Bedarf an Sitzungen des Schulrats eingeladen, sind aber nicht permanent vertreten. 
Theoretisch könnte gemäss Schulgesetz § 79b, Absatz c als Vertretung der Lehr-und Fachperson 
auch eine Vertretung aus den Tagesstrukturen gemeint sein. In der Praxis ist das aber nicht die 
übliche Deutung und es wäre auch nicht sinnvoll, wenn das Kollegium nicht vertreten wäre. Insofern 
wäre anzustreben, dass neben der Vertretung der Lehr-und Fachpersonen auch explizit eine 
Vertretung von Seiten der Tagesstrukturen gesetzlich geregelt würde. Dies sollte für alle 
Tagesstrukturen an Schulstandorten gelten, unabhängig davon, ob sie durch das ED oder durch 
externe Anbieter organisiert sind.  
 
Auf Grund der Bedeutung der Tagesstrukturen ist es aus Sicht der Motionäre angebracht, deren 
Vertretung nicht erst im in Bearbeitung befindlichen Bildungsgesetz zu berücksichtigen, sondern 
bereits im noch geltenden Schulgesetz entsprechende Änderungen vorzunehmen.  

                                                
3 https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200111982 
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Die Motionär:innen beauftragen den Regierungsrat, Paragraph 79b im Schulgesetz innert eines 
Jahres so zu ergänzen, dass die Tagesstrukturen analog zu den Fach- und Lehrpersonen mit einer 
Person permanent im Schulrat vertreten sind. 
 
Brigitte Gysin, Claudio Miozzari, Beatrice Messerli, Jenny Schweizer, David Jenny, Catherine 
Alioth, Béla Bartha, Franz- Xaver Leonhardt, Franziska Roth, Thomas Widmer-Huber, Christoph 
Hochuli, Andrea Strahm». 
 
Umsetzung der Motion Brigitte Gysin 
Der Regierungsrat teilt die Einschätzung der Motionärinnen und Motionäre, dass die 
Tagesstrukturen einen unverzichtbaren Bestandteil der Volksschulen darstellen. Der Regierungsrat 
möchte dem Begehren der Motion, die Vertretung der Tagesstrukturen im Schulrat verbindlich 
vorzuschreiben, entsprechen und das Schulgesetz entsprechend ändern. 
 
Die detaillierten Ausführungen sind dem Ratschlag zu entnehmen.  

3 Auftrag und Vorgehen 
Der Grosse Rat hat den Ratschlag Nr. 23.1307.01 betreffend «Anpassung des Schulgesetzes vom 
4. April 1929 zur Umsetzung der Motion Claudio Miozzari und Konsorten betreffend ‘gesetzliche 
Regelungen für die Tagesstruktur und Ferienangebote’ Motion Sandra Bothe und Konsorten 
betreffend ‘keine Ausgrenzung von Kindern in den Tagesferien auf Grund der Schulwahl’ Motion 
Brigitte Gysin und Konsorten betreffend ‘gesetzlich verankerte Vertretung der Tagesstrukturen in 
den Schulräten’ sowie Bericht zum Anzug Kaspar Sutter und Konsorten betreffend 
‘familiengerechte Ferienbetreuung in den Tagesstrukturen’ Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten 
betreffend ‘Einführung Tagesschulen’» der Bildungs- und Kulturkommission (BKK) am 18. Oktober 
2023 zur Beratung überwiesen. Die BKK hat den Ratschlag an drei Sitzungen beraten. An der 
Beratung haben seitens Erziehungsdepartement (ED) der Departementsvorsteher, die 
stellvertretende Leiterin Volksschulen und die Leiterin der Fachstelle Tagesstrukturen 
teilgenommen. 

4 Kommissionsberatung 

4.1 Allgemeine Erwägungen 
Mit dem Ratschlag 23.1307.01 soll das Schulgesetz aus dem Jahr 19294 aufgrund dreier Motionen 
(vgl. dazu Kapitel 2) angepasst werden. Die BKK heisst die vorgeschlagene Umsetzung der 
Motionen Miozzari, Gysin und Bothe grundsätzlich gut. Insbesondere die Regelung verschiedener 
Aspekte auf Gesetzesebene, die bis anhin auf Verordnungsebene geregelt wurden, wird 
gutgeheissen.  
 
Ein Teil der Kommission hätte sich jedoch die Schaffung eines eigenen Gesetzes für das 
familienergänzende Tagesstrukturangebot gewünscht, um damit die Einflussnahme des Grossen 
Rates und der Stimmbürgerschaft zu erhöhen. Der Regierungsrat erachtet ein eigenes 
Tagesstrukturgesetz hingegen als nicht zielführend (vgl. Seite 4 des vorliegenden Berichts). Im 
Rahmen der Anhörung legte der Departementsvorsteher dar, dass er hingegen eine 
Vereinheitlichung der Systeme aus Sicht der Eltern und der Tarife anstrebe. Dabei sei es nicht 
entscheidend, in welchem Gesetz dies geregelt werde. Die Vereinheitlichung der Systeme, welche 
er als nächsten grossen Schritt umschrieb, werde noch drei bis vier Jahre dauern. Vorliegend gehe 
es darum, die Tagesstrukturen symbolisch nicht aus den Schulen auszugliedern.  
 

                                                
4 https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100/versions/5971 
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Eine Kommissionsmehrheit folgt der Haltung des Regierungsrats grundsätzlich und erachtet es als 
nicht entscheidend, in welchem Gesetz die Regelung festgeschrieben wird. Wieder andere 
Stimmen zeigten sich froh, dass alles im gleichen Gesetz geregelt werde, da es um Kinder gehe 
und nicht unterschieden werden dürfe, ob der eine Aspekt nur die Schule oder die Betreuung 
betreffe. 
 
Während ein Teil der Kommission mit den vom Regierungsrat vorgeschlagenen 
Gesetzesanpassungen die Anliegen der Vorstösse als erfüllt betrachtete, wollten andere 
Kommissionsmitglieder die Vorlage zum Anlass für vertiefte inhaltliche Diskussionen nehmen. Die 
BKK einigte sich dahingehend, alle zur Diskussion stehenden Gesetzesänderungen zu beraten und 
dem ED den nachstehenden klärenden Fragenkatalog zu unterbreiten, mit dessen Hilfe die 
Kommission zu einer Entscheidung gelangen sollte. 

4.2 Fragenkatalog ans ED 
 
1. Wie viele private Anbieter (Schulen, Kindergärten) gibt es im Kanton Basel-Stadt, die eine 

eigene Tagesstruktur anbieten? Wie viele Anbieter weisen keine eigene Tagesstruktur 
auf?  

 
ED: Insgesamt haben im Kanton Basel-Stadt 26 Kindergärten bzw. Schulen von 29 Trägerschaften 
(z.T. haben Privatschulen mehrere Trägerschaften) eine Bewilligung. 22 Kindergärten bzw. 
Schulen haben ein eigenes Tagesstrukturangebot, vier Kindergärten bzw. Schulen keines. 
 
2. Wie kann gesetzlich geregelt werden, dass Kinder, welche einen privaten Kindergarten 

oder eine private Schule besuchen, schulexterne Tagesstrukturen besuchen können? 
 

ED: Aus der Fragestellung geht nicht klar hervor, ob Schülerinnen und Schüler von Privatschulen 
den subventionierten Zugang zu bestehenden schulexternen Tagesstrukturen erhalten sollen, oder 
ob Privatschulen für ihre Schülerinnen und Schüler Tagesstrukturen bereitstellen sollen, die vom 
Staat subventioniert werden, wie jene der staatlichen Schulen. Im ersten Fall ist zu bedenken, dass 
das bestehende Angebot an schulexternen Tagesstrukturen die schuleigenen Tagesstrukturen der 
Volksschulen ergänzt (vgl. § 2 lit. b TFV) und über eine beschränkte Anzahl Plätze verfügt. Im 
zweiten Fall geht es genau genommen um schuleigene Tagesstrukturen von Privatschulen. 
 
Eine allfällige Regelung müsste im Schulgesetz verankert werden. 
 
3. Wie kann nach Einführung einer gesetzlichen Regelung gemäss Frage zwei verhindert 

werden, dass private Anbieter aufhören eigene Tagesstrukturen anzubieten und ihre 
betreuten Kinder nur noch an schulexterne Tagesstrukturen schicken?  

 
ED: Schulexterne Tagesstrukturen sind ein ergänzendes Angebot zu den schuleigenen 
Tagesstrukturen der Volksschulen. Der Betreuungsumfang, insbesondere das Angebot an 
Betreuungsmodulen, kann kleiner sein als bei den schuleigenen Tagesstrukturen. Es besteht keine 
Pflicht zur Mindestbelegung. Zum Teil liegen die schulexternen Tagesstrukturen auch näher am 
Wohnort der Kinder. Damit wird den unterschiedlichen Betreuungsbedürfnissen der Kinder bzw. 
Erziehungsberechtigten Rechnung getragen.  
 
Dieser subsidiäre Charakter der schulexternen Tagesstrukturen müsste bei einer Öffnung für 
Schülerinnen und Schüler von Privatschulen gewahrt bleiben. Dies bedeutet in diesem Kontext, 
dass Privatschulen im Schulgesetz (bspw. § 131 oder 133 SchulG) verpflichtet werden müssten, 
für ihre Schülerinnen und Schüler ein mit den schuleigenen Tagesstrukturen der Volksschulen 
vergleichbares Angebot bereitzustellen; dies jedoch voll zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 
Angebote von Privatschulen sind einer Mitfinanzierung durch den Staat grundsätzlich nicht 
zugänglich.  
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4. Auf welche Angebote beziehen sich die Anforderungen gemäss § 77d Schulgesetz? 
  

ED: Die Anforderungen gelten für alle Tagesstrukturen des Kantons Basel-Stadt, folglich für die 
schuleigenen und schulexternen Tagesstrukturen sowie für die Ferienbetreuung an Schulen und 
die Tagesferien.  
 
5. Wie soll der Austausch der relevanten Informationen gemäss § 77h Absatz 2 (neu) 

Schulgesetz erfolgen?  
 
ED: Dieser Passus ist nicht neu, sondern bereits in der aktuellen Verordnung über die 
Tagesstrukturen und Ferienangebote enthalten. Mit dieser gesetzlichen Regelung wird ermöglicht, 
dass über die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes hinweg, wichtige Informationen zu den 
Schülerinnen und Schülern zwischen Schul- und Tagesstrukturleitungen, Lehrpersonen und 
Tagesstrukturmitarbeitenden weitergegeben werden können. Solche Informationen werden in der 
Regel mündlich weitergegeben.  
 
6. Die Kommission erachtet eine ungerade Mitgliederzahl für ein Gremium als nicht ideal 

(§ 79b Abs. 1 Schulgesetz). Wäre es möglich, das Gremium bei sieben Mitgliedern zu 
belassen oder auf neun aufzustocken?  

 
ED: Es ist zwischen den schulexternen und schulinternen Mitgliedern zu unterscheiden. Mit der 
vorgeschlagenen Änderung wären es wie bisher fünf schulexterne Mitglieder (inkl. einer 
schulexternen Präsidentin bzw. einem schulexternen Präsidenten) und neu drei schulinterne 
Mitglieder. Diese ungerade Anzahl von schulexternen Mitgliedern fasst die Beschlüsse. Die 
schulinternen Mitglieder haben eine beratende Stimme. 
 
Um eine gerade Zahl bei den Mitgliedern des Schulrats zu erreichen, müsste ein weiteres 
schulinternes Mitglied vorgesehen werden. Damit gäbe es aber aus Sicht des Erziehungs-
departements ein zu starkes Gewicht der schulinternen Mitglieder. Zudem ist es nicht einfach, 
schulinterne Mitglieder für den Schulrat zu finden. 
 
7. Kann das ED bestätigen respektive sicherstellen, dass die Anbieter schulinterner und 

schulexterner Tagesstrukturen dieselben Löhne für ihre Mitarbeitenden zahlen?  
 
ED: Die Mitarbeitenden der schuleigenen Tagesstrukturen erhalten alle die gleichen Lohnansätze, 
auch jene der Kooperationspartner. Bei den schulexternen Tagesstrukturen gibt das 
Erziehungsdepartement Empfehlungen ab. Diese richten sich nach den Lohnklassen der schul-
eigenen Tagesstrukturen. Die Umsetzung obliegt dem privaten Anbieter. 

4.2.1 Antrag zu § 77b Tagesstrukturen 
Eine Kommissionsminderheit hinterfragt grundsätzlich, ob es richtig und gewollt ist, dass auch die 
schulexternen Tagesstrukturen nur Schülerinnen und Schülern von Volksschulen vorbehalten sind. 
Daher wurde im Anschluss an die Erläuterung des Fragenkatalogs durch das ED nachfolgender 
Antrag zur Ergänzung des §77b des Schulgesetzes gestellt: 
 
1 Kanton und Gemeinden stellen für die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen 
bedarfsgerechte, nach pädagogischen Grundsätzen geführte, den Unterricht ergänzende 
schuleigene und schulexterne Tagesstrukturen bereit. 
2 In Ausnahmefällen bewilligt das zuständige Departement die Betreuung von Schülerinnen und 
Schülern, die die Volksschulen nicht besuchen, in schulexternen Tagesstrukturen. 
 
Vertreten wurde der Antrag damit, dass durch Absatz zwei die Möglichkeit geschaffen werden soll, 
Kindern aus Privatschulen mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt in begründeten Fällen 
subventionierten Zugang zu den Tagesstrukturen zu gewähren. Deren genereller Ausschluss 
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könne zu stossenden Situationen führen, wenn beispielsweise Geschwister auf Grund von 
unterschiedlichen schulischen Bedürfnissen nicht am selben Ort subventioniert betreut werden 
können. Die aktuelle Handhabung führe auch zu einer Ungleichbehandlung der Anbieter. Derzeit 
verhalte es sich so, dass Privatkindergärten und Privatschulen den Kindern Zugang zu eigenen 
und externen Kitas, jedoch nicht zu schulexternen Tagesstrukturen bieten können. Durch die 
Massnahme sollen keine Kosten entstehen, da es sich um eine reine Umverteilung der kantonalen 
Angebote handelt.  
 
Gemäss Einschätzung des ED wären von der neuen Regelung nur wenige Schülerinnen und 
Schüler betroffen. Das bestehende System mit dem beantragten Passus zu öffnen, berge hingegen 
das Risiko, dass sich private Schulen und Kindergärten dazu veranlasst sehen, ihre 
Betreuungsangebote zu schliessen und ihre Schülerinnen und Schüler an die Tagesstrukturen des 
Staates zu verweisen. Die Kommissionsmehrheit vertritt zudem die Ansicht, dass der Kanton 
grundsätzlich sehr gute Volksschulen aufweist, welche gestärkt werden sollten. Eltern steht es 
hingegen offen, sich unter Abwägung aller Vor- und Nachteile für eine private oder öffentliche 
Schule zu entscheiden.  
 
Die BKK stimmt mit 8 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung gegen den Antrag. 

4.3 Anzug Kaspar Sutter und Anzug Edibe Gölgeli 
Die Kommission folgt den Empfehlungen des Regierungsrats, den Anzug Kaspar Sutter und 
Konsorten betreffend «familiengerechte Ferienbetreuung in den Tagesstrukturen»5 stehen zu 
lassen sowie den Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend «Einführung Tagesschulen»6 als 
erledigt abzuschreiben. 
 
Die BKK beschliesst mit 9 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung, den Anzug Kaspar Sutter und 
Konsorten betreffend «familiengerechte Ferienbetreuung in den Tagesstrukturen» stehen 
zu lassen.  
 
Die BKK beschliesst einstimmig mit 13 Stimmen, den Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten 
betreffend «Einführung Tagesschulen» als erledigt abzuschreiben. 
  

                                                
5 https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200108577 
6 https://grosserrat.bs.ch/ratsbetrieb/geschaefte/200109369 
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5 Antrag 
Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt dem Grossen Rat mit 11 zu 1 Stimmen bei einer 
Enthaltung, den nachfolgenden Grossratsbeschluss anzunehmen. 
 
Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt mit 9 zu 3 Stimmen, den Anzug Kaspar Sutter und 
Konsorten betreffend «familiengerechte Ferienbetreuung in den Tagesstrukturen» stehen zu 
lassen. 
 
Die Bildungs- und Kulturkommission beantragt einstimmig mit 13 Stimmen, den Anzug Edibe 
Gölgeli und Konsorten betreffend «Einführung Tagesschulen» abzuschreiben. 
 
Die Bildungs- und Kulturkommission hat diesen Bericht am 22. Januar 2024 mit  
12 Stimmen einstimmig verabschiedet und ihre Präsidentin zur Kommissionssprecherin bestimmt. 
 
Im Namen der Bildungs- und Kulturkommission 
 
Franziska Roth 
Kommissionspräsidentin 

Beilage: 
- Entwurf Grossratsbeschluss
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Schulgesetz 

Änderung vom [Datum] 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, 

nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 23.1307.01 vom 13. September 2023 sowie in 
den Bericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 23.1307.02 vom 22. Januar 2024, 

beschliesst: 

I. 
Schulgesetz vom 4. April 1929 7) (Stand 1. Januar 2021) wird wie folgt geändert: 

§  73 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufgehoben) 
Unterrichtszeit der Volksschule (Überschrift geändert) 
1 Der Unterricht in der Volksschule erfolgt am Vormittag im Rahmen von Blockzeiten. 
2 Aufgehoben. 
3 Aufgehoben. 
4 Aufgehoben. 

§  74 Abs. 2 
2 Er erlässt insbesondere Bestimmungen über 
j) (geändert) die Tagesstrukturen und Ferienangebote (§§ 77b-j) 

§  75 Abs. 5 (aufgehoben) 
5 Aufgehoben. 

Titel nach § 77a (neu) 
IIbis. Tagesstrukturen und Ferienangebote 

§  77b (neu) 
Tagesstrukturen 
1 Kanton und Gemeinden stellen für die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen bedarfsgerechte, nach 
pädagogischen Grundsätzen geführte, den Unterricht ergänzende schuleigene und schulexterne 
Tagesstrukturen bereit. 
2 Bei der Ausgestaltung der Angebote sind die Bedürfnisse der Kinder und Erziehungsberechtigten zu 
berücksichtigen. 
3 Die Angebote umfassen auf der Primarstufe vor und nach dem Unterricht Betreuung und an den 
Sekundarschulen nach dem Unterricht einen beaufsichtigten Aufenthalt und Aktivitäten. 

§  77c (neu) 
Ferienangebote 
1 Kanton und Gemeinden stellen für alle Schülerinnen und Schüler mit Aufenthalt im Kanton, die eine Schule 
der Primarstufe besuchen, bedarfsgerechte Ferienangebote bereit. 
2 Die Angebote umfassen Betreuung und Aktivitäten während mindestens zwölf Schulferienwochen. 

                                                
7) SG 410.100 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/410.100/de
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§  77d (neu) 
Anforderungen 
1 Die Angebote erfüllen folgende Anforderungen: 
a) sie basieren auf einem vom zuständigen Departement oder der zuständigen Stelle der Gemeinden 

genehmigten betrieblichen und pädagogischen Konzept; 
b) sie verfügen über Leitungs- und Betreuungspersonal mit der ihrer Funktion entsprechenden 

fachlichen und persönlichen Eignung; 
c) sie bieten eine ausgewogene und gesunde Verpflegung an; 
d) der Betreuungsschlüssel und die Räumlichkeiten entsprechen den Bedürfnissen der Schülerinnen 

und Schüler; 
e) sie werden konfessionell und politisch neutral geführt. 

§  77e (neu) 
Verantwortung 
1 Die Verantwortung für die schuleigenen Tagesstrukturen obliegt der jeweiligen Schulleitung. 
2 Die Verantwortung für die vom Kanton und den Gemeinden bereitgestellten schulexternen Tagesstrukturen 
und Ferienangebote obliegt der zuständigen Stelle des zuständigen Departements beziehungsweise der 
zuständigen Stelle der Gemeinden. 
3 Die Gesamtverantwortung für die Tagesstrukturen und Ferienangebote trägt das zuständige Departement. 

§  77f (neu) 
Private Anbieterinnen und Anbieter 
1 Die für die Angebote zuständigen Stellen können private Anbieterinnen und Anbieter mittels 
Leistungsvereinbarung mit der Führung von Tagesstrukturen und der Durchführung von Ferienangeboten 
beauftragen. 
2 Die Leistungsvereinbarung regelt insbesondere: 
a) die Organisation und den Betrieb des Angebots; 
b) die Art, den Umfang und die Qualität der zu erbringenden Leistungen sowie deren Abgeltung; 
c) das Rechnungswesen und Controlling; 
d) die Verantwortlichkeiten, insbesondere die Aufsicht durch das zuständige Departement oder die 

zuständige Stelle der Gemeinden. 
3 Der Kanton oder die Gemeinden können beauftragten privaten Anbieterinnen und Anbietern 
Investitionsbeiträge gewähren. 

§  77g (neu) 
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 
1 Die für die Angebote zuständigen Stellen gewährleisten die Qualität der Angebote und sorgen für deren 
Weiterentwicklung. 

§  77h (neu) 
Zusammenarbeit 
1 Die Schul- und Tagesstrukturleitungen, die Lehr-, Fach- und Betreuungspersonen sowie die 
Betreuungspersonen und Erziehungsberechtigten arbeiten zusammen. 
2 Sie informieren sich gegenseitig über Belange, die für die Betreuung und Förderung der Schülerinnen und 
Schüler relevant sind. 

§  77i (neu) 
Datenbearbeitung 
1 Die für die Angebote zuständigen und mit deren Durchführung beauftragten Stellen können zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben Personendaten und besondere Personendaten von Schülerinnen und Schülern bearbeiten und 
untereinander austauschen. 
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§  77j (neu) 
Kostenbeteiligung 
1 Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit an den 
Kosten des von ihrem Kind besuchten Angebots. 
2 In Härtefällen kann auf eine Beitragserhebung verzichtet werden. 
3 Der Regierungsrat legt die Berechnungsmodalitäten und die Höhe der Beiträge fest. Die Gemeinden können 
von der Höhe abweichende Beiträge festlegen. 

§  79b Abs. 1 (geändert) 
1 Der Schulrat besteht grundsätzlich aus sieben Mitgliedern und einer Präsidentin oder einem Präsidenten. Er 
setzt sich wie folgt zusammen: 
c) (geändert) drei schulinterne Mitglieder: eine Vertretung der Schulleitung, eine von der 

Schulkonferenz gewählte Vertretung der Lehr- und Fachpersonen und eine Vertretung der 
schuleigenen Tagesstruktur. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und tritt auf Beginn des Schuljahres 
2024/25 am 12. August 2024 in Kraft. Sollte aufgrund eines allfällig erhobenen Referendums der Zeitpunkt 
des Inkrafttretens nicht eingehalten werden können, bestimmt im Falle der Annahme der Vorlage der 
Regierungsrat den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

 
 
[Behörde] 
 
[Funktion 1] 
[NAME 1] 
 
[Funktion 2] 
[NAME 2] 
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1. Wortlaut der Petition 

Beweggründe/Analyse 

Was ist der aktuelle Stand in Basel? Wieso möchten wir diese Petition durchsetzen? In Basel sind 
wenig Jugendliche darüber informiert, wie sie selbst etwas zum Umweltschutz beitragen können. 
Wir möchten mit diesem Workshop erreichen, dass Jugendliche besser über den Umweltschutz 
informiert sind. 

Zielgruppe 

Wen betrifft die Petition? Die Petition betrifft jugendliche Schüler der Sekundarschulen des Kantons 
Basel-Stadt. 

Forderungen 

Was sind unsere spezifischen Forderungen? Wir fordern, dass es für alle Sekundarschülerinnen 
und -schüler der Stadt Basel einen obligatorischen Workshop gibt, der innerhalb der Stufe Sek l 
durchgeführt wird und zwei Tage dauert. Dieser soll aus einem theoretischen und einem prakti-
schen Teil bestehen. 

Beim theoretischen Teil würden Expert*innen und Umweltaktivisten*innen Vorträge halten und 
wichtige Umweltthemen wie Klimawandel, Biodiversität, Ressourcenknappheit und nachhaltige Le-
bensweise behandeln. Dies soll das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für Umweltfragen 
schärfen und ihnen das notwendige Wissen vermitteln. 

Im praktischen Teil des Workshops würden die Schülerinnen und Schüler aktiv an umweltfreundli-
chen Projekten teilnehmen. Dies könnte die Pflege von Grünflächen, das Sammeln von Müll oder 
das Pflanzen von Bäumen umfassen. Ziel ist es, den Jugendlichen zu zeigen, wie sie selbst ganz 
einfach einen positiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt leisten können. 

2. Kommissionsberatung 

2.1 Vorgehen 

Der Grosse Rat hat die Petition P467 «Einführung eines obligatorischen Workshops zum Thema 

Umwelt und Nachhaltigkeit an den Sekundarschulen der Stadt Basel» an seiner Sitzung vom 18. 

Oktober 2023 der Petitionskommission zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen. Am 4. De-

zember 2023 hörte die Kommission im Rahmen eines Hearings einen Vertreter der Petentschaft 

sowie den Leiter des Bereichs Volksschulen aus dem Erziehungsdepartement an. 

2.2 Anliegen der Petentschaft 

Der Vertreter der Petentschaft hat die Verschmutzung der Umwelt und den Klimawandel als grosse 
gesellschaftliche Herausforderungen bezeichnet. Um die schlimmsten der mit dem Klimawandel 
verbundenen Szenarien zu verhindern, sei es wichtig, dass die Menschen ihr Alltagsverhalten über-
prüfen und anpassen. Neben «grossen» Massnahmen brauche es auch einen Beitrag jeder Ein-
zelperson.  

Vielen jungen Menschen sei die Problematik zwar bekannt, nicht aber bewusst, dass sie selbst 
einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten können. Damit dies gelingen kann, brauche 
es ein gewisses Grundwissen über die Thematik. Wichtig sei zum einen, dass den Leuten bewusst 
ist, was sie mit ihrem Verhalten auslösen und bewirken, zum anderen, mit welchen Verhaltensän-
derungen sie einen Beitrag zur Verbesserung der Situation leisten können.  

Der geeignete Ort zur Wissensvermittlung ist aus Sicht der Petentschaft die Schule, und das für 
das Thema geeignete Alter jenes in der Sekundarschule, gegen Ende der obligatorischen Schul-
zeit. 
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Konkret schlägt die Petentschaft einen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil beste-
henden, zweitägigen obligatorischen Workshop für alle Sekundarschülerinnen und -schüler vor. Im 
theoretischen Teil soll Wissen vermittelt werden (z.B. über die Ursachen und die Auswirkungen des 
Klimawandels), im praktischen ein (erster) eigener Beitrag geleistet werden (z.B. das Pflanzen ei-
nes Baumes). Die kompakte Form sei sinnvoller, als das Thema in den regulären Unterricht zu 
integrieren und einmal in diesem, einmal in jenem Fach anzusprechen.  

Das fehlende Obligatorium für den Bildungsinhalt «Umwelt und Klima» stuft die Petentschaft als 
Mangel am heutigen System ein. Sie stellt fest, dass nach der obligatorischen Schulzeit den we-
nigsten Basler Schülerinnen und Schüler bekannt ist, wie der Klimawandel funktioniert und was sie 
dagegen unternehmen können. Dies muss sich aus ihrer Sicht zwingend ändern, was mit einer 
Bündelung der theoretischen und praktischen Wissensvermittlung in einem Workshop möglich 
wäre. Dieses spezielle Format dürfte bei den meisten jungen Menschen mehr bewirken, als wenn 
derselbe Stoff verteilt über drei Jahre vermittelt wird. Aufgrund der Bedeutung des Klima- und Um-
weltschutzes sei es vertretbar, dafür zwei Tage Schulunterricht zu «opfern». 

2.3 Haltung des Erziehungsdepartements 

Der Vertreter des Erziehungsdepartements begrüsst, dass der Junge Rat gesellschaftlich relevante 
Themen diskutiert. Die mit der Petition aufgegriffene Umweltthematik sieht er als im Lehrplan 21 
gut verankert. Die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung komme insbesondere in den Fächern 
«Natur und Technik» sowie «Räume, Zeiten, Gesellschaften» regelmässig zur Sprache und die 
von der Petentschaft geforderten Kompetenzen würden dabei aufgebaut. Auf dem Gebiet der Um-
weltbildung gebe es zudem zahlreiche Präventionsprogramme wie «Abfall sammeln» oder «Pflan-
zen, Pflegen, Ernten», die von den Schulen zusätzlich in den Unterricht aufgenommen werden 
können. 

Die Leitung Volksschule stuft es als sinnvoller ein, das Thema Umwelt wiederkehrend in einzelne 
Unterrichtseinheiten einzubetten, als einmalig im Rahmen eines zweitägigen Workshops zu behan-
deln. Würde der Workshop als zusätzliches Element in den Lehrplan aufgenommen, ginge die dafür 
aufgewendete Unterrichtszeit zu Lasten anderer Themen.  

Der in der Petition geforderte Einbezug von Expertinnen und Experten bedinge finanzielle und per-
sonelle Ressourcen, die heute für eine flächendeckende Abdeckung nicht vorhanden seien. Auf-
gabe der Volksschule sei aber sowieso die breite Ausbildung. In der Primar- und Sekundarschule 
besteht kein Anspruch, jedes Thema in Expertentiefe zu vermitteln. Die Vertiefung einzelner The-
men erfolgt in den nachobligatorischen Ausbildungen (Berufslehre, Gymnasium). Die Einführung 
eines obligatorischen Workshops für ein spezifisches Thema dürfte zudem mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass dasselbe für weitere, ebenfalls wichtige Themen gefordert 
wird. Sie könnte also eine präjudizierende Wirkung haben. 

Unabhängig von der vorliegenden Petition hat der Vertreter des Erziehungsdepartements festge-
halten, dass immer mehr Themen, bei denen eine gesellschaftliche Veränderung stattfindet, in die 
Schule getragen werden. Dies mit der Erwartung, dass die Schule zu jedem Thema ein Präventi-
onsprogramm aufgleist oder eine Aufklärung durchführt. Das von der Petition angesprochene 
Thema sei wichtig und deshalb auch Bestandteil des Lehrplans. Um es nachhaltig in den Köpfen 
der Schülerinnen und Schüler zu verankern, sei ein einmaliger Workshop aber kaum die geeig-
netste Form. 

Bestätigt hat der Vertreter des Erziehungsdepartements, dass die Schulen und Lehrpersonen bei 
der inhaltlichen Gestaltung der genannten Fächer einen gewissen Handlungsspielraum haben. Zur 
Frage aus der Kommission, auf welche Lehrinhalte bei einem Ausbau des Lehrplans mit den von 
der Petentschaft geforderten Themen verzichtet werden könnte, wollte er sich nicht äussern. Beim 
Lehrplan handle es sich um ein Gerüst für die Lehrpersonen. Dieser definiere die Kompetenzen, 
welche die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern aufbauen sollen. Beim von der Peti-
tion angesprochenen Thema handelt es sich um eines von zahlreichen sogenannten Querschnitts-
themen, die über die ganze Schullaufbahn hindurch immer wieder aufgenommen werden. Die 
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Schülerinnen und Schüler können sich bei diesen auch selbst einbringen. Nicht jede Klasse be-
schäftigt sich deshalb gleich intensiv mit den jeweiligen Themen. Dies zu beeinflussen ist weder 
möglich noch erwünscht. 

3. Erwägungen der Petitionskommission 

Die Petitionskommission stuft die von der Petentschaft angeregte Schulung im Bereich Umwelt und 
Nachhaltigkeit angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung des Themas als wichtig ein. Den ent-
sprechenden Unterrichtsinhalten eine höhere Verbindlichkeit zu geben, findet deshalb ihre Unter-
stützung. Es darf nicht von den Präferenzen und Schwerpunkten der Lehrpersonen abhängen, in 
welchem Umfang die Schülerinnen und Schüler sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Ob 
ein zweitägiger Workshop mit externen Expertinnen und Experten das richtige Format ist, kann und 
will die Petitionskommission nicht beurteilen. Wichtig scheint ihr aber, dass das Thema in geeigne-
ter Form zu einem obligatorischen Bestandteil des Lehrplans wird und nicht nur in einzelnen Fä-
chern «nebenbei» angesprochen wird. Ziel muss eine gewisse Standardisierung sein, also eine 
möglichst einheitliche Form und ein möglichst einheitlicher Inhalt. Bei der Auseinandersetzung mit 
dem Thema sollten zudem die Selbstreflexion und das eigene Verhalten im Vordergrund stehen. 

Festhalten möchte die Petitionskommission an dieser Stelle, dass für die Empfänglichkeit von The-
men wie dem vorliegenden auch das soziale und kulturelle Umfeld der Schülerinnen und Schüler 
eine Rolle spielt. Ist dieses dafür nicht sensibilisiert, verschlechtert dies die Ausgangslage.  

4. Antrag 

Die Petitionskommission beantragt dem Grossen Rat mit 12:1 Stimmen, die Petition «Einführung 
eines obligatorischen Workshops zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit an den Sekundarschulen 
der Stadt Basel» an den Regierungsrat zur abschliessenden Behandlung zu überweisen. Sie hat 
den Präsidenten zum Sprecher bestimmt. 

 

Im Namen der Petitionskommission 
 

Christian C. Moesch 
Kommissionspräsident 
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1. Wortlaut der Petition 

Wir, die Unterzeichnenden dieser Petition, wenden uns an Sie mit einem dringenden Anliegen, das 
die Sicherheit und das Wohlbefinden Jugendlicher sowohl Erwachsener betrifft: die Einführung von 
umfassenden Präventions-aufklärungsmassnahmen gegen Allgemeine und Sexuelle Belästigung, 
in schulischen Bildungsprogramme. Diese Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um 
unseren Alltag zu sicheren und das Wohlbefinden der Gesellschaft zu fördern. 

Allgemeine Belästigung und insbesondere sexuelle Belästigung sind ernsthafte Probleme, die das 
Leben und die psychische Gesundheit von Opfern nachhaltig beeinflussen können. Um diesen 
Herausforderungen zu begegnen, ist es unerlässlich der Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf-
zuklären und ihnen beibringen sich selbst zu schützen. 

Wir schlagen vor, dass die Aufklärungs- und Präventionsprogramme spezifisch im Lehrplan für 
Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse verankert werden, da Schülerinnen und Schüler in diesem 
Alter oft über ausreichenden Reifegrad und Verständnis verfügen, um die Themen angemessen zu 
erfassen. 

1) Integration von Aufklärung und Prävention in den Lehrplan: Schülerinnen und Schüler sollten 
umfassend über die verschiedenen Formen von Belästigung, deren Auswirkungen und die Be-
deutung von Einvernehmlichkeit, Respekt und gesunden Beziehungen informiert werden, in-
nerhalb der schulischen Zeit. 

2) Förderung eines offenen Dialogs: Schulen sollten sicherstellen, dass Schülerinnen und Schü-
ler in einem Umfeld aufwachsen, in dem sie sich frei fühlen, über Belästigung zu sprechen, 
und wissen, wie sie Hilfe suchen können, wenn sie betroffen sind. 

3) Zusammenarbeit mit ausserschulischen Organisationen und Fachpersonen: In den Schulen 
sollte einen Wert auf Fachpersonen und gute Partnerschaften mit Organisationen gelegt wer-
den, die sich auf die Prävention und Unterstützung von Belästigungsopfern spezialisieren und 
sich den Kursen zur Selbstverteidigung widmen. 

 

Beweggründe/Analyse 

In Basel, einer Stadt mit einer vielfältigen und wachsenden Bevölkerung, kommen Personen aus 
verschiedenen sozialen und ethnischen Hintergründen zusammen. Da es heutzutage leider stehts 
noch das Risiko gibt auch in schlimmere Sexuelle Situationen der Belästigung zu geraten, ist es 
uns sehr wichtig die jungen Generationen zu schützen und ihnen die Wichtigkeit und den Schutz 
diesen Themen zu vermitteln. 

Der Respekt unter den Menschen und die Anerkennung anderer ist uns sehr wichtig, Kommentare, 
Aktionen und Belästigung in physischer Form geschehen tagtäglich, wir möchten den kommenden 
Generationen mehr Sicherheit widmen, um die Angst und das Unwohlbefinden in Alltäglichen Situ-
ationen in der Stadt zu lindern. 

Unsere Initiative zielt darauf ab, umfassende Aufklärungs- und Präventionsprogramme gegen all-
gemeine und sexuelle Belästigung in schulischen Bildungssystemen zu implementieren. 

Die Bildungsprogramme sollen in zwei wesentliche Bereiche unterteilt werden, um eine umfas-
sende Wissensvermittlung und Fähigkeiten zu gewährleisten: 

 Aufklärungsprogramm über das Thema: In diesem Teil des Programms wird den Schülern 
das Verständnis für die Begriffe allgemeine und sexuelle Belästigung vermittelt. Sie lernen, die 
verschiedenen Formen von Belästigung zu erkennen, die Auswirkungen auf die Opfer zu ver-
stehen und die Bedeutung von Respekt und Einvernehmlichkeit zu erfassen. Hierbei sollten 
auch rechtliche Aspekte und die Bedeutung der Meldung von Belästigungsfällen behandelt 
werden. 

 Selbstverteidigung: Der zweite und Hauptsächliche Teil des Programms konzentriert sich auf 
praktische Fähigkeiten zur Selbstverteidigung und Selbstbehauptung. Die Schüler erhalten 
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Schulungen in physischer und psychischer Selbstverteidigungstechniken, die ihnen dabei hel-
fen, sich in potenziell gefährlichen Situationen zu schützen und angemessen zu reagieren. 
Diese Schulungen sollten darauf abzielen, das Selbstbewusstsein und die Sicherheit der Schü-
ler zu stärken, ohne Gewalt zu fördern. 

Wir erhoffen uns, dass durch unsere Petition, ein gestärktes Selbstbewusstsein bei Jugendlichen 
entsteht, eine Enttabuisierung des Themas, weniger Belästigung und mehr Sicherheit in Basel zu 
erlangen. Ebenfalls erhoffen wir uns, dass durch die frühen Massnahmen in Zukunft weniger Ge-
walt und Sexuelle Belästigung zustande kommt. 

Wir appellieren an Ihre Verantwortung und Ihr Engagement für die Bildung und Sicherheit unserer 
Schülerinnen und Schüler und bitten Sie inständig, diese dringend notwendigen Schritte zu unter-
nehmen, um Allgemeine und Sexuelle Belästigung mit Hilfe des schulischen Bildungsprogrammes 
zu bekämpfen 

2. Kommissionsberatung 

2.1 Vorgehen 

Der Grosse Rat hat die Petition P468 «Einführung von umfassender Aufklärung und Prävention 

gegen Allgemeine und sexuelle Belästigung in schulischen Bildungsprogrammen» an seiner Sit-

zung vom 18. Oktober 2023 der Petitionskommission zur Prüfung und Berichterstattung überwie-

sen. Am 4. Dezember 2023 hörte die Kommission im Rahmen eines Hearings eine Vertreterin der 

Petentschaft sowie den Leiter Bereich Volksschulen aus dem Erziehungsdepartements an. 

2.2 Anliegen der Petentschaft 

Die Vertreterin der Petentschaft hat mit Bezug auf den ausführlichen Petitionstext auf die Wichtig-
keit und Bedeutung einer verstärkten Prävention und besseren Aufklärung über allgemeine und 
sexuelle Belästigungen hingewiesen. Belästigungen seien leider etwas Alltägliches, gleichzeitig 
aber ein Tabuthema, über das zu wenig gesprochen werde.  

Um eine höhere Sensibilität zu entwickeln und Belästigungen möglichst zu verhindern, brauche es 
eine verpflichtende Aufnahme des Themas in den Lehrplan. Als geeignet stuft die Petentschaft 
dafür die zweite Klasse der Sekundarschule ein. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich den 
Konsequenzen von Belästigungen bewusstwerden und den «richtigen» Umgang mit dem Thema 
sowohl theoretisch als auch praktisch lernen. Vermittelt werden sollen die Inhalte durch speziali-
sierte, ausserschulische Organisationen. In einem solchen Rahmen wäre es für die Schülerinnen 
und Schüler einfacher, über ihre Erfahrungen und Erlebnisse zu sprechen. 

Das in der Primarschule obligatorische Programm «Mein Körper gehört mir» eignet sich gemäss 
der Vertreterin der Petentschaft für das Thema Belästigung nicht bzw. komme dafür zu früh. An der 
Sekundarschule gebe es nur freiwillige Angebote, die nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler 
erhielten. 

2.3 Haltung des Erziehungsdepartements 

Gemäss dem Vertreter des Erziehungsdepartements ist die sexuelle Aufklärung Bestandteil des 
Lehrplans 21 (im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft). Sie wird ein erstes Mal bereits im Kindergar-
ten zum Thema. In der dritten Primarklasse findet das obligatorische Programm «Mein Körper ge-
hört mir» statt. Alle Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Rahmen eine interaktive Aus-
stellung. Auch die Eltern werden einbezogen. Alle Lehrpersonen sind verpflichtet, einen Sensibili-
sierungsanlass zum Thema Prävention vor sexueller Gewalt an Kindern zu besuchen. 
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Für ältere Schülerinnen und Schüler gibt es weitere, allerdings nicht obligatorische Programme, 
z.B. «Herzsprung – Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt». Diese können von den Schulen 
gebucht oder extern eingekauft werden. Dies geschieht jeweils auf Initiative der Lehrpersonen.  

Eine ähnliche Stossrichtung wie die Petition verfolgt gemäss dem Vertreter des Erziehungsdepar-
tements die vom Grossen Rat am 19. April 2023 dem Regierungsrat zur Ausarbeitung einer Vorlage 
innerhalb von zwei Jahren überwiesene Motion Karin Sartorius und Konsorten betreffend sexuali-
sierte Gewalt: Prävention soll bereits in der Schule beginnen. Diese verlangt eine Stärkung der 
Präventionsmassnahmen betreffend sexualisierte und öffentliche Gewalt an den Schulen. In seiner 
Stellungnahme nach der Erstüberweisung der Motion hat der Regierungsrat vorgeschlagen, von 
einer interdepartementalen Arbeitsgruppe ein Konzept «Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
den Volksschulen» ausarbeiten zu lassen. Dies mit dem Ziel, dass alle Schülerinnen und Schüler 
über die gesamte Schullaufbahn hinweg an altersgerecht gestalteten Präventionsprogrammen teil-
nehmen. Der Regierungsrat ist also bereit, das Thema Sexualität und körperliche Integrität weiter-
zuverfolgen. Er kann sich vorstellen, weitere obligatorische und/oder freiwillige Angebote zu schaf-
fen. 

Orientiert worden ist die Petitionskommission weiter darüber, dass verwaltungsintern eine Bünde-
lung aller Programme im Präventionsbereich im Gang ist. Damit sollen die künftigen Prioritäten und 
allenfalls zusätzlich obligatorisch zu vermittelnde Inhalte definiert werden. Der grössere Teil der 
Programme dürfte allerdings freiwillig bleiben. Dass die Lehrpersonen mitentscheiden können, wel-
che Schwerpunkte gesetzt werden, ist aus Sicht des Erziehungsdepartements richtig. Macht in ei-
ner Klasse situationsbedingt das eine Programm Sinn, ist es in einer anderen ein anderes. Obliga-
torisch ist u.a. das Programm zum Cyber Mobbing, da heute viele sexuelle Übergriffe ihren Ur-
sprung im Internet haben. Zusätzliche obligatorische Angebote bedingten ein höheres Budget. Ins-
besondere extern eingekaufte Programme sind mit Kostenfolgen verbunden. 

3. Erwägungen der Petitionskommission 

Die Petitionskommission stuft das Anliegen der Petentschaft, an der Sekundarschule ein obligato-
risches Aufklärungs- und Präventionsprogramm gegen allgemeine und sexuelle Belästigung ein-
zuführen, als grundsätzlich berechtigt ein. Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt auch die vom 
Grossen Rat mit deutlichem Mehr überwiesene Motion Karin Sartorius und Konsorten betreffend 
sexualisierte Gewalt: Prävention soll bereits in der Schule beginnen. Da der Regierungsrat also 
bereits einen entsprechenden Auftrag hat, beantragt die Petitionskommission dem Grossen Rat, 
die Petition dem Regierungsrat zur abschliessenden Behandlung zu überweisen. 

Dass die einzelnen Schulen und Lehrpersonen bei der Gestaltung des Unterrichts aufgrund der 
Heterogenität eine gewisse Autonomie haben sollen, stellt die Petitionskommission nicht in Frage. 
Dass kein flächendeckendes Angebot zur Prävention vor sexualisierter Gewalt existiert, stuft sie 
jedoch als unbefriedigend ein. Sie unterstützt deshalb die in der Petition aufgestellten Forderungen 
und erwartet, dass es nach der laufenden Überprüfung aller Präventionsprogramme in diesem Be-
reich mehr obligatorische Angebote gibt. Ob die jungen Menschen über die mit allgemeinen und 
sexuellen Belästigungen verbundenen Folgen aufgeklärt werden, darf nicht dem Zufall oder dem 
Willen von einzelnen Lehrpersonen überlassen werden. Angezeigt sein dürfte zudem der Einbezug 
von externen Spezialistinnen und Spezialisten, da zum einen nicht alle Lehrpersonen gleich befä-
higt sein dürften, diese Inhalte zu vermitteln, zum anderen ein gewisser Standard und eine gewisse 
Qualität sichergestellt sein sollten. 

Dass die Schulen tendenziell immer mehr erzieherische, eigentlich den Eltern obliegende Aufgaben 
übernehmen müssen, stuft die Petitionskommission als gesellschaftliche Tatsache ein. Eine Vo-
raussetzung für den nachhaltigen Erfolg von Programmen wie etwa einem zur Prävention vor se-
xueller Belästigung ist deshalb auch die Sensibilisierung für die Problematik im sozialen und kultu-
rellen Umfeld der Schülerinnen und Schüler. 
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4. Antrag 

Die Petitionskommission beantragt dem Grossen Rat mit 13:0 Stimmen, die Petition «Einführung 
von umfassender Aufklärung und Prävention gegen Allgemeine und sexuelle Belästigung in schu-
lischen Bildungsprogrammen» an den Regierungsrat zur abschliessenden Behandlung zu über-
weisen. Sie hat den Präsidenten zum Sprecher bestimmt. 

 

Im Namen der Petitionskommission 

 

Christian C. Moesch 
Kommissionspräsident 
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1. Wortlaut der Petition 

Umnutzung leere Bürogebäude zu Wohnraum 

5 Jahre Recht auf Wohnen in Basel – Umsetzung lässt auf sich warten  

Die kantonale Initiative „Recht auf Wohnen“ wurde am 10. Juni 2018 mit 25’596 zu 19’004 Stimmen 
(57.4 %) angenommen. Wenn wir die Statistik der Meldeadressen für Menschen ohne festen Wohn-
sitz anschauen, wird schnell klar: Mit einem Rückgang um nicht mal 20 % ist der Auftrag des Stimm-
volkes bei weitem nicht umgesetzt! Am 10. Juni 2023 waren 321 Menschen als wohnungslos 
gemeldet.  

Dabei wären die benötigten Kubikmeter bereits gebaut:  

• Um- und weiterbauen im Bestand ist nicht nur klimaschonender als die Planung auf der grünen 
Wiese, oder Abriss und Neubau, sondern vor allem auch viel schneller zu realisieren und dabei 
kostengünstiger.  

• 2022 wurden gut 200‘000 m2 leere Geschäftsflächen gemeldet (dreimal so viel wie 2015), 
110‘000 m2 davon entfallen auf ehemalige Büroflächen. Das entspricht 22 Fussballfeldern oder 
rund 3‘000 1-Zimmer-Wohnungen. Eine Trendwende ist hier nicht zu erwarten (Stichworte: 
Home Office und raumsparende Co-working-spaces).  

• Neben den Büros sind vor allem auch Ladenlokale und Warenhäuser interessant. Auch wenn in 
Basel gerade der altehrwürdige Globus umgebaut wird, ist absehbar, dass in den nächsten Jah-
ren der Bedarf an Verkaufsflächen rückläufig sein wird. In Berlin werden zum Beispiel grosse 
Kaufhäuser umgebaut (Kombinationen von Popup-Stores, sozialen Einrichtungen und Wohn-
raum), was letztlich auch der schleichenden Verödung der Innenstädte entgegenwirkt.  

• Mit der Umnutzung des ehemaligen Hauptsitzes des Amtes für Umwelt und Energie oder der 
geplanten Umnutzung des ehemaligen Novartis-Bürohochhauses sind positive Beispiele.  

Wir fordern deshalb, dass der Kanton Basel-Stadt unter Einbezug von Liegenschaftsbesit-
zer:innen unverzüglich eine Offensive startet zur Umnutzung leerstehender Gebäude zu 
Wohnraum, der für alle bezahlbar ist.  

Er darf sich dabei nicht hinter Ausreden wie „falsche Bauzone“ oder „ungeeignete architek-
tonische Grundraster“ verstecken.  

Die weiterhin herrschende Wohnungsnot erfordert mutige und kreative Schritte. Probleme 
lassen sich lösen – wenn der politische Wille da ist. 

2. Kommissionsberatung 

2.1 Vorgehen 

Der Grosse Rat hat die Petition P470 «Umnutzung leere Bürogebäude zu Wohnraum» an seiner 
Sitzung vom 8. November 2023 der Petitionskommission zur Prüfung und Berichterstattung über-
wiesen. Am 18. Dezember 2023 hörte die Kommission im Rahmen eines Hearings eine Vertretung 
der Petentschaft sowie als Vertreterin des Präsidialdepartements die Leiterin der Fachstelle Wohn-
raumentwicklung in der Kantons- und Stadtentwicklung an. 

2.2 Anliegen der Petentschaft 

Die Vertreter der Petentschaft empfinden die vom Basler Stimmvolk im Jahr 2018 angenommene 
Volksinitiative «Recht auf Wohnen» als bisher nur ungenügend umgesetzt. Die Zahl der im Kanton 
Basel-Stadt als wohnungslos gemeldeten Personen habe seit Annahme der Initiative nur um etwa 
20 Prozent abgenommen und liege immer noch bei rund 320. Es gebe in Basel deutlich zu wenig 
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bezahlbaren und zugänglichen Wohnraum. Mit Einreichung der Petition solle ein Anstoss gegeben 
werden, damit sich daran etwas ändert. 

Dass es in einer dicht bebauten Stadt wie Basel nicht einfach ist, neuen und vor allem günstigen 
Wohnraum zu schaffen, ist der Petentschaft bewusst. Eine Möglichkeit sieht sie in der Umnutzung 
von Bürogebäuden in Wohnungen. Auf den vom Kanton per 1. Juni 2022 ausgewiesenen 110'000 
Quadratmetern nicht genutzter Bürofläche liessen sich theoretisch etwa 3'000 bescheidene Ein-
zimmerwohnungen realisieren. Es sei nicht zu erwarten, dass die leerstehenden Büroflächen in 
Zukunft wieder ihrem ursprünglichen Zweck gemäss genutzt werden, sondern eher von einer wei-
teren Zunahme an leerstehenden Büroflächen auszugehen. 

Die Petentschaft hat Beispiele von durch Private und Genossenschaften umgenutzten Gebäuden 
genannt. Der Kanton hat das ehemalige Felix Platter-Spital umgenutzt und baut derzeit das ehe-
malige Gebäude des Amts für Umwelt und Energie an der Hochbergerstrasse um. Dort entstünden 
allerdings keine preisgünstigen, sondern eher hochwertige Wohnungen. 

In der Umnutzung von Bürogebäuden erkennt die Petentschaft Potenzial zur Schaffung von Wohn-
raum. Sie bittet den Kanton, einerseits geeignete eigene Liegenschaften umzunutzen und ander-
seits Anreize zu schaffen, damit Private nicht mehr genutzte Bürogebäude zu Wohnraum umwan-
deln. Dafür spreche, dass mehr Wohnraum benötigt wird und bei den Büroflächen ein Überangebot 
besteht. Es handle sich dabei nicht um ein «linkes Anliegen», wie der vom Grossen Rat am 15. 
November 2023 an den Regierungsrat überwiesene Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend 
Umnutzung Büroflächen zu Wohnraum beweise. 

Als Gruppe, die von der Umnutzung von Bürogebäuden in Wohnraum besonders profitieren würde, 
haben die Vertreter der Petentschaft junge Erwachsene erwähnt, die am Übergang zwischen 
Schule und Beruf stehen oder trotz Arbeitstätigkeit auf Sozialleistungen angewiesen sind. Bezahl-
barer Wohnraum sei für diese, aber auch für andere Menschen in bescheidenen finanziellen Ver-
hältnissen oder mit Defiziten in der Finanz- und Wohnkompetenz absolute Mangelware.  

Auf Nachfrage aus der Kommission haben die Vertreter der Petentschaft erklärt, die von ihnen 
vertretenen Menschen ohne festen Wohnsitz suchten in den allermeisten Fällen eine Wohnung für 
sich allein. Gefragt sind also in erster Linie kleine Wohnungen. Wichtig ist wohnungslosen Men-
schen ein Dach über dem Kopf bzw. ein eigenes Bett, eine Nasszelle und eine Kochgelegenheit. 
Nur ein kleiner Teil der Menschen ohne festen Wohnsitz (sogenannte «rough sleepers») wolle gar 
nicht konventionell wohnen. 

2.3 Stellungnahme Präsidialdepartement 

Die Vertreterin des Präsidialdepartements hat zum einen dargelegt, wie die Umnutzung von Büro-
gebäuden in Wohnraum von der Kantons- und Stadtentwicklung grundsätzlich beurteilt wird, zum 
anderen, welche Massnahmen der Kanton zu Gunsten wirtschaftlich schwächerer Menschen auf 
dem Wohnungsmarkt ergriffen und geplant hat. 

Der Büroleerstand hat sich im Kanton Basel-Stadt in den letzten Jahren erhöht. Die Angebotsquote 
lag lange bei etwa 3 Prozent, stieg im Zuge des Zusammenzugs der Büroarbeitsplätze der Roche 
auf deren eigenem Areal aber auf über 5 Prozent an. Bei Wirtschaftsflächen wird ein Leerstand in 
dieser Grössenordnung allerdings als «gesund» eingestuft; zuziehende Firmen können unter ver-
schiedenen Objekten auswählen.  

Die Nachfrage nach Büroflächen sinkt durch Flächenoptimierung und das vermehrte Homeoffice. 
Dem steht aber das Beschäftigungswachstum entgegen: Bis 2035 soll es im Kanton Basel-Stadt 
220'000 Arbeitsplätze geben, und durch die Tertiärisierung steigt der Anteil der in Büros arbeiten-
den Menschen. 

Der Kanton ist gemäss der Vertreterin des Präsidialdepartements im Jahr 2014 basierend auf einer 
Potenzialstudie davon ausgegangen, dass infolge der erwähnten Absichten der Roche bis 2021 
durch Umnutzung von Büros 400 bis 600 zusätzliche Wohnungen entstehen könnten. Rückblickend 
lässt sich feststellen, dass innerhalb von acht Jahren 450 Wohnungen entstanden sind, allerdings 
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kaum preisgünstige. Aufgrund der unterschiedlichen Struktur von Büro- und Wohnhäusern sind 
Nutzungsänderungen mit hohen Umbaukosten verbunden. Sie liegen im Schnitt bei etwa 80% der 
Kosten von Neubauten. Wirtschaftlicher als bei reinen Bürogebäuden dürften Umnutzungen bei 
zum Wohnen gebauten, später aber in Büros oder Arztpraxen umfunktionierten Gebäuden sein. 
Solche wieder ihrem ursprünglichen Zweck zuzuführen ist einfacher, da die Grundstruktur auf das 
Wohnen ausgerichtet ist. 

Verworfen hat der Regierungsrat die Umnutzung von Bürogebäuden in Zusammenhang mit der 
notwendigen Bereitstellung von Wohnraum für die aus der Ukraine in die Schweiz geflüchteten 
Menschen auch aufgrund baurechtlicher und brandschutzrelevanter Hürden. Die meist privaten 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Büroliegenschaften gehen zudem meist davon aus, leerste-
hende Räumlichkeiten früher oder später wieder vermieten zu können. Die Zahl der Umnutzungen 
ist deshalb eher gering.  

Zur Umsetzung des Verfassungsauftrags – dem Ausbau des Angebots an preisgünstigen Wohnun-
gen – hat der Regierungsrat verschiedene Massnamen ergriffen. Seit 2014 existiert die Objekthilfe 
bei Genossenschaftswohnungen. Mit der Abgabe von Baurechten an Genossenschaften mit einer 
breiten Mieterschaft werden diese Bemühungen weiter verstärkt. IBS hat das ebenfalls auf eine 
breite Mieterschaft ausgerichtete Wohnbauprogramm 1000+ lanciert. Wer die Einkommenskriterien 
erfüllt und die Wohnung entsprechend belegt, erhält einen Mietzinsbonus. Die Einrichtung einer mit 
35 Mio. Franken ausgestatteten öffentlich-rechtlichen Stiftung für preisgünstigen Wohnraum ist 
vom Grossen Rat beschlossen worden. Sie soll mit dem Kauf von Wohnungen in Bestandesbauten 
zum Erhalt von günstigem Wohnraum beitragen. Die Sozialhilfe vermietet gemäss § 16 des Wohn-
raumfördergesetzes Wohnungen an Personen, die trotz Anspruch auf Subjekthilfe keine finden 
(wegen z.B. Herkunft, Familiengrösse oder Suchtproblematik). Schliesslich verfügt der Kanton über 
eine gewisse Zahl an Notwohnungen.  

Für obdachlose Personen sucht das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt nach Woh-
nungen. Das Pilotprojekt «Housing First» für wohnungs- und obdachlose Menschen mit geringer 
Wohnkompetenz soll weitergeführt und ausgebaut werden. Die Koordinationsstelle für prekäre 
Wohnverhältnisse schützt Menschen mit kleinem Einkommen und teilweise geringer Wohnkompe-
tenz, die in Liegenschaften in hygienisch, baulich oder feuerpolizeilich bedenklichem Zustand woh-
nen, vor Ausbeutung. Darlehen aus dem bei der Stiftung für preisgünstigen Wohnraum angesie-
delten Fonds zum Erwerb von Genossenschaftsanteilscheinen sollen Genossenschaften zu einer 
stärkeren sozialen Durchmischung in ihren Liegenschaften animieren. 

Um weitere Angebotslücken zu schliessen, hat der Regierungsrat am 21. Juni 2023 den Ratschlag 
Soziales Wohnen Basel-Stadt publiziert. Darin sind Zielwerte für preisgünstigen Wohnraum bei 
Liegenschaften im Finanzvermögen des Kantons, öffentlich-rechtlichen Stiftungen und Genossen-
schaftswohnungen formuliert. Der Anteil der preisgünstigen Wohnungen soll von 13.5% im Jahr 
2018 auf 25% im Jahr 2050 steigen. Der Grosse Rat hat den Ratschlag am 13. September 2023 
der Gesundheits- und Sozialkommission zur Vorberatung überwiesen. 

Als für den Kanton kaum möglich bezeichnet hat es die Vertreterin des Präsidialdepartements, 
leerstehende Wohnhäuser zu kaufen und die Wohnungen an besonders benachteiligte Menschen 
zu vermieten. Auch die von der Stiftung für preisgünstigen Wohnraum erworbenen Gebäude sind 
in der Regel bewohnt. Eine Herausforderung ist es auch, einzelne Wohnungen für das «Housing 
First» zu finden. Im Rahmen von «Housing First Plus» möchte der Regierungsrat eine Immobilie 
kaufen, die ausschliesslich und mit Betreuung wirtschaftlich benachteiligten Menschen mit unzu-
reichender Wohnkompetenz zur Verfügung steht. Im Fokus steht dabei ein nicht mehr genutztes 
Hotel. Voraussetzung dafür ist die Bewilligung der dafür beantragten Ausgaben durch den Grossen 
Rat. Im Ratschlag Soziales Wohnen Basel-Stadt schlägt der Regierungsrat auch die Schaffung 
einer Kompetenzstelle vor, die zusammen mit weiteren Akteuren die geeignete Unterstützung für 
die verschiedenen Anspruchsgruppen finden soll.  
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3. Erwägungen der Petitionskommission 

Die Petitionskommission geht mit der Petentschaft einig darin, dass es in Basel mehr bezahlbaren 
und zugänglichen Wohnraum für wenig begüterte Menschen braucht. Sie anerkennt gleichzeitig 
das Bestreben des Regierungsrats, die Situation zu verbessern. Dass in Basel über 300 Menschen 
als wohnungslos gemeldet sind, stuft sie allerdings als Alarmzeichen ein. Dies lässt auf Defizite in 
der Wohnraumpolitik schliessen. Nach einer mit ihren finanziellen Möglichkeiten vereinbaren Woh-
nung suchen notabene nicht nur die als wohnungslos gemeldeten Personen, sondern auch viele 
weitere. 

Ein Fragezeichen setzt die Kommission hinter den von der Petentschaft ins Spiel gebrachten Lö-
sungsvorschlag, ist doch mit der Umwandlung von Büro- in Wohngebäude noch kein günstiger 
Wohnraum geschaffen. In der Tendenz dürfte die Umnutzung von grossen Büroflächen in – wie 
von der Petentschaft gefordert – kleine Wohneinheiten sogar überproportional aufwändig und teuer 
sein, braucht es doch für jede einzelne Wohnung eine Grundinfrastruktur (Nasszelle, Küche). Für 
obdachlose Einzelpersonen sind aber Wohnungen im untersten Preissegment gesucht. Die Idee, 
zu deren Beherbergung ein nicht mehr genutztes Hotel zu übernehmen, überzeugt die Kommission 
deshalb mehr. Der Umbaubedarf dürfte bei einem Hotel deutlich geringer sein als bei einem Büro-
gebäude. Zudem stünde ein leerstehendes Hotel im Gegensatz zu einem Wohnhaus mit vermiete-
ten Wohnungen rasch zur Verfügung. 

Mit Blick über die Zielgruppe der Petition hinaus kann sich die Petitionskommission durchaus vor-
stellen, dass die Umnutzung von Büroräumlichkeit zur Minderung der Wohnungsknappheit beitra-
gen kann. Dass sich aufgrund der Umbaukosten nicht jedes Bürogebäude dafür eignet, kann sie 
nachvollziehen. Die Umwandlung von Büro- in Wohnraum sollte aber nicht auf das Ziel der Schaf-
fung von günstigem Wohnraum reduziert und die Idee deshalb weiterverfolgt werden. Je mehr 
Wohnraum zur Verfügung steht, desto einfacher wird es auch für Leute mit kleinem Budget, eine 
Wohnung zu finden. Unter Einbezug des Aspekts der grauen Energie könnte sich zudem die Wirt-
schaftlichkeit von Umnutzungen künftig erhöhen.  

Da am Hearing einige Fragen offengeblieben sind, beantragt die Petitionskommission dem Gros-
sen Rat, die Petition dem Regierungsrat zur Stellungnahme innert sechs Monaten zu überweisen. 
Sie bittet um Beantwortung der folgenden Fragen: 

 Gemäss Verfassungsauftrag trifft der Kanton die notwendigen Massnahmen, damit im Kanton 
wohnhafte und angemeldete Personen sich einen ihrem Bedarf entsprechenden Wohnraum 
beschaffen können, dessen Mietzins oder Kosten ihre finanzielle Leistungsfähigkeit nicht über-
steigt. Verfügt der Regierungsrat über ein Gesamtkonzept zur Umsetzung dieses Auftrags – 
differenziert nach den verschiedenen armutsbetroffenen oder armutsgefährdeten Bevölke-
rungsgruppen? 

 Stuft der Regierungsrat die Umnutzung von Büroflächen in preisgünstigen Wohnraum als rea-
listisch ein? Wenn nein, welches sind aus seiner Sicht bessere Alternativen zur Gewährleis-
tung des verfassungsmässigen Rechts auf Wohnen? 

 Verfügt der Kanton über Liegenschaften im Verwaltungsvermögen, die sich zur Umnutzung in 
Wohngebäude eignen?  

 Wie vielen der als wohnungslos gemeldeten Personen könnte mit dem im Ratschlag Soziales 
Wohnen Basel-Stadt neu vorgeschlagenen Konzept «Housing First Plus» ein Dach über dem 
Kopf angeboten werden? Und welches weitere Potenzial besteht beim Konzept «Housing 
First»? 

4. Antrag 

Die Petitionskommission beantragt dem Grossen Rat mit 12:0 Stimmen, die Petition «Umnutzung 
leere Bürogebäude zu Wohnraum» an den Regierungsrat zur Stellungnahme innert sechs Monaten 
zu überweisen. Sie hat den Präsidenten zum Sprecher bestimmt. 
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Im Namen der Petitionskommission 
 
 
Christian C. Moesch 
Kommissionspräsident 



Motion für einen Neuanfang beim Areal Horburg 24.5018.01 
 

 «Die Stadtbaukunst kann sich nur dann frei entfalten, wenn die Stadt als Eigentümerin über 
ihren Boden frei verfügen kann; wenn sie den einzelnen Bauvorhaben ihren Platz zuteilen 
kann; wenn sie auf öffentlichem Boden die privaten Bouten erstehen lassen kann, indem sie 
ihnen ein Baurecht einräumt am öffentlichen Boden.» 

Hans Bernoulli, Die Stadt und ihr Boden 

Der Bebauungsplan für das Areal «Horburg» wurde in der Dezember Sitzung von letztem 
Jahr einstimmig an den Regierungsrat zurückgewiesen. Sowohl die Festsetzung des 
regierungsrätlichen Bebauungsplans als auch der von der Bau- und Raumplanungs-
kommission (BRK) ausgearbeitete Kompromiss hatten im Grossrat keine Chance. Bei 
Letzterem gingen die politischen Forderungen v.a. der Eigentümerin, ein Investmentfonds 
der Credit Suisse zu weit. Die Ausarbeitung des Bebungsplans stand aber schon von Beginn 
an unter keinem guten Stern. Zwar wurde ein denkmalpflegerisch spannendes Projekt unter 
Expertinnen juriert und diente als Grundlage für das aufgesetzte Planungsverfahren. Das 
darin vorgeschlagene Hochhaus fand allerdings in der Bevölkerung keine Akzeptanz. 
Insbesondere die fehlende Mitwirkung, die Einbettung in übergeordnete Planungskonzepte, 
sowie ökologische und sozialverträgliche Anliegen wurden bemängelt. 

Auf Grund dieser verfahrenen Situation ist bei diesem Areal ein innovativer Neuanfang 
angezeigt. Verdichtungen von bestehenden Quartieren leisten einen wichtigen Beitrag für 
eine nachhaltige und zukunftsweisende Stadtentwicklung. Allerdings müssen die konkreten 
Verdichtungsprojekte vielfältige Bedürfnisse abbilden und eine hohe Qualität erfüllen, nur so 
können sie die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung gewinnen.  

Beim Areal «Horburg» heisst es nun wieder auf Feld eins. Dieser Neuanfang kann als 
Chance für ein innovatives Vorgehen genutzt werden. Die Eigentümerin hat mehrfach und 
über verschiedene Kanäle immer wieder angekündigt, dass sie ohne rechtsgültigen 
Bebauungsplan erwägt das Areal «Horburg» zu verkaufen und nicht mehr baulich 
weiterzuentwickeln. Der Kanton Basel-Stadt muss hier als Eigentümerin einspringen, indem 
Immobilen Basel-Stadt IBS) der Credit Suisse die Liegenschaften abkauft. Dieses Vorgehen 
ist einerseits aus bodenpolitischen Gesichtspunkten sinnvoll und andererseits aus 
planerischer Perspektive angezeigt. Der Kauf des Areals «Horburg» würde es dem 
Regierungsrat ermöglichen, eine offene Ausschreibung für die Abgabe von einem Baurecht 
durchzuführen. Ziel wäre demnach nicht, dass der Kanton die Gebäude selbst entwickelt und 
langfristig vermietet, sondern eine ambitionierte Konzeptvergabe unter interessierten 
Bauträgerinnen auslobt.  

Der Unterzeichnende fordert den Regierungsrat auf, innert einem Jahr die Verhandlungen 
mit der Credit Suisse über den Verkauf des Areals aufzunehmen und möglichst 
abzuschliessen. Bei erfolgreichem Abschluss ist die aufgezeigte Konzeptvergabe innerhalb 
eines weiteren Jahres zu organisieren. Das Ziel ist, dass in spätestens zwei Jahren eine 
neue Bauträgerin für das Areal «Horburg» bestimmt wird und die Planung unter Mitwirkung 
der Bevölkerung wieder aufgenommen werden kann. 

Mit so einem Baurecht ist es – wie Bernoulli das schon als Vision skizziert hat – « der 
Stadtgemeinde möglich, was sie so lange schon angestrebt hat: ihre Stadt aufzubauen, zu 
erneuern, zu erweitern, so schön, so gesund, so wohnlich als irgend es zeitgenössische 
Kunst und Technik gestatten.» 

Zitate aus: Hans Bernoulli Die Stadt und ihr Boden 
Birkhäuser Basel 1991 
ISNB 3-7643-2610-7 

https://app.securesafe.com/app/#/receipt?userIdentifier=3c6d9fa2-3a2d-4fc5-9e58-
30c40af7a3e1&accessToken=247c9c084eb6bfcd9b0ec3d5d5084d3b&securityToken=rahu.41mo.difu 

Franz-Xaver Leonhardt 

https://app.securesafe.com/app/#/receipt?userIdentifier=3c6d9fa2-3a2d-4fc5-9e58-30c40af7a3e1&accessToken=247c9c084eb6bfcd9b0ec3d5d5084d3b&securityToken=rahu.41mo.difu
https://app.securesafe.com/app/#/receipt?userIdentifier=3c6d9fa2-3a2d-4fc5-9e58-30c40af7a3e1&accessToken=247c9c084eb6bfcd9b0ec3d5d5084d3b&securityToken=rahu.41mo.difu


Motion betreffend mehr Transparenz bei projektbezogenen 
Beschäftigungsverhältnissen im Kanton Basel-Stadt 

24.5021.01 
 

Bei der Ausarbeitung der Budgets für den Kanton Basel-Stadt wird jeweils die 
Beschäftigtenzahl in Vollzeitstellen (Headcount) angegeben. Die Entwicklung der 
Beschäftigtenzahl ist seit Jahren zunehmend. Ein grosser Treiber für diese Entwicklung ist 
das Bevölkerungswachstum. Weiter werden auch aufgrund parlamentarischer Aufträge und 
Volksinitiativen Stellen geschaffen. Dies beispielsweise auch für befristete Projekte wie den 
Bau der Fernwärme, Informatik-Projekte oder für die Überbauung der Transformationsareale, 
um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen.  

Fraglich ist, was passiert, wenn die entsprechenden Projekte abgeschlossen sind. 
Vermutungsweise werden in den meisten Fällen die Vollzeitstellen behalten und die 
Personen anderweitig eingesetzt. Bei neuen Projekten bzw. bei Bedarf werden wiederum 
neue Headcounts budgetiert. Dies führt zu einem kontinuierlichen Stellenwachstum. Deshalb 
drängt sich mehr Transparenz bezüglich dieser projektbezogenen Stellen auf. 

Vor diesem Hintergrund fordern die Motionäre den Regierungsrat auf, die Berichterstattung 
an den Grossen Rat gemäss den folgenden Parametern zu ergänzen und, wo nötig, die 
entsprechenden rechtlichen Grundlagen anzupassen: 

- Grundsätzlich sind Arbeitnehmende, welche aufgrund eines terminierten Projektes 
benötigt werden, jeweils und nach Möglichkeit befristet einzustellen. Andernfalls ist 
dies zu begründen.  

- Im Jahresbericht des Regierungsrates sind die projektbezogenen Stellen gesondert 
auszuweisen, nach Projekt gegliedert und unter Angabe des vorgesehenen 
Projektendes.  

- Dauert ein Projekt länger, kann beim Grossen Rat im Rahmen des Budgetprozesses 
eine Verlängerung der befristeten Stelle beantragt werden.  

- Sollen projektbezogene Stellen dauerhaft in den ordentlichen Headcount überführt und 
die betroffenen Personen anderweitig eingesetzt werden, ist dies im Rahmen des 
Budgetberichtes ausdrücklich festzuhalten. 

- Endet ein Beschäftigungsverhältnis muss sichergestellt werden, dass ein 
bestmöglicher Wissenstransfer an die Organisation stattfindet.  

Michael Hug, Luca Urgese, Pascal Messerli, Balz Herter, Tobias Christ, Philip 
Karkger, Annina von Falkenstein 



Motion betreffend bequem durch die Innenstadt mit einem Tramersatz – 
damit betagte und mobilitätseingeschränkte Personen und das 
Gewerbe nicht vergessen gehen 

24.5031.01 
 

Antrag auf dringliche Behandlung dieser Motion an der Grossratssitzung vom 7.2.24  

Einer gemeinsamen Medienmitteilung von Bau- und Verkehrsdepartement BVD und Basler 
Verkehrsbetriebe BVB ist zu entnehmen, dass infolge der Gleissanierung am Steinenberg im 
April 2024 fast alle Tramlinien umgeleitet werden müssen und nur für die Linie 3 ein 
Tramersatz mit Bussen vorgesehen ist. Zur gleichen Zeit finden die letzten Etappen des 
Gleisersatzes an der Postkurve und im Bereich Schifflände (Marktplatz) statt. 

Im Telebasel-Interview vom 11. Januar 2024 hielt der Leiter Infrastruktur der BVB fest, dass 
es in diesen vier Wochen nicht möglich sein wird, mit dem Tram die Innenstadtstadtachse zu 
bedienen und diese Achse zwischen Bankverein und Marktplatz nur „fussläufig“ zu erreichen 
sei.  

Die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Öffentlichen Verkehr ist jedoch insbesondere für 
ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen wichtig. Auch das lokale Gewerbe ist darauf 
angewiesen, dass die Innenstadt gut erreichbar ist. Die Bautätigkeiten in der Innenstadt sind 
auch ohne Tramsperrung für das Gewerbe und das Funktionieren der Innenstadt eine grosse 
Herausforderung - auch wenn sämtlichen Akteuren attestiert werden kann, dass sie ihr 
Bestes geben, die Behinderungen und Einschränkungen möglichst gering zu halten. 

Entsprechend ist eine Lösung während dieser Tramsperrung im April 2024 dringend 
notwendig, um sicherzustellen, dass mindestens während den Ladenöffnungszeiten für 
betagte und/oder mobilitätseingeschränkte Personen ein Tramersatz auf der Achse 
Bankverein-Barfüsserplatz-Marktplatz angeboten wird. Für einen solchen Tramersatz 
könnten bspw. die ausser Betrieb genommenen „Mobilisk“-Fahrzeuge der BVB oder andere 
Mittel benutzt werden, welche die besagte Innenstadtachse direkt oder indirekt (bspw. durch 
Shuttlefahrten durch die Freien Strasse) bedienen können und mindestens einmal 
dazwischen für einen Zu- und Ausstieg anhalten. 

Aus diesen Gründen bittet der Motionär den Regierungsrat gemeinsam mit den BVB eine 
Lösung zu erarbeiten und umgehend Massnahmen zu ergreifen, damit die besagte 
Innenstadtachse während der Tramvollsperrung im April mit einem Tramersatz, mindestens 
für betagte und / oder mobilitätseingeschränkte Personen, direkt zu erreichen bleibt. 

Joël Thüring  



Anzug betreffend Wiederaufnahme regelmässiger Wochenendfahr-
gelegenheiten des Rufbus auf dem Friedhof Hörnli 

24.5022.01 
 

Seit 2021 wird das Rufbus-Angebot für Friedhofbesuchende durch das Team des Friedhofs am 
Hörnli geführt. Der Kleinbus konnte an Werktagen wie am Wochenende am Friedhofeingang 
telefonisch gerufen werden, und fährt dann zum gewünschten Grabfeld. Dies ermöglicht auch 
älteren Personen und solchen, die weniger gut zu FUSS sind, das mühelose Erreichen von 
entfernten Grabfeldern. Insbesondere bei kalten und heissen Wetterbedingungen sowie beim 
Transportieren von Grabschmuck ist dieses Angebot auf dem weiten Friedhofsgelände hilfreich, 
weil ohne diese Transportmöglichkeit ein Friedhofsbesuch für viele Menschen nicht möglich 
wäre. 

Gemäss Auskunft des Regierungsrats wurde per Sommer 2023 das Rufbus-Angebot an 
Wochenenden gestrichen; dies mit der Begründung, die Auslastung des Teams der 
Friedhofmitarbeitenden sei aufgrund der höheren Anzahl von Todesfällen hoch und die 
Nachfrage nach Fahrgelegenheiten sei am Wochenende sehr gering gewesen. 

Eine der Ursachen für die behauptete geringe Nachfrage ist die Information der 
Friedhofsbesuchenden. Das Angebot des Rufbusses wird lediglich auf einem Plakat am 
Friedhofseingang erwähnt. Auf der Webseite des Friedhofs ist dazu jedoch keinerlei Information 
auffindbar. Die Nutzung eines Angebots fällt naturgemäss geringer aus, wenn nicht oder nur 
ungenügend auf diese Transportmöglichkeit aufmerksam gemacht wird. Unverständlich, dass 
diese Dienstleistung nicht via alle heute üblichen Kommunikationsplattformen angeboten wird. 
Neben dem Bestattungswesen und dem Unterhalt der wertvollen grossen Grünfläche muss 
auch dem Besuch und dem Aufenthalt der Trauergäste und Grabbesuchenden die nötige 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, auch hinsichtlich des Zugangs zu den Gräbern während 
der gesamten Öffnungszeit. Ein Friedhof ist für viele Menschen ein Ort des Andenkens, des 
Trauerns und des Innehaltens. Entsprechend wichtig ist es, dass auch die Grabfelder in 
weiterer Distanz vom Eingang für Personen mit eingeschränkter Mobilität erreichbar sind - und 
dies nicht ausschliesslich an Wochentagen. Die Reduktion dieses Angebotes schränkt die 
Besuchsfreiheit - nicht nur von älteren Personen - ein; die Verwaltung bevormundet in gewisser 
Weise einen Teil der Friedhofsbesuchenden, Dies auch deshalb, weil eine Zufahrt mit privaten 
Fahrzeugen an Wochenenden nicht erlaubt ist. 

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen und zu berichten: 

- Wie die Information über die Nutzung des Rufbus ergänzt und verbessert werden kann, 
auch auf der Webseite des Friedhofs. 

- Wie sichergestellt werden kann, dass der Rufbus auch am Wochenende regelmässig 
fährt, und nicht nur an Feiertagen, zum Beispiel durch eine Verschiebung der 5 
Tagewoche weg von den klassischen Werktagen oder einer Verschiebung um einzelne 
Halbtage oder weitere Ansätze. 

- Ob im Falle des Verzichts auf die Erweiterung des Rufbus-Angebots die Möglichkeit 
besteht, an allen oder einzelnen Wochenenden, an denen der Rufbus nicht fährt, den 
Zugang für private Fahrzeuge zu ermöglichen, damit Personen mit Gehschwierigkeiten 
einen eigenen Transport für einen Grabbesuch organisieren können. 

- Ob der Rufbus - falls das Angebot wegen Personalknappheit nicht auf die Wochenenden 
ausgedehnt werden kann - mit Freiwilligen betrieben werden kann, ähnlich dem Betrieb 
von Transportmöglichkeiten für Menschen mit einer Behinderung. 

Annina von Falkenstein, Laurin Hoppler, Anouk Feurer, Beda Baumgartner, Luca 
Urgese, Georg Mattmüller, Thomas Widmer-Huber, Bruno Lötscher, Jo Vergeat, 
Joël Thüring, Niggi Daniel Rechsteiner 



Anzug betreffend Nutzung des Horburg-Parkings als Quartierparking 24.5032.01 
 

Die Bau- und Raumplanungskommission des Grossen Rates hatte sich im Rahmen der 
Beratung des Bebauungsplans Horburg Dreirosen kritisch mit der geplanten Unterbauung der 
Grünräume für unterirdische Parkplätze auf dem Areal auseinandergesetzt. Dies nicht nur aus 
Gründen des Klimas und des Schwammstadtprinzips, sondern auch weil sich auf der Parzelle 
nebenan zwischen Horburg-Bebauung und dem Horburgpark bereits heute ein unternutztes 
Parkhaus befindet, welches die Novartis im Baurecht auf kantonalem Boden betreibt.  

Die Parkplatzbewirtschaftung des Horburg-Parkings ist aufgrund von Bestimmungen im 
Baurechtsvertrag auf Arbeitnehmende eingeschränkt, da sich in unmittelbarer Umgebung 
bislang vor allem Labore und Büros befanden. Da sich das Parkhaus selbst im kantonalen 
Inventar der schützenswerten Bauten befindet, ist davon auszugehen, dass das Parkhaus auch 
über die nächsten Jahrzehnte der städtebaulichen Entwicklung des gesamten Klybeck-
Quartiers Bestand haben wird. Umso wichtiger ist eine Nutzung im Sinne des Quartiers, das 
trotz des niedrigen Motorisierungsgrads einen hohen Parkierungsdruck aufweist.  

Der Regierungsrat wird gebeten, zu prüfen und zu berichten: 

Wie in Zusammenarbeit mit der Baurechtnehmerin eine Anpassung des Baurechtvertrags oder 
eine Übernahme des Parkhauses in öffentliches Eigentum (Heimfall) eingeleitet werden kann, 
damit das Parking am Horburgpark als Quartierparking besser genutzt werden kann.  

Salome Bessenich, Ivo Balmer, Andreas Zappalà, Michael Hug, Christoph Hochuli, 
Lea Wirz, Andrea Elisabeth Knellwolf, Pascal Messerli, René Brigger, Stefan Wittlin, 
Gabriel Nigon 



Anzug betreffend Kultur für alle - Swisslos-Fonds Unterstützung auch 
bei kulturellen Veranstaltungen mit Kollekte 

24.5040.01 
 

Aus dem Swisslos-Fonds können Beiträge für gemeinnützige Zwecke u.a. auch im kulturellen 
Bereich ausgerichtet werden.  

Kulturelle Anlässe werden aber praxisgemäss nur unterstützt, wenn Besucherinnen und 
Besucher vorgängig einen Eintrittspreis bezahlen müssen.  

Nicht unterstützt werden kulturelle Veranstaltungen, bei denen die Besucherinnen und 
Besucher erst am Schluss einen Beitrag mittels einer freiwilligen Kollekte entrichten, und zwar 
auch dann nicht, wenn sonst alle anderen Voraussetzungen für eine Unterstützung erfüllt sind. 

Dies ist stossend, weil damit v.a. solche kulturelle Veranstaltungen ohne Unterstützung durch 
den Swisslos-Fonds auskommen müssen, welche dem Publikum einen niederschwelligen 
Zugang zur Kultur ermöglichen und angesichts der fehlenden Kosthürde ein durchmischteres 
Publikum zu erreichen vermögen. Betroffen sind davon insbesondere kleinere Vokalensembles 
und Chöre, die oft Konzerte mit Kollekte durchführen und gerade in Basel ein schweizweit 
anerkannt hohes Niveau haben. Sie leisten damit einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur 
kulturellen Vielfalt in Basel und der ganzen Region.  

Die Anzugstellerinnen und Anzugsteller bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu 
berichten, ob die Swisslos-Fonds Verordnung nicht so ausgelegt oder allenfalls entsprechend 
angepasst werden kann, dass zur Förderung des möglichst niederschwelligen Zugangs zu 
kulturellen Angeboten eine finanzielle Unterstützung aus dem Swisslos-Fonds nicht nur bei 
Veranstaltungen mit Eintrittspreis, sondern auch bei solchen mit Kollekte möglich wird. 

Bruno Lötscher-Steiger, David Jenny, Erich Bucher, Catherine Alioth, Joël Thüring, 
Béla Bartha, Sasha Mazzotti, Franziska Roth, Brigitte Gysin, Sandra Bothe-Wenk, 
Nicole Kuster, Jenny Schweizer, Jo Vergeat, Annina von Falkenstein, Heidi Mück, 
Amina Trevisan, Franz-Xaver Leonhardt 
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An den Grossen Rat 21.5425.02 

 
 
ED/P215425 
 
Basel, 20. Dezember 2023 
 
Regierungsratsbeschluss vom 19. Dezember 2023 
 
 
 

Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend bessere Durchmi-
schung der Schulklassen für mehr Chancengerechtigkeit 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 15. September 2021 den nachstehenden Anzug 
Edibe Gölgeli und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 

 
«Eine Publikation des Schweizerischen Wissenschaftsrats (SWR) zeigt mit aller Deutlichkeit auf, dass 
das Schweizer Bildungssystem immer noch sozial ungerecht ist. Von Chancengleichheit im Bildungs-
system kann weiterhin keine Rede sein. Obwohl es ein zentrales politisches und von der Verfassung 
vorgegebenes Ziel ist, dass alle Kinder "optimale Bildungschancen [...] unabhängig von Geschlecht 
und sozialer Herkunft" erhalten sollen, ist es in der Realität anders.  

Auch weisen internationale Studien auf eine zunehmende soziale und ethnische Entmischung zwi-
schen städtischen Schulen je nach entsprechender soziokultureller Zusammensetzung eines jeweili-
gen Stadtteiles hin. Dies ist insofern problematisch, als die soziale und ethnische Zusammensetzung 
von Schulen einen nachweisbaren Effekt auf die Leistungen der Schülerinnen hat, und dies unabhän-
gig von deren individuellem Hintergrund. In keinem OECD-Land sind diese sogenannten Kompositi-
onseffekte so ausgeprägt wie in der Schweiz. Während andernorts eine neu eingeführte freie Schul-
wahl und der Zulauf an Privatschulen für ungleiche Schulbedingungen verantwortlich gemacht werden, 
ist die unterschiedliche Zusammensetzung der Schuten in der Schweiz hauptsächlich auf die Entmi-
schung zwischen Wohnquartieren und auf entsprechende schulische Einzugsgebiete zurückzuführen.  

Statistiken belegen, wo ein Kind zur Schule geht, beeinflusst sein späteres Leben. Auch wird beleget, 
dass Schulkinder aus fremdsprachigen und bildungsfernen Milieus oft deutlich weniger Schulerfolg 
haben. Und da die Schulen heute die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in der unmittelbaren 
Umgebung abbilden, haben Kinder in bestimmten Stadtquartieren dementsprechend schlechtere 
Chancen als Kinder anderer Stadtquartiere.  

Seit Jahren befasst sich beispielsweise das akademische «Zentrum für Demokratie» in Aarau mit die-
sen Effekten. Hier wurde ein Computerprogramm entwickelt, das die einseitige Zusammensetzung von 
Klassen verhindern soll. Zur Optimierung wurde ein neuartiger, detailgetreuer Algorithmus entwickelt, 
der künftig in ein Hilfstool überführt werden könnte, welches die Schulzuteilung und Schulraumplanung 
unterstützen kann. Dabei geht es nicht um die Zuteilung einzelner Schülerinnen, sondern um die Ent-
wicklung von Vorschlägen zur Anpassung der Einzugsgebiete an ihren Grenzen. Die Einzugsgebiete 
bleiben zusammenhängend und es werden kurze und sichere Fusswege zur Schule vorgesehen (Prin-
zip der «Quartierschule» bleibt dabei bestehen). In Zürich und Bern haben die Tests mit dem Compu-
terprogramm bereits begonnen und erzielen ermutigende Resultate.  

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,  

- ob dieses computergestützte Hilfstool nach dem Beispiel von Zürich auch in Basel versuchs-
weise eingeführt werden könnte, um so eine bessere Durchmischung der städtischen Schulen 
als ergänzenden Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit in der Volksschule zu erreichen;  

- ob andere geeignete Massnahmen zur Erreichung desselben Ziels eingeführt werden können;  
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- ob insbesondere die sprachliche Durchmischung der einzelnen Klassen so gestaltet werden 
kann, dass keine Schulklasse einen homogenen fremdsprachigen Anteil von Schülerinnen und 
Schülern der gleichen Sprachgruppe aufweist;  

- ob die Klassenbildung jeweils so erfolgen kann, dass keine Klasse gebildet wird, in der mehr als 
dreissig Prozent der Kinder die gleiche Fremdsprache sprechen und ebenfalls der Anteil 
deutschsprachiger Kinder pro Klasse mindestens dreissig Prozent 

Edibe Gölgeli, Michela Seggiani, Marianne Hazenkamp-von Arx, Eric Weber, Jessica Brandenburger, 
Claudia Miozzari, Johannes Sieber, Franziska Roth, Beatrice Messerli, Oliver Bolliger, Semseddin 
Yilmaz, Lea Wirz, René Brigger, Christoph Hochuli, Seyit Erdogan, Nicole Amacher, Alexandra Dill, 
Mehmet Sigirici, Fleur Weibel, Mahir Kabakci, Patrizia Bernasconi» 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 

Verschiedene Studien belegen, dass Kinder aus sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen und 
bildungsfernen Familien statistisch betrachtet schon beim Kindergarteneintritt schlechtere Start-
chancen haben und aus dem privaten Umfeld auch weniger Unterstützung während ihrer weiteren 
Schullaufbahn erhalten. Sie haben in der Folge ein grösseres Risiko, schlechtere schulische Leis-
tungen zu erbringen. Diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen können sich negativ auf den 
individuellen Bildungserfolg auswirken. Chancengerechtigkeit in der Bildung bedeutet, dass alle 
Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrem sozialen Hintergrund ihr 
individuelles Bildungspotenzial gleich gut ausschöpfen können. 

1.1 Massnahmen zur Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler 

Für die Volksschulen Basel-Stadt ist die soziale und kulturelle Diversität mit einem im schweizeri-
schen Durchschnitt sehr hohen Anteil von Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch eine 
grosse pädagogische Herausforderung, welche den Schulalltag und die Unterrichtsgestaltung mit-
prägt. Eine chancengerechte Volksschule muss gleichwertige und diskriminierungsfreie Lernbedin-
gungen und -möglichkeiten, Transparenz und Fairness bei der Leistungsbeurteilung sowie Durch-
lässigkeit und Anschlussfähigkeit der Bildungswege gewährleisten. Die Volksschulen begegnen 
den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Kinder mit einer Reihe von Massnahmen, die 
darauf abzielen, dass sich Ungleichheiten im Verlauf der Schullaufbahn nicht verstärken. 
 
Eine wichtige Massnahme ist die möglichst frühe Vermittlung der deutschen Sprache: Damit jedes 
Kind möglichst gut in seine Schulzeit starten kann, fördert der Kanton das spielerische Deutschler-
nen vor dem Kindergarten. Kinder, die kaum oder kein Deutsch sprechen, müssen im Jahr vor dem 
Kindergarten eine Spielgruppe oder eine andere deutschsprachige Betreuungsinstitution besu-
chen. 
 
Ferner begegnet der Kanton Basel-Stadt dem Problem der sozialen Segregation, indem sich die 
finanziellen Ressourcen für die Förderangebote an den Standorten am Sozialindex des entspre-
chenden Einzugsgebietes bemessen. Die Schulen in sozial belasteten Quartieren erhalten folglich 
mehr Förderressourcen für ihre Schülerinnen und Schüler.  
 
Weitere Massnahmen, die dem Ziel der Chancengerechtigkeit dienen, sind: 
 

 Betreuungsangebote: Kitas, Tagesstrukturen, Ferienangebote 

 Gezielte Sprachförderung: Deutsch als Zweitsprache (DaZ), DaZ-Anfangs- und Aufbauun-
terricht für Kinder, die nur über wenige oder keine Deutschkenntnisse verfügen, Sprachbe-
wusster Unterricht 

 Individuelle Förderangebote: Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik, Begabungs- und 
Begabtenförderung 
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 Massnahmen bei Entwicklungsverzögerung 

 Schulsozialarbeit 
 
Der Regierungsrat hat zudem dem Grossen Rat im Oktober 2023 ein umfassendes Massnahmen-
paket zur Verbesserung der integrativen Schule vorgelegt. Mit den Massnahmen sollen die Schü-
lerinnen und Schüler noch gezielter gefördert und soll der wachsenden Belastung von Lehr- und 
Fachpersonen und Schulleitungen entgegengewirkt werden. 

1.2 Studie zur besseren Durchmischung in städtischen Schulen 

Der Anzug bezieht sich auf den Studienbericht, «Durchmischung in städtischen Schulen – eine 
politische Aufgabe?»1 des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) von März 2021. Die Autorinnen 
und Autoren stellen beträchtliche Unterschiede in der Zusammensetzung der analysierten städti-
schen Schulen hinsichtlich der sprachlichen und sozioökonomischen Herkunft fest. Das sei insofern 
problematisch, als die soziale und ethnische Zusammensetzung von Schulen nachweisbare Ef-
fekte, sogenannte Kompositionseffekte, auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler habe. 
Der Bericht zeigt am Beispiel der Städte Basel, Bern, Genf, Lausanne, Winterthur und Zürich auf, 
wie die Einzugsgebiete von Schulen mithilfe eines Algorithmus angepasst werden könnten, um 
eine bessere Durchmischung zu erreichen. 
 
Das datengestützte Analysetool wird seit dem Schuljahr 2023/24 in Uster eingesetzt. 

1.3 Kompositionseffekte 

Im schulischen Kontext bezieht sich der Begriff «Kompositionseffekte» auf die Auswirkungen der 
Zusammensetzung einer Schulklasse auf die individuellen Leistungen der Schülerinnen und Schü-
ler. Basierend auf der These, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund der Zusammensetzung ihrer 
Klasse in sozial belasteteren Quartieren benachteiligt sind, wurde in Studien der Einfluss verschie-
dener Merkmale wie beispielsweise des sozioökonomischen Hintergrunds oder der Erstsprache 
untersucht. Die Ergebnisse sind uneinheitlich. Breiter abgestützt sind Kompositionseffekte bezüg-
lich des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler sowie des sozioökonomischen Status der Fa-
milie. Hingegen spielen Kompositionseffekte aufgrund des Migrationshintergrunds eine unterge-
ordnete Rolle und schwächen sich nach Kontrolle anderer Merkmale wie beispielsweise der 
sozioökonomischen Herkunft nochmals ab. Es besteht in der Bildungsforschung kein Konsens be-
züglich der Ursache von Kompositionseffekten. Ein naheliegender Erklärungsansatz ist der Einfluss 
stereotyper Erwartungshaltungen der Lehrpersonen gewissen Schülergruppen gegenüber. Die Er-
wartungshaltung verstärkt das erwartete Verhalten bei den Schülerinnen und Schülern und beein-
flusst dadurch deren Leistungsbereitschaft. Diskutiert wird u. a. auch die Wirkung von Normen und 
Verhaltensweisen, die von Schülerinnen und Schülern einer Klasse geteilt werden (Peer-Effekte), 
wie beispielsweise die Motivation. 
 
In Bezug auf unbewusste Stereotypisierungen sprechen sich viele Bildungsforscherinnen und -for-
scher für den Einsatz objektiver Messinstrumente aus, die es den Lehrpersonen ermöglichen, 
Schulleistungen unabhängig und zuverlässiger zu beurteilen. Mit den standardisierten Leistungs-
tests, den Checks, und der Aufgabensammlung Mindsteps haben die Basler Schulen die Möglich-
keit, die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler klassen- und schultypunabhängig einschätzen 
zu lassen, womit unerwünschten Einflussfaktoren in der Leistungsbeurteilung entgegengewirkt 
werden kann. Die Ergebnisse liefern zusätzlich zur individuellen Ergebnisrückmeldung eine objek-
tive Fremdbeurteilung über den Leistungsstand der Klasse. 

                                                
1 Dlabac, Oliver; Amrhein, Adina; Hug, Fabienne (2021): Durchmischung in städtischen Schulen – eine politische Aufgabe? Optimierte schulische Einzugs-
gebiete für Schweizer Städte. Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA). (www.zdaarau.ch/dokumente/Durchmischung_staedtische_Schulen_Bericht_21.pdf) 
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2. Zu den einzelnen Forderungen 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,  
 
- ob dieses computergestützte Hilfstool nach dem Beispiel von Zürich auch in Basel versuchs-

weise eingeführt werden könnte, um so eine bessere Durchmischung der städtischen Schu-
len als ergänzenden Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit in der Volksschule zu erreichen; 

- ob andere geeignete Massnahmen zur Erreichung desselben Ziels eingeführt werden kön-
nen; 

 
Die Frage, ob das Hilfstool des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) eingesetzt werden soll, be-
trifft nur die Primarstufe, da bei der Anmeldung für die Sekundarschule die Standortpräferenzen 
der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden. 
 
Die für die Zuteilung verantwortlichen Fachpersonen bei den Volksschulen Basel-Stadt haben sich 
mit dem Studienbericht des ZDA auseinandergesetzt und waren auch im Gespräch mit den Ent-
wicklerinnen und Entwicklern des Algorithmus. Die Volksschulleitung ist zum Schluss gelangt, dass 
ein datengestütztes Analysetool zum aktuellen Zeitpunkt keinen Mehrwert bringt und folglich nicht 
erprobt werden soll. Die Volksschulleitung wird dessen Entwicklung und die Erfahrungen von an-
deren Städten jedoch beobachten. 
 
Das Ziel, eine möglichst gute Durchmischung zu erreichen, wird im bestehenden Zuteilungsverfah-
ren bereits stark gewichtet. Der Grundsatz, dass die Schülerinnen und Schüler im Kanton Ba- 
sel-Stadt in den ersten acht Jahren in der Nähe ihres Wohnorts den Kindergarten und die Primar-
schule besuchen, soll weiterhin gelten. Bei der jährlichen Festlegung der Einzugsgebiete respektive 
der Zuteilung der Schülerinnen und Schüler an die Standorte werden bereits heute verschiedene 
Faktoren, wie beispielsweise die soziale und sprachliche Herkunft der Schülerinnen und Schüler 
oder die Verteilung der Geschlechter, berücksichtigt. Die Länge des Schulwegs und insbesondere 
die Schulwegsicherheit sind für die Erziehungsberechtigten von sehr grosser Bedeutung. Die Fach-
personen bei den Volksschulen, welche die Standortzuteilung vornehmen, und die Schulleitungen, 
die für die Klassenbildung verantwortlich sind, bringen viel Erfahrung und genaue Kenntnisse der 
Schulen und deren Einzugsgebiete mit. Wenn neuer Wohnraum entsteht oder wenn Einzugsge-
biete beispielsweise aufgrund neuer Schulbauten verändert werden müssen, wird einer besseren 
Durchmischung der Einzugsgebiete grosses Gewicht beigemessen. 
 
An vielen Primarschulen werden zudem seit der Verlängerung der Primarschule auf sechs Jahre 
die Klassen beim Übertritt in die vierte Klasse aufgrund der Erfahrungen aus drei Schuljahren neu 
zusammengestellt. Mit der Veränderung der Klassenzusammensetzung kann unguten Konstellati-
onen oder Dynamiken entgegengewirkt werden. 
 
Der Kanton Basel-Stadt setzt darauf, die Ressourcen gezielt für diejenigen Kinder und Jugendli-
chen einzusetzen, die Unterstützung benötigen. Die Massnahmen zur Stärkung der Chancenge-
rechtigkeit werden im Abschnitt 1.1 beschrieben. 
 
- ob insbesondere die sprachliche Durchmischung der einzelnen Klassen so gestaltet werden 

kann, dass keine Schulklasse einen homogenen fremdsprachigen Anteil von Schülerinnen 
und Schülern der gleichen Sprachgruppe aufweist;  

- ob die Klassenbildung jeweils so erfolgen kann, dass keine Klasse gebildet wird, in der mehr 
als dreissig Prozent der Kinder die gleiche Fremdsprache sprechen und ebenfalls der Anteil 
deutschsprachiger Kinder pro Klasse mindestens dreissig Prozent 

 
Nach der Zuteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Primarschulstandorte durch die Volks-
schulleitung erfolgt auf Ebene Schule die Einteilung in die Klassen des jeweiligen Standorts. Die 
Klassenbildung obliegt den Schulleitungen. Sie haben den Auftrag, ausgewogene und gut durch-
mischte Klassen zu bilden. Dabei berücksichtigen sie die Geschlechterverteilung, die Schulwege 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 5/5   

und den Schulungsort der Geschwister. Eine Klasse darf die Anzahl von 25 Kindern nicht über-
schreiten und wenn möglich soll kein Kind einer Kindergartenklasse alleine einer neuen Primar-
schulklasse zugeteilt werden. Die Erstsprache ist bei der Klassenzuteilung ein wichtiges Kriterium. 
Die Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch werden gleichmässig auf die Klassen verteilt. 
Die Forderung, die Schülerinnen und Schüler bei der Klassenzuteilung in Bezug auf die Erstspra-
che möglichst zu durchmischen, ist folglich in der Praxis bereits weitgehend erfüllt. 
 
Die Festlegung von Richtwerten für ein einzelnes Kriterium, beispielsweise der Erstsprache, ist 
nicht sinnvoll. Damit würden andere, ebenfalls wichtige Kriterien übersteuert und der notwendige 
Entscheidungsspielraum der Schulen bei der Klassenzuteilung erheblich eingeschränkt. 

3. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend bes-
sere Durchmischung der Schulklassen für mehr Chancengerechtigkeit abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 17.5077.05 

 
 
ED/P175077 
 
Basel, 7. Februar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 6. Februar 2024 
 
 
 

Anzug Annemarie Pfeifer und Konsorten betreffend Evaluation und 
Beruhigung der integrativen Schule 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 vom Schreiben des Regierungsrates 
(17.5077.04) Kenntnis genommen und entgegen dem Antrag des Regierungsrates den nachste-
henden Anzug Annemarie Pfeifer und Konsorten stehen lassen und dem Regierungsrat zum er-
neuten Bericht überwiesen: 

 
«Seit 2011 ist in Basel-Stadt die neue Sonderpädagogikverordnung in Kraft. Mit grossem Einsatz ha-
ben Lehrpersonen ihren Unterricht neu gestaltet. Die Klassen sind seitdem deutlich heterogener zu-
sammengesetzt. Dies bedeutet für die Kinder und die Lehrpersonen eine grosse Herausforderung. 
Basel-Stadt hat die integrative Schule forciert. Bewährte Institutionen, wie etwa die Gehörlosen- und 
Sprachheilschule, welche Kinder speziell gefördert haben, um sie dann wieder in die Regelschule ein-
zugliedern, müssen sich sehr stark verkleinern oder gar ihre Tore schliessen. Gleichzeitig hört man 
aus dem schulischen Umfeld, dass besonders schwierige und/oder schulisch schwache Kinder im 
hektischen Schulalltag nicht mehr die optimale Förderung erhalten. Die integrative Schule wird von 
Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich umgesetzt. In andern Kantonen wie BL, ZH, TG, SZ, BE, AG 
u.a.m. sind weiterhin Einführungsklassen möglich. 

Den Unterzeichnenden erscheint es wichtig, dass die integrative Schule verbessert wird. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

 2014 wurde die integrative Schule erstmals evaluiert. Der Regierungsrat soll aufzeigen, wie die 
damals genannten Schwächen des neuen Schulmodells behoben worden sind. 

 Der Regierungsrat soll mit einer zweiten Studie insbesondere aufzeigen, welche Erfolge oder Miss-
erfolge die integrative Schule in Bezug auf die Förderung von schwachen Schülern oder auch 
Hochbegabten vorweist. Auch soll sie untersuchen, wie der Schulerfolg der ganz "normalen" Kin-
der verläuft. Weiter soll festgestellt werden, welche Folgen der erhöhte Stress auf das Wohlerge-
hen der Lehrpersonen hat. Darauf aufbauend soll er dem Grossen Rat berichten, wie er die integ-
rative Schule weiter verbessern will, natürlich mit dem Wohl der Kinder im Zentrum. 

 In einem Überblick soll dargestellt werden, wie das Thema der Einschulung in andern Kantonen, 
welche auch Mitglied des Sonderschulkonkordates sind, praktiziert wird und wie man dort das 
Angebot einer Einführungsklasse handhabt. 

 Weiter soll er aufzeigen, wie der Schulalltag für die Kinder beruhigt werden kann, beispielsweise 
durch vermehrtes Teamteaching. 

Annemarie Pfeifer, Helen Schai-Zigerlig, Beatrice Messerli, Sibylle Benz, Franziska Reinhard, Oswald 
Inglin, Daniela Stumpf, Katja Christ, Kerstin Wenk, Martina Bernasconi, Stephan Mumenthaler, Tim 
Cuénod» 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
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1. Ausgangslage und Historie der politischen Vorstösse zur integ-
rativen Schule 

1.1 Forderung, Beantwortung und Diskussion des Anzugs Annemarie Pfeifer 
und Konsorten betreffend Evaluation und Beruhigung der integrativen 
Schule 

Die Anzugstellenden fordern den Regierungsrat primär dazu auf, Verbesserungen an der integra-
tiven Schule vorzunehmen und eine erneute Evaluation zur Thematik durchzuführen. 
 
In der zweiten Anzugsbeantwortung vom 20. Oktober 2021 (17.5077.04) führte der Regierungsrat 
die bestehenden Förder- und Unterstützungsmassnahmen der Förderstufen 1, 2 und 3 auf. Ferner 
erläuterte er weitere geplante Massnahmen für die Verbesserung der integrativen Schule. Die ge-
nannten Massnahmen wurden zur Umsetzung der Motion Franziska Roth und Konsorten betreffend 
ergänzende Massnahmen zur Umsetzung des Auftrages der integrativen Schule (P205343) defi-
niert (s. dazu Ziff. 1.2). 
 
Im Rahmen der Grossratsdebatte vom 16. Februar 2022 haben Grossratsmitglieder gefordert, in 
zwei Jahren erneut zum Stand und zur Entwicklung der integrativen Schule zu berichten – insbe-
sondere zu den erwähnten Massnahmen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit starken 
Verhaltensauffälligkeiten und Autismus-Spektrum-Störungen sowie zu den Massnahmen im Um-
gang mit gravierenden Sprachentwicklungsdefiziten. Ferner verlangten sie, die integrative Schule 
sei erneut zu evaluieren. 

1.2 Forderung und Beantwortung der Motion Franziska Roth und Konsorten be-
treffend ergänzende Massnahmen zur Umsetzung des Auftrages der integ-
rativen Schule 

Die Motion Franziska Roth fordert ebenfalls Massnahmen zur Verbesserung der Angebote für die 
Beschulung und Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Die Motionärinnen und Mo-
tionäre fordern primär die Weiterentwicklung der heilpädagogisch geführten sonderpädagogischen 
Spezialangebote und die Entlastung der Lernsituation durch zusätzliche Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen.  
 
In seiner Stellungnahme vom 3. Februar 2021 (20.5343.02) legte der Regierungsrat insbesondere 
folgende geplante Massnahmen dar: 

 Weiterentwicklung der heilpädagogisch geführten separativen Spezialangebote 

 Einrichtung von Förderräumen für verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler 

 Weiterentwicklung der Angebote zur Förderung und Unterstützung der Schülerinnen und Schü-
ler mit einer Autismus-Spektrum-Störung, namentlich die Einrichtung eines Kindergartens für 
Kinder mit der entsprechenden Diagnose 

 Ausbau der Tagesstrukturen für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf  
 
Mit Beschluss vom 21. April 2021 hat der Grosse Rat – dem Antrag des Regierungsrates folgend 
– die Motion Franziska Roth zur Ausarbeitung einer Vorlage überwiesen. 

1.3 Forderung der kantonalen Volksinitiative «für den Ausbau der separativen 
Angebote an der integrativen Schule Basel-Stadt (Förderklassen-Initiative)»  

Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 (KV; SG 111.100) 
und auf das Gesetz betreffend Initiative und Referendum vom 16. Januar 1991 (IRG; SG 131.100) 
reichten die Unterzeichnenden, im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten, am 19. August 2022 die 
kantonale Volksinitiative «für den Ausbau der separativen Angebote an der integrativen Schule Ba-
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sel-Stadt (Förderklassen-Initiative)» ein. Diese erklärte der Grosse Rat mit Be-
schluss Nr. 23/02/14G vom 11. Januar 2023 für rechtlich zulässig und überwies sie dem Regie-
rungsrat am 28. Juni 2023 zur Berichterstattung bis 11. November 2023 (Be-
schluss: Nr. 23/26/06G).  
 
Die unformulierte kantonale Volksinitiative fordert, dass im Kanton Basel-Stadt neben den Integra-
tionsklassen wieder heilpädagogisch geführte Förderklassen mit eigenständiger Leitung eingeführt 
werden. In die heilpädagogischen Förderklassen sollen einerseits Schülerinnen und Schüler ein-
geteilt werden, die kleinere Lerngruppen benötigen, um sich entfalten zu können, aber auch Schü-
lerinnen und Schüler, die sich aufgrund ihres auffälligen Verhaltens nicht in eine Regelklasse in-
tegrieren lassen. Zudem sollen die heilpädagogischen Schulen sowohl privat als auch staatlich 
weiter ausgebaut werden. 

1.4 Die Forderungen der Förderklassen-Initiative und der weiteren politischen 
Vorstösse zur integrativen Schule im Vergleich 

Die Motion Franziska Roth und Konsorten fordert ebenfalls Massnahmen zur Verbesserung der 
Angebote für die Beschulung und Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Die Motio-
närinnen und Motionäre fordern jedoch primär die Weiterentwicklung der heilpädagogisch geführ-
ten sonderpädagogischen Spezialangebote, während die Initiative explizit Förderklassen fordert.  
 
Der Anzug Annemarie Pfeifer verlangt Verbesserungen der integrativen Schule und eine erneute 
Evaluation zur Thematik.  
 
Sowohl die Initiative als auch die beiden parlamentarischen Vorstösse erachten das bestehende 
Fördersystem als nicht ausreichend respektive nicht für alle Schülerinnen und Schüler als zielfüh-
rend. Sie fordern, das bestehende Förderangebot so zu verändern, dass eine wirkungsvollere Be-
schulung und Förderung und damit auch eine Entlastung des gesamten Schulsystems erreicht 
wird.  

2. Massnahmenpaket zur Verbesserung der integrativen Schule als 
Antwort auf die Förderklassen-Initiative und die Motion Fran-
ziska Roth 

Mit dem Ratschlag zur Anpassung des Schulgesetzes vom 4. April 1929 (23.1410.01) und dem 
Bericht zur kantonalen Volksinitiative «für den Ausbau der separativen Angebote an der integrati-
ven Schule Basel-Stadt (Förderklassen-Initiative) vom 18. Oktober 2023 (22.1303.03)», der gleich-
zeitig als Gegenvorschlag «Massnahmen für die Verbesserung der integrativen Volksschule Ba-
sel-Stadt» und zur Umsetzung der Motion Franziska Roth und Konsorten betreffend ergänzende 
Massnahmen zur Umsetzung des Auftrages der integrativen Schule (20.5343.03) dient, legt der 
Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates ausführlich dar, welche Massnahmen er zur Verbes-
serung der integrativen Schule vorsieht. Im selben Bericht kündigt er eine Evaluation der geplanten 
Massnahmen an. 
 
Mit Beschluss vom 6. Dezember 2023 überwies der Grosse Rat den Ratschlag des Regierungsra-
tes vom 18. Oktober 2023 an die zuständige vorberatende Bildungs- und Kulturkommission. 
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3. Antrag 

Die Forderungen des Anzugs Annemarie Pfeifer sind mit dem Ratschlag zur Verbesserung der 
integrativen Schule erfüllt. Aufgrund dessen beantragen wir, den Anzug Annemarie Pfeifer und 
Konsorten betreffend Evaluation und Beruhigung der integrativen Schule abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 19.5424.03 

 
 
ED/P195424 
 
Basel, 7. Februar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 6. Februar 2024 
 
 
 

Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend mehr männliche 
Betreuungs- und Lehrpersonen in Basler Kitas, Tagesstrukturen, 
Kindergärten und Primarschulen 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 vom Schreiben 19.5424.02 des Re-
gierungsrates Kenntnis genommen und – entgegen dem Antrag des Regierungsrates – den Anzug 
Claudio Miozzari und Konsorten stehen lassen und dem Regierungsrat zum erneuten Bericht über-
wiesen: 

 
«Laut einer Statistik von Savoir Social, der Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales, waren in der 
familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung 2016 unter 10 Prozent Männer beschäftigt. In der 
obligatorischen Schule von Kindergarten bis Ende Sekundarschule waren im Kanton Basel im Schul-
jahr 2017/18 ein Viertel der Lehrkräfte Männer. Im Kindergarten und in der Primarschule ist das Miss-
verhältnis zwischen den Geschlechtern noch ausgeprägter. 

Mädchen und Buben profitieren von möglichst vielfältigen Rollenvorbildern. Eine bessere Geschlech-
terdurchmischung unter den Betreuungs- und Lehrpersonen kann ein ausgewogeneres Bild nicht nur 
der Berufe, sondern auch der Geschlechter an sich vermitteln. Es soll für Kinder normal sein, dass 
Männer Verantwortung bei der Kinderbetreuung, im Kindergarten und in der Primarschule überneh-
men.  

Gerade in dieser Altersphase werden bei den Kindern Rollenbilder geprägt, die später unter Anderem 
zu Einschränkungen bei der Berufswahl führen. Entsprechend kann mehr Ausgewogenheit zwischen 
den Geschlechtern in Kitas, Tagesstrukturen, Kindergarten und Primar auch einen Beitrag leisten für 
vielfältigere Berufswahlen und gegen den Fachkräftemangel in bestimmten Bereichen. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, wie der Anteil von Män-
nern in Basler Kitas, Tagesstrukturen, Kindergärten und Primarschulen in den nächsten zehn Jahren 
auf 35 Prozent erhöht werden könnte. 

Claudio Miozzari, Joël Thüring, Lea Steinle, Sebastian Kölliker, Michela Seggiani, Barbara Heer, Katja 
Christ, Jo Vergeat, Beat K. Schaller, Alexandra Dill, Mark Eichner, Sibylle Benz, Oliver Battaglia» 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 

Der Regierungsrat hat in der Anzugsbeantwortung vom 8. Dezember 2021 dargelegt, dass die 
Berufswahl ein persönlicher, von zahlreichen Faktoren beeinflusster Entscheid ist und Eingriffe bei 
der Stellenbesetzung angesichts des Lehrpersonenmangels keine Option darstelle. Er teilt die Ein-
schätzung der Anzugstellenden, dass es wünschenswert und wichtig wäre, dass mehr Männer in 
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den Kitas, im Kindergarten und der Primarschule arbeiten und als Rollenvorbilder präsent sind. 
Allerdings beurteilt er die Möglichkeiten, das Geschlechterverhältnis in den genannten Institutionen 
zu beeinflussen, als sehr begrenzt. In der Debatte des Grossen Rates vom 16. Februar 2022 wurde 
kritisiert, dass der Regierungsrat in seiner Antwort keine Vorschläge macht, wie der Praxisalltag 
und die Anstellungsbedingungen angepasst werden könnten. In den Voten wurde auch die Ausbil-
dung thematisiert. Diese sei wenig attraktiv, stelle für viele Berufseinsteigende eine zu hohe Hürde 
dar und müsse neu konzipiert werden. 

2. Diskussion  

Ein Ansatz, zu dem der Regierungsrat in seinem Schreiben ebenfalls ausführlich berichtet hat, sind 
Informations- und Sensibilisierungsmassnahmen der Schulen, der Verwaltung und der Pädagogi-
schen Hochschule FHNW (PH FHNW). Diese Massnahmen werden fortgesetzt. Der Kanton Ba-
sel-Stadt hat im Herbst 2023 zusammen mit elf weiteren Kantonen die Kampagne «Ich will Lehrer/in 
werden»1 lanciert. Mit der Kernbotschaft «Heute den Vorbildern von morgen Vorbild sein» wird die 
Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit des Lehrberufs vermittelt. Ziel ist es, bereits tätige Lehrpersonen 
durch ein positives Berufsimage zu stärken und zu motivieren und Interessierte – Jugendliche im 
Berufswahlprozess sowie Quer- oder Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger – zu einer Aus-
bildung zum Lehrberuf zu bewegen. Die PH FHNW vermittelt weiterhin in Porträts und auf Bildern, 
die Studierende und Lehrpersonen präsentieren, dass dieser Beruf auch für Männer attraktiv ist. 
Jüngstes Beispiel ist das im Sommer 2023 produzierte Key Visual2 für die Bewerbung der Studien-
gänge, das drei Männer und zwei Frauen zeigt. Die Studienvariante Quereinstieg zieht wie erhofft 
mehr Männer an als die Standardstudiengänge. Das erhöhte Interesse für diese Variante mit be-
schränkter Platzzahl wird genutzt, um Interessenten, die auch in den Standardstudiengängen stu-
dieren könnten, die Attraktivität von denselben aufzuzeigen. Die in der Erstbeantwortung erwähnte 
Gesprächsreihe «Geschlecht Bildung Profession» wird fortgeführt. Sie richtet sich an ein breites 
Publikum und greift unter anderem das Thema der Feminisierung der pädagogischen Berufe auf. 
 
Anpassungen der Anstellungsbedingungen oder der Ausbildungsgänge mit dem Ziel, mehr Männer 
als Lehr- Fachpersonen anstellen zu können, sind nicht angezeigt und auch nicht vorgesehen. Die 
Berufsaufträge und die damit einhergehenden Ausbildungen orientieren sich an den Erziehungs- 
und Bildungszielen der jeweiligen Stufen. Der Kanton Basel-Stadt als Arbeitgeber unternimmt un-
abhängig des mit diesem Anzug verfolgten Anliegens fortlaufend Anstrengungen, damit er fort-
schrittliche und attraktive Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für alle bieten kann. 
 
Der Regierungsrat sieht somit keine Handhabe, den Männeranteil in Basler Kitas, Tagesstrukturen, 
Kindergärten und Primarschulen in den nächsten zehn Jahren auf 35 Prozent zu erhöhen. Ange-
sichts der dargelegten Sachverhalte verzichtet er darauf, einen eigenen, tieferen Richtwert festzu-
legen. 
  

                                                
1 https://lehrerinwerden.ch/de/nw 
2 Erstklassiger Weg – Infovideo PH FHNW (https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik) 

https://lehrerinwerden.ch/de/nw
https://www.fhnw.ch/de/studium/paedagogik
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3. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend 
«mehr männliche Betreuungs- und Lehrpersonen in Basler Kitas, Tagesstrukturen, Kindergärten 
und Primarschulen» abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 19.5228.03 

 
 
ED/P195228 
 
Basel, 7. Februar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 6. Februar 2024 
 
 
 

Anzug Michelle Lachenmeier und Konsorten betreffend Pavillon für 
die Bildungslandschaft Bläsiversum 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 vom Schreiben 19.5228.02 Kenntnis 
genommen und – entgegen dem Antrag des Regierungsrats - den nachstehenden Anzug Michelle 
Lachenmeier und Konsorten dem Regierungsrat zum erneuten Bericht überwiesen: 

 

«Die Primarstufe Bläsi liegt im dicht besiedelten Matthäus-Quartier mit wenig Grünflächen, vielen ver-
schiedenen Nationalitäten und mit überdurchschnittlich vielen Kindern. Neben der formalen Bildung ist 
die Schule auch im Bereich der Integration, Quartiersarbeit und bei der non-formalen Bildung bzw. 
Freizeitbeschäftigung der Kinder herausgefordert. 

Im Sommer 2014 gründete die Primarstufe Bläsi die Bildungslandschaft Bläsiversum mit dem Ziel, 
Personen und Institutionen zu vernetzten, die in der Förderung, Begleitung, Bildung und Kinderbetreu-
ung tätig sind. Dadurch soll Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Sport, Musik, Spiel und anderen 
anregenden Umgebungen erleichtert werden. Hintergrund der Idee ist, dass nicht nur das schulische 
Lernen, sondern auch das Lernen ausserhalb der Schule in Freizeitangeboten, Vereinen etc. für die 
Entwicklung von verschiedenen Kompetenzen unabdingbar ist. 

Im Sommer 2016 wurde im Pausenhof der Pavillon (ein Container-Element), der zuvor als Schulzim-
mer genutzt wurde, als Kinder-Eltern-Café mit Freizeitangeboten umgenutzt. Betreut werden diese 
Angebote mehrheitlich vom Verein allwäg, wobei auch weitere Vereine und die Schule den Pavillon 
für Veranstaltungen nutzen (Bsp. Veloflicktag, Vernetzungsapéro, Kinderflohmi und Sprachangebote). 
Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch weitere Kinder und Erwachsene aus dem Quartier 
verweilen beim Pavillon und tauschen sich aus. Der Pavillon konnte für Vereine und andere Koopera-
tionspartner geöffnet werden und sich zu einem Ort der Begegnung und Kreativität entwickeln. 

Der Pavillon wurde für das Schuljahr 2017/18 aufgrund des Turnhallenumbaus vom Pausenhof auf die 
Aussenseite des Schulhauses versetzt. Der aktuelle Standort wird vom BVD nur provisorisch geduldet 
- bis spätestens auf Ende des Schuljahres 2019/2020 (letztmalige Verlängerung wurde beantragt). 
Zurück in den Innenhof der Bläsi-Schule kann der Pavillon nicht, da nach Umbau des Nebengebäudes 
kein Platz mehr für das Container-Element vorhanden ist. Die Schulleitung der Primarstufe Bläsi, die 
Steuergruppe der Bildungslandschaft Bläsiversum, Mitglieder des Elternrats, des Lehrerkollegiums 
und des Matthäusplatz-Vereins sowie der Verein allwäg, weitere Freizeitanbietende und Quartierbe-
wohner/innen begrüssen eine Anschlusslösung. 

Die Unterzeichnenden sind der Meinung, dass es am jetzigen Ort zwischen Bläsi-Schulhaus und Mat-
thäuskirche weiterhin ein Mehrzweckraum im Aussenbereich braucht, der als niederschwelliger Treff-
punkt für die non-formale Förderung und Entwicklung der Kinder, den Austausch mit Familien, die 
Vernetzung und für das friedliche Zusammenleben im Quartier betrieben wird (die Schule als Teil des 
Quartiers). Wichtig ist, dass dieser Ort bzw. Raum ausserhalb des Schulareals bzw. Pausenhofs und 
ausserhalb eines Gebäudes wie bspw. der Kirche bleibt, damit die Angebote offen und niederschwellig 
sind und damit gleichzeitig auch der Aussenraum bespielt werden kann. Dieser Raum könnte vom 
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Verein allwäg, der Primarstufe Bläsi oder einer anderen Institution verwaltet und von verschiedenen 
Vereinen und Privatpersonen für öffentliche Angebote genutzt werden. 

Wir bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

1. Wie die Weiterführung des Projekts gewährleistet werden kann? 

2. Ob es eine Möglichkeit für einen anderen Pavillon/Mehrzweckraum ausserhalb des Schulareals 
gibt? 

3. Ob insbesondere am Standort der öffentlichen Toiletten (Areal der Stadtgärtnerei) ein Häuschen 
mit Mehrzweckraum und öffentlichen Toiletten errichtet werden könnte? 

Michelle Lachenmeier, Beatrice Messerli, Harald Friedl, Thomas Widmer-Huber, Edibe Gölgeli, Balz 
Herter, Beat Braun, Katja Christ, René Häfliger, Alexander Gröflin, Pascal Pfister» 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 

In seiner Antwort vom 27. Oktober 2021 (19.5228.02) nahm der Regierungsrat wie folgt Stellung 
zum Anliegen des Anzugs, das Projekt Bläsiversum weiterzuführen: Das Containerelement wurde 
Mitte Juli 2020 abgebaut und ein neuer Standort im öffentlichen Raum könne von den Projektver-
antwortlichen nur mittels eines ordentlichen Baubewilligungsverfahrens eruiert werden. Ferner 
stehe der Pavillon der Bildungslandschaft Bläsiversum auf einer Liegenschaft, die als staatseige-
nes Baudenkmal behandelt wird und verletzte zudem den Umgebungsschutz der Matthäuskirche. 
Die zweite Verlängerung des Provisoriums bis zum 31. Juli 2020 sei daher bereits mit dem Hinweis 
erfolgt, dass keine weitere Verlängerung des Pavillons bewilligt würde. Zudem seien Neubauten 
nur unter erhöhten Anforderungen möglich, da der Matthäuskirchplatz als historische Anlage (Gar-
tendenkmalpflege) zu sehen sei und Grünanlagen auf Grundlage des Stadtklimakonzepts in Zu-
kunft nicht weiter überbaut bzw. unterbaut werden sollen. Aus Sicht der Dienststelle Städte- 
bau & Architektur könnte einem Neubau eines Pavillons für quartierdienliche Nutzungen zuge-
stimmt werden, vorausgesetzt, die Stadtgärtnerei und die Denkmalpflege würden zusagen und die 
notwenigen finanziellen Mittel würden erbracht. Zu berücksichtigen sei auch, dass bei einem Neu-
bau gemäss Gesetz über die Nutzung des öffentlichen Raumes (NöRG, SG 724.100) grundsätzlich 
eine Ausschreibung erfolgen müsse, wer diesen Pavillon quartierdienlich betreiben darf.  
 
An der Sitzung des Grossen Rats vom 16. Februar 2022 wurde der Anzug Michelle Lachenmeier 
und Konsorten mit dem Hinweis stehen gelassen, dass sich zwar die Fragen eins und zwei erledigt 
hätten, die Frage drei betreffend allfällige Nutzung des Areals der Stadtgärtnerei durch ein Häus-
chen mit Mehrzweckraum und öffentlichen Toiletten jedoch erneut zu prüfen sei. Es bestehe wei-
terhin ein Bedürfnis nach einem überdachten Ort für niederschwellige soziokulturelle Angebote auf 
dem Matthäuskirchplatz. Diese Idee sei bei einer künftigen Umgestaltung des Matthäuskirchplatzes 
zu berücksichtigen.  

2. Beantwortung der Fragen 

Da die Fragen eins und zwei laut den Voten der Anzugstellenden als erledigt angesehen werden 
können, wird im Folgenden nur auf Frage drei eingegangen.  
 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten;  
 
Ob insbesondere am Standort der öffentlichen Toiletten (Areal der Stadtgärtnerei) ein Häuschen 
mit Mehrzweckraum und öffentlichen Toiletten errichtet werden könnte?  
 

Die Stadtgärtnerei hat im Zusammenhang mit den derzeit laufenden Planungen zur Umgestaltung 
und Aufwertung des Matthäuskirchplatzes das ursprüngliche Anliegen nach einem überdachten Ort 
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für niederschwellige soziokulturelle Angebote geprüft und im Rahmen der Partizipation mit dem 
Quartier gespiegelt. Hierbei hat sich gezeigt, dass derzeit kein Bedarf hierfür besteht respektive die 
Anlage mit ihren vielen verschiedenen Nutzungen für eine solche Infrastruktur zu klein ist. Aus 
diesem Grund wird auf eine Überdachung verzichtet.  

3. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Michelle Lachenmeier und Konsorten betref-
fend «Pavillon für die Bildungslandschaft Bläsiversum» abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 24.5009.02 

 
 
ED/P245009 
 
Basel, 31. Januar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 30. Januar 2024 
 
 
 

Interpellation Nr. 164 Tonja Zürcher betreffend «Wissenschaftsfrei-
heit in Gefahr»  
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. Januar 2024) 
 

«Mitte Dezember hat der Landrat entschieden, die Schweizerische Friedensstiftung Swisspeace und 
deren Friedensforschung nicht zu unterstützen. Begründet wurde dies mit Aussagen von Swisspeace-
Direktor und Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel Laurent Goetschel zum Nahost-
Krieg. Dieser Entscheid war die bisherige Spitze einer politischen und medialen Debatte über kritische 
Wissenschaft zu Israel und Palästina und wird zu Recht als Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit 
kritisiert. So äusserte sich beispielsweise Alfred Bodenheimer, Leiter des Zentrums für Jüdische Stu-
dien der Universität Basel, im jüdischen Wochenmagazin «tacheles» deutlich: «Ungeachtet meiner 
eigenen Einschätzungen der Situation im Nahen Osten und der Positionen von Laurent Goetschel, 
geraten wir in ein hochgefährliches Fahrwasser, wenn politische Aussagen einzelner Personen, die 
vielleicht kontrovers, aber nicht konspirativ, menschenverachtend oder gewaltlegitimierend sind, zu so 
drastischen politischen Schritten führen.» Damit werde faktisch die Freiheit der Forschung, auch un-
populäre oder umstrittene Meinungen zu vertreten, beschnitten. 

Auch die Universität Basel und insbesondere die Fachbereiche der Gesellschaftswissenschaften ste-
hen unter grossem medialen und politischen Druck. Die akademische Integrität von Forschenden wird 
infrage gestellt, wenn ihre Forschung politisch unpopuläre Themen behandelt. Die Gefahr ist gross, 
dass auf unkritischere Themen ausgewichen wird und damit eine (Selbst-)Zensur und Einschränkung 
der Wissenschaftsfreiheit einhergeht. Zudem besteht die grosse Sorge, dass diese Tendenzen dazu 
führen, dass in kritischen Wissenschaften gespart werden soll oder sie auf weniger kritische Themen-
felder ausgerichtet werden sollen. Studierende der betroffenen Fächer haben Zukunftsangst und man-
gelnde Perspektiven, da unklar ist, ob nach Ende der Finanzierungsperiode, das Fach noch bestehen 
wird. Das alles, weil die Prinzipien der Forschungsfreiheit politisch hinterfragt werden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung der folgenden Fragen:  

1. Welche Bedeutung hat die Wissenschaftsfreiheit für den Regierungsrat? 

2. Wie sieht der Regierungsrat Einflussnahmen auf Forschungsinhalte und Schwerpunkte von For-
schung und Lehre an der Universität Basel?  

3. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, wenn versucht wird, politisch und medial Einfluss auf For-
schungsinhalte und Schwerpunkte von Forschung und Lehre an der Universität Basel zu nehmen? 

4. Wie beurteilt der Regierungsrat die Tatsache, dass die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit vor 
allem die Sozialwissenschaften treffen, welche ohnehin über eine knappe Finanzierung verfügen 
und damit grösseren Unsicherheiten ausgesetzt sind? 

5. Anerkennt der Regierungsrat diese Sorgen? 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2/4   

6. Was unternimmt die Universität Basel zum Schutz der Forschenden und Studierenden, wenn sie 
aufgrund ihrer Forschung medialem und politischem Druck ausgesetzt werden? Welche Leitlinien, 
Abläufe und Massnahmen gibt es? 

7. Wie unterstützt der Regierungsrat die Universität dabei? 

Tonja Zürcher» 

 
 

Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 

1. Zu den einzelnen Fragen 

1. Welche Bedeutung hat die Wissenschaftsfreiheit für den Regierungsrat? 

 
Hochschulinstitutionen und ihre Dozierenden sind durch Verfassungsbestimmungen grund- 
rechtlich vor politischer Einflussnahme geschützt (Art. 20 der Bundesverfassung, SR 101;  
§ 11 Abs. 1 lit. q der Kantonsverfassung, SG 111.100). Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre 
und Forschung ist auch in den Internationalen Pakten über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (UNO-Pakt I, Art. 15 Abs. 3) sowie über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II, 
Art 19 Abs. 2) und der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 10) enthalten, die die 
Schweiz ratifiziert hat.  
 
Der Regierungsrat erkennt in der Verfassungsgarantie der Wissenschaftsfreiheit einen fundamen-
talen Rechtsgrundsatz, der für eine lebendige Demokratie und eine offene Gesellschaft unverzicht-
bar ist. In den Errichtungsakten der Hochschulen mit kantonaler Beteiligung wird Wissenschafts-
freiheit ebenfalls ausdrücklich geregelt und bildet damit eine direkt handlungsorientierende Norm 
für den Regierungsrat:  

- § 3 des Vertrags zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die ge-
meinsame Trägerschaft der Universität Basel vom 27. Juni 2006 (Universitätsvertrag, 
SG 442.400), 

- § 5 des Vertrags zwischen den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und So-
lothurn über die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) vom 9. November 2004 
(SG 428.100) und  

- § 4 des Vertrags zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die ge-
meinsame Trägerschaft des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts vom 
10. November 2015 (SG 447.650).  

 
2.  Wie sieht der Regierungsrat Einflussnahmen auf Forschungsinhalte und Schwerpunkte von 

Forschung und Lehre an der Universität Basel?  

 
Gemäss herrschender Rechtslehre umfasst Wissenschaftsfreiheit drei Aspekte: 

- individuelle (private) Abwehrrechte und Freiheiten. Grundrechtsträger der Wissenschafts-
freiheit sind primär die mit Forschung und Lehre Befassten (Forschende und Dozierende), 
denen im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit namentlich weitgehende, aber nicht 

uneingeschränkte Meinungs‑, Äusserungs- und Publikationsrechte zukommen. Grenzen 
sind der Wissenschaftsfreiheit etwa da gesetzt, wo sie in Konflikt mit dem Straf- und ande-
ren Grundrechten tritt.  

- kollektive und institutionelle Rechte und Pflichten. Akademische Körperschaften und Hoch- 
schuleinrichtungen gelten gleichzeitig als Träger und Adressaten des Grundrechts: Als Zu-
sammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind die Institutionen 
selbst vor unzulässigen, insbesondere staatlichen Eingriffen geschützt. Gegenüber ihren 
Angehörigen haben die Institutionen gleichzeitig die Pflicht, deren Wissenschaftsfreiheit zu 
achten und wirksam zu schützen. 
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- die staatliche Pflicht, den Wissenschaftsbetrieb insgesamt so zu organisieren, dass die 
geistige, politische und methodische Unabhängigkeit der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler gewahrt werden kann. 
 

Aus diesen Grundsätzen kann abgeleitet werden, dass es zu den obersten Aufgaben der leitenden 
Organe einer akademischen Institution gehört, Wissenschaftsfreiheit wirksam zu garantieren.  
 
Die Regierungen der beiden Trägerkantone, die die wirksame Aufsicht gegenüber den Hochschu-
linstitutionen mit kantonaler Beteiligung (mit-)ausüben, und die Parlamente, denen deren Oberauf-
sicht obliegt, haben sicherzustellen, dass die Universität die notwendigen Bedingungen vorfindet, 
die Freiheit von Lehre und Forschung auch tatsächlich auszuüben. Dazu gehören neben organisa-
torischen etwa auch finanzielle und infrastrukturelle Verpflichtungen. Für die Basler Hochschulin-
stitutionen sind diese Verpflichtungen im Wesentlichen in den oben zitierten Errichtungsakten fest-
gehalten. 
 
3. Wie stellt sich der Regierungsrat dazu, wenn versucht wird, politisch und medial Einfluss auf 

Forschungsinhalte und Schwerpunkte von Forschung und Lehre an der Universität Basel zu 
nehmen? 

 
Der Regierungsrat setzt sich gemäss seiner Rolle dafür ein, Wissenschaftsfreiheit zu garantieren 
und die kantonalen Institutionen zu schützen. So musste er in der Vergangenheit auch in der Be-
antwortung von politischen Vorstössen darlegen, dass es nicht Aufgabe der Träger ist, Wissen-
schaft inhaltlich zu steuern.  
 
Umgekehrt gehört genauso wesentlich zu einer lebendigen Demokratie wie die Wissenschaftsfrei-
heit, dass publizierte Forschungsergebnisse öffentlich diskutiert, reflektiert und auch kritisiert wer-
den können. Einen Schutz vor (auch scharfen und unbequemen) Debatten gewährt das Grundrecht 
der Wissenschaftsfreiheit nicht. 
 
4.  Wie beurteilt der Regierungsrat die Tatsache, dass die Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit 

vor allem die Sozialwissenschaften treffen, welche ohnehin über eine knappe Finanzierung 
verfügen und damit grösseren Unsicherheiten ausgesetzt sind? 

 
Der Regierungsrat nimmt – aus Gründen der Wissenschaftsfreiheit und aus Gründen der Hoch-
schulautonomie – keinen Einfluss auf die universitäts-interne Allokation von Geldern an einzelne 
Forschungsbereiche. Die Budgetierung ist – im Rahmen des übergeordneten Leistungsauftrags – 
Aufgabe des Universitätsrats (§ 34 Universitätsvertrag). Aus der Wissenschaftsfreiheit kann ge-
mäss schweizerischer Rechtsprechung kein Anspruch auf einen bestimmten Anteil am For-
schungsbudget abgeleitet werden.  
 
Dass Forschungsgebiete im medialen Fokus stehen, die sich mit aktuellen gesellschaftlichen, po-
litischen, ideologischen und kulturellen Phänomenen auseinandersetzen oder in thematischer 
Nähe aktuell aufbrechender Konflikte liegen, liegt nach Ansicht des Regierungsrats in der Natur 
der Sache. Die öffentliche, auch kritische Diskussion einzelner Forschungsergebnisse stellt keine 
unberechtigte Einflussnahme dar. 
 
5. Anerkennt der Regierungsrat diese Sorgen? 
 
Das jüngste Update einer Untersuchung zur Hochschulautonomie von Universitäten in ganz Eu-
ropa konstatiert eine Zunahme von politischer Einflussnahme in den Wissenschaftsbetrieb.1 Der 
Regierungsrat hält es für wichtig, dieser Tendenz politische Aufmerksamkeit zu schenken.  
 

                                                
1 Enora Benntot Pruvot, Thomas Estermann und Nino Popkhadze: University Autonomy in Europe IV. The Scorecard 2023 [URL: https://eua.eu/down-
loads/publications/eua%20autonomy%20scorecard.pdf], S. 91. 

https://eua.eu/downloads/publications/eua%20autonomy%20scorecard.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/eua%20autonomy%20scorecard.pdf
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6. Was unternimmt die Universität Basel zum Schutz der Forschenden und Studierenden, wenn 
sie aufgrund ihrer Forschung medialem und politischem Druck ausgesetzt werden? Welche 
Leitlinien, Abläufe und Massnahmen gibt es? 

 
Die Universität kennt eine Reihe von Anlaufstellen, an die sich ihre Angehörigen bei Bedarf wenden 
können. Juristisch scharf zu unterscheiden sind öffentliche Debatten, die selbstredend für die Be-
troffenen sehr belastend sein können, von ungerechtfertigten Eingriffen in die Wissenschaftsfrei-
heit. Bei Verletzungen von Forschungs-, Lehr- und Lernfreiheit durch staatliche oder andere Ak-
teure könnte die Universität – anstelle oder neben den individuell Betroffenen – als öffentlich-
rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit selbst den Rechtsweg beschreiten.  
 
7. Wie unterstützt der Regierungsrat die Universität dabei? 

 
Die Rolle des Regierungsrates ist es, der Universität und ihren Angehörigen die Verwirklichung des 
Grundrechts zu ermöglichen. Hierzu gehört es, Hochschulen als autonome Institutionen gemäss 
ihren Errichtungsakten zu betreiben und die wissenschaftliche Forschung zu fördern.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 23.1773.01 
19.5512.07 

 

 
BVD, P231773, P195512 
 
Basel, 20. Dezember 2023 
 
Regierungsratsbeschluss vom 19. Dezember 2023 
 
 
 

Bericht  
 
zu den Anpassungen und weiteren Entwicklungen im Bau- und 
Gastgewerbeinspektorat  
 
sowie 
 
zur Motion Joël Thüring und Konsorten betreffend «kundenfreund-
liche Öffnungszeiten beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat» 
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1. Ausgangslage 

Basel geht es wirtschaftlich ausgezeichnet, was sich lange unter anderem auch in einer regen In-
vestitions- und Bautätigkeit geäussert hat. Dem Wunsch der Investoren, Bauvorhaben möglichst 
effizient und rasch zu realisieren, steht eine stetig wachsende Zahl von Bauvorschriften gegenüber. 
Der Gesetzgeber auf Bundes- und kantonaler Ebene hat zahlreiche und hohe gestalterische und 
technische Anforderungen an Bauvorhaben formuliert. Hinzu kommen Vorgaben auf Verordnungs-
stufe sowie eine mittlerweile etablierte Praxis. So fällt es mitunter nicht leicht, alles miteinander in 
Übereinstimmung zu bringen. Dies gilt umso mehr, wenn – wie in der Stadt Basel – in dichten, 
bereits überbauten Gebieten gebaut werden soll. Lärm-, Brand-, Gewässer-, Denkmal-, Arbeitneh-
merschutz, Unfallverhütung, Erdbebensicherheit und weitere Vorgaben stellen Bauwillige und Be-
hörden vor schwierige Aufgaben. In der ganzen Schweiz wird die Fülle und Komplexität der Bau-
vorschriften beklagt. 
 
In jüngster Zeit wächst auch das Bewusstsein für den sparsamen Umgang mit natürlichen Res-
sourcen. Verdichtung nach innen, Senkung des CO2-Ausstosses sowie Klimaschutz und -adaption 
sind die Gebote der Stunde. Hinzu kommen gesellschaftliche Anliegen wie etwa zahlbarer Wohn-
raum für alle. Jede zusätzliche Regulierung erhöht die Komplexität zusätzlich und führt teilweise zu 
Zielkonflikten, wenn gesetzliche Vorgaben gewissen Anliegen zuwiderlaufen. 
 
Die Vielzahl an Bauvorschriften wirkt sich auch auf das Bewilligungsverfahren aus. Dieses wird als 
zu kompliziert empfunden, es seien zu viele Fachstellen involviert und schliesslich würde es zu 
lange dauern und in widersprüchlichen Entscheiden enden. Ausserdem wird bemängelt, dass das 
Verfahren noch nicht vollständig digital geführt werden kann. Nicht selten sehen sich Bauwillige 
zusätzlich mit einer regen Rechtsmittelfreudigkeit der betroffenen Nachbarschaften und Interes-
sensverbänden konfrontiert.  
 
In diesem anspruchsvollen Umfeld ist es umso wichtiger, dass die Baubewilligungsbehörde gut 
aufgestellt ist, um die Verfahren effizient zu führen und als kompetente Ansprechpartnerin für die 
KundInnen zur Verfügung zu stehen. Die Bereitschaft, die eigenen Prozesse und Strategien regel-
mässig zu überprüfen und zu verbessern, ist in diesem dynamischen Umfeld zentral. Immer wieder 
muss die Praxis der Bewilligungsbehörde rasch, aber sorgfältig auf neue Gesetzesanforderungen 
reagieren. Die Rahmenbedingungen der öffentlichen Hand wie Gesetzmässigkeit, Wahrung der 
öffentlichen Interessen und Verhältnismässigkeit müssen dabei stets gewährleistet sein. Im Jahr 
2022 war das Bau- und Gastgewerbeinspektorat aufgrund personeller Engpässe im Team Baube-
willigungen nicht mehr in dem Umfang leistungsfähig, wie von Politik und Kundschaft gewünscht. 
Diese Kumulation von laufend steigenden Anforderungen und zu wenig Personal hat zu einer Krise 
geführt, auf die nun – wie nachfolgend aufgezeigt – mit verschiedenen Massnahmen reagiert 
wurde. 

2. Politische Vorstösse und laufende Arbeiten  

2.1 Politische Vorstösse 

Die dargestellte Ausgangslage äussert sich auch in zahlreichen politischen Vorstössen. Einige da-
von betreffen ganz konkrete Sachverhalte und schlagen eine konkrete Lösung vor; andere be-
schränken sich darauf «Vereinfachungen», «bessere Koordination» und Ähnliches zu verlangen. 
Beispielhaft sind folgende, teilweise bereits umgesetzte Vorstösse zu nennen: 
 

 Motion Brigger und Motion BRK betreffend Stadtbildkommission (2014/2019); Beschränkung 
der Kompetenzen der Stadtbildkommission: Änderung der BPV (verbindliche Stellungnah-
men nur noch in Schonzonen und in Fällen von grosser Tragweite oder grundsätzlicher Natur 
für das Stadtbild); 
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 Anzug Luethi und Motion Auderset (2017); Senkung der Bewilligungshürden für aussenste-
hende Luft-Wasser-Wärmepumpen: Ergänzung von § 55 Abs. 3 BPG (Installation von Wär-
mepumpen im Vorgartenbereich zulässig, wenn es dafür in unmittelbarer Nähe keinen ande-
ren geeigneten Standort gibt); Ergänzung §§ 7 und 14 ABPV (innen aufgestellte Wärme-
pumpen ohne Bewilligungsverfahren zulässig, aussen aufgestellte Wärmepumpen im Melde-
verfahren); 

 Motion BRK betreffend Vereinfachung des Baubewilligungswesens (2018); Bewilligungsver-
fahren soll vereinfacht und beschleunigt werden: Änderung § 7 ABPV (Solaranlagen in der 
Industrie- und Gewerbezone (Zone 7) nur noch im Meldeverfahren) und Vorschlag Änderung 
§ 106 BPG (Erweiterung Kompetenzen RR bei Beschlüssen über Bebauungspläne, soweit 
der Bebauungsplan zur Ermöglichung von energetisch sinnvollen Sanierungen, Umbauten 
oder Erneuerungen oder zur Nutzungsverdichtung gemäss den Zielen der Richtplanung er-
forderlich, 19.1369); hängig im Grossen Rat/BRK; 

 Motion Aeneas Wanner betreffend Senkung der Bewilligungshürden fassadenintegrierter  
Solarenergienutzung (2019): Änderung § 7 ABPV (Solaranlagen in Fassaden in Zonen 4, 5, 
5a und 6 mit beschränkter Grösse nur noch im Meldeverfahren); 

 Interpellation René Brigger betreffend Vollzugsnotstand bei der Vereinfachung von Solaran-
lagen (2022): Die Anliegen der Interpellation werden derzeit im Zusammenhang mit der Um-
setzung des Stadtklimakonzepts bearbeitet. 

2.2 Laufende Arbeiten  

2.2.1 Aktuelle Anpassung im Bereich Bauvorschriften 

Neben der Bearbeitung der verschiedenen Anliegen aus politischen Vorstössen sind derzeit auch 
umfassende Arbeiten im Bereich der Bauvorschriften insbesondere in Bezug auf die Klimathema-
tik im Gang:  
 

 Ratschlag Lockerung und Vereinfachung der Bauvorschriften zur Stärkung des Blockrands so-
wie eine Differenzierung der Dachgeschossvorschriften und Anzug Wittlin betreffend «Schaf-
fung von Anreizen für die bauliche Verdichtung»: am 7. Juni 2023 an den Grossen Rat über-
wiesen;  

 Umsetzung des Stadtklimakonzepts: derzeit in Ausführung. Wir verweisen insbesondere auf 
das Handlungsfeld 3: Formelle Vorgaben. Noch zu wenig in den gesetzlichen und planerischen 
Grundlagen verankert, ist der generelle Grundsatz resp. das Ziel einer klimaangepassten Sied-
lungsentwicklung. Die Thematik kann daher bei Vorliegen von Zielkonflikten im Rahmen der 
vorzunehmenden Güterabwägungen häufig nicht oder zu wenig stark gewichtet werden. Als 
Handlungsanweisung wurde im Stadtklimakonzept festgehalten: 

 
 Anpassungen der rechtlichen Vorgaben (BPG, Umweltschutzgesetz, Genereller Entwässe-

rungsplan etc.) sind insbesondere betreffend folgende Themen zu prüfen:  
- Reglementierung der Unterbauung und deren Überdeckung  
- Ergänzung des Baumschutzes (Baumförderung, Baumpflanzpflicht auch auf priva-

ten Arealen)  
- Regelungen Grünanteil (insb. Zonen 5 bis 7) (GFZ, Richtwerte, Bauwiche)  
- Versiegelungsgrad  
- Qualitative Anforderungen an Dachbegrünungen  
- Konkretisierung der Anwendung des Mehrwertabgabefonds (z.B. mittels Verord-

nungsbestimmungen)  
- Überprüfen und Optimierung der Vorgaben hinsichtlich Regenwassermanagement 

2.2.2 Runder Tisch «Einfacher (um)-bauen» 

Neben den genannten Arbeiten geht das Bau- und Verkehrsdepartement das Thema auch umfas-
sender und proaktiv an, indem gemeinsam mit den Stakeholdern überlegt wird, wie Bauen in Basel 
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vereinfacht werden könnte. Mit dem Runden Tisch bietet die Departementsvorsteherin des BVD 
eine Plattform, an der Stakeholder konkrete Fallbeispiele einbringen können. So können potenzielle 
Fallstricke im Verfahren und der Rechtsanwendung identifiziert und geeignete Anpassungen auf 
Verordnungsebene geprüft werden. 
 
Im Juli 2023 fand ein erster Runder Tisch zum Thema «Einfacher (um-)bauen» statt. Die Stakehol-
der wurden eingeladen, zu reflektieren, wo Bauen wieder einfacher werden könnte – insbesondere 
auch in ihrem Einflussbereich. Anhand einer Fallsammlung soll nun identifiziert werden, wo die 
Probleme entstanden sind. So können diese gezielt angegangen werden. Anhand einer Sammlung 
von Best Practice mit Beispielen aus anderen Kantonen und Städten werden Hinweise gesammelt, 
um für die konkreten Fälle, die mit der Fallsammlung auftauchen, schon allfällige Lösungsansätze 
zu haben. 

2.3 Betriebliche Situation und Verstärkung 

Grundsätzlich ist der Regierungsrat bestrebt, den service public mit schlanken Organisationen zu 
gewährleisten. Allerdings hat sich im Jahr 2022 gezeigt, dass der Kanton Basel-Stadt mit einer 
derart schlanken Baubewilligungsbehörde ohne ausreichende Reserven zu instabil aufgestellt ist. 
Die Kumulation von laufend steigenden Anforderungen und zu wenig Personal hat zu einer Krise 
geführt. 

2.3.1 Personeller Engpass 2022 

Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat beschäftigte 2022 rund 30 Mitarbeitende. Die Dienststelle 
ist in drei Abteilungen gegliedert. Die Abteilung Baubewilligungen und -kontrolle besteht aus dem 
Team «Baukontrolle» und dem Team «Baubewilligungen inkl. Umsetzung Wohnraumfördergesetz 
(WRFG)». Im zweitgenannten Team arbeiteten im Jahr 2022 sieben Bauinspektorinnen und -in-
spektoren sowie eine Teamleiterin. In diesem Team kam es neben einer ordentlichen Pensionie-
rung zu zwei Kündigungen. Die Mehrbelastung dadurch führte zu drei weiteren krankheitsbedingten 
Ausfällen. Dank dem temporären Einsatz von pensionierten Mitarbeitenden, der Umverteilung von 
Aufgaben in andere Abteilungen sowie dem erhöhten Einsatz der verbleibenden Mitarbeitenden 
konnte sichergestellt werden, dass auch in den personell knappsten Zeiten noch eine Erfüllungs-
quote von 60 Prozent erreicht werden konnte.  
 
Dass sich Bauherrschaft sowie Architektinnen und Architekten mit solchen Engpässen beim Bau- 
und Gastgewerbeinspektorat konfrontiert sehen, darf kein längerer Zustand sein. Insbesondere 
auch aus wirtschaftlichen Gründen besteht kein Zweifel am politischen Wunsch respektive am öf-
fentlichen Interesse nach der Zuverlässigkeit dieser Dienstleistung. Dass sich im 2022 kumuliert 
viele Bauherrschaften sowie Architektinnen Architekten öffentlich und einheitlich über die man-
gelnde Leistungsfähigkeit der Baubewilligungsbehörden äusserten, bestätigt klar, dass es sich um 
eine objektiv kritische Situation bei der betroffenen Dienststelle handelte. Die Krise wurde syste-
matisch analysiert und entsprechend den Ausführungen im nächsten Abschnitt so aufgearbeitet, 
dass die Organisation fähig sein wird, sich weiterzuentwickeln. Das Ziel ist es, gestärkt aus der 
Krise hervorzugehen und langfristig stabil zu bleiben.  

2.3.2 Betriebliche Situation ab 1. Juli 2023 

Der Regierungsrat ist sich bewusst, dass die fristgerechte Erteilung von Baubewilligungen für Bau-
herrschaften eine grosse, auch finanzielle Bedeutung hat. Das Team Baubewilligungen wurde er-
neuert, verstärkt und stabilisiert. Sämtliche Stellen wurden ausgeschrieben und besetzt. Die ent-
sprechenden zusätzlichen 4 Headcounts wurden im ordentlichen Budgetprozess für das Jahr 2024 
berücksichtigt.  
 
Die strategische Ausrichtung des Amtes verdient gerade auch in Zeiten von starken personellen 
Veränderungen eine hohe Aufmerksamkeit. Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat arbeitet hierfür 
mit einer Strategielandkarte. Sie wird im Rahmen einer jährlichen Klausur besprochen, überprüft 
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und justiert. Die Strategielandkarte hält übersichtlich und leicht verständlich die Ausrichtung des 
Amtes fest und gewährleistet damit eine klare Führung und Kommunikation der Ziele. In Bezug auf 
den Kundenservice, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Handelns sowie die Zusammen-
arbeitskultur auf werden darin unter anderem folgende Ziele genannt:  

 Kundenbedürfnisse erkennen; 

 Rechtsbeständigkeit und Termintreue erfüllen; 

 Kompetenz der Mitarbeitenden bestärken und sichtbar machen; 

 Positive und offene Fehlerkultur schaffen. 
 
So wird angestrebt, dass das Amt den sich ändernden Anforderungen und Gegebenheiten gerecht 
werden kann.  

2.3.3 Personelle Verstärkung 

Anstelle eines Siebnerteams mit Teamleitung bearbeiten neu zwei Viererteams mit je einer Team-
leitung die jährlich knapp 2’000 Bewilligungsverfahren. Das dritte Team bearbeitet atypische Bau-
bewilligungsverfahren wie Fälle des Wohnraumfördergesetzes, Fällgesuche, Reklamebegehren, 
Baubegehren für Mobilfunkantennen und bundesrechtliche Plangenehmigungsverfahren. Dieses 
Team stellt ausserdem die Projektmitarbeit im Projekt digitales Bewilligungsverfahren sicher. Nicht 
zuletzt entlastet es die beiden anderen Viererteams bezüglich Einspracheverfahren und Rekurs-
fällen. Zusammen mit der Baukontrolle, die in einem eigenen Team organisiert ist, umfasst die 
Abteilung Baubewilligungen und -kontrolle damit neu vier Teams und elf Bauinspektorinnen und -
inspektoren.    

2.3.4 Erhöhte Erreichbarkeit der BauinspektorInnen  

Neu können Kundinnen und Kunden mit einer Begleitperson täglich zwischen 11.00 und 12.00 Uhr 
vor Ort unangemeldet in die Sprechstunde kommen. Telefonisch können die BauinspektorInnen 
auch ausserhalb der persönlichen Sprechstunden erreicht werden. Termine und weitere Anfragen 
können jederzeit an das Sekretariat des Bau- und Gastgewerbeinspektorat gerichtet werden.  

2.3.5 Aufhebung der Gebietszuständigkeit 

Zur Erhöhung der Effizienz arbeiten die Bauinspektorinnen und -inspektoren neu nicht mehr für ein 
geografisch definiertes Gebiet, sondern auf dem ganzen Gebiet des Kantons. So ist sichergestellt, 
dass eingehende Baubegehren und Anfragen direkt an die nächste freie Fachperson gehen. Bisher 
waren die Gebietsverantwortlichen unterschiedlich stark belastet. Die Kontinuität im einzelnen Ver-
fahren ist weiterhin gewährleistet: Sobald in einem Verfahren eine zuständige Person bezeichnet 
ist, so bleibt diese Person verantwortlich. Diese neue Aufteilung soll helfen, zu vermeiden, dass es 
in stark gefragten Gebieten zu langen Wartezeiten kommt.  
 
Erste Erfahrungen zeigen, dass durch die erhöhte Erreichbarkeit, aber insbesondere durch die Auf-
hebung der Gebietszuständigkeit, die Wartezeiten für die Kundschaft abnehmen und diese schnel-
ler bedient werden kann. Bei Krankheit, Ferienabwesenheit und Weiterbildung ist die kontinuierli-
che Leistungserbringung gewährleistet. 

2.4 Digitalisierung des Bewilligungsverfahren vorantreiben 

Seit 1. Juli 2023 steht auf der Website des Bau- und Gastgewerbeinspektorats der Zugang zu 
einem Prototyp des Online-Baubegehrens (OBG) zur Verfügung. Die Fachkundschaft ist eingela-
den, diesen Prototyp einem Usability-Test zu unterziehen. Die Rückmeldungen der Fachkundschaft 
fliessen in die Weiterentwicklung ein. Im Anschluss daran wird das OBG in eine Versuchsphase 
und nach erfolgreichem Bestand in den Echtbetrieb gehen.  
 
Per 2025 wird die neue und leistungsfähigere Bewilligungssoftware (BBG+) zur Verfügung stehen. 
Damit kann das Bewilligungsverfahren elektronisch und medienbruchfrei abgewickelt werden. 

https://www.bgi.bs.ch/ueber-uns/organisation.html


 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 6/8   

Die in einem Pilotversuch bereits erfolgreich getestete digitale Vereinbarung von Beratungsgesprä-
chen im Bereich Gastgewerbebewilligungen wird auf die Beratung der Bauinspektorinnen und  
-inspektoren ausgedehnt. 

2.5 Erweiterung und Stärkung der inhaltlichen Beratung 

Die Beratungstätigkeit gegenüber der Kundschaft soll gezielt auch inhaltlich verstärkt werden. Die 
Bauinspektorinnen und -inspektoren weisen vermehrt auf baulich realisierbare Lösungen hin. Die 
inhaltlich verstärkt lösungsorientierte Beratung soll allerdings nicht so verstanden werden, dass die 
Bewilligungsbehörde die konkrete Planung und Umsetzung durch Planende bzw. Architektinnen 
und Architekten ersetzt. Dies käme einer unzulässigen Konkurrenzierung der Privatwirtschaft 
gleich.  
 
In der Ausgangslage wurde dargelegt, dass sich die Baubewilligungsbehörde mit sich widerspre-
chenden Ansprüchen und Erwartungen konfrontiert sieht. Im Sinne der Stärkung ihrer Position soll 
der Einfluss der Baubewilligungsbehörden auf die Verfahren und die Fachinstanzen gestärkt und 
ihr vermehrt eine Führungsrolle in den Verfahren zugewiesen werden.  

2.6 Überprüfung der Praxis und der Praxisänderungen 

Die Praxisänderungen der letzten Jahre wurden von der Rechtsabteilung des Bau- und Ver-
kehrsdepartementes unter Beteiligung der Bauinspektorinnen und -inspektoren systematisch über-
prüft. Die Einschätzung der Rechtsabteilung des Departements führte zu einer Dienstanweisung 
an das Bau- und Gastgewerbeinspektorat. Sollten im Rahmen des Runden Tisches «Einfacher 
bauen» weitere Auslegungsfragen zu überprüfen sein, so würden sie mit der gleichen Methode 
geprüft und behandelt werden. 

2.7 Vermehrt auf die Möglichkeit hinweisen, Ausnahmeanträge einzureichen  

Im Rahmen der Beratungstätigkeit wird neu auch aktiv auf die Möglichkeit hingewiesen, Ausnah-
mebewilligungen zu beantragen. Dies ist nicht damit zu verwechseln, dass die Bewilligungsbehörde 
willkürlich und widerrechtlich Normen und Gesetze nicht zur Anwendung bringt. Vielmehr wird im 
Rahmen der Beratung darauf hingewiesen, dass Ausnahmen möglich sind, sofern die öffentlichen 
und nachbarlichen Interessen dies zulassen und die Ausnahme damit nicht zur Regel wird. Es ist 
das erklärte Ziel, die Ausnahmequote zu steigern, auch wenn damit das Risiko erhöht wird, im 
Rekursfall von einer nächsthöheren Instanz korrigiert zu werden. 

3. Motion Joël Thüring und Konsorten betreffend «kundenfreundli-
che Öffnungszeiten beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat» 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 22. Januar 2020 die nachstehende Motion Joël Thüring 
und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

«Nachdem die GPK in den letzten Jahren fünfmal in ihrer Berichterstattung die Öffnungszeiten und die 
Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats im Bau- und Verkehrsdepartement kritisiert hat, 
ist die Regierung auch in ihrer Stellungnahme vom 16.10.2019 zu den Empfehlungen der GPK zum 
Berichtsjahr 2018 noch immer nicht auf das Anliegen eingetreten. 

Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat ist eine Dienststelle mit einer hohen Kundenfrequenz. Bürge-
rinnen und Bürger aber auch Firmen wenden sich mit den verschiedensten Anliegen an dieses Amt 
(beispielsweise mit Fragen zu Baubegehren, Baugesuchen oder Betriebsbewilligungen im Gastgewer-
bebereich). Daher sind die Kunden, insbesondere diejenigen, welche aus arbeitstechnischen Gründen 
nicht flexibel sind, darauf angewiesen, dass die Erreichbarkeit des Amtes sowohl telefonisch als auch 
persönlich durchgehend gewährleistet ist. Das von der Regierung auch in der Beantwortung der GPK-
Empfehlungen angeführte Argument der "grundsätzlichen" telefonischen Erreichbarkeit, einer tägli-
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chen Sprechstunde und der Möglichkeit einer Vereinbarung von Terminen via E-Mail überzeugt des-
halb nicht. So erhalten auch Mitglieder des Parlamentes, namentlich auch der GPK, immer wieder 
Beschwerden von Bürgerinnen und Bürger, welche die Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbein-
spektorats monieren. 

Die von der Regierung angeführten Argumente überzeugen deshalb weiterhin nicht. Andere Beispiele 
aus der kantonalen Verwaltung (beispielsweise Einwohnerkontrolle, Kantonales Laboratorium etc.) be-
weisen, dass moderne Verwaltungseinheiten im Sinne der Kundenzufriedenheit und einer Dienstleis-
tung am Bürger durchgehend zu Büroöffnungszeiten flexibel erreichbar sind und man sich nicht mit 
eingeschränkten Erreichbarkeiten herumschlagen muss. 

Die Unterzeichnenden fordern vom Regierungsrat deshalb, dass die Akteneinsichtsmöglichkeit, die 
Öffnungszeiten und die telefonische Erreichbarkeit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats innert 
sechs Monaten (kostenneutral) so angepasst werden, dass eine durchgehende Erreichbarkeit und 
Vorsprache - analog des Einwohneramtes des Kantons Basel-Stadt (also: Montag bis Freitag von  
9 Uhr bis 17.30 Uhr, Mittwoch von 9 Uhr bis 18.30 Uhr) - sowie die Möglichkeit einer Terminvereinba-
rung auf elektronischem Wege gewährleistet ist. 

Joël Thüring, Erich Bucher, Thomas Strahm, Franziska Roth, Felix Meier, Lea Steinle, Michael Koech-
lin, Kerstin Wenk, Toya Krummenacher, Eduard Rutschmann, Beatrice Isler, Christian von Wartburg» 

 
Wir berichten zur vorliegenden Motion wie folgt: 
 
Die Motion ist rechtlich unzulässig, da sie die Kernkompetenz des Regierungsrates, die Verwaltung 
zu organisieren, tangiert. Darauf hat der Regierungsrat von Beginn weg hingewiesen. Schliesslich 
hat der Grosse Rat an seiner Sitzung vom 15. Februar 2023 vom Schreiben 19.5512.06 zur Motion 
Kenntnis genommen und – entgegen dem Antrag des Regierungsrates – beschlossen, die Frister-
streckung nicht zu gewähren. Das Geschäft wurde dem Regierungsrat zur sofortigen Erledigung 
überwiesen. 
 
Die Inhalte der Motion wurden weitestgehend erfüllt: 
 

- Die Akteneinsicht ist während den Bürozeiten durchgehend möglich. Ab 2025 wird die Ein-
sicht elektronisch und damit rund um die Uhr möglich sein. 

- Das Bau- und Gastgewerbeinspektorat ist während den Bürozeiten telefonisch und per  
E-Mail erreichbar.  

- Die Erreichbarkeit des Teams Baubewilligungen wurde um 400% erhöht, indem das Team 
Baubewilligungen neu auch ausserhalb der Sprechstunden telefonisch erreichbar ist.  

- Der Baubewilligungsprozess wird digital geführt werden. Zwischenziele hierzu lauten: An-
fang 2024 wird die digitale Baueingabe durch die Kundschaft möglich sein, Anfang 2025 
wird die Software für die digitale Verarbeitung der Daten durch das Bau- und Gastgewer-
beinspektorat zur Verfügung stehen. Im Gleichschritt dazu werden die Anpassung der ge-
setzlichen Grundlagen und die Einführung der digitalen Signatur als Grundvoraussetzungen 
zur vollständig digitalen Bearbeitung der Gesuche vorangetrieben werden. 

- Die in einem Pilotversuch erfolgreich getestete digitale Vereinbarung von Beratungsgesprä-
chen im Bereich Gastgewerbebewilligungen wird auf die Beratung der Bauinspektorinnen 
und -inspektoren ausgedehnt. 

4. Antrag 

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, die Motion Joël Thüring und 
Konsorten betreffend «kundenfreundliche Öffnungszeiten beim Bau- und Gastgewerbeinspekto-
rat» als erledigt abzuschreiben. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 21.5769.02 

 
 
BVD/P215769 
 
Basel, 10. Januar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 9. Januar 2024 
 
 
 

Anzug Karin Sartorius und Konsorten betreffend «Veloverbindung 
Friedrich Miescher-Strasse–Burgfelderstrasse» 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 19. Januar 2022 den nachstehenden Anzug Karin Sar-
torius und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 

 
«Vom nördlichen St. Johann ins Gebiet Grossbasel-West und Allschwil gibt es heute nur die Veloroute 
über den stark befahrenen Luzernerring oder den «Schleichweg» entlang der französischen Grenze 
zur Flughafenstrasse und zum Burgfelder-Zoll. Gemäss Teilrichtplan Velo führt eine zentrale Veloroute 
vom äusseren St. Johann (Novartis) ins Grossbasel-West (Gartenbad, Sportplätze) und Allschwil über 
die Friedrich Miescher-Strasse zur Burgfelderstrasse und in die Theodor Herzl-Strasse.  

In der Realität ist diese Lücke leider noch nicht geschlossen. Mit dem Lücken-schluss könnte eine 
attraktive und sichere Basisroute vervollständigt werden.  

In diesem Zusammenhang bitten die Anzugstellenden den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, 
ob die Lücke im Teilrichtplan Velo, Verbindung Friedrich Miescher-Strasse - Burgfelderstrasse baulich 
mit einem Veloweg bald geschlossen werden kann.  

Karin Sartorius, Annina von Falkenstein, Brigitte Gysin, Jean-Luc Perret, Jérôme Thiriet, Michelle La-
chenmeier, Christoph Hochuli, Tobias Christ, Raffaela Hanauer» 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Ausgangslage 

Velofahren erfreut sich in Basel-Stadt immer grösserer Beliebtheit. Die Förderung der umweltscho-
nenden Fortbewegungsarten ist ein zentrales verkehrspolitisches Ziel des Regierungsrates. Ein 
attraktives, flächendeckendes und lückenloses Veloroutennetz trägt wesentlich zur Förderung des 
Veloverkehrs bei. Der Regierungsrat ist deshalb bestrebt, das vorhandene Veloroutennetz stetig 
zu verbessern, soweit dies unter Berücksichtigung aller Anforderungen und Rahmenbedingungen 
(z.B. Naturschutz, Investitionskosten, Förderung des Fussverkehrs und des öffentlichen Verkehrs) 
machbar und verhältnismässig ist. 
 
Die von den Anzugstellenden gewünschte Veloverbindung Friedrich Miescher-Strasse–Burgfelder-
strasse ist sowohl im Teilrichtplan Velo des Kantons Basel-Stadt von 2018 (TRP Velo 2018) als 
auch im Teilrichtplan Fuss- und Wanderwege 2018 (TRP FW 2018) örtlich als Zwischenergebnis 
festgelegt. Konkret wird der Lückenschluss der Fuss- und Veloroute in den jeweiligen Strategie- 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2/4   

und Massnahmenberichten zum TRP Velo 2018 und TRP FW 2018 als Massnahme aufgeführt, die 
mit den Entwicklungen im Gebiet «Burgfelderstrasse Nord» zu koordinieren sowie mit einem allfäl-
ligen Strassenprojekt Zubringer Bachgraben–Nordtangente (ZUBA) abzustimmen ist. 

2. Aktueller Stand und weiteres Vorgehen 

2.1 Verkehrsanbindung Bachgraben 

Das Gewerbegebiet Bachgraben in Allschwil ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und ein wich-
tiges Arbeitsgebiet für die Region Basel. Bereits heute ist hier das Verkehrssystem in den Spitzen-
stunden am Anschlag – und das Verkehrsaufkommen wird mit der Entwicklung weiter zunehmen. 
Der Strassenverkehr belastet die Wohngebiete in Basel West und in Allschwil.  
 
Für den Velo- als auch Fussverkehr fehlen teilweise sichere und direkte Verbindungen. Die  
bestehende ÖV-Anbindung bietet für die mittelfristig erwartete Nachfrage keine ausreichende Ka-
pazität. Mit drei Schlüsselprojekten, dem Tram Bachgraben, dem Zubringer Bachgraben-All-
schwil (ZUBA) und einer übergeordneten Velovorzugsroute Bachgraben–Basel SBB soll die Er-
reichbarkeit des Bachgrabengebiets nachhaltig verbessert werden. Dies kommt besonders auch 
dem stark belasteten Wohnquartier in Basel West zugute.  
 
Um eine dauerhafte Entlastung des städtischen Strassennetzes sowie Verbesserungen für den ÖV 
und der aktiven Mobilität zu erreichen, wird derzeit ein Konzept ausgearbeitet. Darin enthalten sind 
Verbesserungen von Fuss- und Veloverbindungen in Basel West, um die Erreichbarkeit des Bach-
grabengebiets zu verbessern. Ein entsprechendes Konzept hat der Regierungsrat in seiner Erst-
beantwortung zur Motion Lisa Mathys betreffend flankierenden Massnahmen Autozubringer All-
schwil ZUBA (P195447) in Aussicht gestellt.  

2.2 Überprüfung der Veloverbindung  

Die Problematik einer direkten Fuss- und Veloverbindung Friedrich Miescher-Strasse–Burgfelder-
strasse, wie sie von den Anzugsstellenden gefordert wird, besteht zum einen in der Überwindung 
des beachtlichen Höhenunterschieds und zum anderen in der Routenführung durch das beste-
hende Freizeitgartenareal (vgl. Abbildung). Eine Umsetzung mit baulich anspruchsvollem und teu-
rem Rampenbauwerk wurde bereits im Bericht der Bau- und Raumplanungskommission (BRK) 
zum Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für die teilweise Öffnung des Freizeitgartenareals 
Milchsuppe sowie der Gestaltung des öffentlichen Grünraumes zur «Gartenlandschaft Milchsuppe» 
(P211553) thematisiert. Die BRK zeigte sich damit einverstanden, diese Massnahme nicht in den 
Ratschlag aufzunehmen, da dadurch mindestens zwanzig Freizeitgärten unmittelbar betroffen wä-
ren.  
 
Dabei begrüsste die BRK die Absicht des Regierungsrats, die Anbindung an das übergeordnete 
Veloroutennetz mit einer Veloführung via Hauptweg durch das Freizeitgartenareal Milchsuppe zu 
gewährleisten. Gleichzeitig bestätigte die Kommission ausdrücklich, dass dies unabhängig vom 
Ausgang des Referendums zum Freizeitgartengesetz erfolgen könne, da das geltende Freizeitgar-
tengesetz die rechtliche Grundlage für diese Umsetzung biete. Der ausreichend breite, öffentliche 
Hauptweg verbindet den Friedrich Miescher-Weg mit der Bungestrasse schon heute und soll künf-
tig rund um die Uhr zugänglich und entsprechend der Nutzung ausgestaltet und beleuchtet sein. 
Die Weiterführung ab Bungestrasse Richtung Süden und Westen ist über den Luzernerring oder 
die Oltingerstrasse möglich, deren Breite im Vergleich zur Theodor Herzl-Strasse für den Velover-
kehr vorteilhafter ist. Mit der bestehenden Verbindung Burgfelderstrasse–Im Burgfelderhof sind so-
wohl der Friedrich Miescher-Weg als auch das Sportzentrum Pfaffenholz auf französischem Boden 
über eine gut ausgebaute und beleuchtete Verbindung erschlossen. 
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3. Fazit 

Eine direkte Fuss- und Veloverbindung Friedrich Miescher-Strasse–Burgfelderstrasse erachtet der 
Regierungsrat als wünschenswert. Allerdings erweist sich der Bau einer neuen Infrastruktur in Form 
eines Rampenbauwerks aber als unverhältnismässig aufwändig und würde dazu führen, dass Frei-
zeitgärten aufgehoben werden müssten. Der Regierungsrat bevorzugt daher die auch von der BRK 
gutgeheissenen verlängerten Öffnungszeiten und eine bessere Beleuchtung des Hauptwegs durch 
das Freizeitgartenareal Milchsuppe. Mittelfristig soll im Rahmen der Verbesserung der Verkehrs-
verbindungen ins Bachgraben-Gebiet die Situation für den ÖV, Fuss- und Veloverkehr im gesamten 
Quartier weiter verbessert werden. 

Abbildung: Alternative Fuss- und Veloverbindungen zum Rampenbauwerk für die Erschliessung  

Friedrich Miescher-Strasse–Burgfelderstrasse 
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4. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Karin Sartorius und Konsorten betreffend 
«Veloverbindung Friedrich Miescher-Strasse–Burgfelderstrasse» abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 21.5813.02 

 
 
BVD/P215813 
 
Basel, 10. Januar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 9. Januar 2024 
 
 
 

Anzug Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend «temporäre 
Genussorte» in der Freien Strasse 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 16. Februar 2022 den nachstehenden Anzug Lydia 
Isler-Christ und Konsorten dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 

 

«Die Freie Strasse ist die bekannteste Shopping-Meile von Basel. Hier reihen sich nationale und in-
ternationale Brands dicht an dicht. Das gastronomische Angebot entspricht jedoch leider bei Weitem 
nicht den Erwartungen, welche die Gäste aus nah und fern an eine solche Einkaufsstrasse haben. 

Aufgrund der laufenden Erneuerungsarbeiten der Freien Strasse, die noch mindestens bis 2024 an-
dauern, sowie der anhaltenden Coronakrise ist es für Gastrounternehmen zurzeit wenig attraktiv, In-
vestitionen für mögliche Umnutzungen bestehender Parterrenutzungen (i.d. R. Ladengeschäfte) ins 
Auge zu fassen. Gleichzeitig wäre eine stärkere gastronomische Nutzung in der Freien Strasse auch 
für die bereits ansässigen Geschäfte im Sinne einer allgemeinen Attraktivitätssteigerung sehr inte-
ressant. 

Als mögliche Lösung bietet sich die gezielte Platzierung von «temporären Genussorten» an geeigne-
ten Lagen entlang und in der Freien Strasse an. Die Freie Strasse eignet sich mit ihrer Breite auch 
für mögliche Angebote «auf der Strasse», insbesondere nach Fertigstellung der Sanierung. 

Diese Genussorte könnten als Gastro-Parklets oder auch als einfache, qualitative temporäre Gastro-
nomie-Angebote konzipiert sein. Zum Beispiel in Form von Pavillons, Ständen, Sitzgelegenheiten 
etc. Auf eine zu starke Einschränkung der Möglichkeiten ist ganz bewusst zu verzichten. 

In diesem Sinne bitten die Anzugstellenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- wie er interessierten Gastrounternehmerinnen und -unternehmern die Bespielung der Freien 
Strasse durch «temporäre Genussorte» ermöglichen kann 

- ob solche «temporäre Genussorte» bereits während der Erneuerungsarbeiten ermöglicht werden 
können 

- wenn ja, könnten diese kurzfristig und mit kleinem administrativen Aufwand ermöglicht werden? 

Lydia Isler-Christ, Franz-Xaver Leonhardt, Catherine Alioth, Raoul I. Furlano, Annina von Falken-
stein, Michael Hug, Daniel Albietz, Joël Thüring, Daniel Sägesser, Brigitte Kühne, Thomas Gander, 
Nicole Strahm-Lavanchy, Beat von Wartburg, Olivier Battaglia, François Bocherens, Jeremy Ste-
phenson» 

 
 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 
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1. Ausgangslage 

Die Freie Strasse ist die älteste und wichtigste Einkaufsstrasse der Stadt Basel. Ausserdem wird 
sie für Informationsstände genutzt und ist ein Streckenabschnitt diverser Laufveranstaltungen und 
Paraden. Damit das Potential der Freien Strasse als eine zum Flanieren einladende Einkaufs-
strasse sowie als gemütlicher Erlebnis- und Aufenthaltsort mit einer Vielfalt an Geschäften und 
Gastronomiebetrieben mit Aussenbewirtschaftung sowie Take-Away-Verpflegungsmöglichkeiten 
noch besser ausgeschöpft werden kann, wird sie aktuell umgestaltet. Die gesamte Strassenflä-
che (inkl. der angrenzenden Gassen) wird zugunsten einer Fussgängerzone höhenmässig auf ein 
Niveau gebracht, damit die Fussgängerinnen und Fussgängern auf der ganzen Strassenbreite 
flanieren können. Der bestehende Baum bei der Bäumleingasse wurde durch eine Baumart er-
setzt, die in einigen Jahren eine beachtliche Grösse erreicht. Zudem bietet eine Rundbank um 
den Stamm neue Sitzgelegenheiten.  

2. Zu den einzelnen Fragen: 

- wie er interessierten Gastrounternehmerinnen und -unternehmern die Bespielung der 
Freien Strasse durch «temporäre Genussorte» ermöglichen kann 

 

Dem Regierungsrat ist es ein Anliegen, dass neben traditionellen Verpflegungsangeboten auch 
neue gastronomische Konzepte ausprobiert und zu einer attraktiven Innenstadt beitragen können. 
Die Allmendnutzungspläne für die Freie Strasse zeigen auf, welche Zonen für den Betrieb von 
Verkaufsständen mit Konsumationsflächen zur Verfügung stehen. Interessenten können sich 
über die Website des Tiefbauamtes «Mobile und saisonale Gastronomie» über den Bewerbungs-
prozess informieren. Damit dieser möglichst niederschwellig ist, müssen nur ein Bewerbungsfor-
mular ausgefüllt und unterzeichnet sowie ein Betriebs-/Gastrokonzept in Bezug auf einen konkre-
ten Standort eingereicht werden. Nach Gesuchseingabe über das interaktive Online-Formular 
koordiniert die Allmendverwaltung das Verfahren mit den übrigen involvierten Fachstellen.  

 

- ob solche «temporäre Genussorte» bereits während der Erneuerungsarbeiten ermöglicht 
werden können  

 

Sollte es Interessenten für die bereits fertiggestellten Flächen in der Freien Strasse geben, so 
können sich diese wie oben beschrieben bei der Allmendverwaltung melden – auch während der 
laufenden Bauarbeiten im unteren Teil der Strasse. 

 

- wenn ja, könnten diese kurzfristig und mit kleinem administrativen Aufwand ermöglicht wer-
den? 

 

Wie bereits erwähnt, entscheidet die Allmendverwaltung über ein Gesuch bei eigenständigen 
Verkaufsständen und bei Boulevardrestaurants aufgrund des Bewilligungsverfahrens. Der Ver-
zicht auf die Einzelfallprüfung bei Boulevardrestaurants ist nicht möglich, da dies das Bundes-
recht verletzten würde. Denn der Betrieb einer Aussenrestauration, wozu auch temporäre Ge-
nussorte gehören, unterliegt wegen der damit verbundenen Lärmbelastung gemäss Art. 22 RPG1 
der Baubewilligungspflicht und damit der Einsprachemöglichkeit der Anwohnerschaft. Bereits 
heute werden nur die zwingend notwendigen Unterlagen angefordert, um den administrativen 
Aufwand bei den Gesuchsstellenden überschaubar zu halten. Ein Baubewilligungsverfahren dau-
ert von der Gesuchseingabe bis zum Entscheid drei Monate. Diese Zeitspanne ist unter anderem 
notwendig für allfällige Nachfragen bei den Gesuchsstellenden und die öffentliche Publikation.  

  

                                                
1 Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700) 
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3. Antrag 

Das aktuelle gastronomische Angebot in der Freien Strasse umfasst Boulevardrestaurants und 
Take-Away-Verkaufsstände. «Temporäre Genussmöglichkeiten» können als gastronomische 
Bereicherung bereits während der laufenden Umgestaltungsarbeiten geprüft werden. Daher be-
antragen wir, den Anzug Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend «temporäre Genussorte in 
der Freien Strasse» abzuschreiben.  
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 23.5452.02 

 
 
BVD/P235452 
 
Basel, 31. Januar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 30. Januar 2024 
 
 
 

Motion Christoph Hochuli und Konsorten betreffend «Velo- 
passerelle vom Gundeli über die Bahngeleise zum Elsässertor»; 
Stellungnahme 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. November 2023 die nachstehende Motion Christoph 
Hochuli und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 
 

«Seit vielen Jahren wurde in regelmässigen Abständen und mit verschiedenen politischen Instrumen-
ten eine Veloverbindung vom Gundeli über die Bahngeleise – oder unter den Bahngeleisen durch – 
gefordert. Bis die Peter Merian-Brücke und die Margarethenbrücke saniert, verbreitert und für Velofah-
rende attraktiver gestaltet werden, dauert es noch viele Jahre. Auch die Erstellung einer Veloverbin-
dung im Bereich der neuen Liegenschaften des Projekts Nauentor kann nicht in naher Zukunft realisiert 
werden. 

Gemäss der Berichterstattung in der Basler Zeitung vom 11.08.2023 (https://www.bazonline.ch/eine-
velohochbahn-fuers-gundeli-694285037460) beauftragte der Regierungsrat das Bau- und Verkehrsde-
partement (BVD) Möglichkeiten für Veloverbindungen vom Gundeli auf die andere Bahnhofseite zu 
prüfen. Unter Mitwirkung der Planungsgruppe Gundeli wurden neun Optionen für Veloquerungen un-
tersucht und drei davon als machbar beurteilt. Da die SBB eine provisorische Fussgängerpasserelle 
von der Meret Oppenheim-Strasse über die Bahngeleise zum Elsässertor (Abgang zwischen Franzö-
sischem Bahnhof und Elsässertor-Gebäude) baut, könnte parallel zu dieser Passerelle eine ebenfalls 
provisorische Velobrücke errichtet werden. Für diese Veloverbindung wurden zwei Varianten aufge-
zeichnet: Die Variante 1 würde wie die Fussgängerpasserelle beim Elsässertor enden. Die alternative 
Variante 2 würde entlang des Elsässertor-Gebäudes zur Markthallenbrücke führen. Die Höhendiffe-
renz könnte bei beiden Varianten mit einer Wendeschlaufe überwunden werden. Bei der Variante 1 
gibt es zusätzlich die Idee, dass die Velopasserelle als Hochbahn vom Elsässertor bis zur Wallstrasse 
weitergeführt würde. 

Gemäss dem BaZ-Artikel wehren sich das BVD, die SBB und die Denkmalpflege jedoch gegen eine 
provisorische Veloquerung, obwohl erst Ideenskizzen vorliegen. Nur eine Machbarkeitsstudie kann als 
Grundlage für die abschliessende Beurteilung dienen. Bei einem Provisorium sollten überdies nicht 
die gleichen Kriterien gelten wie bei einem definitiven Bauwerk. 

Eine provisorische Velobrücke über die Bahngeleise ist sehr sinnvoll, weil während dem Neubau der 
Margarethenbrücke sowie dem im gleichen Zeitraum laufenden Bau des Projekts Nauentor auch auf 
der Peter Merian-Brücke mit erheblichen Verkehrseinschränkungen für den Langsamverkehr zu rech-
nen ist. Die provisorische Velopasserelle sollte so lange bestehen bleiben, bis auf der Peter-Merian- 
und Margarethenbrücke wieder genügend Kapazität für den anfallenden Veloverkehr besteht. 
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Die Unterzeichnenden dieser Motion fordern vom Regierungsrat, dass er eine Machbarkeitsstudie für 
eine provisorische Velopasserelle vom Gundeli über die Bahngeleise zum Elsässertor durchführen 
lässt. 

Christoph Hochuli, Annina von Falkenstein, Tobias Christ, Jean-Luc Perret, Jérôme Thiriet, Pascal 
Messerli, Luca Urgese, Bruno Lötscher, Franz-Xaver Leonhardt, Brigitte Gysin, Tim Cuénod, Anina 
Ineichen, Fina Girard» 

 
 
Wir nehmen zu dieser Motion wie folgt Stellung: 

1. Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion 

1.1 Grundlagen des Motionsrechts 

Mit einer Motion kann der Grosse Rat den Regierungsrat verpflichten, eine Verfassungs- oder Ge-
setzesvorlage oder eine Vorlage für einen Grossratsbeschluss vorzulegen (§ 42 Abs. 1 GO) oder 
eine Massnahme zu ergreifen (§ 42 Abs. 1bis GO). Der Grosse Rat kann dem Regierungsrat also 
sowohl in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich als auch im Zuständigkeitsbereich des Regie-
rungsrats Aufträge erteilen.  
 
Das Recht setzt dem Grossen Rat bezüglich Motionsbegehren allerdings auch Schranken, die in 
der Gewaltenteilung, im Gesetzmässigkeits-, im Föderalismus- und im Demokratieprinzip gründen. 
So darf eine Motion nicht gegen höherrangiges Recht verstossen (wie Bundesrecht, interkantona-
les Recht oder kantonales Verfassungsrecht). Zudem ist gemäss § 42 Abs. 2 GO eine Motion un-
zulässig, die einwirken will auf 

 den verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrats,  

 einen Einzelfallentscheid,  

 einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu treffenden Entscheid oder  

 einen Beschwerdeentscheid. 

1.2 Motionsforderung 

Mit der vorliegenden Motion wird vom Regierungsrat gefordert, «dass er eine Machbarkeitsstudie 
für eine provisorische Velopasserelle vom Gundeli über die Bahngleise zum Elsässertor durchfüh-
ren lässt». 

1.3 Rechtliche Prüfung 

Mit der Forderung nach einer Machbarkeitsstudie wird vom Regierungsrat eine Massnahme ver-
langt, für die er zuständig ist (§ 42 Abs. 1bis GO). Die Motion verlangt nicht etwas, das sich auf den 
verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrates, auf einen Einzelfallentscheid, 
auf einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu treffenden Entscheid oder einen Beschwerdeent-
scheid bezieht. Es spricht auch kein höherrangiges Recht wie Bundesrecht oder kantonales Ver-
fassungsrecht gegen den Motionsinhalt.  

1.4 Schlussfolgerung 

Die Motion ist als rechtlich zulässig anzusehen. 

2. Zum Inhalt der Motion 

Die Motion fordert, dass der Regierungsrat eine Machbarkeitsstudie für eine provisorische Velo-
passerelle vom Gundeli über die Bahngleise zum Elsässertor durchführen lässt.  
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Eine solche Passerelle soll eine zusätzliche Veloquerung schaffen, da während des Neubaus der 
Margarethenbrücke sowie der im gleichen Zeitraum erwarteten Arbeiten am Projekt Nauentor auch 
auf der Peter Merian-Brücke mit erheblichen Verkehrseinschränkungen für den Veloverkehr zu 
rechnen ist. Die provisorische Veloquerung soll so lange bestehen bleiben, bis auf der Peter Me-
rian- und der neuen Margarethenbrücke wieder genügend Kapazitäten für den Veloverkehr beste-
hen.  
 
Dem Regierungsrat ist es ein grosses Anliegen, die Verbindung zwischen dem Gundeldinger Quar-
tier und der Innenstadt für den Veloverkehr deutlich zu verbessern. Dies hat er in verschiedenen 
Schreiben an den Grossen Rat immer wieder betont. In diesem Sinne hat das Bau- und Ver-
kehrsdepartement (BVD) die Planungsarbeiten für zeitnahe Verbesserungen im Rahmen der Sa-
nierung der Peter Merian-Brücke ausgelöst. Im Rahmen der Planungen für die neue Margarethen-
brücke setzt sich das BVD gemeinsam mit den SBB dafür ein, dass für den Veloverkehr eine 
sichere und attraktive Verbindung geschaffen wird, auch während der Bauphase. 
 
Zudem erstellt das BVD für die Umsetzung der im Teilrichtplan Velo festgehaltenen Verbindungen 
über oder unter dem Gleisfeld beim Bahnhof SBB eine Gesamtschau. Ziel ist es, zukunftsfähige 
Lösungen, abgestimmt auf den Ausbau der Bahninfrastruktur und die Entwicklungen im Bahnhof-
umfeld, zu evaluieren sowie deren Zeithorizonte aufzuzeigen. Als Teil dieser Gesamtschau wurde 
eine Velopasserelle parallel zur derzeit im Bau befindlichen provisorischen Passerelle der SBB 
untersucht. Die grundsätzliche Führung dieser Velopasserelle entspricht der in dieser Motion an-
gedachten provisorischen Velopasserelle.  

2.1 Abhängigkeit zur Bahnplanung und Rahmenbedingungen 

Aufgrund komplexer Abhängigkeiten von den Planungen im Zusammenhang mit den laufenden 
und noch geplanten Baumassnahmen im Umfeld des Bahnhofs Basel SBB ist eine substanzielle 
Verbesserung der Querungsmöglichkeiten für den Veloverkehr erst mittelfristig möglich.  
 
Der grösste Teil der geforderten provisorischen Velopasserelle führt als Brücke über Bahnhofsan-
lagen (Gleisfelder und Perrons). Diese Bahnhofsanlagen werden derzeit und auch in den kommen-
den Jahrzehnten mehrmals erheblich umgebaut. In der Folge ergibt schon eine grobe Betrachtung, 
dass es sehr schwierig wird, geeignete Standorte für Brücken-Stützen im Gleisfeld oder auf den 
Perrons festzulegen. Daher müssten auch technische Lösungen untersucht werden, bei denen 
keine Stützen im Gleisfeld erforderlich sind oder die Stützen nachträglich angepasst bzw. verscho-
ben werden können. Die Lösungen werden somit sehr komplex, was die Planungszeit sowie den 
Genehmigungsprozess verlängert und die Velopasserelle insgesamt teuer macht. Zudem wird eine 
derartige Brückenkonstruktion erhebliche Auswirkungen auf das Stadtbild und auf umliegende, zum 
Teil denkmalgeschützte Gebäude und Anlagen haben. 

2.2 Beurteilung und weiteres Vorgehen 

Eine Ersteinschätzung von Fachleuten von Kanton und SBB zeigt, dass die mit der Motion ge-
wünschte provisorische Velopasserelle in ihrer Konstruktion sehr aufwändig würde. Zudem hätte 
sie nur einen eingeschränkten Nutzen, da sie diverse Nachteile mit sich brächte, wie z.B. den gros-
sen zu überwindenden Höhenunterschied zwischen der Überquerung der denkmalgeschützten 
französischen Bahnhofshalle und dem Niveau der Centralbahnstrasse. Die Kosten einer provisori-
schen Veloquerung dürften nahezu gleich hoch ausfallen wie bei einer definitiven Verkehrsbrücke 
über die Bahnanlagen, da auch für eine provisorische Lösung erhebliche Sicherheitsanforderungen 
zu erfüllen sind. Die Bau- und Genehmigungsprozesse im Bereich von Bahnanlagen sind aufwän-
dig, für Provisorien von dieser Grösse sind keine vereinfachten oder verkürzten Verfahren möglich. 
Somit kann das Ziel, eine Verbindung über die Gleise bereits vor dem geplanten Baustart zur neuen 
Margarethenbrücke in Betrieb zu nehmen, auch mit einem Provisorium nicht erreicht werden. 
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Da dem Regierungsrat die Anbindung des Gundeldinger Quartiers an die Gebiete nördlich des 
Bahnhofs SBB mittels einer sicheren und schnellen Veloverbindung aber wichtig ist, möchte er die 
oben skizzierte Ersteinschätzung konsolidieren und ist bereit, die verlangte Machbarkeitsstudie in 
Auftrag zu geben. In einem ersten Schritt soll die Ersteinschätzung in Zusammenarbeit mit externen 
Fachleuten verifiziert werden, um zu erkennen, ob das Verhältnis zwischen Nutzen und Kosten 
verbessert werden kann. Ist dies der Fall, kann anschliessend eine vertiefte Machbarkeitsstudie 
lanciert werden. Die Planungsmittel hierfür sollen mit dem Ratschlag II betreffend Finanzierung der 
weiteren Arbeit im Zusammenhang mit dem Herzstück und dem Bahnknoten Basel beantragt wer-
den. Der Regierungsrat plant, diesen im Laufe von 2024 dem Grossen Rat vorzulegen. 

3. Antrag 

Auf Grund dieser Stellungnahme beantragen wir, die Motion Christoph Hochuli und Konsorten be-
treffend «Velopasserelle vom Gundeli über die Bahngeleise zum Elsässertor» dem Regierungsrat 
zur Erfüllung im hier beschriebenen Sinne zu überweisen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 24.5007.02 

 
 
BVD/P245007 
 
Basel, 31. Januar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 30. Januar 2024 
 
 
 

Interpellation Nr. 162 Daniel Albietz betreffend «Ausbauschritt Ent-
wicklungsprogramm Nationalstrassennetz»  
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 10. Januar 2024) 
 

«Die Schweizer Bevölkerung wächst seit vielen Jahrzehnten und mit ihr die Schweizer Wirtschaft. In 
der Region Basel haben wir ebenfalls ein grosses Wachstum zu verzeichnen und dank des prosperie-
renden Wirtschaftsstandortes arbeiten in unserer Region auch viele Grenzgängerinnen und Grenz-
gänger. Da immer mehr Menschen unsere Infrastruktur benützen, muss diese entsprechend ausge-
baut werden, so dass wir auch der nächsten Generation eine intakte Region hinterlassen. 

Der Bund plant mit seinem "Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (STEP-NS)" be-
stehende Engpässe in den Agglomerationen zu beseitigen und so die Strasseninfrastruktur unseres 
Landes entsprechend den Bedürfnissen weiterzuentwickeln. 

Erfreulicherweise kommt in diesem Ausbauschritt auch die Region Nordwestschweiz zum Zug – so ist 
im Entwicklungsprogramm der dringend nötige Rheintunnel enthalten, womit die Osttangente entlastet 
und die Region von Stau befreit werden kann. Ebenfalls erfreulich ist der Umstand, dass der Regie-
rungsrat die Wichtigkeit des Rheintunnels schon lange erkannt hat und sich auch dafür einsetzt. Da 
das Referendum gegen den Bundesbeschluss ergriffen wurde, ist eine solche Position im bevorste-
henden Abstimmungskampf umso wichtiger. 

In diesem Zusammenhang stellt der Interpellant folgende Fragen: 

1. Welchen konkreten Nutzen hat der Rheintunnel für die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-
landschaft? 

2. Wie wichtig ist in Bezug auf das bestehende Strassennetz der Bau des Rheintunnels? 

3. Die Gegner vermischen teilweise den Bau des Rheintunnels mit dem Rückbau der Osttangente. 
Besteht die Gefahr, dass sich bei einem NEIN auf Jahrzehnte hinaus weder der Rheintunnel 
noch den Rückbau der Osttangente realisieren lassen? 

4. Wie wertet der Regierungsrat den Umstand, dass unsere Region bei einem wichtigen Infrastruk-
turprogramm prominent berücksichtigt wird? 

5. Ist der Regierungsrat bereit, sich im Abstimmungskampf für ein JA zu engagieren und dem ent-
sprechenden Komitee beizutreten? 

Daniel Albietz» 

 
 

Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
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1. Einleitung 

Einleitend möchte der Regierungsrat daran erinnern, dass diverse vorgängig zum Projekt «Rhein-
tunnel» vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) geprüfte Projektstudien aus der Sicht des Kan-
tons Basel-Stadt nicht akzeptabel waren, weil sie u.a. einen oberirdischen Ausbau vorgesehen ha-
ben oder kaum zu einer Verkehrsentlastung der Stadtstrassen geführt hätten. Das nun vorliegende 
Projekt «Rheintunnel» entspricht bezüglich Lärmentlastung der Petition, die im Jahr 2011 von 
11'098 Personen unterschrieben wurde, und erfüllt die genannten Anforderungen des Kantons Ba-
sel-Stadt.  

2. Zu den einzelnen Fragen 

1. Welchen konkreten Nutzen hat der Rheintunnel für die beiden Kantone Basel-Stadt und Ba-
sellandschaft? 

 

Eine Lösung des Kapazitätsengpasses auf der Osttangente durch das Projekt «Rheintunnel» bringt 
in diversen Bereichen Verbesserungen:  

- Die Anwohnenden unmittelbar entlang der Osttangente dürfen mit einer Reduktion der 
Lärmbelastung und Luftverschmutzung rechnen. Dies insbesondere durch die Verlagerung 
des Schwerverkehrs – welcher überproportional zu den Verkehrszahlen und Immissionen 
beiträgt – in den Untergrund.  

- Bei einem ungestörten Verkehrsregime auf der Osttangente werden diverse Fahrten mit 
Anfang oder Ziel im Kantonsgebiet wieder über die Osttangente statt über das Stadt- oder 
Ortsstrassennetz abgewickelt. Damit werden die Wohnquartiere vom Verkehr entlastet.  

- Die Störungen an der Osttangente führen heute dazu, dass der Durchgangsverkehr die 
Autobahn verlässt und Schleichwege sucht. Der Rheintunnel wird die Anzahl solcher Stö-
rungen reduzieren. Davon profitieren sowohl die Anwohnenden entlang der Hauptverkehrs-
achsen in der Stadt als auch die Teilnehmenden des motorisierten Individualverkehrs.  

- Mit der Reduktion des motorisierten Verkehrs auf der Stadtstrassenebene öffnen sich Chan-
cen, den Strassenraum zu Gunsten der zu Fuss Gehenden und Velofahrenden umzuge-
stalten resp. freiwerdende Flächen zu entsiegeln und zu begrünen. 

 
Es liegt an der Topographie, der Siedlungs- und der Verkehrsstruktur, dass die Kantone Ba- 
sel-Stadt und Basel-Landschaft vom Rheintunnel unterschiedlichen Nutzen haben werden: 

- Während sich im Kanton Basel-Stadt mit den weniger klar abgegrenzten Quartieren die 
Verkehrsreduktion unterschiedlich stark auswirken wird, sind es im Kanton Basel-Land-
schaft die klar räumlich getrennten Gemeinden Birsfelden und Muttenz, die von den weni-
gen Zufahrtsachsen ausgehend im eigenen Orts-Verkehrsregime von der Entlastung profi-
tieren. 

- Bei der Überlastung der Autobahn und vom resultierenden Ausweichverkehr sind in Ba- 
sel-Stadt die Ringstrassen und Hauptverkehrsachsen betroffen und damit insbesondere der 
öffentliche (Tram-)Verkehr. In Basel-Landschaft sind es eher Überlandstrassen, während 
der Tram- und Veloverkehr in eigenem Trassee eher ungestört bleibt.  

 
2. Wie wichtig ist in Bezug auf das bestehende Strassennetz der Bau des Rheintunnels? 
 

Diese Frage betreffend verweisen wir auf die Antworten des Regierungsrates zur schriftlichen An-
frage Lisa Mathys betreffend «Rückbaupflicht Osttangente nach Inbetriebnahme des Rheintun-
nels» wie folgt:  

«Sowohl die Verkehrsanalysen des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) als auch die verwal-
tungsinterne Zustandsbeurteilung kommen zum Ergebnis, dass sich aktuell auf der Stadt-
strassenebene drei Arten von Fahrten abwickeln: 
1. Diejenigen, die Ziel oder Start in BS haben und deren kürzester Weg tatsächlich durch 

die Stadt führt.  
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2. Diejenigen, die Ziel und/oder Start in BS haben, bei denen es aber besser wäre, dass 
sie über die Osttangente fahren und nicht quer durch die Stadt. 

3. Diejenigen, die nicht auf das Stadtstrassennetz angewiesen sind, sprich Durchgangs-
verkehr. 

 

Der Regierungsrat will die Quartiere von den beiden letzteren entlasten. Mit der Verkehrsver-
lagerung in den Rheintunnel erhält die Osttangente hinreichende Kapazität, um den heute 
auf das Stadtstrassennetz verdrängten Verkehr wieder aufzunehmen.» 

 
Und folglich: 

«Der Regierungsrat ist überzeugt, dass die gewünschte weitere Entlastung des Stadtstras-
sennetzes nur stattfinden kann, wenn die Osttangente weiterhin über eine angemessene Ka-
pazität verfügt und den umgelagerten Verkehr aufnehmen kann. Entsprechend verfolgt der 
Regierungsrat in diesem Zusammenhang folgende Strategie:  
- Grösstmögliche Verlagerung der Verkehrsströme – insbesondere des Schwerverkehrs – 

in den Untergrund, in den neuen Rheintunnel, um den Lärm für die betroffenen Anwoh-
nenden zu reduzieren; 

- Die Kapazitäten der Osttangente so zu justieren, dass diese den bisher von der Natio-
nalstrasse auf das Stadtstrassennetz verdrängten Verkehr aufnehmen kann und so die 
Quartiere entlastet.  

- Das Stadtstrassennetz mit flankierenden Massnahmen so zu gestalten, dass dieses als 
Ausweichroute unattraktiv ist.  

 
Angesichts der Dimensionen des Vorhabens und des grossen positiven Potenzials für den 
ganzen Kanton, erstreckt sich die Nutzenbetrachtung auf das ganze Stadtgebiet. Aus Sicht 
des Regierungsrats verfügt der Rheintunnel über ein weit grösseres Potenzial als allein die 
Entlastung der Wohnquartiere entlang der Osttangente. Dieses gilt es im Interesse der ge-
samten Kantonsbevölkerung bestmöglich zu nutzen.» 

 
Der aktuelle Stand des Projekts «Rheintunnel» – das Auflageprojekt befindet sich seit dem 15. No-
vember 2023 im Plangenehmigungsverfahren, d.h. ist öffentlich aufgelegt worden – hat bisher kei-
nen Anlass für den Regierungsrat ergeben, diese Einschätzung zu ändern.  
 
3. Die Gegner vermischen teilweise den Bau des Rheintunnels mit dem Rückbau der Osttan-

gente. Besteht die Gefahr, dass sich bei einem NEIN auf Jahrzehnte hinaus weder der Rhein-
tunnel noch den Rückbau der Osttangente realisieren lassen? 

 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind dem Regierungsrat keine alternativen Szenarien bekannt und es ist 
nicht möglich, Aussagen zum weiteren Vorgehen im Falle eines allfällig negativen Volksentschei-
des zu treffen. Es ist aber klar, dass sich bei einer allfälligen Ablehnung des Projektes an der heute 
unbefriedigenden verkehrlichen Situation auf längere Sicht nichts verbessern würde. 
 
4. Wie wertet der Regierungsrat den Umstand, dass unsere Region bei einem wichtigen Infra-

strukturprogramm prominent berücksichtigt wird? 
 
Der Regierungsrat ist erfreut, dass der Bund und die eidgenössischen Räte bereit sind, mit der 
unterirdischen Variante des Ausbaus in Basel eine deutlich kostenintensivere Lösung als ursprüng-
lich geplant, zu realisieren.  
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5. Ist der Regierungsrat bereit, sich im Abstimmungskampf für ein JA zu engagieren und dem 
entsprechenden Komitee beizutreten? 

 

Da das vorliegende Projekt Rheintunnel ursprünglich aus den Forderungen des Kantons entstan-
den ist, unterstützt der Regierungsrat das vom Bundesparlament beschlossene und aktuell zur 
Genehmigung öffentlich aufgelegte Projekt.  
 
Ob sich der Regierungsrat im Abstimmungskampf aktiv engagiert, wird er im Vorfeld des Abstim-
mungstermins festlegen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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An den Grossen Rat 23.5477.02 
 
 

FD/P235477 
 
Basel, 31. Januar 2024 
 
Regierungsratsbeschluss vom 30. Januar 2024 
 
 
 

Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend «automatisch aus-
gefüllte Steuererklärung»; Stellungnahme 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. November 2023 die nachstehende Motion Luca Ur-
gese und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 
 

«Seit 2021 können alle steuerpflichtigen natürlichen Personen auf dem Portal eSteuern.BS ihre 
Steuererklärung komplett digital ausfüllen und einreichen. Dies stellt für Steuerpflichtige einen 
echten Mehrwert dar, entfällt doch seither das Einsenden von analogen Unterlagen.  

In der Beantwortung des Anzugs Luca Urgese und Konsorten betreffend «Digitalisierung voran-
treiben – Steuererklärung online ausfüllen» hielt der Regierungsrat fest, dass langfristig die vo-
rausgefüllte Steuererklärung möglich sein soll. Dies werde im Rahmen der geplanten Erweite-
rungsschritte geprüft (vgl. 19.5193.03, S. 3).  

Auch wenn mit der digitalen Steuererklärung ein wesentlicher Schritt gemacht werden konnte, 
schöpft der heutige Steuerveranlagungsprozess das volle Potenzial der Digitalisierung bei Wei-
tem noch nicht aus. So verfügt der Kanton bereits heute über zahlreiche relevante Informationen, 
die für die Veranlagung genützt werden können:  

-  Arbeitgebende sind verpflichtet, den Lohn ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt 
der Steuerverwaltung zu melden (sog. Lohnmeldeverfahren).  

-  Der Kanton schickt Liegenschaftseigentümern jährlich die aktuellen Liegenschafts- und Ei-
genmietwerte, welche diese via Steuererklärung wieder an den Kanton zurückschicken müs-
sen.  

-  Der Kanton weiss aufgrund des Einwohnerregisters, wer wie viele Kinder in welchem Alter 
hat und kennt aufgrund früherer Steuerveranlagungen auch die Sorgerechtssituation, die er 
als Vorschlag automatisch in das Folgejahr übernehmen könnte, bis die Steuerpflichtigen 
eine Veränderung melden.  

-  Aufgrund einer kürzlich vom Grossen Rat beschlossenen Gesetzesrevision kennt der Kan-
ton künftig auch von der Arbeitslosenversicherung erhaltene Leistungen.  

Diese Aufzählung ist wohl nicht vollständig. Auch weitere steuerrelevante Informationen dürften 
dem Kanton bereits vorliegen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der Kanton diese Daten nicht nut-
zen sollte, um den Steuerpflichtigen das Ausfüllen der Steuerklärung zu erleichtern.  

Selbstverständlich sind bei einer solchen Lösung auch datenschutzrechtliche Vorgaben zu be-
achten. Datentransfers zwischen verschiedenen Amtsstellen benötigen eine entsprechende ge-
setzliche Grundlage. Durch eine entsprechende Gestaltung der Schnittstelle kann überdies si-
chergestellt werden, dass der Datentransfer automatisiert auf Ebene der steuerpflichtigen Person 
erfolgt und nur die Personen Einsicht in die entsprechenden Daten erhalten, die ohnehin Einsicht 
in die Steuererklärung haben.  



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2/5   

Der Regierungsrat wird deshalb beauftragt, dem Grossen Rat die notwendigen gesetzlichen 
Grundlagen zu unterbreiten, damit beim Kanton vorhandene Daten über eine steuerpflichtige Per-
son künftig automatisch und datenschutzkonform in die digitale Steuererklärung eingefügt werden 
können und die digitale Steuererklärung so weiterzuentwickeln, dass die vorhandenen Daten 
künftig automatisch über digitale Schnittstellen vorabgefüllt werden.  
 
Luca Urgese, Joël Thüring, Christine Keller, Daniel Albietz, Annina von Falkenstein, Niggi Daniel 
Rechsteiner, Fina Girard» 

 
 
Wir nehmen zu dieser Motion wie folgt Stellung: 

1. Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion 

1.1 Grundlagen des Motionsrechts 

Mit einer Motion kann der Grosse Rat den Regierungsrat verpflichten, eine Verfassungs- oder Ge-
setzesvorlage oder eine Vorlage für einen Grossratsbeschluss vorzulegen (§ 42 Abs. 1 GO) oder 
eine Massnahme zu ergreifen (§ 42 Abs. 1bis GO). Der Grosse Rat kann dem Regierungsrat also 
sowohl in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich als auch im Zuständigkeitsbereich des Regie-
rungsrats Aufträge erteilen.  
 
Das Recht setzt dem Grossen Rat bezüglich Motionsbegehren allerdings auch Schranken, die in 
der Gewaltenteilung, im Gesetzmässigkeits-, im Föderalismus- und im Demokratieprinzip gründen. 
So darf eine Motion nicht gegen höherrangiges Recht verstossen (wie Bundesrecht, interkantona-
les Recht oder kantonales Verfassungsrecht). Zudem ist gemäss § 42 Abs. 2 GO eine Motion un-
zulässig, die einwirken will auf 

 den verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereich des Regierungsrats,  

 einen Einzelfallentscheid,  

 einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu treffenden Entscheid oder  

 einen Beschwerdeentscheid. 

1.2 Motionsforderung 

Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat beauftragt werden, «dem Grossen Rat die not-
wendigen gesetzlichen Grundlagen zu unterbreiten, damit beim Kanton vorhandene Daten über 
eine steuerpflichtige Person künftig automatisch und datenschutzkonform in die digitale Steuerer-
klärung eingefügt werden können und die digitale Steuererklärung so weiterzuentwickeln, dass die 
vorhandenen Daten künftig automatisch über digitale Schnittstellen vorabgefüllt werden».  

1.3 Rechtliche Prüfung 

Die von den Steuerpflichtigen einzureichende Steuererklärung betrifft sowohl die kantonale Staats-
steuer als auch die direkte Bundessteuer.  
 
Die bundesrechtlichen Vorgaben ergeben sich hierzu zum einen aus Art. 124 Abs. 2 des Bundes-
gesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (SR 642.11; DBG), der fest-
schreibt, dass der Steuerpflichtige das Formular für die Steuererklärung wahrheitsgemäss und voll-
ständig ausfüllen, persönlich unterzeichnen und samt den vorgeschriebenen Beilagen fristgemäss 
der zuständigen Behörde einreichen muss. Zum anderen muss der Steuerpflichtige alles tun, um 
eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (Art. 42 Abs. 1 Bundesgesetz über die 
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990  

[SR 642.14; StHG]). Mit diesen Vorgaben ist die mit der Motion geforderte vorab ausgefüllte digitale 
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Steuererklärung konfrontiert, die konkret so umzusetzen ist, dass der Sinn und Zweck der bundes-
rechtlichen Vorgaben erfüllt ist. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die grundrechtskonforme 
Ausgestaltung (Informationelle Selbstbestimmung) zu legen.  
 
Mit der Motion wird vom Regierungsrat die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes beantragt. Der 
Erlass von Gesetzesbestimmungen fällt in die Zuständigkeit des Grossen Rates. Zudem verlangt 
die Motion nicht etwas, was sich auf den verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereich des Regie-
rungsrates, auf einen Einzelfallentscheid, auf einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu treffen-
den Entscheid oder einen Beschwerdeentscheid bezieht. Es spricht auch kein höherrangiges Recht 
wie Bundesrecht oder kantonales Verfassungsrecht gegen den Motionsinhalt.  

1.4 Schlussfolgerung 

Die Motion ist als rechtlich zulässig anzusehen.  

2. Zum Inhalt der Motion 

2.1 Ausgangslage 

Die Steuerverwaltung Basel-Stadt hat 2019 das Projekt eSteuern.BS lanciert. Ziel war es, die be-
stehende Steuerdeklarationssoftware BalTax durch eine webbasierte Lösung zu ersetzen. Zudem 
sollten neue E-Government-Dienste wie elektronische Fristverlängerungen und ein elektronisches 
Steuerkonto eingeführt werden. Über das Steuerkonto können Kontoauszüge und Einzahlungs-
scheine angezeigt sowie das Auszahlungskonto verwaltet werden. Die neue Weblösung für die 
Steuererklärung ging im Februar 2021 online. Die Dienste der Steuerverwaltung sind in das zent-
rale E-Government-Portal (ePortal) des Kantons integriert. 
 
In seiner Antwort zum Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend «Digitalisierung voran- 
treiben – Steuererklärung online ausfüllen» vom 20. November 2019 (Nr. 19.5139.02) hielt der 
Regierungsrat fest, dass die Effizienz des Veranlagungsprozesses künftig, wo möglich und sinnvoll 
aufgrund neuer Möglichkeiten weiter optimiert werden soll. Beispielsweise könnte zukünftig durch 
die Bereitstellung von Stammdaten wie Personen- und Liegenschaftsdaten usw. und von bereinig-
ten Vorjahresdaten die Qualität der Selbstdeklaration und der Automatisierungsgrad in der Veran-
lagung erhöht werden. Die Bereitstellung einer vorausgefüllten Steuererklärung stelle jedoch hö-
here Anforderungen an den Schutzbedarf und die Authentisierung als das gewöhnliche 
elektronische Ausfüllen und Übermitteln. 
 
Im April 2023 hat der Regierungsrat die kantonale Datenstrategie verabschiedet, siehe auch 
https://www.statistik.bs.ch/ueber-uns/datenstrategie.html. Als zentrale Aspekte werden darin eine 
effiziente Datenerhebung im Sinne von «once only» und eine gemeinsame Datennutzung genannt. 
In Handlungsfeld 4 «Regulatorischer Rahmen» der Datenstrategie sollen bestehende rechtliche 
Grundlagen dahingehend analysiert werden, ob und wie sie die gemeinsame Datennutzung durch 
verschiedene Dienststellen erlauben. Gegebenenfalls sollen neue rechtliche Grundlagen geschaf-
fen werden, um eine Datenerhebung nach dem «Once-Only-Prinzip» sowie eine gemeinsame  
Datennutzung vermehrt zu ermöglichen.  

2.2 Rechtliche Grundlagen 

Im Falle des Angebots einer automatisch ausgefüllten Steuererklärung ist vorab die bundesrechtli-
che Zulässigkeit zu prüfen. Gemäss Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer muss die steu-
erpflichtige Person das Formular für die Steuererklärung wahrheitsgemäss und vollständig ausfül-
len, persönlich unterzeichnen und samt den vorgeschriebenen Beilagen fristgemäss der 
zuständigen Behörde einreichen. Auch das Steuerharmonisierungsgesetz enthält Vorgaben zum 

https://www.statistik.bs.ch/ueber-uns/datenstrategie.html
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Ausfüllen der Steuererklärung. Inwieweit die Einführung einer automatisch ausgefüllten Steuerer-
klärung bundesrechtlich zulässig ist, müsste vertieft abgeklärt werden. Im Falle einer bundesrecht-
lichen Zulässigkeit wäre zudem zu prüfen, inwieweit kantonalrechtliche gesetzliche Grundlagen 
geschaffen werden müssten.  
 
Ein problematischer Punkt im Zusammenhang mit der vorausgefüllten Steuerklärung betrifft die 
Frage der Verantwortlichkeit, wenn falsch vorausgefüllte Besteuerungsgrundlagen von der steuer-
pflichtigen Person nicht korrigiert werden. Die steuerpflichtige Person wäre bei einer (teilweisen) 
vorausgefüllten Steuererklärung weiterhin verpflichtet, die Steuererklärung wahrheitsgemäss und 
vollständig auszufüllen, die vorausgefüllten Daten zu kontrollieren, allenfalls fehlenden Angaben zu 
ergänzen und die Steuererklärung einzureichen. 

2.3 Datenschutzrechtliche Vorgaben 

Bei der Bearbeitung von personenbezogenen Daten sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu 
beachten. Gemäss Gesetz über die Information und den Datenschutz darf ein öffentliches Organ 
Personendaten dann bearbeiten, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage besteht. Die Personen-
daten dürfen nur zu dem Zweck bearbeitet werden, zu dem sie erhoben worden sind, soweit nicht 
eine gesetzliche Grundlage ausdrücklich eine weitere Verwendung vorsieht oder die betroffene 
Person im Einzelfall einwilligt. Die Vorausfüllung der Steuererklärung stellt eine (automatisierte) 
Bearbeitung von Personendaten dar, für welche aktuell keine gesetzliche Grundlage besteht.  

2.4 Datenübermittlung  

Der Kanton verfügt zwar bereits über einige für die Veranlagung relevante Informationen. Allerdings 
gibt es noch diverse Hürden für eine vollständig automatisierte Lösung. Die vorhandenen Daten 
weisen teilweise Lücken auf. So verfügt die Steuerverwaltung bereits jetzt über Lohnausweise von 
unselbständig Erwerbenden. Daten von auswärtigen Arbeitgebenden fehlen jedoch, da nur für im 
Kanton Basel-Stadt ansässige Arbeitgebende eine Pflicht zur Einreichung der Lohnausweise be-
steht. Auch Angaben über die Anzahl minderjähriger Kinder liegen vor. Für volljährige Kinder und 
Kinder von Zugezogenen müssten jedoch Nachweise erbracht werden, um einen Abzug zu erhal-
ten. Für viele weitere für die Steuererklärung relevante Daten gibt es keine zentrale Plattform, von 
der sie automatisiert übernommen werden könnten. Dazu zählen beispielsweise Einkünfte aus 
selbstständiger Erwerbstätigkeit, Pensionskassen und Leibrenten, der Abzug effektiver Berufskos-
ten, Unterhaltsbeiträge sowie Angaben zu Erbschaften und Beteiligungen. 

3. Fazit 

Der Schritt zu einer automatisch ausgefüllten Steuererklärung findet heute seine Grenzen zum ei-
nen bei den übergeordneten rechtlichen Grundlagen sowie den datenschutzrechtlichen Vorgaben, 
die eingehender zu prüfen sind.  
 
Zum anderen sind die Möglichkeiten zu einer umfassenden automatisch ausgefüllten Steuererklä-
rung insofern begrenzt, als eine Vielzahl von Daten nicht zentral erfasst sind oder lückenhaft sind. 
 
Der Regierungsrat steht der Effizienzsteigerung des Veranlagungsprozesses durch Nutzung neuer 
Möglichkeiten weiterhin positiv gegenüber. Die Anliegen der Motion sind zudem mit den Zielen 
vereinbar, welche der Regierungsrat in der Datenstrategie formuliert hat. Die automatische Steu-
ererklärung könnte ein Pilotprojekt sein, um wie im Handlungsfeld 4 der Datenstrategie vorgesehen 
die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Datenaustausch zu analysieren. Da die Grenzen der 
übergeordneten Rechtsgrundlagen und datenschutzrechtlicher Vorgaben aktuell noch nicht konk-
ret abschätzbar sind, ist die in der Motion geforderte Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs nicht 
realisierbar. Die Motion soll darum als Anzug entgegengenommen werden. 
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4. Antrag 

Auf Grund dieser Stellungnahme beantragen wir, die Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend 
„automatisch ausgefüllte Steuererklärung" dem Regierungsrat als Anzug zu überweisen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Lukas Engelberger 
Vizepräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 


	Geschäftsverzeichnis
	01_Tagesordnung März
	02_Geschaefte Neu März
	03_Parlamentsdienst-beim
	04_Kommissionen-bei
	05_Antraege Standesinitiative
	06_Motionen
	07_Anzuege
	08_Interpellationen
	09_Schriftliche Anfragen

	06.00 BER Hafen fuer alle
	07.00 Ber Basel baut Zukunft
	08.00 Ber 1% gegen globale Armut
	09.00 Ber Steuerschulden
	10.00 BER GSK soziales Wohnen
	11.00 BER WAK Basel Area
	12.00 BER WAK Basel Tourismus
	13.00 Ber BKK Schulgesetz
	14.00 P467
	15.00 P468
	16.00 P470
	18.00&titel=
	19.00&titel=
	20.00&titel=
	21.00&titel=
	23.00&titel=
	24.00&titel=
	25.00&titel=Schreiben_zu_Anzug
	26.00&titel=Schreiben_zu_Anzug
	27.00&titel=Schreiben_zu_Anzug
	28.00&titel=Schreiben_zu_Anzug
	29.00&titel=Beantwortung_Interpellation
	31.00&titel=Schreiben_des_RR
	32.00&titel=Schreiben_zu_Anzug
	33.00&titel=Schreiben_zu_Anzug
	34.00&titel=Stellungnahme_zu_Motion
	35.00&titel=Beantwortung_Interpellation
	39.00&titel=Stellungnahme_zu_Motion

